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VERTRAG VON AMSTERDAM
ZUR ÄNDERUNG DES VERTRAGS
ÜBER DIE EUROPÄISCHE UNION,
DER VERTRÄGE ZUR GRÜNDUNG

DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
SOWIE EINIGER DAMIT

ZUSAMMENHÄNGENDER RECHTSAKTE

(97/C 340/01 )
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SEINE MAJESTÄT DER KONIG DER BELGIER,

IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN VON DÄNEMARK,

DER PRÄSIDENT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND,

DER PRÄSIDENT DER GRIECHISCHEN REPUBLIK,

SEINE MAJESTÄT DER KONIG VON SPANIEN,

DER PRÄSIDENT DER FRANZOSISCHEN REPUBLIK,

DIE KOMMISSION, DIE NACH ARTIKEL 14 DER VERFASSUNG IRLANDS ERMÄCHTIGT
IST, DIE BEFUGNISSE UND AUFGABEN DES PRÄSIDENTEN IRLANDS WAHRZUNEHMEN
UND AUSZUÜBEN,

DER PRÄSIDENT DER ITALIENISCHEN REPUBLIK,

SEINE KÖNIGLICHE HOHEIT DER GROSSHERZOG VON LUXEMBURG,

IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN DER NIEDERLANDE,

DER BUNDESPRÄSIDENT DER REPUBLIK ÖSTERREICH,

DER PRÄSIDENT DER PORTUGIESISCHEN REPUBLIK,

DER PRÄSIDENT DER REPUBLIK FINNLAND,

SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG VON SCHWEDEN,

IHRE MAJESTAT DIE KONIGIN DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS GROSSBRITANNIEN
UND NORDIRLAND

HABEN BESCHLOSSEN, den Vertrag über die Europäische Union, die Verträge zur Grün
dung der Europäischen Gemeinschaften sowie einige damit zusammenhängende Rechtsakte zu
ändern

und haben zu diesem Zweck zu ihren Bevollmächtigten ernannt :
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SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG DER BELGIER :

Herrn Erik DERYCKE,
Minister für auswärtige Angelegenheiten ;

IHRE MAJESTAT DIE KONIGIN VON DANEMARK :

Herrn Niels Helveg PETERSEN,
Minister für auswärtige Angelegenheiten ;

DER PRÄSIDENT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND :

Dr. Klaus KINKEL,
Bundesminister des Auswärtigen
und Stellvertreter des Bundeskanzlers ;

DER PRÄSIDENT DER GRIECHISCHEN REPUBLIK :

Herrn Theodoros PANGALOS,
Minister für auswärtige Angelegenheiten ;

SEINE MAJESTÄT DER KONIG VON SPANIEN :

Herrn Juan Abel MATUTES,
Minister für auswärtige Angelegenheiten ;

DER PRÄSIDENT DER FRANZOSISCHEN REPUBLIK :

Herrn Hubert VEDRINE,
Minister für auswärtige Angelegenheiten ;
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DIE KOMMISSION, DIE NACH ARTIKEL 14 DER VERFASSUNG IRLANDS ERMÄCHTIGT
IST, DIE BEFUGNISSE UND AUFGABEN DES PRÄSIDENTEN IRLANDS WAHRZUNEHMEN
UND AUSZUÜBEN :

Herrn Raphael P. BURKE,
Minister für auswärtige Angelegenheiten ;

DER PRÄSIDENT DER ITALIENISCHEN REPUBLIK :

Herrn Lamberto DINI,
Minister für auswärtige Angelegenheiten ;

SEINE KÖNIGLICHE HOHEIT DER GROSSHERZOG VON LUXEMBURG :

Herrn Jacques F. POOS,
Vizepremierminister,
Minister für auswärtige Angelegenheiten , Außenhandel und Zusammenarbeit ;

IHRE MAJESTAT DIE KONIGIN DER NIEDERLANDE :

Herrn Hans VAN MIERLO,
Stellvertretender Ministerpräsident
und Minister für auswärtige Angelegenheiten ;

DER BUNDESPRÄSIDENT DER REPUBLIK OSTERREICH :

Herrn Wolfgang SCHÜSSEL,
Bundesminister für auswärtige Angelegenheiten
und Vizekanzler ;

DER PRÄSIDENT DER PORTUGIESISCHEN REPUBLIK :

Herrn Jaime GAMA,
Minister für auswärtige Angelegenheiten ;
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DER PRÄSIDENT DER REPUBLIK FINNLAND :

Frau Tarja HALONEN,
Ministerin für auswärtige Angelegenheiten ;

SEINE MAJESTAT DER KONIG VON SCHWEDEN :

Frau Lena HJELM-WALLÉN,
Ministerin für auswärtige Angelegenheiten ;

IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS GROSSBRITANNIEN
UND NORDIRLAND :

Herrn Douglas HENDERSON,
Staatsminister,
Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und Commonwealth-Fragen ;

DIESE SIND nach Austausch ihrer als gut und gehörig befundenen Vollmachten

WIE FOLGT ÜBEREINGEKOMMEN :
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ERSTER TEIL

SACHLICHE ÄNDERUNGEN

Artikel 1

Der Vertrag über die Europäische Union wird nach Maßgabe dieses Artikels geändert .

1 . Nach dem dritten Erwägungsgrund wird folgender Erwägungsgrund eingefügt :
„ IN BESTÄTIGUNG der Bedeutung, die sie den sozialen Grundrechten beimessen, wie sie
in der am 18 . Oktober 1961 in Turin unterzeichneten Europäischen Sozialcharta und in
der Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer von 1989 festgelegt
sind ,"

2 . Der bisherige siebte Erwägungsgrund erhält folgende Fassung :
„ IN DEM FESTEN WILLEN, im Rahmen der Verwirklichung des Binnenmarkts sowie der
Stärkung des Zusammenhalts und des Umweltschutzes den wirtschaftlichen und sozialen
Fortschritt ihrer Völker unter Berücksichtigung des Grundsatzes der nachhaltigen Ent
wicklung zu fördern und Politiken zu verfolgen, die gewährleisten, daß Fortschritte bei
der wirtschaftlichen Integration mit parallelen Fortschritten auf anderen Gebieten einher
gehen,"

3 . Der bisherige neunte und zehnte Erwägungsgrund erhalten folgende Fassung :
„ENTSCHLOSSEN, eine Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik zu verfolgen, wozu
nach Maßgabe des Artikels J.7 auch die schrittweise Festlegung einer gemeinsamen Ver
teidigungspolitik gehört, die zu einer gemeinsamen Verteidigung führen könnte , und so
die Identität und Unabhängigkeit Europas zu stärken, um Frieden, Sicherheit und Fort
schritt in Europa und in der Welt zu fördern,
ENTSCHLOSSEN, die Freizügigkeit unter gleichzeitiger Gewährleistung der Sicherheit ih
rer Bürger durch den Aufbau eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts
nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Vertrags zu fördern,"

4 . Artikel A Absatz 2 erhält folgende Fassung :
„Dieser Vertrag stellt eine neue Stufe bei der Verwirklichung einer immer engeren Union
der Völker Europas dar, in der die Entscheidungen möglichst offen und möglichst bürger
nah getroffen werden."

5 . Artikel B erhält folgende Fassung :
„Artikel B

Die Union setzt sich folgende Ziele :
— die Förderung des wirtschaftlichen und sozialen Fortschritts und eines hohen Beschäf

tigungsniveaus sowie die Herbeiführung einer ausgewogenen und nachhaltigen Ent
wicklung, insbesondere durch Schaffung eines Raumes ohne Binnengrenzen, durch
Stärkung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts und durch Errichtung einer
Wirtschafts - und Währungsunion, die auf längere Sicht auch eine einheitliche Wäh
rung nach Maßgabe dieses Vertrags umfaßt ;
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— die Behauptung ihrer Identität auf internationaler Ebene, insbesondere durch eine Ge
meinsame Außen- und Sicherheitspolitik, wozu nach Maßgabe des Artikels J.7 auch
die schrittweise Festlegung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik gehört, die zu ei
ner gemeinsamen Verteidigung führen könnte ;

— die Stärkung des Schutzes der Rechte und Interessen der Angehörigen ihrer Mitglied
staaten durch Einführung einer Unionsbürgerschaft ;

— die Erhaltung und Weiterentwicklung der Union als Raum der Freiheit, der Sicherheit
und des Rechts , in dem in Verbindung mit geeigneten Maßnahmen in bezug auf die
Kontrollen an den Außengrenzen, das Asyl , die Einwanderung sowie die Verhütung
und Bekämpfung der Kriminalität der freie Personenverkehr gewährleistet ist ;

— die volle Wahrung des gemeinschaftlichen Besitzstands und seine Weiterentwicklung,
wobei geprüft wird, inwieweit die durch diesen Vertrag eingeführten Politiken und
Formen der Zusammenarbeit mit dem Ziel zu revidieren sind , die Wirksamkeit der
Mechanismen und Organe der Gemeinschaft sicherzustellen .

Die Ziele der Union werden nach Maßgabe dieses Vertrags entsprechend den darin ent
haltenen Bedingungen und der darin vorgesehenen Zeitfolge unter Beachtung des Subsi
diaritätsprinzips , wie es in Artikel 3 b des Vertrags zur Gründung der Europäischen Ge
meinschaft bestimmt ist , verwirklicht."

6 . Artikel C Absatz 2 erhält folgende Fassung :

„Die Union achtet insbesondere auf die Kohärenz aller von ihr ergriffenen außenpoliti
schen Maßnahmen im Rahmen ihrer Außen-, Sicherheits-, Wirtschafts- und Entwick
lungspolitik . Der Rat und die Kommission sind für diese Kohärenz verantwortlich und
arbeiten zu diesem Zweck zusammen. Sie stellen jeweils in ihrem Zuständigkeitsbereich
die Durchführung der betreffenden Politiken sicher."

7 . Artikel E erhält folgende Fassung :

„Artikel E

Das Europäische Parlament, der Rat, die Kommission, der Gerichtshof und der Rech
nungshof üben ihre Befugnisse nach Maßgabe und im Sinne der Verträge zur Gründung
der Europäischen Gemeinschaften sowie der nachfolgenden Verträge und Akte zu deren
Änderung oder Ergänzung einerseits und der übrigen Bestimmungen des vorliegenden
Vertrags andererseits aus ."

8 . Artikel F wird wie folgt geändert :

a ) Absatz 1 erhält folgende Fassung :

,,( 1 ) Die Union beruht auf den Grundsätzen der Freiheit, der Demokratie , der Ach
tung der Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie der Rechtsstaatlichkeit ; diese
Grundsätze sind allen Mitgliedstaaten gemeinsam."

b ) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4 und folgender neuer Absatz 3 wird eingefügt :

„( 3 ) Die Union achtet die nationale Identität ihrer Mitgliedstaaten ."
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9 . Folgender Artikel wird am Ende des Titels I eingefügt :

„Artikel F.l

( 1 ) Auf Vorschlag eines Drittels der Mitgliedstaaten oder der Kommission und nach
Zustimmung des Europäischen Parlaments kann der Rat, der in der Zusammensetzung
der Staats- und Regierungschefs tagt, einstimmig feststellen, daß eine schwerwiegende
und anhaltende Verletzung von in Artikel F Absatz 1 genannten Grundsätzen durch einen
Mitgliedstaat vorliegt, nachdem er die Regierung des betroffenen Mitgliedstaats zu einer
Stellungnahme aufgefordert hat .

( 2 ) Wurde eine solche Feststellung getroffen, so kann der Rat mit qualifizierter Mehr
heit beschließen, bestimmte Rechte auszusetzen, die sich aus der Anwendung dieses Ver
trags auf den betroffenen Mitgliedstaat herleiten, einschließlich der Stimmrechte des Ver
treters der Regierung dieses Mitgliedstaats im Rat. Dabei berücksichtigt er die möglichen
Auswirkungen einer solchen Aussetzung auf die Rechte und Pflichten natürlicher und ju
ristischer Personen ,

Die sich aus diesem Vertrag ergebenden Verpflichtungen des betroffenen Mitgliedstaats
sind für diesen auf jeden Fall weiterhin verbindlich .

( 3 ) Der Rat kann zu einem späteren Zeitpunkt mit qualifizierter Mehrheit beschließen,
nach Absatz 2 getroffene Maßnahmen abzuändern oder aufzuheben, wenn in der Lage,
die zur Verhängung dieser Maßnahmen geführt hat, Änderungen eingetreten sind .

(4 ) Für die Zwecke dieses Artikels handelt der Rat ohne Berücksichtigung der Stimme
des Vertreters der Regierung des betroffenen Mitgliedstaats . Die Stimmenthaltung von
anwesenden oder vertretenen Mitgliedern steht dem Zustandekommen von Beschlüssen
nach Absatz 1 nicht entgegen . Als qualifizierte Mehrheit gilt derselbe Anteil der gewoge
nen Stimmen der betreffenden Mitglieder des Rates , der in Artikel 148 Absatz 2 des Ver
trags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft festgelegt ist .

Dieser Absatz gilt auch, wenn Stimmrechte nach Absatz 2 ausgesetzt werden .

( 5 ) Für die Zwecke dieses Artikels beschließt das Europäische Parlament mit der Mehr
heit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen und mit der Mehrheit seiner Mitglie
der."

10 . Titel V erhält folgende Fassung :

„Titel V

BESTIMMUNGEN ÜBER DIE GEMEINSAME AUSSEN- UND SICHERHEITSPOLITIK

Artikel J.l

( 1 ) Die Union erarbeitet und verwirklicht eine Gemeinsame Außen- und Sicherheits
politik, die sich auf alle Bereiche der Außen- und Sicherheitspolitik erstreckt und folgen
des zum Ziel hat :

— die Wahrung der gemeinsamen Werte , der grundlegenden Interessen, der Unabhän
gigkeit und der Unversehrtheit der Union im Einklang mit den Grundsätzen der
Charta der Vereinten Nationen ;
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— die Stärkung der Sicherheit der Union in allen ihren Formen ;

— die Wahrung des Friedens und die Stärkung der internationalen Sicherheit entspre
chend den Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen sowie den Prinzipien der
Schlußakte von Helsinki und den Zielen der Charta von Paris , einschließlich derjeni
gen, welche die Außengrenzen betreffen ;

— die Förderung der internationalen Zusammenarbeit ;

— die Entwicklung und Stärkung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sowie die Ach
tung der Menschenrechte und Grundfreiheiten .

(2 ) Die Mitgliedstaaten unterstützen die Außen- und Sicherheitspolitik der Union aktiv
und vorbehaltlos im Geiste der Loyalität und der gegenseitigen Solidarität.

Die Mitgliedstaaten arbeiten zusammen, um ihre gegenseitige politische Solidarität zu
stärken und weiterzuentwickeln . Sie enthalten sich jeder Handlung, die den Interessen der
Union zuwiderläuft oder ihrer Wirksamkeit als kohärente Kraft in den internationalen
Beziehungen schaden könnte .

Der Rat trägt für die Einhaltung dieser Grundsätze Sorge .

Artikel J.2

Die Union verfolgt die in Artikel J.l aufgeführten Ziele durch

— Bestimmung der Grundsätze und der allgemeinen Leitlinien für die Gemeinsame
Außen- und Sicherheitspolitik,

— Beschlüsse über gemeinsame Strategien,

— Annahme gemeinsamer Aktionen,

— Annahme gemeinsamer Standpunkte,

— Ausbau der regelmäßigen Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten bei der Führung ihrer
Politik .

Artikel J.3

( 1 ) Der Europäische Rat bestimmt die Grundsätze und die allgemeinen Leitlinien der
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, und zwar auch bei Fragen mit verteidi
gungspolitischen Bezügen .

( 2 ) Der Europäische Rat beschließt gemeinsame Strategien, die in Bereichen, in denen
wichtige gemeinsame Interessen der Mitgliedstaaten bestehen, von der Union durchzufüh
ren sind .

In den gemeinsamen Strategien sind jeweils Zielsetzung, Dauer und die von der Union
und den Mitgliedstaaten bereitzustellenden Mittel anzugeben.

( 3 ) Der Rat trifft die für die Festlegung und Durchführung der Gemeinsamen Außen
und Sicherheitspolitik erforderlichen Entscheidungen auf der Grundlage der vom Euro
päischen Rat festgelegten allgemeinen Leitlinien .
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Der Rat empfiehlt dem Europäischen Rat gemeinsame Strategien und führt diese durch,
indem er insbesondere gemeinsame Aktionen und gemeinsame Standpunkte annimmt.
Der Rat trägt für ein einheitliches , kohärentes und wirksames Vorgehen der Union Sorge .

Artikel J.4
( 1 ) Der Rat nimmt gemeinsame Aktionen an . Gemeinsame Aktionen betreffen spezifi
sche Situationen, in denen eine operative Aktion der Union für notwendig erachtet wird .
In den gemeinsamen Aktionen sind ihre Ziele , ihr Umfang, die der Union zur Verfügung
zu stellenden Mittel sowie die Bedingungen und erforderlichenfalls der Zeitraum für ihre
Durchführung festgelegt .

(2 ) Tritt eine Änderung der Umstände mit erheblichen Auswirkungen auf eine Ange
legenheit ein, die Gegenstand einer gemeinsamen Aktion ist, so überprüft der Rat die
Grundsätze und Ziele dieser Aktion und trifft die erforderlichen Entscheidungen . Solange
der Rat keinen Beschluß gefaßt hat, bleibt die gemeinsame Aktion bestehen .

( 3 ) Die gemeinsamen Aktionen sind für die Mitgliedstaaten bei ihren Stellungnahmen
und ihrem Vorgehen bindend .

(4 ) Der Rat kann die Kommission ersuchen, ihm geeignete Vorschläge betreffend die
Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik zur Gewährleistung der Durchführung einer
gemeinsamen Aktion zu unterbreiten .

( 5 ) Jede einzelstaatliche Stellungnahme oder Maßnahme, die im Rahmen einer gemein
samen Aktion geplant ist, wird so rechtzeitig mitgeteilt, daß erforderlichenfalls eine vorhe
rige Abstimmung im Rat stattfinden kann. Die Pflicht zur vorherigen Unterrichtung gilt
nicht für Maßnahmen, die eine bloße praktische Umsetzung der Entscheidungen des
Rates auf einzelstaatlicher Ebene darstellen .

(6 ) Bei zwingender Notwendigkeit aufgrund der Entwicklung der Lage und mangels
einer Entscheidung des Rates können die Mitgliedstaaten unter Berücksichtigung der all
gemeinen Ziele der gemeinsamen Aktion die erforderlichen Sofortmaßnahmen ergreifen .
Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet den Rat sofort über derartige Maßnahmen .

(7 ) Ein Mitgliedstaat befaßt den Rat, wenn sich bei der Durchführung einer gemeinsa
men Aktion größere Schwierigkeiten ergeben ; der Rat berät darüber und sucht nach ange
messenen Lösungen. Diese dürfen nicht im Widerspruch zu den Zielen der gemeinsamen
Aktion stehen oder ihrer Wirksamkeit schaden.

Artikel J.5
Der Rat nimmt gemeinsame Standpunkte an . In den gemeinsamen Standpunkten wird das
Konzept der Union für eine bestimmte Frage geographischer oder thematischer Art be
stimmt. Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, daß ihre einzelstaatliche Politik mit den
gemeinsamen Standpunkten in Einklang steht .

Artikel J.6
Zu jeder außen- und sicherheitspolitischen Frage von allgemeiner Bedeutung findet im Rat
eine gegenseitige Unterrichtung und Abstimmung zwischen den Mitgliedstaaten statt, da
mit gewährleistet ist, daß der Einfluß der Union durch konzertiertes und konvergierendes
Handeln möglichst wirksam zum Tragen kommt.
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Artikel 1.7

( 1 ) Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik umfaßt sämtliche Fragen, welche
die Sicherheit der Union betreffen, wozu auch die schrittweise Festlegung einer gemeinsa
men Verteidigungspolitik im Sinne des Unterabsatzes 2 gehört, die zu einer gemeinsamen
Verteidigung führen könnte , falls der Europäische Rat dies beschließt . Er empfiehlt in
diesem Fall den Mitgliedstaaten, einen solchen Beschluß gemäß ihren verfassungsrecht
lichen Vorschriften anzunehmen .

Die Westeuropäische Union (WEU) ist integraler Bestandteil der Entwicklung der Union ;
sie eröffnet der Union den Zugang zu einer operativen Kapazität insbesondere im Zusam
menhang mit Absatz 2 . Sie unterstützt die Union bei der Festlegung der verteidigungspoli
tischen Aspekte der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik gemäß diesem Artikel .
Die Union fördert daher engere institutionelle Beziehungen zur WEU im Flinblick auf die
Möglichkeit einer Integration der WEU in die Union, falls der Europäische Rat dies be
schließt . Er empfiehlt in diesem Fall den Mitgliedstaaten, einen solchen Beschluß gemäß
ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften anzunehmen.

Die Politik der Union nach diesem Artikel berührt nicht den besonderen Charakter der
Sicherheits- und Verteidigungspolitik bestimmter Mitgliedstaaten ; sie achtet die Verpflich
tungen einiger Mitgliedstaaten, die ihre gemeinsame Verteidigung in der Nordatlantikver
tragsorganisation (NATO) verwirklicht sehen, aus dem Nordatlantikvertrag und ist ver
einbar mit der in jenem Rahmen festgelegten gemeinsamen Sicherheits- und Verteidi
gungspolitik .

Die schrittweise Festlegung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik wird in einer von den
Mitgliedstaaten als angemessen erachteten Weise durch eine rüstungspolitische Zusam
menarbeit zwischen ihnen unterstützt .

(2 ) Die Fragen, auf die in diesem Artikel Bezug genommen wird, schließen humanitäre
Aufgaben und Rettungseinsätze , friedenserhaltende Aufgaben sowie Kampfeinsätze bei
der Krisenbewältigung einschließlich friedensschaffender Maßnahmen ein .

( 3 ) Die Union wird die WEU in Anspruch nehmen, um die Entscheidungen und
Aktionen der Union, die verteidigungspolitische Bezüge haben, auszuarbeiten und durch
zuführen .

Die Befugnis des Europäischen Rates zur Festlegung von Leitlinien nach Artikel J.3 gilt
auch in bezug auf die WEU bei denjenigen Angelegenheiten, für welche die Union die
WEU in Anspruch nimmt .

Nimmt die Union die WEU in Anspruch, um Entscheidungen der Union über die in Ab
satz 2 genannten Aufgaben auszuarbeiten und durchzuführen, so können sich alle Mit
gliedstaaten der Union in vollem Umfang an den betreffenden Aufgaben beteiligen . Der
Rat trifft im Einvernehmen mit den Organen der WEU die erforderlichen praktischen
Regelungen, damit alle Mitgliedstaaten, die sich an den betreffenden Aufgaben beteiligen,
in vollem Umfang und gleichberechtigt an der Planung und Beschlußfassung in der WEU
teilnehmen können .

Beschlüsse mit verteidigungspolitischen Bezügen nach diesem Absatz werden unbeschadet
der Politiken und Verpflichtungen im Sinne des Absatzes 1 Unterabsatz 3 gefaßt .
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(4 ) Dieser Artikel steht der Entwicklung einer engeren Zusammenarbeit zwischen zwei
oder mehr Mitgliedstaaten auf zweiseitiger Ebene sowie im Rahmen der WEU und der
Atlantischen Allianz nicht entgegen, soweit sie der nach diesem Titel vorgesehenen Zu
sammenarbeit nicht zuwiderläuft und diese nicht behindert .

( 5 ) Zur Förderung der Ziele dieses Artikels werden dessen Bestimmungen nach Arti
kel N überprüft .

Artikel J.8

( 1 ) Der Vorsitz vertritt die Union in Angelegenheiten der Gemeinsamen Außen- und
Sicherheitspolitik .

(2 ) Der Vorsitz ist für die Durchführung der nach diesem Titel gefaßten Beschlüsse
verantwortlich ; im Rahmen dieser Aufgabe legt er grundsätzlich den Standpunkt der
Union in internationalen Organisationen und auf internationalen Konferenzen dar .

( 3 ) Der Vorsitz wird vom Generalsekretär des Rates unterstützt, der die Aufgabe eines
Hohen Vertreters für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik wahrnimmt.

( 4 ) Die Kommission wird an den Aufgaben nach den Absätzen 1 und 2 in vollem Um
fang beteiligt . Der Vorsitz wird gegebenenfalls von dem Mitgliedstaat, der den nachfol
genden Vorsitz wahrnimmt, bei diesen Aufgaben unterstützt .

( 5 ) Der Rat kann einen Sonderbeauftragten für besondere politische Fragen ernennen,
wenn er dies für notwendig hält .

Artikel J.9

( 1 ) Die Mitgliedstaaten koordinieren ihr Handeln in internationalen Organisationen
und auf internationalen Konferenzen . Sie treten dort für die gemeinsamen Standpunkte
ein .

In den internationalen Organisationen und auf internationalen Konferenzen, bei denen
nicht alle Mitgliedstaaten vertreten sind , setzen sich die dort vertretenen Mitgliedstaaten
für die gemeinsamen Standpunkte ein .

(2 ) Unbeschadet des Absatzes 1 und des Artikels J.4 Absatz 3 unterrichten die Mit
gliedstaaten, die in internationalen Organisationen oder auf internationalen Konferenzen
vertreten sind , die dort nicht vertretenen Mitgliedstaaten laufend über alle Fragen von
gemeinsamem Interesse .

Die Mitgliedstaaten, die auch Mitglieder des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen
sind , werden sich abstimmen und die übrigen Mitgliedstaaten in vollem Umfang unterrich
ten . Die Mitgliedstaaten, die ständige Mitglieder des Sicherheitsrates sind , werden sich bei
der Wahrnehmung ihrer Aufgaben unbeschadet ihrer Verantwortlichkeiten aufgrund der
Charta der Vereinten Nationen für die Standpunkte und Interessen der Union einsetzen .

Artikel J.10

Die diplomatischen und konsularischen Vertretungen der Mitgliedstaaten und die Delega
tionen der Kommission in dritten Ländern und auf internationalen Konferenzen sowie
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ihre Vertretungen bei internationalen Organisationen stimmen sich ab, um die Einhaltung
und Umsetzung der vom Rat angenommenen gemeinsamen Standpunkte und gemeinsa
men Aktionen zu gewährleisten .

Sie intensivieren ihre Zusammenarbeit durch Informationsaustausch, gemeinsame Bewer
tungen und Beteiligung an der Durchführung des Artikels 8 c des Vertrags zur Gründung
der Europäischen Gemeinschaft .

Artikel J.ll

Der Vorsitz hört das Europäische Parlament zu den wichtigsten Aspekten und den grund
legenden Weichenstellungen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik und achtet
darauf, daß die Auffassungen des Europäischen Parlaments gebührend berücksichtigt wer
den . Das Europäische Parlament wird vom Vorsitz und von der Kommission regelmäßig
über die Entwicklung der Außen- und Sicherheitspolitik der Union unterrichtet .

Das Europäische Parlament kann Anfragen oder Empfehlungen an den Rat richten . Ein
mal jährlich führt es eine Aussprache über die Fortschritte bei der Durchführung der
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik .

Artikel J.12

( 1 ) Jeder Mitgliedstaat oder die Kommission kann den Rat mit einer Frage der
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik befassen und ihm Vorschläge unterbreiten .

(2 ) In den Fällen, in denen eine rasche Entscheidung notwendig ist, beruft der Vorsitz
von sich aus oder auf Antrag der Kommission oder eines Mitgliedstaats innerhalb von 48
Stunden, bei absoluter Notwendigkeit in kürzerer Zeit, eine außerordentliche Tagung des
Rates ein .

Artikel J.13

( 1 ) Beschlüsse nach diesem Titel werden vom Rat einstimmig gefaßt . Die Stimmenthal
tung von anwesenden oder vertretenen Mitgliedern steht dem Zustandekommen dieser
Beschlüsse nicht entgegen.

Bei einer Stimmenthaltung kann jedes Ratsmitglied zu seiner Enthaltung eine förmliche
Erklärung im Sinne dieses Unterabsatzes abgeben . In diesem Fall ist es nicht verpflichtet,
den Beschluß durchzuführen, akzeptiert jedoch, daß der Beschluß für die Union bindend
ist . Im Geiste gegenseitiger Solidarität unterläßt der betreffende Mitgliedstaat alles , was
dem auf diesem Beschluß beruhenden Vorgehen der Union zuwiderlaufen oder es behin
dern könnte , und die anderen Mitgliedstaaten respektieren seinen Standpunkt . Verfügen
die Mitglieder des Rates , die sich auf diese Weise enthalten, über mehr als ein Drittel der
nach Artikel 148 Absatz 2 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
gewogenen Stimmen, so wird der Beschluß nicht angenommen.

(2 ) Abweichend von Absatz 1 beschließt der Rat mit qualifizierter Mehrheit, wenn er

— auf der Grundlage einer gemeinsamen Strategie gemeinsame Aktionen oder gemein
same Standpunkte annimmt oder andere Beschlüsse faßt,

— einen Beschluß zur Durchführung einer gemeinsamen Aktion oder eines gemeinsamen
Standpunktes faßt .
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Erklärt ein Mitglied des Rates, daß es aus wichtigen Gründen der nationalen Politik, die
es auch nennen muß, die Absicht hat, einen mit qualifizierter Mehrheit zu fassenden
Beschluß abzulehnen, so erfolgt keine Abstimmung. Der Rat kann mit qualifizierter
Mehrheit verlangen, daß die Frage zur einstimmigen Beschlußfassung an den
Europäischen Rat verwiesen wird .

Die Stimmen der Mitglieder des Rates werden nach Artikel 148 Absatz 2 des Vertrags zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft gewogen. Beschlüsse kommen mit einer Min
deststimmenzahl von 62 Stimmen zustande, welche die Zustimmung von mindestens zehn
Mitgliedern umfassen .

Dieser Absatz gilt nicht für Beschlüsse mit militärischen oder verteidigungspolitischen
Bezügen .

( 3 ) In Verfahrensfragen beschließt der Rat mit der Mehrheit seiner Mitglieder.

Artikel J.14

Ist zur Durchführung dieses Titels der Abschluß einer Übereinkunft mit einem oder meh
reren Staaten oder mit internationalen Organisationen erforderlich, so kann der Rat den
Vorsitz, der gegebenenfalls von der Kommission unterstützt wird, durch einstimmigen Be
schluß ermächtigen, zu diesem Zweck Verhandlungen aufzunehmen . Solche Uberein
künfte werden vom Rat auf der Grundlage eines einstimmigen Beschlusses auf Empfeh
lung des Vorsitzes geschlossen . Ein Mitgliedstaat, dessen Vertreter im Rat erklärt, daß in
seinem Land bestimmte verfassungsrechtliche Vorschriften eingehalten werden müssen, ist
durch eine solche Übereinkunft nicht gebunden ; die anderen Mitglieder des Rates können
übereinkommen, daß die Übereinkunft für sie vorläufig gilt .

Dieser Artikel gilt auch für Angelegenheiten des Titels VI.

Artikel J.15

Unbeschadet des Artikels 151 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
verfolgt ein Politisches Komitee die internationale Lage in den Bereichen der Gemein
samen Außen- und Sicherheitspolitik und trägt auf Ersuchen des Rates oder von sich aus
durch an den Rat gerichtete Stellungnahmen zur Festlegung der Politiken bei . Ferner
überwacht es die Durchführung vereinbarter Politiken ; dies gilt unbeschadet der Zustän
digkeiten des Vorsitzes und der Kommission .

Artikel J.16

Der Generalsekretär des Rates und Hohe Vertreter für die Gemeinsame Außen- und
Sicherheitspolitik unterstützt den Rat in Angelegenheiten der Gemeinsamen Außen- und
Sicherheitspolitik, indem er insbesondere zur Formulierung, Vorbereitung und Durchfüh
rung politischer Entscheidungen beiträgt und gegebenenfalls auf Ersuchen des Vorsitzes
im Namen des Rates den politischen Dialog mit Dritten führt.

Artikel J.17

Die Kommission wird in vollem Umfang an den Arbeiten im Bereich der Gemeinsamen
Außen- und Sicherheitspolitik beteiligt .
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Artikel J.18

( 1 ) Die Artikel 137, 138 , 139 bis 142 , 146 , 147 , 150 bis 153 , 157 bis 163 , 191 a und 217
des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft finden auf die Bestimmungen
über die in diesem Titel genannten Bereiche Anwendung.

(2 ) Die Verwaltungsausgaben, die den Organen aus den Bestimmungen über die in die
sem Titel genannten Bereiche entstehen, gehen zu Lasten des Haushalts der Europäischen
Gemeinschaften .

( 3 ) Die operativen Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung dieser Bestim
mungen gehen ebenfalls zu Lasten des Haushalts der Europäischen Gemeinschaften, mit
Ausnahme der Ausgaben aufgrund von Maßnahmen mit militärischen oder verteidigungs
politischen Bezügen und von Fällen, in denen der Rat einstimmig etwas anderes be
schließt .

In Fällen , in denen die Ausgaben nicht zu Lasten des Haushalts der Europäischen Ge
meinschaften gehen, gehen sie nach dem Bruttosozialprodukt-Schlüssel zu Lasten der
Mitgliedstaaten, sofern der Rat nicht einstimmig etwas anderes beschließt . Die Mitglied
staaten, deren Vertreter im Rat eine förmliche Erklärung nach Artikel J.13 Absatz 1 Un
terabsatz 2 abgegeben haben, sind nicht verpflichtet, zur Finanzierung von Ausgaben für
Maßnahmen mit militärischen oder verteidigungspolitischen Bezügen beizutragen.

(4 ) Das im Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft vorgesehene Haus
haltsverfahren findet auf die Ausgaben Anwendung, die zu Lasten des Haushalts der
Europäischen Gemeinschaften gehen."

11 . Titel VI erhält folgende Fassung :

„Titel VI

BESTIMMUNGEN UBER DIE POLIZEILICHE UND JUSTITIELLE ZUSAMMENARBEIT
IN STRAFSACHEN

Artikel K.l

Unbeschadet der Befugnisse der Europäischen Gemeinschaft verfolgt die Union das Ziel,
den Bürgern in einem Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts ein hohes Maß an
Sicherheit zu bieten, indem sie ein gemeinsames Vorgehen der Mitgliedstaaten im Bereich
der polizeilichen und justitiellen Zusammenarbeit in Strafsachen entwickelt sowie Rassis
mus und Fremdenfeindlichkeit verhütet und bekämpft .

Dieses Ziel wird erreicht durch die Verhütung und Bekämpfung der — organisierten oder
nicht organisierten — Kriminalität, insbesondere des Terrorismus , des Menschenhandels
und der Straftaten gegenüber Kindern, des illegalen Drogen- und Waffenhandels , der Be
stechung und Bestechlichkeit sowie des Betrugs im Wege einer

— engeren Zusammenarbeit der Polizei-, Zoll- und anderer zuständiger Behörden in den
Mitgliedstaaten, sowohl unmittelbar als auch unter Einschaltung des Europäischen Po
lizeiamts (Europol), nach den Artikeln K.2 und K.4 ;

— engeren Zusammenarbeit der Justizbehörden sowie anderer zuständiger Behörden der
Mitgliedstaaten nach Artikel K.3 Buchstaben a bis d und Artikel K.4 ;
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— Annäherung der StrafVorschriften der Mitgliedstaaten nach Artikel K.3 Buchstabe e ,
soweit dies erforderlich ist .

Artikel K.2

( 1 ) Das gemeinsame Vorgehen im Bereich der polizeilichen Zusammenarbeit schließt
ein :

a ) die operative Zusammenarbeit der zuständigen Behörden einschließlich der Polizei , des
Zolls und anderer spezialisierter Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten bei der
Verhütung von Straftaten sowie ihrer Aufdeckung und Ermittlung ;

b ) das Einholen, Speichern, Verarbeiten, Analysieren und Austauschen sachdienlicher In
formationen, einschließlich Informationen der Strafverfolgungsbehörden zu Meldun
gen über verdächtige finanzielle Transaktionen, insbesondere unter Einschaltung von
Europol , wobei die entsprechenden Vorschriften über den Schutz personenbezogener
Daten zu beachten sind ;

c) die Zusammenarbeit sowie gemeinsame Initiativen in den Bereichen Aus- und Weiter
bildung, Austausch von Verbindungsbeamten, Abordnungen, Einsatz von Ausrüstungs
gegenständen und kriminaltechnische Forschung ;

d ) die gemeinsame Bewertung einzelner Ermittlungstechniken in bezug auf die Aufdek
kung schwerwiegender Formen der organisierten Kriminalität .

(2 ) Der Rat fördert die Zusammenarbeit durch Europol und geht innerhalb von fünf
Jahren nach Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam insbesondere wie folgt vor :

a ) Er ermöglicht es Europol, die Vorbereitung spezifischer Ermittlungsmaßnahmen der
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, einschließlich operativer Aktionen gemein
samer Teams mit Vertretern von Europol in unterstützender Funktion, zu erleichtern
und zu unterstützen und die Koordinierung und Durchführung solcher Ermittlungs
maßnahmen zu fördern ;

b ) er legt Maßnahmen fest, die es zum einen Europol ermöglichen, sich an die zuständi
gen Behörden der Mitgliedstaaten mit dem Ersuchen zu wenden, Ermittlungen in spe
ziellen Fällen vorzunehmen und zu koordinieren, und die es zum anderen gestatten,
spezifisches Fachwissen zu entwickeln, das den Mitgliedstaaten zu deren Unterstüt
zung bei Ermittlungen in Fällen organisierter Kriminalität zur Verfügung gestellt wer
den kann ;

c) er fördert Mechanismen für die Zusammenarbeit zwischen Beamten der Strafverfol
gungs-/Ermittlungsbehörden, deren Spezialgebiet die Bekämpfung der organisierten
Kriminalität ist und die eng mit Europol zusammenarbeiten ;

d ) er richtet ein Netz für Forschung, Dokumentation und Statistik über die grenzüber
schreitende Kriminalität ein .

Artikel K.3

Das gemeinsame Vorgehen im Bereich der justitiellen Zusammenarbeit in Strafsachen
schließt ein :
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a ) die Erleichterung und Beschleunigung der Zusammenarbeit zwischen den zuständigen
Ministerien und den Justizbehörden oder entsprechenden Behörden der Mitgliedstaa
ten bei Gerichtsverfahren und der Vollstreckung von Entscheidungen ;

b ) die Erleichterung der Auslieferung zwischen den Mitgliedstaaten ;

c ) die Gewährleistung der Vereinbarkeit der jeweils geltenden Vorschriften der Mitglied
staaten untereinander, soweit dies zur Verbesserung dieser Zusammenarbeit erforder
lich ist ;

d) die Vermeidung von Kompetenzkonflikten zwischen Mitgliedstaaten ;

e ) die schrittweise Annahme von Maßnahmen zur Festlegung von Mindestvorschriften
über die Tatbestandmerkmale strafbarer Handlungen und die Strafen in den Bereichen
organisierte Krimininalität, Terrorismus und illegaler Drogenhandel .

Artikel K.4

Der Rat legt fest, unter welchen Bedingungen und innerhalb welcher Grenzen die in den
Artikeln K.2 und K.3 genannten zuständigen Behörden im Hoheitsgebiet eines anderen
Mitgliedstaats in Verbindung und in Absprache mit dessen Behörden tätig werden dürfen .

Artikel K.5

Dieser Titel berührt nicht die Wahrnehmung der Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten für
die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und den Schutz der inneren Sicherheit .

Artikel K.6

( 1 ) In den Bereichen dieses Titels unterrichten und konsultieren die Mitgliedstaaten
einander im Rat, um ihr Vorgehen zu koordinieren . Sie begründen hierfür eine Zusam
menarbeit zwischen ihren zuständigen Verwaltungsstellen .

(2 ) Der Rat ergreift Maßnahmen und fördert in der geeigneten Form und nach den
geeigneten Verfahren, die in diesem Titel festgelegt sind, eine Zusammenarbeit, die den
Zielen der Union dient . Hierzu kann er auf Initiative eines Mitgliedstaats oder der Kom
mission einstimmig

a ) gemeinsame Standpunkte annehmen, durch die das Vorgehen der Union in einer gege
benen Frage bestimmt wird ;

b ) Rahmenbeschlüsse zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mit
gliedstaaten annehmen. Rahmenbeschlüsse sind für die Mitgliedstaaten hinsichtlich des
zu erreichenden Ziels verbindlich, überlassen jedoch den innerstaatlichen Stellen die
Wahl der Form und der Mittel . Sie sind nicht unmittelbar wirksam ;

c) Beschlüsse für jeden anderen Zweck annehmen, der mit den Zielen dieses Titels in
Einklang steht, mit Ausnahme von Maßnahmen zur Angleichung der Rechts- und Ver
waltungsvorschriften der Mitgliedstaaten . Diese Beschlüsse sind verbindlich und nicht
unmittelbar wirksam ; der Rat nimmt mit qualifizierter Mehrheit Maßnahmen an, die
zur Durchführung dieser Beschlüsse auf Unionsebene erforderlich sind ;
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d) Übereinkommen erstellen, die er den Mitgliedstaaten zur Annahme gemäß ihren ver
fassungsrechtlichen Vorschriften empfiehlt . Die Mitgliedstaaten leiten die entsprechen
den Verfahren innerhalb einer vom Rat gesetzten Frist ein .

Sofern in den Ubereinkommen nichts anderes vorgesehen ist, treten sie, sobald sie von
mindestens der Hälfte der Mitgliedstaaten angenommen wurden, für diese Mitglied
staaten in Kraft. Maßnahmen zur Durchführung der Übereinkommen werden im Rat
mit der Mehrheit von zwei Dritteln der Vertragsparteien angenommen.

(3 ) Ist für einen Beschluß des Rates die qualifizierte Mehrheit erforderlich, so werden
die Stimmen der Mitglieder nach Artikel 148 Absatz 2 des Vertrags zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft gewogen ; Beschlüsse kommen mit einer Mindeststimmenzahl
von 62 Stimmen zustande, welche die Zustimmung von mindestens zehn Mitgliedern um
fassen .

( 4 ) In Verfahrensfragen beschließt der Rat mit der Mehrheit seiner Mitglieder.

Artikel K.7

( 1 ) Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften entscheidet unter den in diesem
Artikel festgelegten Bedingungen im Wege der Vorabentscheidung über die Gültigkeit
und die Auslegung der Rahmenbeschlüsse und Beschlüsse , über die Auslegung der Über
einkommen nach diesem Titel und über die Gültigkeit und die Auslegung der dazugehöri
gen Durchführungsmaßnahmen.

(2 ) Jeder Mitgliedstaat kann durch eine bei der Unterzeichnung des Vertrags von
Amsterdam oder zu jedem späteren Zeitpunkt abgegebene Erklärung die Zuständigkeit
des Gerichtshofs für Vorabentscheidungen nach Absatz 1 anerkennen .

( 3 ) Ein Mitgliedstaat, der eine Erklärung nach Absatz 2 abgibt, bestimmt, daß

a) entweder jedes seiner Gerichte , dessen Entscheidungen selbst nicht mehr mit Rechts
mitteln des innerstaatlichen Rechts angefochten werden können, eine Frage, die sich in
einem schwebenden Verfahren stellt und die sich auf die Gültigkeit oder die Auslegung
eines Rechtsakts nach Absatz 1 bezieht, dem Gerichtshof zur Vorabentscheidung vor
legen kann, wenn es eine Entscheidung darüber zum Erlaß seines Urteils für erforder
lich hält,

b ) oder jedes seiner Gerichte eine Frage, die sich in einem schwebenden Verfahren stellt
und die sich auf die Gültigkeit oder die Auslegung eines Rechtsakts nach Absatz 1
bezieht, dem Gerichtshof zur Vorabentscheidung vorlegen kann, wenn es eine Ent
scheidung darüber zum Erlaß seines Urteils für erforderlich hält .

(4 ) Jeder Mitgliedstaat kann unabhängig davon, ob er eine Erklärung nach Absatz 2
abgegeben hat oder nicht, beim Gerichtshof in Verfahren nach Absatz 1 Schriftsätze ein
reichen oder schriftliche Erklärungen abgeben .

( 5 ) Der Gerichtshof ist nicht zuständig für die Überprüfung der Gültigkeit oder Ver
hältnismäßigkeit von Maßnahmen der Polizei oder anderer Strafverfolgungsbehörden
eines Mitgliedstaats oder der Wahrnehmung der Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten für
die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und den Schutz der inneren Sicherheit .



C 340/20 [ DE ] Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 10 . 11 . 97

(6) Der Gerichtshof ist für die Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Rahmenbeschlüsse
und Beschlüsse bei Klagen zuständig, die ein Mitgliedstaat oder die Kommission wegen
Unzuständigkeit, Verletzung wesentlicher Formvorschriften, Verletzung dieses Vertrags
oder einer bei seiner Durchführung anzuwendenden Rechtsnorm oder wegen Ermessens
mißbrauchs erhebt. Das in diesem Absatz vorgesehene Gerichtsverfahren ist binnen zwei
Monaten nach Veröffentlichung der Maßnahme einzuleiten .

( 7 ) Der Gerichtshof ist für Entscheidungen über alle Streitigkeiten zwischen Mitglied
staaten bezüglich der Auslegung oder der Anwendung der nach Artikel K.6 Absatz 2
angenommenen Rechtsakte zuständig, die der Rat nicht innerhalb einer Frist von sechs
Monaten nach seiner Befassung durch eines seiner Mitglieder beilegen kann. Ferner ist der
Gerichtshof für Entscheidungen über alle Streitigkeiten zwischen Mitgliedstaaten und der
Kommission bezüglich der Auslegung oder der Anwendung der nach Artikel K.6 Absatz 2
Buchstabe d erstellten Ubereinkommen zuständig.

Artikel K.8

( 1 ) Es wird ein aus hohen Beamten bestehender Koordinierungsausschuß eingesetzt .
Zusätzlich zu seiner Koordinierungstätigkeit hat er die Aufgabe,

— auf Ersuchen des Rates oder von sich aus Stellungnahmen an den Rat zu richten ;

— unbeschadet des Artikels 151 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemein
schaft zur Vorbereitung der Arbeiten des Rates in den in Artikel K.1 genannten Berei
chen beizutragen .

(2 ) Die Kommission wird in vollem Umfang an den Arbeiten in den in diesem Titel
genannten Bereichen beteiligt .

Artikel K.9

Die Mitgliedstaaten vertreten in internationalen Organisationen und auf internationalen
Konferenzen, bei denen sie vertreten sind, die im Rahmen dieses Titels angenommenen
gemeinsamen Standpunkte .

Die Artikel J.8 und J.9 sind sinngemäß auf die unter diesen Titel fallenden Angelegenhei
ten anzuwenden.

Artikel K.10

In Übereinkünften nach Artikel J.14 können Angelegenheiten geregelt werden, die unter
diesen Titel fallen .

Artikel K.11

( 1 ) Der Rat hört das Europäische Parlament, bevor er eine Maßnahme nach Arti
kel K.6 Absatz 2 Buchstaben b, c und d annimmt. Das Europäische Parlament gibt seine
Stellungnahme innerhalb einer Frist ab , die der Rat festsetzen kann und die mindestens
drei Monate beträgt . Ergeht innerhalb dieser Frist keine Stellungnahme, so kann der Rat
beschließen .

( 2 ) Der Vorsitz und die Kommission unterrichten das Europäische Parlament regelmä
ßig über die in den Bereichen dieses Titels durchgeführten Arbeiten .
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( 3 ) Das Europäische Parlament kann Anfragen oder Empfehlungen an den Rat richten .
Einmal jährlich führt es eine Aussprache über die Fortschritte in den in diesem Titel
genannten Bereichen .

Artikel K.12

( 1 ) Die Mitgliedstaaten, die beabsichtigen , untereinander eine verstärkte Zusammenar
beit zu begründen, können vorbehaltlich der Artikel K.15 und K.16 ermächtigt werden,
die in den Verträgen vorgesehenen Organe, Verfahren und Mechanismen in Anspruch zu
nehmen, sofern die beabsichtigte Zusammenarbeit

a ) die Zuständigkeiten der Europäischen Gemeinschaft sowie die in diesem Titel festge
legten Ziele wahrt,

b ) zum Ziel hat, daß die Union sich rascher zu einem Raum der Freiheit, der Sicherheit
und des Rechts entwickeln kann.

(2 ) Die Ermächtigung nach Absatz 1 wird vom Rat, der mit qualifizierter Mehrheit
beschließt, auf Antrag der betreffenden Mitgliedstaaten erteilt, nachdem die Kommission
ersucht wurde, hierzu Stellung zu nehmen ; der Antrag wird auch dem Europäischen Par
lament zugeleitet .

Erklärt ein Mitglied des Rates , daß es aus wichtigen Gründen der nationalen Politik, die
es auch nennen muß, die Absicht hat, eine mit qualifizierter Mehrheit zu erteilende Er
mächtigung abzulehnen, so erfolgt keine Abstimmung. Der Rat kann mit qualifizierter
Mehrheit verlangen, daß die Frage zur einstimmigen Beschlußfassung an den Euro
päischen Rat verwiesen wird .

Die Stimmen der Mitglieder des Rates werden nach Artikel 148 Absatz 2 des Vertrags zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft gewogen. Beschlüsse kommen mit einer Min
deststimmenzahl von 62 Stimmen zustande, welche die Zustimmung von mindestens zehn
Mitgliedern umfassen .

( 3 ) Jeder Mitgliedstaat, der sich der Zusammenarbeit nach diesem Artikel anschließen
will , teilt dem Rat und der Kommission seine Absicht mit ; die Kommission legt dem Rat
binnen drei Monaten nach Eingang der Mitteilung eine Stellungnahme dazu vor, der
gegebenenfalls eine Empfehlung für die spezifischen Regelungen beigefügt ist, die sie für
notwendig hält, damit sich der Mitgliedstaat der betreffenden Zusammenarbeit anschlie
ßen kann . Innerhalb von vier Monaten vom Zeitpunkt der Mitteilung an gerechnet ent
scheidet der Rat über den Antrag und über die spezifischen Regelungen, die er für not
wendig hält . Die Entscheidung gilt als angenommen, es sei denn, der Rat beschließt mit
qualifizierter Mehrheit , sie zurückzustellen ; in diesem Fall gibt der Rat die Gründe für
seinen Beschluß an und setzt eine Frist für dessen Uberprüfung. Für die Zwecke dieses
Absatzes beschließt der Rat nach Maßgabe des Artikels K.16 .

(4 ) Die Artikel K.l bis K.13 gelten für die verstärkte Zusammenarbeit nach diesem
Artikel , es sei denn, daß in diesem Artikel und in den Artikeln K.15 und K.16 etwas
anderes bestimmt ist.

Die Bestimmungen des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft über die
Zuständigkeit des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften und die Ausübung die
ser Zuständigkeit finden auf die Absätze 1 , 2 und 3 Anwendung.
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( 5 ) Dieser Artikel läßt die Bestimmungen des Protokolls zur Einbeziehung des Schen
gen-Besitzstands in den Rahmen der Europäischen Union unberührt .

Artikel K.13

( 1 ) Die Artikel 137 , 138 , 138 e , 139 bis 142, 146 , 147 , Artikel 148 Absatz 3 sowie die
Artikel 150 bis 153 , 157 bis 163 , 191 a und 217 des Vertrags zur Gründung der Euro
päischen Gemeinschaft finden auf die Bestimmungen über die in diesem Titel genannten
Bereiche Anwendung.

( 2 ) Die Verwaltungsausgaben, die den Organen aus den Bestimmungen über die in die
sem Titel genannten Bereiche entstehen, gehen zu Lasten des Haushalts der Europäischen
Gemeinschaften .

( 3 ) Die operativen Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung dieser Bestim
mungen gehen ebenfalls zu Lasten des Haushalts der Europäischen Gemeinschaften, mit
Ausnahme von Fällen , in denen der Rat einstimmig etwas anderes beschließt . In Fällen, in
denen die Ausgaben nicht zu Lasten des Haushalts der Europäischen Gemeinschaften ge
hen, gehen sie nach dem Bruttosozialprodukt-Schlüssel zu Lasten der Mitgliedstaaten, so
fern der Rat nicht einstimmig etwas anderes beschließt .

(4 ) Das im Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft vorgesehene Haus
haltsverfahren findet auf die Ausgaben Anwendung, die zu Lasten des Haushalts der
Europäischen Gemeinschaften gehen.

Artikel K.14

Der Rat kann auf Initiative der Kommission oder eines Mitgliedstaats und nach Anhörung
des Europäischen Parlaments einstimmig beschließen, daß Maßnahmen in den in Arti
kel K.l genannten Bereichen unter Titel III a des Vertrags zur Gründung der Europäi
schen Gemeinschaft fallen, und gleichzeitig das entsprechende Abstimmungsverfahren
festlegen . Er empfiehlt den Mitgliedstaaten, diesen Beschluß gemäß ihren verfassungs
rechtlichen Vorschriften anzunehmen."

12 . Folgender neuer Titel wird eingefügt :

„Titel VI a

BESTIMMUNGEN ÜBER EINE VERSTÄRKTE ZUSAMMENARBEIT

Artikel K.15

( 1 ) Die Mitgliedstaaten, die beabsichtigen, untereinander eine verstärkte Zusammenar
beit zu begründen, können die in diesem Vertrag und im Vertrag zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft vorgesehenen Organe, Verfahren und Mechanismen in
Anspruch nehmen , sofern die Zusammenarbeit

a) darauf ausgerichtet ist, die Ziele der Union zu fördern und ihre Interessen zu schützen
und ihnen zu dienen ;

b ) die Grundsätze der genannten Verträge und den einheitlichen institutionellen Rahmen
der Union beachtet ;
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c) nur als letztes Mittel herangezogen wird, wenn die Ziele der genannten Verträge mit
den darin festgelegten einschlägigen Verfahren nicht erreicht werden konnten ;

d ) mindestens die Mehrheit der Mitgliedstaaten betrifft ;

e ) den Besitzstand der Gemeinschaft und die nach Maßgabe der sonstigen Bestimmungen
der genannten Verträge getroffenen Maßnahmen nicht beeinträchtigt ;

f) die Zuständigkeiten, Rechte , Pflichten und Interessen der nicht an der Zusammen
arbeit beteiligten Mitgliedstaaten nicht beeinträchtigt ;

g ) allen Mitgliedstaaten offensteht und es ihnen gestattet, sich der Zusammenarbeit jeder
zeit anzuschließen, sofern sie dem Grundbeschluß und den in jenem Rahmen bereits
gefaßten Beschlüssen nachkommen ;

h ) je nach Bereich den spezifischen zusätzlichen Kriterien nach Artikel 5 a des Vertrags
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft und Artikel K.12 dieses Vertrags ge
nügt und vom Rat nach den darin festgelegten Verfahren genehmigt wird .

(2 ) Die Mitgliedstaaten wenden, soweit sie betroffen sind, die Rechtsakte und Be
schlüsse an, die für die Durchführung der Zusammenarbeit, an der sie sich beteiligen,
angenommen wurden . Die Mitgliedstaaten, die sich an dieser Zusammenarbeit nicht betei
ligen, stehen deren Durchführung durch die daran beteiligten Mitgliedstaaten nicht im
Wege .

Artikel K.16

( 1 ) Für die Annahme der Rechtsakte und Beschlüsse, die für die Durchführung der
Zusammenarbeit nach Artikel K.15 erforderlich sind, gelten die einschlägigen institutio
nellen Bestimmungen dieses Vertrags und des Vertrags zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft . Alle Mitglieder des Rates können an den Beratungen teilnehmen, jedoch
nehmen nur die Vertreter der an der Zusammenarbeit beteiligten Mitgliedstaaten an der
Beschlußfassung teil . Als qualifizierte Mehrheit gilt derselbe Anteil der gewogenen Stim
men der betreffenden Mitglieder des Rates , der in Artikel 148 Absatz 2 des Vertrags zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft festgelegt ist . Die Einstimmigkeit bezieht sich
allein auf die betroffenen Mitglieder des Rates .

(2 ) Die sich aus der Durchführung der Zusammenarbeit ergebenden Ausgaben, mit
Ausnahme der Verwaltungskosten der Organe, werden von den beteiligten Mitgliedstaa
ten finanziert, sofern der Rat nicht einstimmig etwas anderes beschließt.

Artikel K.17

Der Rat und die Kommission unterrichten das Europäische Parlament regelmäßig über
die Entwicklung der durch diesen Titel begründeten verstärkten Zusammenarbeit."

13 . Artikel L erhält folgende Fassung :

,,Artikel L

Die Bestimmungen des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, des Ver
trags über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl und des
Vertrags zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft betreffend die Zuständigkeit
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des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften und die Ausübung dieser Zuständig
keit gelten nur für folgende Bestimmungen dieses Vertrags :
a ) die Bestimmungen zur Änderung des Vertrags zur Gründung der Europäischen Wirt
schaftsgemeinschaft im Hinblick auf die Gründung der Europäischen Gemeinschaft,
des Vertrags über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl
und des Vertrags zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft ;

b ) die Bestimmungen des Titels VI nach Maßgabe des Artikels K.7 ;
c ) die Bestimmungen des Titels VI a nach Maßgabe des Artikels 5 a des Vertrags zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft und des Artikels K.12 dieses Vertrags ;

d) Artikel F Absatz 2 in bezug auf Handlungen der Organe, sofern der Gerichtshof im
Rahmen der Verträge zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften und im Rah
men dieses Vertrags zuständig ist ;

e ) die Artikel L bis S."

14 . In Artikel N wird Absatz 2 gestrichen und in Absatz 1 entfällt die Numerierung.
15 . Artikel O Absatz 1 erhält folgende Fassung :

„Jeder europäische Staat, der die in Artikel F Absatz 1 genannten Grundsätze achtet,
kann beantragen, Mitglied der Union zu werden . Er richtet seinen Antrag an den Rat ;
dieser beschließt einstimmig nach Anhörung der Kommission und nach Zustimmung des
Europäischen Parlaments, das mit der absoluten Mehrheit seiner Mitglieder beschließt."

16 . Dem Artikel S wird folgender neuer Absatz angefügt :
„Nach dem Beitrittsvertrag von 1994 ist der Wortlaut dieses Vertrags auch in finnischer
und schwedischer Sprache verbindlich."

Artikel 2

Der Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft wird nach Maßgabe dieses Arti
kels geändert .

1 . In der Präambel wird nach dem achten Erwägungsgrund folgender Erwägungsgrund
angefügt :
„ENTSCHLOSSEN, durch umfassenden Zugang zur Bildung und durch ständige Weiter
bildung auf einen möglichst hohen Wissensstand ihrer Völker hinzuwirken,"

2 . Artikel 2 erhält folgende Fassung :
„Artikel 2
Aufgabe der Gemeinschaft ist es , durch die Errichtung eines Gemeinsamen Marktes und
einer Wirtschafts- und Währungsunion sowie durch die Durchführung der in den Arti
keln 3 und 3 a genannten gemeinsamen Politiken und Maßnahmen in der ganzen Ge
meinschaft eine harmonische, ausgewogene und nachhaltige Entwicklung des Wirtschafts
lebens , ein hohes Beschäftigungsniveau und ein hohes Maß an sozialem Schutz, die
Gleichstellung von Männern und Frauen, ein beständiges , nichtinflationäres Wachstum,
einen hohen Grad von Wettbewerbsfähigkeit und Konvergenz der Wirtschaftsleistungen,
ein hohes Maß an Umweltschutz und Verbesserung der Umweltqualität , die Hebung der
Lebenshaltung und der Lebensqualität, den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt
und die Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten zu fördern."
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3 . Artikel 3 wird wie folgt geändert :
a ) Der bisherige Wortlaut wird numeriert und wird Absatz 1 .

b ) In dem jetzigen Absatz 1 erhält Buchstabe d folgende Fassung :
,, d ) Maßnahmen hinsichtlich der Einreise und des Personenverkehrs nach Titel III a ;"

c) In dem jetzigen Absatz 1 wird nach dem Buchstaben h folgender neuer Buchstabe i
eingefügt :
,, i ) die Förderung der Koordinierung der Beschäftigungspolitik der Mitgliedstaaten im

Hinblick auf die Verstärkung ihrer Wirksamkeit durch die Entwicklung einer
koordinierten Beschäftigungsstrategie

d ) In dem jetzigen Absatz 1 wird der bisherige Buchstabe i Buchstabe j , und die nachfol
genden Buchstaben werden entsprechend umnumeriert .

e ) Folgender Absatz wird angefügt :

,,( 2 ) Bei allen in diesem Artikel genannten Tätigkeiten wirkt die Gemeinschaft dar
auf hin , Ungleichheiten zu beseitigen und die Gleichstellung von Männern und Frauen
zu fördern ."

4 . Folgender Artikel wird eingefügt :
,,Artikel 3 c

Die Erfordernisse des Umweltschutzes müssen bei der Festlegung und Durchführung der
in Artikel 3 genannten Gemeinschaftspolitiken und -maßnahmen insbesondere zur Förde
rung einer nachhaltigen Entwicklung einbezogen werden."

5 . Folgender Artikel wird eingefügt :
,,Artikel 5 a

( 1 ) Die Mitgliedstaaten, die beabsichtigen, untereinander eine verstärkte Zusammenar
beit zu begründen, können vorbehaltlich der Artikel K.15 und K.16 des Vertrags über die
Europäische Union ermächtigt werden, die in diesem Vertrag vorgesehenen Organe , Ver
fahren und Mechanismen in Anspruch zu nehmen, sofern die beabsichtigte Zusammen
arbeit

a ) keine in die ausschließliche Zuständigkeit der Gemeinschaft fallenden Bereiche betrifft ;
b ) die Gemeinschaftspolitiken, -aktionen oder -programme nicht beeinträchtigt ;
c ) nicht die Unionsbürgerschaft betrifft und auch keine Diskriminierung zwischen Staats
angehörigen der Mitgliedstaaten bedeutet ;

d ) die der Gemeinschaft durch diesen Vertrag zugewiesenen Befugnisse nicht über
schreitet und

e ) keine Diskriminierung oder Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten
darstellt und die Wettbewerbsbedingungen zwischen diesen nicht verzerrt.

(2 ) Die Ermächtigung nach Absatz 1 wird vom Rat mit qualifizierter Mehrheit auf
Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des Europäischen Parlaments erteilt .
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Erklärt ein Mitglied des Rates , daß es aus wichtigen Gründen der nationalen Politik, die
es auch nennen muß, die Absicht hat, eine mit qualifizierter Mehrheit zu erteilende Er
mächtigung abzulehnen, so erfolgt keine Abstimmung. Der Rat kann mit qualifizierter
Mehrheit verlangen, daß die Frage zur einstimmigen Beschlußfassung an den in der Zu
sammensetzung der Staats- und Regierungschefs tagenden Rat verwiesen wird .

Die Mitgliedstaaten, die beabsichtigen, eine verstärkte Zusammenarbeit nach Absatz 1 zu
begründen, können einen Antrag an die Kommission richten, die dem Rat einen entspre
chenden Vorschlag vorlegen kann. Legt die Kommission keinen Vorschlag vor, so unter
richtet sie die betroffenen Mitgliedstaaten und gibt ihre Gründe dafür an .

( 3 ) Jeder Mitgliedstaat, der sich der Zusammenarbeit nach diesem Artikel anschließen
will , teilt dem Rat und der Kommission seine Absicht mit ; die Kommission legt dem Rat
binnen drei Monaten nach Eingang der Mitteilung eine Stellungnahme dazu vor. Inner
halb von vier Monaten vom Tag der Mitteilung an gerechnet beschließt die Kommission
über den Antrag und über die spezifischen Regelungen, die sie gegebenenfalls für notwen
dig hält .

(4 ) Die für die Durchführung der Tätigkeiten im Rahmen der Zusammenarbeit erfor
derlichen Rechtsakte und Beschlüsse unterliegen allen einschlägigen Bestimmungen dieses
Vertrags , sofern in diesem Artikel und in den Artikeln K.15 und K.16 des Vertrags über
die Europäische Union nichts anderes bestimmt ist .

( 5 ) Dieser Artikel läßt das Protokoll zur Einbeziehung des Schengen-Besitzstands in
den Rahmen der Europäischen Union unberührt."

6 . Artikel 6 Absatz 2 erhält folgende Fassung :

„Der Rat kann nach dem Verfahren des Artikels 189 b Regelungen für das Verbot solcher
Diskriminierungen treffen ."

7 . Folgender Artikel wird eingefügt :
,,Artikel 6 a

Unbeschadet der sonstigen Bestimmungen dieses Vertrags kann der Rat im Rahmen der
durch den Vertrag auf die Gemeinschaft übertragenen Zuständigkeiten auf Vorschlag der
Kommission und nach Anhörung des Europäischen Parlaments einstimmig geeignete Vor
kehrungen treffen, um Diskriminierungen aus Gründen des Geschlechts , der Rasse , der
ethnischen Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des
Alters oder der sexuellen Ausrichtung zu bekämpfen."

8 . Folgender Artikel wird am Ende des Ersten Teils eingefügt :
,,Artikel 7 d

Unbeschadet der Artikel 77 , 90 und 92 und in Anbetracht des Stellenwerts , den Dienste
von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse innerhalb der gemeinsamen Werte der Union
einnehmen, sowie ihrer Bedeutung bei der Förderung des sozialen und territorialen Zu
sammenhalts tragen die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer jeweiligen
Befugnisse im Anwendungsbereich dieses Vertrags dafür Sorge, daß die Grundsätze und
Bedingungen für das Funktionieren dieser Dienste so gestaltet sind, daß sie ihren Auf
gaben nachkommen können."
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9 . Artikel 8 Absatz 1 erhält folgende Fassung :

,,( 1 ) Es wird eine Unionsbürgerschaft eingeführt . Unionsbürger ist, wer die Staatsange
hörigkeit eines Mitgliedstaats besitzt . Die Unionsbürgerschaft ergänzt die nationale
Staatsbürgerschaft, ersetzt sie aber nicht."

10 . Artikel 8 a Absatz 2 erhält folgende Fassung :

„(2 ) Der Rat kann Vorschriften erlassen, mit denen die Ausübung der Rechte nach
Absatz 1 erleichtert wird ; sofern in diesem Vertrag nichts anderes bestimmt ist, beschließt
er gemäß dem Verfahren des Artikels 189 b . Der Rat beschließt im Rahmen dieses Ver
fahrens einstimmig."

11 . Dem Artikel 8 d wird folgender Absatz angefügt :

„Jeder Unionsbürger kann sich schriftlich in einer der in Artikel 248 genannten Sprachen
an jedes Organ oder an jede Einrichtung wenden, die in dem vorliegenden Artikel oder in
Artikel 4 genannt sind, und eine Antwort in derselben Sprache erhalten."

12 . Artikel 51 erhält folgende Fassung :
„Artikel 51

Der Rat beschließt gemäß dem Verfahren des Artikels 189 b die auf dem Gebiet der
sozialen Sicherheit für die Herstellung der Freizügigkeit der Arbeitnehmer notwendigen
Maßnahmen ; zu diesem Zweck führt er insbesondere ein System ein, welches aus- und
einwandernden Arbeitnehmern und deren anspruchsberechtigten Angehörigen folgendes
sichert :

a ) die Zusammenrechnung aller nach den verschiedenen innerstaatlichen Rechtsvorschrif
ten berücksichtigten Zeiten für den Erwerb und die Aufrechterhaltung des Leistungs
anspruchs sowie für die Berechnung der Leistungen ;

b ) die Zahlung der Leistungen an Personen, die in den Hoheitsgebieten der Mitglied
staaten wohnen .

Der Rat beschließt im Rahmen des Verfahrens des Artikels 189 b einstimmig."

13 . Artikel 56 Absatz 2 erhält folgende Fassung :

,,(2 ) Der Rat erläßt gemäß dem Verfahren des Artikels 189 b Richtlinien für die Koor
dinierung der genannten Vorschriften ."

14 . Artikel 57 Absatz 2 erhält folgende Fassung :

,,(2 ) Zu dem gleichen Zweck erläßt der Rat gemäß dem Verfahren des Artikels 189 b
Richtlinien zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaa
ten über die Aufnahme und Ausübung selbständiger Tätigkeiten . Der Rat beschließt im
Rahmen des Verfahrens des Artikels 189 b einstimmig über Richtlinien, deren Durchfüh
rung in mindestens einem Mitgliedstaat eine Änderung bestehender gesetzlicher Grund
sätze der Berufsordnung hinsichtlich der Ausbildung und der Bedingungen für den Zu
gang natürlicher Personen zum Beruf umfaßt. Im übrigen beschließt der Rat mit qualifi
zierter Mehrheit."
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15 . Folgender Titel wird im Dritten Teil eingefügt :

„Titel III a

VISA, ASYL, EINWANDERUNG UND ANDERE POLITIKEN BETREFFEND DEN
FREIEN PERSONENVERKEHR

Artikel 73 i

Zum schrittweisen Aufbau eines Raums der Freiheit , der Sicherheit und des Rechts erläßt
der Rat

a ) innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren nach Inkrafttreten des Vertrags von Amster
dam Maßnahmen zur Gewährleistung des freien Personenverkehrs nach Artikel 7 a in
Verbindung mit unmittelbar damit zusammenhängenden flankierenden Maßnahmen in
bezug auf die Kontrollen an den Außengrenzen, Asyl und Einwanderung nach Arti
kel 73 j Nummern 2 und 3 , Artikel 73 k Nummer 1 Buchstabe a und Nummer 2
Buchstabe a sowie Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung der Kriminalität nach
Artikel K.3 Buchstabe e des Vertrags über die Europäische Union ;

b ) sonstige Maßnahmen in den Bereichen Asyl, Einwanderung und Schutz der Rechte
von Staatsangehörigen dritter Länder nach Artikel 73 k ;

c ) Maßnahmen im Bereich der justitiellen Zusammenarbeit in Zivilsachen nach Arti
kel 73 m ;

d ) geeignete Maßnahmen zur Förderung und Verstärkung der Zusammenarbeit der Ver
waltungen nach Artikel 73 n ;

e ) Maßnahmen im Bereich der polizeilichen und justitiellen Zusammenarbeit in Straf
sachen, die durch die Verhütung und Bekämpfung der Kriminalität in der Union nach
dem Vertrag über die Europäische Union auf ein hohes Maß an Sicherheit abzielen .

Artikel 73 j

Der Rat beschließt nach dem Verfahren des Artikels 73 o innerhalb eines Zeitraums von
fünf Jahren nach Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam

1 . Maßnahmen , die nach Artikel 7 a sicherstellen , daß Personen, seien es Bürger der
Union oder Staatsangehörige dritter Länder, beim Uberschreiten der Binnengrenzen
nicht kontrolliert werden ;

2 . Maßnahmen bezüglich des Uberschreitens der Außengrenzen der Mitgliedstaaten, mit
denen folgendes festgelegt wird :

a ) Normen und Verfahren, die von den Mitgliedstaaten bei der Durchführung der
Personenkontrollen an diesen Grenzen einzuhalten sind ;

b ) Vorschriften über Visa für geplante Aufenthalte von höchstens drei Monaten ein
schließlich

i ) der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige beim Überschreiten der Au
ßengrenzen im Besitz eines Visums sein müssen, sowie der Drittländer, deren
Staatsangehörige von dieser Visumpflicht befreit sind ;
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ii ) der Verfahren und Voraussetzungen für die Visumerteilung durch die Mitglied
staaten ;

iii ) der einheitlichen Visumgestaltung ;

iv ) der Vorschriften für ein einheitliches Visum.

3 . Maßnahmen zur Festlegung der Bedingungen , unter denen Staatsangehörige dritter
Länder im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten während eines Aufenthalts von höchstens
drei Monaten Reisefreiheit genießen .

Artikel 73 k

Der Rat beschließt gemäß dem Verfahren des Artikels 73 o innerhalb eines Zeitraums von
fünf Jahren nach Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam

1 . in Übereinstimmung mit dem Genfer Abkommen vom 28 . Juli 1951 und dem Protokoll
vom 31 . Januar 1967 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge sowie einschlägigen ande
ren Verträgen Asylmaßnahmen in folgenden Bereichen :

a ) Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung
eines Asylantrags zuständig ist , den ein Staatsangehöriger eines dritten Landes in
einem Mitgliedstaat gestellt hat ;

b ) Mindestnormen für die Aufnahme von Asylbewerbern in den Mitgliedstaaten ;
c ) Mindestnormen für die Anerkennung von Staatsangehörigen dritter Länder als
Flüchtlinge ;

d ) Mindestnormen für die Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Zuerkennung oder
Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft ;

2 . Maßnahmen in bezug auf Flüchtlinge und vertriebene Personen in folgenden Berei
chen :

a ) Mindestnormen für den vorübergehenden Schutz von vertriebenen Personen aus
dritten Ländern, die nicht in ihr Herkunftsland zurückkehren können, und von Per
sonen, die anderweitig internationalen Schutz benötigen ;

b ) Förderung einer ausgewogenen Verteilung der Belastungen, die mit der Aufnahme
von Flüchtlingen und vertriebenen Personen und den Folgen dieser Aufnahme ver
bunden sind, auf die Mitgliedstaaten ;

3 . einwanderungspolitische Maßnahmen in folgenden Bereichen :

a ) Einreise- und Aufenthaltsvoraussetzungen sowie Normen für die Verfahren zur Er
teilung von Visa für einen langfristigen Aufenthalt und Aufenthaltstiteln , einschließ
lich solcher zur Familienzusammenführung, durch die Mitgliedstaaten ;

b ) illegale Einwanderung und illegaler Aufenthalt, einschließlich der Rückführung sol
cher Personen, die sich illegal in einem Mitgliedstaat aufhalten ;

4 . Maßnahmen zur Festlegung der Rechte und der Bedingungen, aufgrund derer sich
Staatsangehörige dritter Länder, die sich rechtmäßig in einem Mitgliedstaat aufhalten,
in anderen Mitgliedstaaten aufhalten dürfen .
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Maßnahmen, die vom Rat nach den Nummern 3 und 4 beschlossen worden sind , hindern
die Mitgliedstaaten nicht daran, in den betreffenden Bereichen innerstaatliche Bestimmun
gen beizubehalten oder einzuführen, die mit diesem Vertrag und mit internationalen
Ubereinkünften vereinbar sind .

Der vorgenannte Fünfjahreszeitraum gilt nicht für nach Nummer 2 Buchstabe b, Num
mer 3 Buchstabe a und Nummer 4 zu beschließende Maßnahmen .

Artikel 73 /

( 1 ) Dieser Titel berührt nicht die Wahrnehmung der Zuständigkeiten der Mitglied
staaten für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und den Schutz der inneren
Sicherheit .

(2 ) Sehen sich ein oder mehrere Mitgliedstaaten einer Notlage aufgrund eines plötz
lichen Zustroms von Staatsangehörigen dritter Länder gegenüber, so kann der Rat un
beschadet des Absatzes 1 auf Vorschlag der Kommission mit qualifizierter Mehrheit zu
gunsten der betreffenden Mitgliedstaaten vorläufige Maßnahmen mit einer Geltungsdauer
von höchstens sechs Monaten beschließen .

Artikel 73 m

Die Maßnahmen im Bereich der justitiellen Zusammenarbeit in Zivilsachen mit grenzüber
schreitenden Bezügen, die, soweit sie für das reibungslose Funktionieren des Binnenmark
tes erforderlich sind, nach Artikel 73 o zu treffen sind, schließen ein :

a ) Verbesserung und Vereinfachung

— des Systems für die grenzüberschreitende Zustellung gerichtlicher und außerge
richtlicher Schriftstücke ;

— der Zusammenarbeit bei der Erhebung von Beweismitteln ;

— der Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher und außergerichtlicher Entschei
dungen in Zivil- und Handelssachen ;

b ) Förderung der Vereinbarkeit der in den Mitgliedstaaten geltenden Kollisionsnormen
und Vorschriften zur Vermeidung von Kompetenzkonflikten ;

c ) Beseitigung der Hindernisse für eine reibungslose Abwicklung von Zivilverfahren, er
forderlichenfalls durch Förderung der Vereinbarkeit der in den Mitgliedstaaten gelten
den zivil rechtlichen Verfahrensvorschriften .

Artikel 73 n

Der Rat beschließt gemäß dem Verfahren des Artikels 73 o Maßnahmen, um die Zusam
menarbeit zwischen den entsprechenden Dienststellen der Behörden der Mitgliedstaaten in
den Bereichen dieses Titels sowie die Zusammenarbeit zwischen diesen Dienststellen und
der Kommission zu gewährleisten .
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Artikel 73 o

( 1 ) Der Rat handelt während eines Übergangszeitraums von fünf Jahren nach Inkraft
treten des Vertrags von Amsterdam einstimmig auf Vorschlag der Kommission oder auf
Initiative eines Mitgliedstaats und nach Anhörung des Europäischen Parlaments .

(2 ) Nach Ablauf dieser fünf Jahre

— handelt der Rat auf der Grundlage von Vorschlägen der Kommission ; die Kommission
prüft jeden Antrag eines Mitgliedstaats , wonach sie dem Rat einen Vorschlag unter
breiten soll ;

— faßt der Rat einstimmig nach Anhörung des Europäischen Parlaments einen Beschluß,
wonach auf alle Bereiche oder Teile der Bereiche, die unter diesen Titel fallen , das
Verfahren des Artikels 189 b anzuwenden ist und die Bestimmungen über die Zustän
digkeit des Gerichtshofs angepaßt werden .

(3 ) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 werden die in Artikel 73 j Nummer 2 Buch
stabe b Ziffern i und iii genannten Maßnahmen vom Zeitpunkt des Inkrafttretens des
Vertrags von Amsterdam an vom Rat mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kom
mission und nach Anhörung des Europäischen Parlaments beschlossen .

(4 ) Abweichend von Absatz 2 werden die in Artikel 73 j Nummer 2 Buchstabe b Zif
fern ii und iv genannten Maßnahmen nach Ablauf von fünf Jahren nach Inkrafttreten des
Vertrags von Amsterdam vom Rat gemäß dem Verfahren des Artikels 189 b beschlossen .

Artikel 73 p

( 1 ) Artikel 177 findet auf diesen Titel unter folgenden Umständen und Bedingungen
Anwendung : Wird eine Frage der Auslegung dieses Titels sowie der Gültigkeit oder Aus
legung von auf diesen Titel gestützten Rechtsakten der Organe der Gemeinschaft in ei
nem schwebenden Verfahren bei einem einzelstaatlichen Gericht gestellt, dessen Entschei
dungen selbst nicht mehr mit Rechtsmitteln des innerstaatlichen Rechts angefochten wer
den können, so legt dieses Gericht dem Gerichtshof die Frage zur Entscheidung vor,
wenn es eine Entscheidung darüber zum Erlaß seines Urteils für erforderlich hält .

(2 ) In jedem Fall ist der Gerichtshof nicht für Entscheidungen über Maßnahmen oder
Beschlüsse nach Artikel 73 j Nummer 1 zuständig, die die Aufrechterhaltung der öffent
lichen Ordnung und den Schutz der inneren Sicherheit betreffen .

( 3 ) Der Rat, die Kommission oder ein Mitgliedstaat können dem Gerichtshof eine
Frage der Auslegung dieses Titels oder von auf diesen Titel gestützten Rechtsakten der
Organe der Gemeinschaft zur Entscheidung vorlegen . Die Entscheidung, die der Ge
richtshof auf dieses Ersuchen hin fällt, gilt nicht für Urteile von Gerichten der Mitglied
staaten, die rechtskräftig geworden sind .

Artikel 73 q

Für die Anwendung dieses Titels gelten unbeschadet des Protokolls über die Anwendung
bestimmter Aspekte des Artikels 7 a des Vertrags zur Gründung der Europäischen Ge
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meinschaft auf das Vereinigte Königreich und auf Irland die Bestimmungen des Protokolls
über die Position des Vereinigten Königreichs und Irlands und des Protokolls über die
Position Dänemarks ."

16 . In Artikel 75 Absatz 1 erhält der einleitende Teil folgende Fassung :
„( 1 ) Zur Durchführung des Artikels 74 wird der Rat unter Berücksichtigung der Be
sonderheiten des Verkehrs gemäß dem Verfahren des Artikels 189 b und nach Anhörung
des Wirtschafts- und Sozialausschusses sowie des Ausschusses der Regionen"

17 . In Artikel 100 a werden die Absätze 3 , 4 und 5 durch folgende Absätze ersetzt :
„(3 ) Die Kommission geht in ihren Vorschlägen nach Absatz 1 in den Bereichen Ge
sundheit , Sicherheit , Umweltschutz und Verbraucherschutz von einem hohen Schutz
niveau aus und berücksichtigt dabei insbesondere alle auf wissenschaftliche Ergebnisse
gestützten neuen Entwicklungen . Im Rahmen ihrer jeweiligen Befugnisse streben das
Europäische Parlament und der Rat dieses Ziel ebenfalls an .

(4 ) Hält es ein Mitgliedstaat, wenn der Rat oder die Kommission eine Harmonisie
rungsmaßnahme erlassen hat, für erforderlich, einzelstaatliche Bestimmungen beizubehal
ten , die durch wichtige Erfordernisse im Sinne des Artikels 36 oder in bezug auf den
Schutz der Arbeitsumwelt oder den Umweltschutz gerechtfertigt sind, so teilt er diese
Bestimmungen sowie die Gründe für ihre Beibehaltung der Kommission mit .

( 5 ) Unbeschadet des Absatzes 4 teilt ein Mitgliedstaat, der es nach dem Erlaß einer
Harmonisierungsmaßnahme durch den Rat oder die Kommission für erforderlich hält, auf
neue wissenschaftliche Erkenntnisse gestützte einzelstaatliche Bestimmungen zum Schutz
der Umwelt oder der Arbeitsumwelt aufgrund eines spezifischen Problems für diesen Mit
gliedstaat, das sich nach dem Erlaß der Harmonisierungsmaßnahme ergibt, einzuführen,
die in Aussicht genommenen Bestimmungen sowie die Gründe für ihre Einführung der
Kommission mit .

(6 ) Die Kommission beschließt binnen sechs Monaten nach den Mitteilungen nach den
Absätzen 4 und , 5 , die betreffenden einzelstaatlichen Bestimmungen zu billigen oder abzu
lehnen, nachdem sie geprüft hat, ob sie ein Mittel zur willkürlichen Diskriminierung und
eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten darstellen und
ob sie das Funktionieren des Binnenmarkts behindern .

Trifft die Kommission innerhalb dieses Zeitraums keine Entscheidung, so gelten die in den
Absätzen 4 und 5 genannten einzelstaatlichen Bestimmungen als gebilligt .
Die Kommission kann, sofern dies aufgrund des schwierigen Sachverhalts gerechtfertigt
ist und keine Gefahr für die menschliche Gesundheit besteht, dem betreffenden Mitglied
staat mitteilen , daß der in diesem Absatz genannte Zeitraum gegebenenfalls um einen wei
teren Zeitraum von bis zu sechs Monaten verlängert wird .

(7 ) Wird es einem Mitgliedstaat nach Absatz 6 gestattet, von der Harmonisierungsmaß
nahme abweichende einzelstaatliche Bestimmungen beizubehalten oder einzuführen, so
prüft die Kommission unverzüglich, ob sie eine Anpassung dieser Maßnahme vorschlägt .

( 8 ) Wirft ein Mitgliedstaat in einem Bereich, der zuvor bereits Gegenstand von Harmo
nisierungsmaßnahmen war, ein spezielles Gesundheitsproblem auf, so teilt er dies der
Kommission mit , die dann umgehend prüft, ob sie dem Rat entsprechende Maßnahmen
vorschlägt .
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(9 ) In Abweichung von dem Verfahren der Artikel 169 und 170 kann die Kommission
oder ein Mitgliedstaat den Gerichtshof unmittelbar anrufen, wenn die Kommission oder
der Staat der Auffassung ist, daß ein anderer Mitgliedstaat die in diesem Artikel vorgese
henen Befugnisse mißbraucht.

( 10 ) Die vorgenannten Harmonisierungsmaßnahmen sind in geeigneten Fällen mit einer
Schutzklausel verbunden, welche die Mitgliedstaaten ermächtigt, aus einem oder mehre
ren der in Artikel 36 genannten nichtwirtschaftlichen Gründe vorläufige Maßnahmen zu
treffen, die einem gemeinschaftlichen Kontrollverfahren unterliegen."

18 . Die Artikel 100 c und 100 d werden aufgehoben .

19 . Folgender Titel wird nach Titel VI eingefügt :

„Titel VI a

BESCHÄFTIGUNG

Artikel 109 n

Die Mitgliedstaaten und die Gemeinschaft arbeiten nach diesem Titel auf die Entwicklung
einer koordinierten Beschäftigungsstrategie und insbesondere auf die Förderung der Qua
lifizierung, Ausbildung und Anpassungsfähigkeit der Arbeitnehmer sowie der Fähigkeit
der Arbeitsmärkte hin, auf die Erfordernisse des wirtschaftlichen Wandels zu reagieren,
um die Ziele des Artikels B des Vertrags über die Europäische Union und des Artikels 2
des vorliegenden Vertrags zu erreichen .

Artikel 109 o

( 1 ) Die Mitgliedstaaten tragen durch ihre Beschäftigungspolitik im Einklang mit den
nach Artikel 103 Absatz 2 verabschiedeten Grundzügen der Wirtschaftspolitik der Mit
gliedstaaten und der Gemeinschaft zur Erreichung der in Artikel 109 n genannten Ziele
bei .

(2 ) Die Mitgliedstaaten betrachten die Förderung der Beschäftigung als Angelegenheit
von gemeinsamem Interesse und stimmen ihre diesbezüglichen Tätigkeiten nach Maßgabe
des Artikels 109 q im Rat aufeinander ab, wobei die einzelstaatlichen Gepflogenheiten in
bezug auf die Verantwortung der Sozialpartner berücksichtigt werden .

Artikel 109 p

( 1 ) Die Gemeinschaft trägt zu einem hohen Beschäftigungsniveau bei, indem sie die
Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten fördert und deren Maßnahmen in diesem
Bereich unterstützt und erforderlichenfalls ergänzt. Hierbei wird die Zuständigkeit der
Mitgliedstaaten beachtet .

(2 ) Das Ziel eines hohen Beschäftigungsniveaus wird bei der Festlegung und Durchfüh
rung der Gemeinschaftspolitik und -maßnahmen berücksichtigt .
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Artikel 109 q
( 1 ) Anhand eines gemeinsamen Jahresberichts des Rates und der Kommission prüft der
Europäische Rat jährlich die Beschäftigungslage in der Gemeinschaft und nimmt hierzu
Schlußfolgerungen an .

(2 ) Anhand der Schlußfolgerungen des Europäischen Rates legt der Rat auf Vorschlag
der Kommission und nach Anhörung des Europäischen Parlaments, des Wirtschafts- und
Sozialausschusses , des Ausschusses der Regionen und des in Artikel 109 s genannten Be
schäftigungsausschusses jährlich mit qualifizierter Mehrheit Leitlinien fest, welche die Mit
gliedstaaten in ihrer Beschäftigungspolitik berücksichtigen . Diese Leitlinien müssen mit
den nach Artikel 103 Absatz 2 verabschiedeten Grundzügen im Einklang stehen .

( 3 ) Jeder Mitgliedstaat übermittelt dem Rat und der Kommission jährlich einen Bericht
über die wichtigsten Maßnahmen, die er zur Durchführung seiner Beschäftigungspolitik
im Lichte der beschäftigungspolitischen Leitlinien nach Absatz 2 getroffen hat.

(4 ) Anhand der in Absatz 3 genannten Berichte und nach Stellungnahme des Beschäfti
gungsausschusses unterzieht der Rat die Durchführung der Beschäftigungspolitik der Mit
gliedstaaten im Lichte der beschäftigungspolitischen Leitlinien jährlich einer Prüfung. Der
Rat kann dabei auf Empfehlung der Kommission mit qualifizierter Mehrheit Empfehlun
gen an die Mitgliedstaaten richten, wenn er dies aufgrund der Ergebnisse dieser Prüfung
für angebracht hält .

( 5 ) Auf der Grundlage der Ergebnisse der genannten Prüfung erstellen der Rat und die
Kommission einen gemeinsamen Jahresbericht für den Europäischen Rat über die
Beschäftigungslage in der Gemeinschaft und über die Umsetzung der beschäftigungs
politischen Leitlinien.

Artikel 109 r

Der Rat kann gemäß dem Verfahren des Artikels 189 b und nach Anhörung des Wirt
schafts- und Sozialausschusses sowie des Ausschusses der Regionen Anreizmaßnahmen
zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und zur Unterstützung
ihrer Beschäftigungsmaßnahmen durch Initiativen beschließen, die darauf abzielen, den
Austausch von Informationen und bewährten Verfahren zu entwickeln, vergleichende
Analysen und Gutachten bereitzustellen sowie innovative Ansätze zu fördern und Erfah
rungen zu bewerten, und zwar insbesondere durch den Rückgriff auf Pilotvorhaben .
Diese Maßnahmen schließen keinerlei Harmonisierung der Rechts - und Verwaltungsvor
schriften der Mitgliedstaaten ein .

Artikel 109 s

Der Rat setzt nach Anhörung des Europäischen Parlaments einen Beschäftigungsausschuß
mit beratender Funktion zur Förderung der Koordinierung der Beschäftigungs- und
Arbeitsmarktpolitik der Mitgliedstaaten ein . Der Ausschuß hat folgende Aufgaben :
— Er verfolgt die Beschäftigungslage und die Beschäftigungspolitik in den Mitglied
staaten und der Gemeinschaft ;

— er gibt unbeschadet des Artikels 151 auf Ersuchen des Rates oder der Kommission
oder von sich aus Stellungnahmen ab und trägt zur Vorbereitung der in Artikel 109 q
genannten Beratungen des Rates bei .
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Bei der Erfüllung seines Auftrags hört der Ausschuß die Sozialpartner.

Jeder Mitgliedstaat und die Kommission entsenden zwei Mitglieder in den Ausschuß."

20 . Dem Artikel 113 wird folgender Absatz angefügt :

,,( 5 ) Der Rat kann auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des Euro
päischen Parlaments durch einstimmigen Beschluß die Anwendung der Absätze 1 bis 4 auf
internationale Verhandlungen und Ubereinkünfte über Dienstleistungen und Rechte des
geistigen Eigentums ausdehnen, soweit sie durch diese Absätze nicht erfaßt sind ."

21 . Folgender Titel wird nach Titel VII eingefügt :

„Titel VII a

ZUSAMMENARBEIT IM ZOLLWESEN

Artikel 116

Der Rat trifft im Rahmen des Geltungsbereichs dieses Vertrags gemäß dem Verfahren des
Artikels 189 b Maßnahmen zum Ausbau der Zusammenarbeit im Zollwesen zwischen den
Mitgliedstaaten sowie zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission . Die Anwen
dung des Strafrechts der Mitgliedstaaten und ihre Strafrechtspflege bleiben von diesen
Maßnahmen unberührt."

22 . Die Artikel 117 bis 120 werden durch die nachstehenden Artikel ersetzt :

,,Artikel 117

Die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten verfolgen eingedenk der sozialen Grundrechte,
wie sie in der am 18 . Oktober 1961 in Turin unterzeichneten Europäischen Sozialcharta
und in der Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer von 1989
festgelegt sind, folgende Ziele : die Förderung der Beschäftigung, die Verbesserung der
Lebens- und Arbeitsbedingungen, um dadurch auf dem Wege des Fortschritts ihre Anglei
chung zu ermöglichen, einen angemessenen sozialen Schutz , den sozialen Dialog, die
Entwicklung des Arbeitskräftepotentials im Hinblick auf ein dauerhaft hohes Beschäf
tigungsniveau und die Bekämpfung von Ausgrenzungen.

Zu diesem Zweck führen die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten Maßnahmen durch,
die der Vielfalt der einzelstaatlichen Gepflogenheiten , insbesondere in den vertraglichen
Beziehungen, sowie der Notwendigkeit, die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft der Ge
meinschaft zu erhalten, Rechnung tragen.

Sie sind der Auffassung, daß sich eine solche Entwicklung sowohl aus dem eine Abstim
mung der Sozialordnungen begünstigenden Wirken des Gemeinsamen Marktes als auch
aus den in diesem Vertrag vorgesehenen Verfahren sowie aus der Angleichung ihrer
Rechts- und Verwaltungsvorschriften ergeben wird .

Artikel 118

( 1 ) Zur Verwirklichung der Ziele des Artikels 117 unterstützt und ergänzt die Gemein
schaft die Tätigkeit der Mitgliedstaaten auf folgenden Gebieten :
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— Verbesserung insbesondere der Arbeitsumwelt zum Schutz der Gesundheit und der
Sicherheit der Arbeitnehmer,

— Arbeitsbedingungen,

— Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer,

— berufliche Eingliederung der aus dem Arbeitsmarkt ausgegrenzten Personen , unbe
schadet des Artikels 127 ,

— Chancengleichheit von Männern und Frauen auf dem Arbeitsmarkt und Gleichbe
handlung am Arbeitsplatz .

(2 ) Zu diesem Zweck kann der Rat unter Berücksichtigung der in den einzelnen Mit
gliedstaaten bestehenden Bedingungen und technischen Regelungen durch Richtlinien
Mindestvorschriften erlassen, die schrittweise anzuwenden sind . Diese Richtlinien sollen
keine verwaltungsmäßigen, finanziellen oder rechtlichen Auflagen vorschreiben, die der
Gründung und Entwicklung von kleinen und mittleren Unternehmen entgegenstehen .

Der Rat beschließt gemäß dem Verfahren des Artikels 189 b nach Anhörung des Wirt
schafts- und Sozialausschusses sowie des Ausschusses der Regionen .

Der Rat kann zur Bekämpfung sozialer Ausgrenzung gemäß diesem Verfahren Maßnah
men annehmen, die dazu bestimmt sind , die Zusammenarbeit zwischen den Mitglied
staaten durch Initiativen zu fördern , die die Verbesserung des Wissensstandes , die Ent
wicklung des Austauschs von Informationen und bewährten Verfahren, die Förderung in
novativer Ansätze und die Bewertung von Erfahrungen zum Ziel haben .

( 3 ) In folgenden Bereichen beschließt der Rat dagegen einstimmig auf Vorschlag der
Kommission nach Anhörung des Europäischen Parlaments und des Wirtschafts- und
Sozialausschusses sowie des Ausschusses der Regionen :

— soziale Sicherheit und sozialer Schutz der Arbeitnehmer,

— Schutz der Arbeitnehmer bei Beendigung des Arbeitsvertrags ,

— Vertretung und kollektive Wahrnehmung der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberinteres
sen, einschließlich der Mitbestimmung, vorbehaltlich des Absatzes 6 ,

— Beschäftigungsbedingungen der Staatsangehörigen dritter Länder, die sich rechtmäßig
im Gebiet der Gemeinschaft aufhalten ,

— finanzielle Beiträge zur Förderung der Beschäftigung und zur Schaffung von Arbeits
plätzen, und zwar unbeschadet der Bestimmungen über den Sozialfonds .

(4 ) Ein Mitgliedstaat kann den Sozialpartnern auf deren gemeinsamen Antrag die
Durchführung von aufgrund der Absätze 2 und 3 angenommenen Richtlinien übertragen .

In diesem Fall vergewissert sich der Mitgliedstaat, daß die Sozialpartner spätestens zu dem
Zeitpunkt, zu dem eine Richtlinie nach Artikel 189 umgesetzt sein muß, im Weg einer
Vereinbarung die erforderlichen Vorkehrungen getroffen haben ; dabei hat der Mitglied
staat alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um jederzeit gewährleisten zu können,
daß die durch diese Richtlinie vorgeschriebenen Ergebnisse erzielt werden .
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( 5 ) Die aufgrund dieses Artikels erlassenen Bestimmungen hindern die Mitgliedstaaten
nicht daran , strengere Schutzmaßnahmen beizubehalten oder zu treffen, die mit diesem
Vertrag vereinbar sind .

(6 ) Dieser Artikel gilt nicht für das Arbeitsentgelt, das Koalitionsrecht, das Streikrecht
sowie das Aussperrungsrecht .

Artikel 118 a

( 1 ) Die Kommission hat die Aufgabe, die Anhörung der Sozialpartner auf Gemein
schaftsebene zu fördern, und erläßt alle zweckdienlichen Maßnahmen, um den Dialog
zwischen den Sozialpartnern zu erleichtern, wobei sie für Ausgewogenheit bei der Unter
stützung der Parteien sorgt .

(2 ) Zu diesem Zweck hört die Kommission vor Unterbreitung von Vorschlägen im Be
reich der Sozialpolitik die Sozialpartner zu der Frage , wie eine Gemeinschaftsaktion gege
benenfalls ausgerichtet werden sollte .

( 3 ) Hält die Kommission nach dieser Anhörung eine Gemeinschaftsmaßnahme für
zweckmäßig, so hört sie die Sozialpartner zum Inhalt des in Aussicht genommenen Vor
schlags . Die Sozialpartner übermitteln der Kommission eine Stellungnahme oder gegebe
nenfalls eine Empfehlung .

(4 ) Bei dieser Anhörung können die Sozialpartner der Kommission mitteilen , daß sie
den Prozeß nach Artikel 118 b in Gang setzen wollen . Die Dauer des Verfahrens darf
höchstens neun Monate betragen, sofern die betroffenen Sozialpartner und die Kommis
sion nicht gemeinsam eine Verlängerung beschließen .

Artikel 118 b

( 1 ) Der Dialog zwischen den Sozialpartnern auf Gemeinschaftsebene kann, falls sie es
wünschen, zur Herstellung vertraglicher Beziehungen , einschließlich des Abschlusses von
Vereinbarungen, führen .

(2 ) Die Durchführung der auf Gemeinschaftsebene geschlossenen Vereinbarungen er
folgt entweder nach den jeweiligen Verfahren und Gepflogenheiten der Sozialpartner und
der Mitgliedstaaten oder — in den durch Artikel 118 erfaßten Bereichen — auf gemeinsa
men Antrag der Unterzeichnerparteien durch einen Beschluß des Rates auf Vorschlag der
Kommission .

Sofern nicht die betreffende Vereinbarung eine oder mehrere Bestimmungen betreffend
einen der in Artikel 118 Absatz 3 genannten Bereiche enthält und somit ein einstimmiger
Beschluß erforderlich ist , beschließt der Rat mit qualifizierter Mehrheit .

Artikel 118 c

Unbeschadet der sonstigen Bestimmungen dieses Vertrags fördert die Kommission im
Hinblick auf die Erreichung der Ziele des Artikels 117 die Zusammenarbeit zwischen den
Mitgliedstaaten und erleichtert die Abstimmung ihres Vorgehens in allen unter dieses
Kapitel fallenden Bereichen der Sozialpolitik , insbesondere auf dem Gebiet

— der Beschäftigung,
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— des Arbeitsrechts und der Arbeitsbedingungen,

— der beruflichen Ausbildung und Fortbildung,

— der sozialen Sicherheit,

— der Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten,

— des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit,

— des Koalitionsrechts und der Kollektiwerhandlungen zwischen Arbeitgebern und
Arbeitnehmern .

Zu diesem Zweck wird die Kommission in enger Verbindung mit den Mitgliedstaaten
durch Untersuchungen, Stellungnahmen und die Vorbereitung von Beratungen tätig,
gleichviel ob es sich um innerstaatliche oder um internationalen Organisationen gestellte
Probleme handelt .

Vor Abgabe der in diesem Artikel vorgesehenen Stellungnahmen hört die Kommission den
Wirtschafts- und Sozialausschuß.

Artikel 119

( 1 ) Jeder Mitgliedstaat stellt die Anwendung des Grundsatzes des gleichen Entgelts für
Männer und Frauen bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit sicher.

(2 ) Unter ,Entgelt' im Sinne dieses Artikels sind die üblichen Grund- oder Mindest
löhne und -gehälter sowie alle sonstigen Vergütungen zu verstehen, die der Arbeitgeber
aufgrund des Dienstverhältnisses dem Arbeitnehmer unmittelbar oder mittelbar in bar oder
in Sachleistungen zahlt .

Gleichheit des Arbeitsentgelts ohne Diskriminierung aufgrund des Geschlechts bedeutet,

a ) daß das Entgelt für eine gleiche nach Akkord bezahlte Arbeit aufgrund der gleichen
Maßeinheit festgesetzt wird,

b ) daß für eine nach Zeit bezahlte Arbeit das Entgelt bei gleichem Arbeitsplatz gleich ist .

( 3 ) Der Rat beschließt gemäß dem Verfahren des Artikels 189 b und nach Anhörung
des Wirtschafts- und Sozialausschusses Maßnahmen zur Gewährleistung der Anwendung
des Grundsatzes der Chancengleichheit und der Gleichbehandlung von Männern und
Frauen in Arbeits- und Beschäftigungsfragen, einschließlich des Grundsatzes des gleichen
Entgelts bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit .

(4 ) Im Hinblick auf die effektive Gewährleistung der vollen Gleichstellung von Män
nern und Frauen im Arbeitsleben hindert der Grundsatz der Gleichbehandlung die Mit
gliedstaaten nicht daran, zur Erleichterung der Berufstätigkeit des unterrepräsentierten
Geschlechts oder zur Verhinderung bzw. zum Ausgleich von Benachteiligungen in der
beruflichen Laufbahn spezifische Vergünstigungen beizubehalten oder zu beschließen .

Artikel 119 a

Die Mitgliedstaaten sind bestrebt, die bestehende Gleichwertigkeit der Ordnungen über
die bezahlte Freizeit beizubehalten .
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Artikel 120

Die Kommission erstellt jährlich einen Bericht über den Stand der Verwirklichung der in
Artikel 117 genannten Ziele sowie über die demographische Lage in der Gemeinschaft . Sie
übermittelt diesen Bericht dem Europäischen Parlament, dem Rat und dem Wirtschafts
und Sozialausschuß .

Das Europäische Parlament kann die Kommission um Berichte zu Einzelproblemen ersu
chen, welche die soziale Lage betreffen."

23 . Artikel 125 erhält folgende Fassung :

„Artikel 125

Der Rat erläßt gemäß dem Verfahren des Artikels 189 b und nach Anhörung des Wirt
schafts- und Sozialausschusses sowie des Ausschusses der Regionen die den Europäischen
Sozialfonds betreffenden Durchführungsbeschlüsse."

24 . Artikel 127 Absatz 4 erhält folgende Fassung :

„(4 ) Der Rat erläßt gemäß dem Verfahren des Artikels 189 b und nach Anhörung des
Wirtschafts- und Sozialausschusses sowie des Ausschusses der Regionen Maßnahmen, die
zur Verwirklichung der Ziele dieses Artikels beitragen, unter Ausschluß jeglicher Harmo
nisierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten."

25 . Artikel 128 Absatz 4 erhält folgende Fassung :

„(4 ) Die Gemeinschaft trägt bei ihrer Tätigkeit aufgrund anderer Bestimmungen dieses
Vertrags den kulturellen Aspekten Rechnung, insbesondere zur Wahrung und Förderung
der Vielfalt ihrer Kulturen."

26 . Artikel 129 erhält folgende Fassung :

„Artikel 129

( 1 ) Bei der Festlegung und Durchführung aller Gemeinschaftspolitiken und -maßnah
men wird ein hohes Gesundheitsschutzniveau sichergestellt .

Die Tätigkeit der Gemeinschaft ergänzt die Politik der Mitgliedstaaten und ist auf die
Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung, die Verhütung von Humankrankheiten
und die Beseitigung von Ursachen für die Gefährdung der menschlichen Gesundheit ge
richtet . Sie umfaßt die Bekämpfung der weitverbreiteten schweren Krankheiten ; dabei
werden die Erforschung der Ursachen, der Übertragung und der Verhütung dieser
Krankheiten sowie die Gesundheitsinformation und -erziehung gefördert.

Die Gemeinschaft ergänzt die Maßnahmen der Mitgliedstaaten zur Verringerung drogen
konsumbedingter Gesundheitsschäden einschließlich der Informations- und Vorbeugungs
maßnahmen .

(2 ) Die Gemeinschaft fördert die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten in den
in diesem Artikel genannten Bereichen und unterstützt erforderlichenfalls deren Tätigkeit .
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Die Mitgliedstaaten koordinieren untereinander im Benehmen mit der Kommission ihre
Politiken und Programme in den in Absatz 1 genannten Bereichen . Die Kommission kann
in enger Verbindung mit den Mitgliedstaaten alle Initiativen ergreifen , die dieser Koordi
nierung förderlich sind .

( 3 ) Die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten fördern die Zusammenarbeit mit dritten
Ländern und den für das Gesundheitswesen zuständigen internationalen Organisationen .

(4 ) Der Rat trägt gemäß dem Verfahren des Artikels 189 b und nach Anhörung des
Wirtschafts- und Sozialausschusses sowie des Ausschusses der Regionen mit folgenden
Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele dieses Artikels bei :

a ) Maßnahmen zur Festlegung hoher Qualitäts- und Sicherheitsstandards für Organe und
Substanzen menschlichen Ursprungs sowie für Blut und Blutderivate ; diese Maßnah
men hindern die Mitgliedstaaten nicht daran, strengere Schutzmaßnahmen beizubehal
ten oder einzuführen ;

b ) abweichend von Artikel 43 Maßnahmen in den Bereichen Veterinärwesen und Pflan
zenschutz , die unmittelbar den Schutz der Gesundheit der Bevölkerung zum Ziel
haben ;

c ) Fördermaßnahmen, die den Schutz und die Verbesserung der menschlichen Gesund
heit zum Ziel haben, unter Ausschluß jeglicher Harmonisierung der Rechts- und Ver
waltungsvorschriften der Mitgliedstaaten .

Der Rat kann ferner mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission für die in
diesem Artikel genannten Zwecke Empfehlungen erlassen .

( 5 ) Bei der Tätigkeit der Gemeinschaft im Bereich der Gesundheit der Bevölkerung
wird die Verantwortung der Mitgliedstaaten für die Organisation des Gesundheitswesens
und die medizinische Versorgung in vollem Umfang gewahrt . Insbesondere lassen die
Maßnahmen nach Absatz 4 Buchstabe a die einzelstaatlichen Regelungen über die Spende
oder die medizinische Verwendung von Organen und Blut unberührt."

27 . Artikel 129 a erhält folgende Fassung :

„Artikel 129 a

( 1 ) Zur Förderung der Interessen der Verbraucher und zur Gewährleistung eines hohen
Verbraucherschutzniveaus leistet die Gemeinschaft einen Beitrag zum Schutz der Gesund
heit, der Sicherheit und der wirtschaftlichen Interessen der Verbraucher sowie zur Förde
rung ihres Rechtes auf Information, Erziehung und Bildung von Vereinigungen zur Wah
rung ihrer Interessen .

( 2 ) Den Erfordernissen des Verbraucherschutzes wird bei der Festlegung und Durch
führung der anderen Gemeinschaftspolitiken und -maßnahmen Rechnung getragen .

( 3 ) Die Gemeinschaft leistet einen Beitrag zur Erreichung der in Absatz 1 genannten
Ziele durch

a ) Maßnahmen, die sie im Rahmen der Verwirklichung des Binnenmarkts nach Arti
kel 100 a erläßt ;
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b ) Maßnahmen zur Unterstützung, Ergänzung und Überwachung der Politik der Mit
gliedstaaten .

(4 ) Der Rat beschließt gemäß dem Verfahren des Artikels 189 b und nach Anhörung
des Wirtschafts- und Sozialausschusses die Maßnahmen nach Absatz 3 Buchstabe b .

( 5 ) Die nach Absatz 4 beschlossenen Maßnahmen hindern die einzelnen Mitgliedstaa
ten nicht daran, strengere Schutzmaßnahmen beizubehalten oder zu ergreifen . Diese
Maßnahmen müssen mit diesem Vertrag vereinbar sein . Sie werden der Kommission mit
geteilt ."

28 . In Artikel 129 c Absatz 1 Unterabsatz 1 dritter Gedankenstrich erhält der erste Halbsatz
folgende Fassung :
„— sie kann von den Mitgliedstaaten ganz oder teilweise unterstützte Vorhaben von ge

meinsamem Interesse, die im Rahmen der Leitlinien gemäß dem ersten Gedanken
strich ausgewiesen sind, insbesondere in Form von Durchführbarkeitsstudien, Anlei
hebürgschaften oder Zinszuschüssen unterstützen ;"

29 . Artikel 129 d wird wie folgt geändert :
a ) Absatz 1 erhält folgende Fassung :
„Die Leitlinien und die übrigen Maßnahmen nach Artikel 129 c Absatz 1 werden vom
Rat gemäß dem Verfahren des Artikels 189 b und nach Anhörung des Wirtschafts- und
Sozialausschusses und des Ausschusses der Regionen festgelegt."

b ) Absatz 3 wird gestrichen .

30 . Artikel 130 a Absatz 2 erhält folgende Fassung :
„Die Gemeinschaft setzt sich insbesondere zum Ziel , die Unterschiede im Entwicklungs
stand der verschiedenen Regionen und den Rückstand der am stärksten benachteiligten
Gebiete oder Inseln , einschließlich der ländlichen Gebiete , zu verringern ."

31 . Artikel 130 e Absatz 1 erhält folgende Fassung :
„Die den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung betreffenden Durchführungsbe
schlüsse werden vom Rat gemäß dem Verfahren des Artikels 189 b und nach Anhörung
des Wirtschafts- und Sozialausschusses sowie des Ausschusses der Regionen gefaßt."

32 . Artikel 130 i Absatz 1 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung :
„( 1 ) Der Rat stellt gemäß dem Verfahren des Artikels 189 b und nach Anhörung des
Wirtschafts- und Sozialausschusses ein mehrjähriges Rahmenprogramm auf, in dem alle
Aktionen der Gemeinschaft zusammengefaßt werden."

33 . Artikel 130 o erhält folgende Fassung :
„Artikel 130 o
Der Rat legt auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des Europäischen Parla
ments und des Wirtschafts- und Sozialausschusses mit qualifizierter Mehrheit die in
Artikel 130 n vorgesehenen Bestimmungen fest .
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Der Rat legt gemäß dem Verfahren des Artikels 189 b und nach Anhörung des Wirt
schafts- und Sozialausschusses die in den Artikeln 130 j , 130 k und 130 1 vorgesehenen
Bestimmungen fest . Für die Verabschiedung der Zusatzprogramme ist die Zustimmung
der daran beteiligten Mitgliedstaaten erforderlich ."

34 . Artikel 130 r Absatz 2 erhält folgende Fassung :

„(2 ) Die Umweltpolitik der Gemeinschaft zielt unter Berücksichtigung der unterschied
lichen Gegebenheiten in den einzelnen Regionen der Gemeinschaft auf ein hohes Schutz-
niveau ab . Sie beruht auf den Grundsätzen der Vorsorge und Vorbeugung, auf dem
Grundsatz, Umweltbeeinträchtigungen mit Vorrang an ihrem Ursprung zu bekämpfen,
sowie auf dem Verursacherprinzip .

Im Hinblick hierauf umfassen die den Erfordernissen des Umweltschutzes entsprechenden
Harmonisierungsmaßnahmen gegebenenfalls eine Schutzklausel, mit der die Mitgliedstaa
ten ermächtigt werden, aus nicht wirtschaftlich bedingten umweltpolitischen Gründen vor
läufige Maßnahmen zu treffen, die einem gemeinschaftlichen Kontrollverfahren unter
liegen."

35 . Artikel 130 s wird wie folgt geändert :

a ) Absatz 1 erhält folgende Fassung :

,,( 1 ) Der Rat beschließt gemäß dem Verfahren des Artikels 189 b und nach Anhö
rung des Wirtschafts- und Sozialausschusses sowie des Ausschusses der Regionen über
das Tätigwerden der Gemeinschaft zur Erreichung der in Artikel 130 r genannten
Ziele ."

b ) In Absatz 2 erhält der einleitende Teil folgende Fassung :

„(2 ) Abweichend von dem Beschlußverfahren des Absatzes 1 und unbeschadet des
Artikels 100 a erläßt der Rat auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des
Europäischen Parlaments , des Wirtschafts- und Sozialausschusses sowie des Ausschus
ses der Regionen einstimmig"

c) Absatz 3 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung :

,,( 3 ) Der Rat beschließt gemäß dem Verfahren des Artikels 189 b und nach Anhö
rung des Wirtschafts- und Sozialausschusses sowie des Ausschusses der Regionen in
anderen Bereichen allgemeine Aktionsprogramme, in denen die vorrangigen Ziele fest
gelegt werden."

36 . Artikel 130 w Absatz 1 erhält folgende Fassung :

„( 1 ) Unbeschadet der übrigen Bestimmungen dieses Vertrags erläßt der Rat gemäß
dem Verfahren des Artikels 189 b die zur Verfolgung der Ziele des Artikels 130 u
erforderlichen Maßnahmen . Diese Maßnahmen können die Form von Mehrjahrespro
grammen annehmen."
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37 . Dem Artikel 137 wird folgender Absatz angefügt :

„Die Anzahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments darf 700 nicht überschreiten ."

38 . Artikel 138 wird wie folgt geändert :

a ) Absatz 3 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung :

,,( 3 ) Das Europäische Parlament arbeitet einen Entwurf für allgemeine unmittelbare
Wahlen nach einem einheitlichen Verfahren in allen Mitgliedstaaten oder im Einklang
mit den allen Mitgliedstaaten gemeinsamen Grundsätzen aus ."

b ) Folgender Absatz wird angefügt :

,,(4 ) Das Europäische Parlament legt nach Anhörung der Kommission und mit Zu
stimmung des Rates , der einstimmig beschließt, die Regelungen und allgemeinen Be
dingungen für die Wahrnehmung der Aufgaben seiner Mitglieder fest."

39 . Artikel 151 erhält folgende Fassung :

,,Artikel 151

( 1 ) Ein Ausschuß, der sich aus den Ständigen Vertretern der Mitgliedstaaten zusam
mensetzt, hat die Aufgabe, die Arbeiten des Rates vorzubereiten und die ihm vom Rat
übertragenen Aufträge auszuführen . Der Ausschuß kann in Fällen, die in der Geschäfts
ordnung des Rates festgelegt sind, Verfahrensbeschlüsse fassen .

(2 ) Der Rat wird von einem Generalsekretariat unterstützt, das einem Generalsekretär
und Hohen Vertreter für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik untersteht ; die
sem steht ein Stellvertretender Generalsekretär zur Seite , der für die organisatorische Lei
tung des Generalsekretariats verantwortlich ist . Der Generalsekretär und der Stellvertre
tende Generalsekretär werden vom Rat durch einstimmigen Beschluß ernannt.

Der Rat entscheidet über die Organisation des Generalsekretariats .

( 3 ) Der Rat gibt sich eine Geschäftsordnung.

Der Rat legt zur Anwendung des Artikels 191 a Absatz 3 in seiner Geschäftsordnung die
Bedingungen fest, unter denen die Öffentlichkeit Zugang zu Dokumenten des Rates er
hält . Für die Zwecke dieses Absatzes bestimmt der Rat die Fälle , in denen davon auszuge
hen ist, daß er als Gesetzgeber tätig wird, damit in solchen Fällen umfassenderer Zugang
zu den Dokumenten gewährt werden kann , gleichzeitig aber die Wirksamkeit des Be
schlußfassungsverfahrens gewahrt bleibt . In jedem Fall werden, wenn der Rat als Gesetz
geber tätig wird, die Abstimmungsergebnisse sowie die Erklärungen zur Stimmabgabe und
die Protokollerklärungen veröffentlicht."
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40 . Artikel 158 Absatz 2 Unterabsätze 1 und 2 erhält folgende Fassung :

„(2 ) Die Regierungen der Mitgliedstaaten benennen im gegenseitigen Einvernehmen
die Persönlichkeit, die sie zum Präsidenten der Kommission zu ernennen beabsichtigen ;
diese Benennung bedarf der Zustimmung des Europäischen Parlaments .

Die Regierungen der Mitgliedstaaten benennen im Einvernehmen mit dem designierten
Präsidenten die übrigen Persönlichkeiten , die sie zu Mitgliedern der Kommission zu er
nennen beabsichtigen."

41 . In Artikel 163 wird folgender Absatz als Absatz 1 eingefügt :

„Die Kommission übt ihre Tätigkeit unter der politischen Führung ihres Präsidenten aus ."

42 . Artikel 173 Absatz 3 erhält folgende Fassung :

„Der Gerichtshof ist unter den gleichen Voraussetzungen zuständig für Klagen des Euro
päischen Parlaments , des Rechnungshofs und der EZB, die auf die Wahrung ihrer Rechte
abzielen."

43 . Artikel 188 c wird wie folgt geändert :

a ) Absatz 1 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung :

„Der Rechnungshof legt dem Europäischen Parlament und dem Rat eine Erklärung
über die Zuverlässigkeit der Rechnungsführung sowie die Rechtmäßigkeit und Ord
nungsmäßigkeit der zugrundeliegenden Vorgänge vor, die im Amtsblatt der Euro
päischen Gemeinschaften veröffentlicht wird ."

b ) Absatz 2 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung :

„(2 ) Der Rechnungshof prüft die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Ein
nahmen und Ausgaben und überzeugt sich von der Wirtschaftlichkeit der Haushalts
führung. Dabei berichtet er insbesondere über alle Fälle von Unregelmäßigkeiten ."

c ) Absatz 3 erhält folgende Fassung :

,,( 3 ) Die Prüfung wird anhand der Rechnungsunterlagen und erforderlichenfalls an
Ort und Stelle bei den anderen Organen der Gemeinschaft, in den Räumlichkeiten der
Einrichtungen, die Einnahmen oder Ausgaben für Rechnung der Gemeinschaft verwal
ten , sowie der natürlichen und juristischen Personen, die Zahlungen aus dem Haushalt
erhalten , und in den Mitgliedstaaten durchgeführt . Die Prüfung in den Mitgliedstaaten
erfolgt in Verbindung mit den einzelstaatlichen Rechnungsprüfungsorganen oder,
wenn diese nicht über die erforderliche Zuständigkeit verfügen, mit den zuständigen
einzelstaatlichen Dienststellen . Der Rechnungshof und die einzelstaatlichen Rech
nungsprüfungsorgane arbeiten unter Wahrung ihrer Unabhängigkeit vertrauensvoll zu
sammen . Diese Organe oder Dienststellen teilen dem Rechnungshof mit, ob sie an der
Prüfung teilzunehmen beabsichtigen .

Die anderen Organe der Gemeinschaft , die Einrichtungen, die Einnahmen oder Ausga
ben für Rechnung der Gemeinschaft verwalten, die natürlichen oder juristischen Perso
nen, die Zahlungen aus dem Haushalt erhalten, und die einzelstaatlichen Rechnungs
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prüfungsorgane oder, wenn diese nicht über die erforderliche Zuständigkeit verfügen,
die zuständigen einzelstaatlichen Dienststellen übermitteln dem Rechnungshof auf des
sen Antrag die für die Erfüllung seiner Aufgabe erforderlichen Unterlagen oder Infor
mationen .

Die Rechte des Rechnungshofs auf Zugang zu Informationen der Europäischen
Investitionsbank im Zusammenhang mit deren Tätigkeit bei der Verwaltung von Ein
nahmen und Ausgaben der Gemeinschaft werden in einer Vereinbarung zwischen dem
Rechnungshof, der Bank und der Kommission geregelt . Der Rechnungshof hat auch
dann Recht auf Zugang zu den Informationen, die für die Prüfung der von der Bank
verwalteten Einnahmen und Ausgaben der Gemeinschaft erforderlich sind, wenn eine
entsprechende Vereinbarung nicht besteht."

44 . Artikel 189 b erhält folgende Fassung :
,,Artikel 189 b

( 1 ) Wird in diesem Vertrag hinsichtlich der Annahme eines Rechtsakts auf diesen Arti
kel Bezug genommen, so gilt das nachstehende Verfahren .

( 2 ) Die Kommission unterbreitet dem Europäischen Parlament und dem Rat einen
Vorschlag .

Nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments verfährt der Rat mit qualifizierter
Mehrheit wie folgt :
— Billigt er alle in der Stellungnahme des Europäischen Parlaments enthaltenen Abände
rungen, so kann er den vorgeschlagenen Rechtsakt in der abgeänderten Fassung erlas
sen ;

— schlägt das Europäische Parlament keine Abänderungen vor, so kann er den vorge
schlagenen Rechtsakt erlassen ;

— anderenfalls legt er einen gemeinsamen Standpunkt fest und übermittelt ihn dem Euro
päischen Parlament. Der Rat unterrichtet das Europäische Parlament in allen Einzel
heiten über die Gründe, aus denen er seinen gemeinsamen Standpunkt festgelegt hat .
Die Kommission unterrichtet das Europäische Parlament in allen Einzelheiten über
ihren Standpunkt.

Hat das Europäische Parlament binnen drei Monaten nach der Übermittlung
a ) den gemeinsamen Standpunkt gebilligt oder keinen Beschluß gefaßt, so gilt der betref
fende Rechtsakt als entsprechend diesem gemeinsamen Standpunkt erlassen ;

b ) den gemeinsamen Standpunkt mit der absoluten Mehrheit seiner Mitglieder abgelehnt,
so gilt der vorgeschlagene Rechtsakt als nicht erlassen ;

c) mit der absoluten Mehrheit seiner Mitglieder Abänderungen an dem gemeinsamen
Standpunkt vorgeschlagen, so wird die abgeänderte Fassung dem Rat und der Kom
mission zugeleitet ; die Kommission gibt eine Stellungnahme zu diesen Abänderungen
ab .

( 3 ) Billigt der Rat mit qualifizierter Mehrheit binnen drei Monaten nach Eingang der
Abänderungen des Europäischen Parlaments alle diese Abänderungen, so gilt der betref
fende Rechtsakt als in der so abgeänderten Fassung des gemeinsamen Standpunkts erlas
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sen ; über Abänderungen, zu denen die Kommission eine ablehnende Stellungnahme abge
geben hat, beschließt der Rat jedoch einstimmig. Billigt der Rat nicht alle Abänderungen,
so beruft der Präsident des Rates im Einvernehmen mit dem Präsidenten des Europäischen
Parlaments binnen sechs Wochen den Vermittlungsausschuß ein .

(4 ) Der Vermittlungsausschuß, der aus den Mitgliedern des Rates oder deren Vertre
tern und ebenso vielen Vertretern des Europäischen Parlaments besteht, hat die Aufgabe,
mit der qualifizierten Mehrheit der Mitglieder des Rates oder deren Vertretern und der
Mehrheit der Vertreter des Europäischen Parlaments eine Einigung über einen gemeinsa
men Entwurf zu erzielen . Die Kommission nimmt an den Arbeiten des Vermittlungsaus
schusses teil und ergreift alle erforderlichen Initiativen, um auf eine Annäherung der
Standpunkte des Europäischen Parlaments und des Rates hinzuwirken. Der Vermittlungs
ausschuß befaßt sich hierbei mit dem gemeinsamen Standpunkt auf der Grundlage der
vom Europäischen Parlament vorgeschlagenen Abänderungen .

( 5 ) Billigt der Vermittlungsausschuß binnen sechs Wochen nach seiner Einberufung ei
nen gemeinsamen Entwurf, so verfügen das Europäische Parlament und der Rat ab dieser
Billigung über eine Frist von sechs Wochen, um den betreffenden Rechtsakt entsprechend
dem gemeinsamen Entwurf zu erlassen, wobei im Europäischen Parlament die absolute
Mehrheit der abgegebenen Stimmen und im Rat die qualifizierte Mehrheit erforderlich ist .
Nimmt eines der beiden Organe den vorgeschlagenen Rechtsakt nicht innerhalb dieser
Frist an, so gilt er als nicht erlassen .

(6 ) Billigt der Vermittlungsausschuß keinen gemeinsamen Entwurf, so gilt der vorge
schlagene Rechtsakt als nicht erlassen .

(7 ) Die in diesem Artikel genannten Fristen von drei Monaten bzw. sechs Wochen wer
den auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates um höchstens einen Monat
bzw. zwei Wochen verlängert."

45 . Folgender Artikel wird eingefügt :

,,Artikel 191 a

( 1 ) Jeder Unionsbürger sowie jede natürliche oder juristische Person mit Wohnsitz
oder Sitz in einem Mitgliedstaat hat das Recht auf Zugang zu Dokumenten des Euro
päischen Parlaments , des Rates und der Kommission vorbehaltlich der Grundsätze und
Bedingungen, die nach den Absätzen 2 und 3 festzulegen sind .

(2 ) Die allgemeinen Grundsätze und die aufgrund öffentlicher oder privater Interessen
geltenden Einschränkungen für die Ausübung dieses Rechts auf Zugang zu Dokumenten
werden vom Rat binnen zwei Jahren nach Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam ge
mäß dem Verfahren des Artikels 189 b festgelegt .

( 3 ) Jedes der vorgenannten Organe legt in seiner Geschäftsordnung Sonderbestimmun
gen hinsichtlich des Zugangs zu seinen Dokumenten fest."

46 . Dem Artikel 198 wird folgender Absatz angefügt :

„Der Ausschuß kann vom Europäischen Parlament gehört werden."
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47 . Artikel 198 a Absatz 3 erhält folgende Fassung :

„Die Mitglieder des Ausschusses sowie eine gleiche Anzahl von Stellvertretern werden
vom Rat auf Vorschlag der jeweiligen Mitgliedstaaten durch einstimmigen Beschluß auf
vier Jahre ernannt. Wiederernennung ist zulässig . Ein Mitglied des Ausschusses darf nicht
gleichzeitig Mitglied des Europäischen Parlaments sein."

48 . Artikel 198 b Absatz 2 erhält folgende Fassung :

„Er gibt sich eine Geschäftsordnung."

49 . Artikel 198 c wird wie folgt geändert :

a ) Absatz 1 erhält folgende Fassung :

„Der Ausschuß der Regionen wird vom Rat oder von der Kommission in den in die
sem Vertrag vorgesehenen Fällen und in allen anderen Fällen gehört, in denen eines
dieser beiden Organe dies für zweckmäßig erachtet, insbesondere in Fällen , welche die
grenzüberschreitende Zusammenarbeit betreffen."

b ) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz eingefügt :

„Der Ausschuß der Regionen kann vom Europäischen Parlament gehört werden."

50 . Artikel 205 Absatz 1 erhält folgende Fassung :

„Die Kommission führt den Haushaltsplan gemäß der nach Artikel 209 festgelegten
Haushaltsordnung in eigener Verantwortung und im Rahmen der zugewiesenen Mittel
entsprechend dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung aus . Die Mit
gliedstaaten arbeiten mit der Kommission zusammen, um sicherzustellen, daß die Mittel
nach dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung verwendet werden."

51 . Artikel 206 Absatz 1 erhält folgende Fassung :

„( 1 ) Auf Empfehlung des Rates , der mit qualifizierter Mehrheit beschließt, erteilt das
Europäische Parlament der Kommission Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans .
Zu diesem Zweck prüft es nach dem Rat die in Artikel 205 a genannte Rechnung und
Übersicht sowie den Jahresbericht des Rechnungshofs zusammen mit den Antworten der
kontrollierten Organe auf dessen Bemerkungen, die in Artikel 188 c Absatz 1 Unter
absatz 2 genannte Zuverlässigkeitserklärung und die einschlägigen Sonderberichte des
Rechnungshofs ."

52 . Artikel 209 a erhält folgende Fassung :

„Artikel 209 a

( 1 ) Die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten bekämpfen Betrügereien und sonstige
gegen die finanziellen Interessen der Gemeinschaft gerichtete rechtswidrige Handlungen
mit Maßnahmen nach diesem Artikel , die abschreckend sind und in den Mitgliedstaaten
einen effektiven Schutz bewirken .
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(2 ) Zur Bekämpfung von Betrügereien, die sich gegen die finanziellen Interessen der
Gemeinschaft richten, ergreifen die Mitgliedstaaten die gleichen Maßnahmen, die sie auch
zur Bekämpfung von Betrügereien ergreifen, die sich gegen ihre eigenen finanziellen In
teressen richten .

( 3 ) Die Mitgliedstaaten koordinieren unbeschadet der sonstigen Vertragsbestimmungen
ihre Tätigkeit zum Schutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaft vor Betrügereien .
Sie sorgen zu diesem Zweck zusammen mit der Kommission für eine enge, regelmäßige
Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden.

(4 ) Zur Gewährleistung eines effektiven und gleichwertigen Schutzes in den Mitglied
staaten beschließt der Rat gemäß dem Verfahren des Artikels 189 b nach Anhörung des
Rechnungshofs die erforderlichen Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Be
trügereien, die sich gegen die finanziellen Interessen der Gemeinschaft richten . Die An
wendung des Strafrechts der Mitgliedstaaten und ihre Strafrechtspflege bleiben von diesen
Maßnahmen unberührt .

( 5 ) Die Kommission legt in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten dem Euro
päischen Parlament und dem Rat jährlich einen Bericht über die Maßnahmen vor, die zur
Durchführung dieses Artikels getroffen wurden."

53 . Folgender Artikel wird eingefügt :

,,Artikel 213 a

( 1 ) Unbeschadet des Artikels 5 des Protokolls über die Satzung des Europäischen
Systems der Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank beschließt der Rat gemäß
dem Verfahren des Artikels 189 b Maßnahmen für die Erstellung von Statistiken, wenn
dies für die Durchführung der Tätigkeiten der Gemeinschaft erforderlich ist .

( 2 ) Die Erstellung der Gemeinschaftsstatistiken erfolgt unter Wahrung der Unpartei
lichkeit , der Zuverlässigkeit, der Objektivität, der wissenschaftlichen Unabhängigkeit, der
Kostenwirksamkeit und der statistischen Geheimhaltung ; der Wirtschaft dürfen dadurch
keine übermäßigen Belastungen entstehen ."

54 . Folgender Artikel wird eingefügt :

,,Artikel 213 b

( 1 ) Ab 1 . Januar 1999 finden die Rechtsakte der Gemeinschaft über den Schutz natür
licher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und dem freien Verkehr
solcher Daten auf die durch diesen Vertrag oder auf der Grundlage dieses Vertrags er
richteten Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft Anwendung.

(2 ) Vor dem in Absatz 1 genannten Zeitpunkt beschließt der Rat gemäß dem Verfah
ren des Artikels 189 b die Errichtung einer unabhängigen Kontrollinstanz, die für die
Überwachung der Anwendung solcher Rechtsakte der Gemeinschaft auf die Organe und
Einrichtungen der Gemeinschaft verantwortlich ist, und erläßt erforderlichenfalls andere
einschlägige Bestimmungen."
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55 . Artikel 227 Absatz 2 erhält folgende Fassung :
„(2 ) Dieser Vertrag gilt für die französischen überseeischen Departements , die Azoren,
Madeira und die Kanarischen Inseln .

Unter Berücksichtigung der strukturbedingten sozialen und wirtschaftlichen Lage der
französischen überseeischen Departements , der Azoren, Madeiras und der Kanarischen
Inseln, die durch die Faktoren Abgelegenheit, Insellage , geringe Größe, schwierige Relief
und Klimabedingungen und wirtschaftliche Abhängigkeit von einigen wenigen Erzeugnis
sen erschwert wird, die als ständige Gegebenheiten und durch ihr Zusammenwirken die
Entwicklung schwer beeinträchtigen, beschließt der Rat jedoch auf Vorschlag der Kom
mission nach Anhörung des Europäischen Parlaments mit qualifizierter Mehrheit spezifi
sche Maßnahmen, die insbesondere darauf abzielen, die Bedingungen für die Anwendung
dieses Vertrags auf die genannten Gebiete , einschließlich gemeinsamer Politiken, festzule
gen .

Bei Beschlüssen über die in Unterabsatz 2 genannten entsprechenden Maßnahmen berück
sichtigt der Rat Bereiche wie Zoll- und Handelspolitik, Steuerpolitik, Freizonen, Agrar
und Fischereipolitik, die Bedingungen für die Versorgung mit Rohstoffen und grundle
genden Verbrauchsgütern, staatliche Beihilfen sowie die Bedingungen für den Zugang zu
den Strukturfonds und zu den horizontalen Gemeinschaftsprogrammen.
Der Rat beschließt die in Unterabsatz 2 genannten Maßnahmen unter Berücksichtigung
der besonderen Merkmale und Zwänge der Gebiete in äußerster Randlage, ohne dabei die
Integrität und Kohärenz der gemeinschaftlichen Rechtsordnung, die auch den Binnen
markt und die gemeinsamen Politiken umfaßt , auszuhöhlen."

56 . Artikel 228 wird wie folgt geändert :
a ) Absatz 1 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung :
„Bei der Ausübung der ihm in diesem Absatz übertragenen Zuständigkeiten beschließt
der Rat mit qualifizierter Mehrheit, außer in den Fällen des Absatzes 2 Unterabsatz 1 ,
in denen er einstimmig beschließt ."

b ) Absatz 2 erhält folgende Fassung :
„(2 ) Vorbehaltlich der Zuständigkeiten, welche die Kommission auf diesem Gebiet
besitzt, werden die Unterzeichnung, mit der ein Beschluß über die vorläufige Anwen
dung vor dem Inkrafttreten einhergehen kann, sowie der Abschluß der Abkommen
vom Rat mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission beschlossen . Der
Rat beschließt einstimmig, wenn das Abkommen einen Bereich betrifft, in dem für die
Annahme interner Vorschriften Einstimmigkeit vorgesehen ist, sowie im Fall der in
Artikel 238 genannten Abkommen .

Abweichend von Absatz 3 gelten diese Verfahren auch für Beschlüsse zur Aussetzung
der Anwendung eines Abkommens oder zur Festlegung von Standpunkten, die im Na
men der Gemeinschaft in einem durch ein Abkommen nach Artikel 238 eingesetzten
Gremium zu vertreten sind, sobald dieses Gremium rechtswirksame Beschlüsse — mit
Ausnahme von Beschlüssen zur Ergänzung oder Änderung des institutionellen Rah
mens des betreffenden Abkommens — zu fassen hat .

Das Europäische Parlament wird über alle nach diesem Absatz gefaßten Beschlüsse
über die vorläufige Anwendung oder die Aussetzung eines Abkommens oder Fest
legung des Standpunkts , den die Gemeinschaft in einem durch ein Abkommen nach
Artikel 238 eingesetzten Gremium vertritt , unverzüglich und umfassend unterrichtet."
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57 . Folgender Artikel wird eingefügt :

,,Artikel 236

( 1 ) Wurde die Aussetzung der Stimmrechte des Vertreters der Regierung eines Mit
gliedstaats nach Artikel F.l Absatz 2 des Vertrags über die Europäische Union beschlos
sen , so gilt die Aussetzung dieser Stimmrechte auch in bezug auf diesen Vertrag .

(2 ) Darüber hinaus kann der Rat, wenn nach Artikel F.l Absatz 1 des Vertrags über
die Europäische Union eine schwerwiegende und anhaltende Verletzung von in Artikel F
Absatz 1 jenes Vertrags genannten Grundsätzen festgestellt worden ist, mit qualifizierter
Mehrheit beschließen, bestimmte Rechte auszusetzen, die sich aus der Anwendung dieses
Vertrags auf den betroffenen Mitgliedstaat herleiten . Dabei berücksichtigt er die mög
lichen Auswirkungen einer solchen Aussetzung auf die Rechte und Pflichten natürlicher
und juristischer Personen .

Die sich aus diesem Vertrag ergebenden Verpflichtungen des betroffenen Mitgliedstaats
sind für diesen auf jeden Fall weiterhin verbindlich .

( 3 ) Der Rat kann zu einem späteren Zeitpunkt mit qualifizierter Mehrheit beschließen,
nach Absatz 2 getroffene Maßnahmen abzuändern oder aufzuheben, wenn in der Lage,
die zur Verhängung dieser Maßnahmen geführt hat, Änderungen eingetreten sind .

(4 ) Bei Beschlüssen nach den Absätzen 2 und 3 handelt der Rat ohne Berücksichtigung
der Stimmen des Vertreters der Regierung des betroffenen Mitgliedstaats . Abweichend
von Artikel 148 Absatz 2 gilt als qualifizierte Mehrheit derselbe Anteil der gewogenen
Stimmen der betreffenden Mitglieder des Rates , der in Artikel 148 Absatz 2 festgelegt ist .

Dieser Absatz gilt auch, wenn Stimmrechte nach Absatz 1 ausgesetzt werden. In solchen
Fällen wird ein Beschluß, der Einstimmigkeit erfordert, ohne die Stimme des Vertreters
der Regierung des betroffenen Mitgliedstaats angenommen."

58 . Das Protokoll über die Sozialpolitik und das diesem beigefügte Abkommen über die
Sozialpolitik werden aufgehoben.

59 . Das Protokoll betreffend den Wirtschafts - und Sozialausschuß und den Ausschuß der Re
gionen wird aufgehoben.

Artikel 3

Der Vertrag über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl wird
nach Maßgabe dieses Artikels geändert .

1 . Artikel 10 Absatz 2 Unterabsätze 1 und 2 erhält folgende Fassung :

,,( 2 ) Die Regierungen der Mitgliedstaaten benennen im gegenseitigen Einvernehmen
die Persönlichkeit, die sie zum Präsidenten der Kommission zu ernennen beabsichtigen ;
diese Benennung bedarf der Zustimmung des Europäischen Parlaments .
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Die Regierungen der Mitgliedstaaten benennen im Einvernehmen mit dem designierten
Präsidenten die übrigen Persönlichkeiten, die sie zu Mitgliedern der Kommission zu er
nennen beabsichtigen ."

2 . In Artikel 13 wird folgender Absatz als Absatz 1 eingefügt :

„Die Kommission übt ihre Tätigkeit unter der politischen Führung ihres Präsidenten aus ."

3 . Dem Artikel 20 wird folgender Absatz angefügt :

„Die Anzahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments darf 700 nicht überschreiten ."

4 . Artikel 21 wird wie folgt geändert :

a ) Absatz 3 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung :

„( 3 ) Das Europäische Parlament arbeitet einen Entwurf für allgemeine unmittelbare
Wahlen nach einem einheitlichen Verfahren in allen Mitgliedstaaten oder im Einklang
mit den allen Mitgliedstaaten gemeinsamen Grundsätzen aus ."

b ) Folgender Absatz wird angefügt :

„(4 ) Das Europäische Parlament legt nach Anhörung der Kommission und nach
Zustimmung des Rates , der einstimmig beschließt, die Regelungen und allgemeinen
Bedingungen für die Ausübung der Aufgaben seiner Mitglieder fest."

5 . Artikel 30 erhält folgende Fassung :

,,Artikel 30

( 1 ) Ein Ausschuß, der sich aus den Ständigen Vertretern der Mitgliedstaaten zusam
mensetzt, hat die Aufgabe, die Arbeiten des Rates vorzubereiten und die ihm vom Rat
übertragenen Aufträge auszuführen . Der Ausschuß kann in Fällen, die in der Geschäfts
ordnung des Rates festgelegt sind, Verfahrensbeschlüsse fassen .

(2 ) Der Rat wird von einem Generalsekretariat unterstützt, das einem Generalsekretär
und Hohen Vertreter für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik untersteht ; die
sem steht ein Stellvertretender Generalsekretär zur Seite , der für die organisatorische Lei
tung des Generalsekretariats verantwortlich ist . Der Generalsekretär und der Stellvertre
tende Generalsekretär werden vom Rat durch einstimmigen Beschluß ernannt .

Der Rat entscheidet über die Organisation des Generalsekretariats .

( 3 ) Der Rat gibt sich eine Geschäftsordnung."

6 . Artikel 33 Absatz 4 erhält folgende Fassung :

„Der Gerichtshof ist unter den gleichen Voraussetzungen zuständig für Klagen des Euro
päischen Parlaments und des Rechnungshofs , die auf die Wahrung ihrer Rechte abzielen."
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7 . Artikel 45 c wird wie folgt geändert :

a ) Absatz 1 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung :

„Der Rechnungshof legt dem Europäischen Parlament und dem Rat eine Erklärung
über die Zuverlässigkeit der Rechnungsführung sowie die Rechtmäßigkeit und Ord
nungsmäßigkeit der zugrundeliegenden Vorgänge vor, die im Amtsblatt der Euro
päischen Gemeinschaften veröffentlicht wird ."

b ) Absatz 2 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung :

,,(2 ) Der Rechnungshof prüft die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Ein
nahmen und Ausgaben und überzeugt sich von der Wirtschaftlichkeit der Haushalts
führung. Dabei berichtet er insbesondere über alle Fälle von Unregelmäßigkeiten ."

c) Absatz 3 erhält folgende Fassung :

,,( 3 ) Die Prüfung wird anhand der Rechnungsunterlagen und erforderlichenfalls an
Ort und Stelle bei den anderen Organen der Gemeinschaft, in den Räumlichkeiten der
Einrichtungen, die Einnahmen oder Ausgaben für Rechnung der Gemeinschaft verwal
ten , sowie der natürlichen und juristischen Personen, die Zahlungen aus dem Haushalt
erhalten, und in den Mitgliedstaaten durchgeführt. Die Prüfung in den Mitgliedstaaten
erfolgt in Verbindung mit den einzelstaatlichen Rechnungsprüfungsorganen oder,
wenn diese nicht über die erforderliche Zuständigkeit verfügen, mit den zuständigen
einzelstaatlichen Dienststellen . Der Rechnungshof und die einzelstaatlichen Rech
nungsprüfungsorgane arbeiten unter Wahrung ihrer Unabhängigkeit vertrauensvoll zu
sammen . Diese Organe oder Dienststellen teilen dem Rechnungshof mit, ob sie an der
Prüfung teilzunehmen beabsichtigen .

Die anderen Organe der Gemeinschaft, die Einrichtungen, die Einnahmen oder Ausga
ben für Rechnung der Gemeinschaft verwalten, die natürlichen oder juristischen Perso
nen, die Zahlungen aus dem Haushalt erhalten, und die einzelstaatlichen Rechnungs
prüfungsorgane oder, wenn diese nicht über die erforderliche Zuständigkeit verfügen,
die zuständigen einzelstaatlichen Dienststellen übermitteln dem Rechnungshof auf des
sen Antrag die für die Erfüllung seiner Aufgabe erforderlichen Unterlagen oder Infor
mationen .

Die Rechte des Rechnungshofs auf Zugang zu Informationen der Europäischen Inve
stitionsbank im Zusammenhang mit deren Tätigkeit bei der Verwaltung von Einnah
men und Ausgaben der Gemeinschaft werden in einer Vereinbarung zwischen dem
Rechnungshof, der Bank und der Kommission geregelt . Der Rechnungshof hat auch
dann Recht auf Zugang zu den Informationen, die für die Prüfung der von der Bank
verwalteten Einnahmen und Ausgaben der Gemeinschaft erforderlich sind, wenn eine
entsprechende Vereinbarung nicht besteht."

8 . Artikel 78 c Absatz 1 erhält folgende Fassung :

„Die Kommission führt den Haushaltsplan gemäß der nach Artikel 78 h festgelegten
Haushaltsordnung in eigener Verantwortung und im Rahmen der zugewiesenen Mittel
entsprechend dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung aus . Die Mit
gliedstaaten arbeiten mit der Kommission zusammen, um sicherzustellen, daß die Mittel
nach dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung verwendet werden."
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9 . Artikel 78 g Absatz 1 erhält folgende Fassung :

,,( 1 ) Auf Empfehlung des Rates , der mit qualifizierter Mehrheit beschließt, erteilt das
Europäische Parlament der Kommission Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans .
Zu diesem Zweck prüft es nach dem Rat die in Artikel 78 d genannte Rechnung und
Ubersicht sowie den Jahresbericht des Rechnungshofs zusammen mit den Antworten der
kontrollierten Organe auf dessen Bemerkungen, die in Artikel 45 c § 1 Unterabsatz 2
genannte Zuverlässigkeitserklärung und die einschlägigen Sonderberichte des Rechnungs
hofs ."

10 . Folgender Artikel wird eingefügt :

,,Artikel 96

( 1 ) Wurde die Aussetzung der Stimmrechte des Vertreters der Regierung eines Mit
gliedstaats nach Artikel F.l Absatz 2 des Vertrags über die Europäische Union beschlos
sen , so gilt die Aussetzung dieser Stimmrechte auch in bezug auf diesen Vertrag .

(2 ) Darüber hinaus kann der Rat, wenn nach Artikel F.l Absatz 1 des Vertrags über
die Europäische Union eine schwerwiegende und anhaltende Verletzung von in Artikel F
Absatz 1 jenes Vertrags genannten Grundsätzen festgestellt worden ist , mit qualifizierter
Mehrheit beschließen, bestimmte Rechte auszusetzen, die sich aus der Anwendung dieses
Vertrags auf den betroffenen Mitgliedstaat herleiten . Dabei berücksichtigt er die mög
lichen Auswirkungen einer solchen Aussetzung auf die Rechte und Pflichten natürlicher
und juristischer Personen .

Die sich aus diesem Vertrag ergebenden Verpflichtungen des betroffenen Mitgliedstaats
sind für diesen auf jeden Fall weiterhin verbindlich .

( 3 ) Der Rat kann später mit qualifizierter Mehrheit beschließen, nach Absatz 2 getrof
fene Maßnahmen abzuändern oder aufzuheben, wenn in der Lage, die zur Verhängung
dieser Maßnahmen geführt hat, Änderungen eingetreten sind .

(4 ) Bei Beschlüssen nach den Absätzen 2 und 3 handelt der Rat ohne Berücksichtigung
der Stimmen des Vertreters der Regierung des betroffenen Mitgliedstaats . Abweichend
von Artikel 28 Absatz 4 gilt als qualifizierte Mehrheit derselbe Anteil der gewogenen
Stimmen der betreffenden Mitglieder des Rates , der in Artikel 28 Absatz 4 festgelegt ist.

Dieser Absatz gilt auch, wenn Stimmrechte nach Absatz 1 ausgesetzt werden . In solchen
Fällen wird ein Beschluß, der Einstimmigkeit erfordert, ohne die Stimme des Vertreters
der Regierung des betroffenen Mitgliedstaats angenommen."

Artikel 4

Der Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft wird nach Maßgabe dieses
Artikels geändert .

1 . Dem Artikel 107 wird folgender Absatz angefügt :

„Die Anzahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments darf 700 nicht überschreiten ."
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2 . Artikel 108 wird wie folgt geändert :

a ) Absatz 3 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung :

„(3 ) Das Europäische Parlament arbeitet einen Entwurf für allgemeine unmittelbare
Wahlen nach einem einheitlichen Verfahren in allen Mitgliedstaaten oder im Einklang
mit den allen Mitgliedstaaten gemeinsamen Grundsätzen aus ."

b ) Folgender Absatz wird angefügt :

,,(4 ) Das Europäische Parlament legt nach Anhörung der Kommission und nach
Zustimmung des Rates, der einstimmig beschließt, die Regelungen und allgemeinen
Bedingungen für die Ausübung der Aufgaben seiner Mitglieder fest."

3 . Artikel 121 erhält folgende Fassung :

„Artikel 121

( 1 ) Ein Ausschuß, der sich aus den Ständigen Vertretern der Mitgliedstaaten zusam
mensetzt, hat die Aufgabe, die Arbeiten des Rates vorzubereiten und die ihm vom Rat
übertragenen Aufträge auszuführen . Der Ausschuß kann in Fällen , die in der Geschäfts
ordnung des Rates festgelegt sind, Verfahrensbeschlüsse fassen .

(2 ) Der Rat wird von einem Generalsekretariat unterstützt, das einem Generalsekretär
und Hohen Vertreter für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik untersteht ; die
sem steht ein Stellvertretender Generalsekretär zur Seite , der für die organisatorische Lei
tung des Generalsekretariats verantwortlich ist . Der Generalsekretär und der Stellvertre
tende Generalsekretär werden vom Rat durch einstimmigen Beschluß ernannt.

Der Rat entscheidet über die Organisation des Generalsekretariats .

( 3 ) Der Rat gibt sich eine Geschäftsordnung."

4 . Artikel 127 Absatz 2 Unterabsätze 1 und 2 erhält folgende Fassung :

„(2 ) Die Regierungen der Mitgliedstaaten benennen im gegenseitigen Einvernehmen
die Persönlichkeit, die sie zum Präsidenten der Kommission zu ernennen beabsichtigen ;
diese Benennung bedarf der Zustimmung des Europäischen Parlaments .

Die Regierungen der Mitgliedstaaten benennen im Einvernehmen mit dem designierten
Präsidenten die übrigen Persönlichkeiten, die sie zu Mitgliedern der Kommission zu er
nennen beabsichtigen."

5 . In Artikel 132 wird folgender Absatz als Absatz 1 eingefügt :

„Die Kommission übt ihre Tätigkeit unter der politischen Führung ihres Präsidenten aus ."
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6 . Artikel 146 Absatz 3 erhält folgende Fassung :

„Der Gerichtshof ist unter den gleichen Voraussetzungen zuständig für Klagen des Euro
päischen Parlaments und des Rechnungshofs , die auf die Wahrung ihrer Rechte abzielen ."

7 . Artikel 160 c wird wie folgt geändert :

a ) Absatz 1 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung :

„Der Rechnungshof legt dem Europäischen Parlament und dem Rat eine Erklärung
über die Zuverlässigkeit der Rechnungsführung sowie die Rechtmäßigkeit und Ord
nungsmäßigkeit der zugrundeliegenden Vorgänge vor, die im Amtsblatt der Euro
päischen Gemeinschaften veröffentlicht wird ."

b ) Absatz 2 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung :

„(2 ) Der Rechnungshof prüft die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Ein
nahmen und Ausgaben und überzeugt sich von der Wirtschaftlichkeit der Haushalts
führung. Dabei berichtet er insbesondere über alle Fälle von Unregelmäßigkeiten."

c) Absatz 3 erhält folgende Fassung :

„(3 ) Die Prüfung wird anhand der Rechnungsunterlagen und erforderlichenfalls an
Ort und Stelle bei den anderen Organen der Gemeinschaft, in den Räumlichkeiten der
Einrichtungen, die Einnahmen oder Ausgaben für Rechnung der Gemeinschaft verwal
ten, sowie der natürlichen und juristischen Personen, die Zahlungen aus dem Haushalt
erhalten, und in den Mitgliedstaaten durchgeführt . Die Prüfung in den Mitgliedstaaten
erfolgt in Verbindung mit den einzelstaatlichen Rechnungsprüfungsorganen oder,
wenn diese nicht über die erforderliche Zuständigkeit verfügen, mit den zuständigen
einzelstaatlichen Dienststellen . Der Rechnungshof und die einzelstaatlichen Rech
nungsprüfungsorgane arbeiten unter Wahrung ihrer Unabhängigkeit vertrauensvoll zu
sammen. Diese Organe oder Dienststellen teilen dem Rechnungshof mit, ob sie an der
Prüfung teilzunehmen beabsichtigen .

Die anderen Organe der Gemeinschaft, die Einrichtungen, die Einnahmen oder Ausga
ben für Rechnung der Gemeinschaft verwalten, die natürlichen oder juristischen Perso
nen, die Zahlungen aus dem Haushalt erhalten, und die einzelstaatlichen Rechnungs
prüfungsorgane oder, wenn diese nicht über die erforderliche Zuständigkeit verfügen,
die zuständigen einzelstaatlichen Dienststellen übermitteln dem Rechnungshof auf des
sen Antrag die für die Erfüllung seiner Aufgabe erforderlichen Unterlagen oder Infor
mationen .

Die Rechte des Rechnungshofs auf Zugang zu Informationen der Europäischen Inve
stitionsbank im Zusammenhang mit deren Tätigkeit bei der Verwaltung von Einnah
men und Ausgaben der Gemeinschaft werden in einer Vereinbarung zwischen dem
Rechnungshof, der Bank und der Kommission geregelt . Der Rechnungshof hat auch
dann Recht auf Zugang zu den Informationen, die für die Prüfung der von der Bank
verwalteten Einnahmen und Ausgaben der Gemeinschaft erforderlich sind , wenn eine
entsprechende Vereinbarung nicht besteht."
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8 . Dem Artikel 170 wird folgender Absatz angefügt :

„Der Ausschuß kann vom Europäischen Parlament gehört werden."

9 . Artikel 179 Absatz 1 erhält folgende Fassung :

„Die Kommission führt den Haushaltsplan gemäß der nach Artikel 183 festgelegten
Haushaltsordnung in eigener Verantwortung und im Rahmen der zugewiesenen Mittel
entsprechend dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung aus . Die Mit
gliedstaaten arbeiten mit der Kommission zusammen, um sicherzustellen, daß die Mittel
nach dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung verwendet werden."

10 . Artikel 180 b Absatz 1 erhält folgende Fassung :

„( 1 ) Auf Empfehlung des Rates , der mit qualifizierter Mehrheit beschließt, erteilt das
Europäische Parlament der Kommission Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans .
Zu diesem Zweck prüft es nach dem Rat die in Artikel 179 a genannte Rechnung und
Übersicht sowie den Jahresbericht des Rechnungshofs zusammen mit den Antworten der
kontrollierten Organe auf dessen Bemerkungen, die in Artikel 160 c Absatz 1 Unterab
satz 2 genannte Zuverlässigkeitserklärung und die einschlägigen Sonderberichte des
Rechnungshofs ."

11 . Folgender Artikel wird eingefügt :

,,Artikel 204

( 1 ) Wurde die Aussetzung der Stimmrechte des Vertreters der Regierung eines Mit
gliedstaats nach Artikel F.l Absatz 2 des Vertrags über die Europäische Union beschlos
sen , so gilt die Aussetzung dieser Stimmrechte auch in bezug auf diesen Vertrag .

(2 ) Darüber hinaus kann der Rat, wenn nach Artikel F.l Absatz 1 des Vertrags über
die Europäische Union eine schwerwiegende und anhaltende Verletzung von in Artikel F
Absatz 1 jenes Vertrags genannten Grundsätzen festgestellt worden ist , mit qualifizierter
Mehrheit beschließen, bestimmte Rechte auszusetzen , die sich aus der Anwendung dieses
Vertrags auf den betroffenen Mitgliedstaat herleiten . Dabei berücksichtigt er die mög
lichen Auswirkungen einer solchen Aussetzung auf die Rechte und Pflichten natürlicher
und juristischer Personen .

Die sich aus diesem Vertrag ergebenden Verpflichtungen des betroffenen Mitgliedstaats
sind für diesen auf jeden Fall weiterhin verbindlich .

( 3 ) Der Rat kann später mit qualifizierter Mehrheit beschließen, nach Absatz 2 getrof
fene Maßnahmen abzuändern oder aufzuheben, wenn in der Lage , die zur Verhängung
dieser Maßnahmen geführt hat, Änderungen eingetreten sind .

(4 ) Bei Beschlüssen nach den Absätzen 2 und 3 handelt der Rat ohne Berücksichtigung
der Stimmen des Vertreters der Regierung des betroffenen Mitgliedstaats . Abweichend
von Artikel 118 Absatz 2 gilt als qualifizierte Mehrheit derselbe Anteil der gewogenen
Stimmen der betreffenden Mitglieder des Rates , der in Artikel 118 Absatz 2 festgelegt ist.
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Dieser Absatz gilt auch, wenn Stimmrechte nach Absatz 1 ausgesetzt werden. In solchen
Fällen wird ein Beschluß, der Einstimmigkeit erfordert, ohne die Stimme des Vertreters
der Regierung des betroffenen Mitgliedstaats angenommen."

Artikel 5

Der Akt zur Einführung allgemeiner unmittelbarer Wahlen der Abgeordneten des Europäi
schen Parlaments im Anhang zum Beschluß des Rates vom 20 . September 1976 wird nach
Maßgabe dieses Artikels geändert .

1 . Dem Artikel 2 wird folgender Absatz angefügt :

„Wird dieser Artikel geändert, so muß durch die Zahl der in jedem Mitgliedstaat gewähl
ten Abgeordneten eine angemessene Vertretung der Völker der in der Gemeinschaft zu
sammengeschlossenen Staaten gewährleistet sein."

2 . In Artikel 6 Absatz 1 wird nach dem fünften Gedankenstrich folgender Gedankenstrich
eingefügt :

,,— Mitglied des Ausschusses der Regionen ;"

3 . Artikel 7 Absatz 2 erhält folgende Fassung :

,,(2 ) Bis zum Inkrafttreten eines einheitlichen Wahlverfahrens oder eines auf gemeinsa
men Grundsätzen beruhenden Verfahrens und vorbehaltlich der sonstigen Vorschriften die
ses Akts bestimmt sich das Wahlverfahren in jedem Mitgliedstaat nach den innerstaatlichen
Vorschriften."

4 . Artikel 11 erhält folgende Fassung :

,,Artikel 11

Bis zum Inkrafttreten des in Artikel 7 vorgesehenen einheitlichen Wahlverfahrens oder des
&uf gemeinsamen Grundsätzen beruhenden Verfahrens prüft das Europäische Parlament
die Mandate der Abgeordneten . Zu diesem Zweck nimmt das Europäische Parlament die
von den Mitgliedstaaten amtlich bekanntgegebenen Wahlergebnisse zur Kenntnis und be
findet über die Anfechtungen, die gegebenenfalls aufgrund der Vorschriften dieses Akts —
mit Ausnahme der innerstaatlichen Vorschriften, auf die darin verwiesen wird — vorge
bracht werden könnten."

5 . Artikel 12 Absatz 1 erhält folgende Fassung :

,,( 1 ) Bis zum Inkrafttreten des in Artikel 7 vorgesehenen einheitlichen Wahlverfahrens
oder des auf gemeinsamen Grundsätzen beruhenden Verfahrens und vorbehaltlich der son
stigen Vorschriften dieses Akts legt jeder Mitgliedstaat für den Fall des Freiwerdens eines
Sitzes während der in Artikel 3 genannten fünfjährigen Wahlperiode die geeigneten Ver
fahren fest, um diesen Sitz für den verbleibenden Zeitraum zu besetzen."
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ZWEITER TEIL

VEREINFACHUNG

Artikel 6

Der Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft einschließlich seiner Anhänge und
Protokolle wird entsprechend den Bestimmungen dieses Artikels mit dem Ziel geändert, hin
fällig gewordene Bestimmungen des Vertrags zu streichen und einige seiner Bestimmungen
entsprechend anzupassen .

I. VERTRAGSBESTIMMUNGEN

1 . In Artikel 3 Buchstabe a werden die Worte „die Abschaffung der Zölle" ersetzt durch
„das Verbot von Zöllen".

2 . Artikel 7 wird aufgehoben .

3 . Artikel 7 a wird wie folgt geändert :
a ) Die Absätze 1 und 2 werden mit „( 1 )" und „(2)" numeriert .

b ) Im neu numerierten Absatz 1 werden die Bezugnahmen auf Artikel 7 b , Artikel 70
Absatz 1 sowie auf Artikel 100 b gestrichen ; die Bezugnahmen lauten danach wie
folgt :
„gemäß dem vorliegenden Artikel, den Artikeln 7 c und 28 , Artikel 57 Absatz 2 und
den Artikeln 59, 84 , 99 und 100 a".

c ) Es wird ein Absatz 3 mit dem Wortlaut des Artikels 7 b Absatz 2 angefügt ; dieser
Absatz lautet wie folgt :

„(3 ) Der Rat legt mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission die
Leitlinien und Bedingungen fest, die erforderlich sind, um in allen betroffenen Sekto
ren einen ausgewogenen Fortschritt zu gewährleisten."

4 . Artikel 7 b wird aufgehoben.

5 . Artikel 8 b wird wie folgt geändert :
a ) In Absatz 1 werden die Worte „vor dem 31 . Dezember 1994" gestrichen und die
Worte „festzulegen sind" ersetzt durch „festgelegt werden".

b ) In Absatz 2 Satz 1 wird die Bezugnahme auf „Artikel 138 Absatz 3" ersetzt durch
„Artikel 138 Absatz 4".

c ) In Absatz 2 Satz 2 werden die Worte „vor dem 31 . Dezember 1993" gestrichen und
die Worte „festzulegen sind" ersetzt durch „festgelegt werden".

6 . In Artikel 8 c Satz 2 werden die Worte „vor dem 31 . Dezember 1993" gestrichen .

7 . In Artikel 8 e Absatz 1 werden die Worte „vor dem 31 . Dezember 1993 und sodann"
gestrichen .
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8 . In Artikel 9 Absatz 2 werden die Worte „Kapitel I Abschnitt 1 und Kapitel 2" ersetzt
durch „Artikel 12 und Kapitel 2".

9 . In Artikel 10 wird Absatz 2 gestrichen und in Absatz 1 entfällt die Numerierung.

10 . Artikel 11 wird aufgehoben.

11 . In Kapitel 1 , „Die Zollunion", wird die Überschrift „Abschnitt 1 — Die Abschaffung der
Zölle zwischen den Mitgliedstaaten" gestrichen .

12 . Artikel 12 erhält folgende Fassung :

„Artikel 12

Ein- und Ausfuhrzölle oder Abgaben gleicher Wirkung sind zwischen den Mitgliedstaaten
verboten . Dieses Verbot gilt auch für Finanzzölle ."

13 . Die Artikel 13 bis 17 werden aufgehoben .

14 . Die Überschrift „Abschnitt 2 — Die Aufstellung des Gemeinsamen Zolltarifs" wird gestri
chen .

15 . Die Artikel 18 bis 27 werden aufgehoben .

16 . Artikel 28 erhält folgende Fassung :

,,Artikel 28

Der Rat legt die Sätze des Gemeinsamen Zolltarifs mit qualifizierter Mehrheit auf Vor
schlag der Kommission fest ."

17 . Im Einleitungsteil des Artikels 29 werden die Worte „aufgrund dieses Abschnitts" ersetzt
durch „aufgrund dieses Kapitels".

18 . Im Titel des Kapitels 2 werden die Worte „Beseitigung der mengenmäßigen Beschränkun
gen" ersetzt durch „Verbot von mengenmäßigen Beschränkungen".

19 . In Artikel 30 werden die Worte „unbeschadet der nachfolgenden Bestimmungen" gestri
chen .

20 . Die Artikel 31 , 32 und 33 werden aufgehoben.

21 . Artikel 34 Absatz 2 wird gestrichen und in Absatz 1 entfällt die Numerierung.

22 . Artikel 35 wird aufgehoben .

23 . In Artikel 36 werden die Worte „Die Bestimmungen der Artikel 30 bis 34" ersetzt durch
„Die Bestimmungen der Artikel 30 und 34".
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24 . Artikel 37 wird wie folgt geändert :

a ) In Absatz 1 Unterabsatz 1 werden die Worte „schrittweise" und „am Ende der Über
gangszeit" gestrichen .

b ) In Absatz 2 werden die Worte „die Abschaffung, der Zölle" ersetzt durch „das Verbot
von Zöllen".

c ) Die Absätze 3 , 5 und 6 werden gestrichen und Absatz 4 wird Absatz 3 .

d ) In dem jetzigen Absatz 3 wird der Satzteil „hierbei sind die im Zeitablauf möglichen
Anpassungen und erforderlichen Spezialisierungen zu berücksichtigen." gestrichen und
das Semikolon vor diesem Satzteil wird durch einen Punkt ersetzt .

25 . Artikel 38 wird wie folgt geändert :

a ) In Absatz 3 Satz 1 wird die Bezugnahme auf „Anhang II" ersetzt durch „Anhang I"
und wird Satz 2 , der mit „Binnen zwei Jahren . . ." beginnt, gestrichen .

b ) In Absatz 4 werden die Worte „der Mitgliedstaaten" gestrichen .

26 . Artikel 40 wird wie folgt geändert :

a ) Absatz 1 wird gestrichen und die Absätze 2 , 3 und 4 werden die Absätze 1 , 2 und 3 .

b ) (Betrifft nicht den deutschen Wortlaut)

c ) In dem jetzigen Absatz 2 wird die Bezugnahme auf „Absatz 2" ersetzt durch „Ab
satz 1 ".

d ) In dem jetzigen Absatz 3 wird die Bezugnahme auf „Absatz 2" ersetzt durch „Ab
satz 1 ".

27 . Artikel 43 wird wie folgt geändert :

a ) In Absatz 2 Unterabsatz 3 werden die Worte „während der beiden ersten Stufen ein
stimmig und danach" gestrichen .

b ) In den Absätzen 2 und 3 wird die Bezugnahme auf „Artikel 40 Absatz 2" ersetzt durch
„Artikel 40 Absatz 1 ".

28 . Die Artikel 44 und 45 sowie Artikel 47 werden aufgehoben.

29 . Artikel 48 Absatz 1 erhält folgende Fassung :

„( 1 ) Innerhalb der Gemeinschaft ist die Freizügigkeit der Arbeitnehmer gewährleistet."

30 . Artikel 49 wird wie folgt geändert :

a ) Im Eingangsteil werden die Worte „Unmittelbar nach Inkrafttreten dieses Vertrags
trifft der Rat" ersetzt durch „Der Rat trifft", und das Wort „fortschreitend" wird
gestrichen .

b ) In den Buchstaben b und c werden jeweils die Worte „planmäßig fortschreitende" ge
strichen .
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31 . Artikel 52 Absatz 1 wird wie folgt geändert :

a ) In Satz 1 werden die Worte „werden während der Ubergangszeit nach Maßgabe der
folgenden Bestimmungen schrittweise aufgehoben" ersetzt durch „sind nach Maßgabe
der folgenden Bestimmungen verboten".

b ) (Betrifft nicht die deutsche Fassung)

32 . Artikel 53 wird aufgehoben.

33 . Artikel 54 wird wie folgt geändert :

a ) Absatz 1 wird gestrichen und die Absätze 2 und 3 werden die Absätze 1 und 2 .

b ) In dem jetzigen Absatz 1 werden die Worte „zur Verwirklichung des allgemeinen Pro
gramms oder — falls ein solches nicht besteht — zur Durchführung einer Stufe der
Niederlassungsfreiheit" ersetzt durch „zur Verwirklichung der Niederlassungsfreiheit".

34 . In Artikel 59 Absatz 1 werden die Worte „werden während der Übergangszeit nach Maß
gabe der folgenden Bestimmungen schrittweise aufgehoben" ersetzt durch „sind nach
Maßgabe der folgenden Bestimmungen verboten".

35 . In Artikel 61 Absatz 2 werden die Worte „mit der schrittweisen Liberalisierung des Kapi
talverkehrs" ersetzt durch „mit der Liberalisierung des Kapitalverkehrs".

36 . Artikel 62 wird aufgehoben .

37 . Artikel 63 wird wie folgt geändert :

a ) Absatz 1 wird gestrichen und die Absätze 2 und 3 werden die Absätze 1 und 2 .

b ) In dem jetzigen Absatz 1 werden die Worte „Der Rat erläßt bis zum Ende der ersten
Stufe einstimmig und danach mit qualifizierter Mehrheit" ersetzt durch „Der Rat er
läßt mit qualifizierter Mehrheit"; die Worte „Richtlinien zur Verwirklichung des allge
meinen Programms oder — falls ein solches nicht besteht — zur Durchführung einer
Liberalisierungsstufe für eine bestimmte Dienstleistung" werden ersetzt durch „Richt
linien zur Liberalisierung einer bestimmten Dienstleistung".

c) In dem jetzigen Absatz 2 werden die Worte „Bei den in den Absätzen 1 und 2 genann
ten Vorschlägen und Entscheidungen" ersetzt durch „Bei den in Absatz 1 genannten
Richtlinien".

38 . In Artikel 64 Absatz 1 wird die Bezugnahme auf „Artikel 63 Absatz 2" ersetzt durch
„Artikel 63 Absatz 1 ".

39 . Die Artikel 67 bis 73 a, Artikel 73 e sowie Artikel 73 h werden aufgehoben .

40 . Artikel 75 Absatz 2 wird gestrichen, und Absatz 3 wird Absatz 2 .

41 . In Artikel 76 werden die Worte „bei Inkrafttreten dieses Vertrags" ersetzt durch „am
1 . Januar 1958 oder, im Falle später beigetretener Staaten, zum Zeitpunkt ihres Beitritts".



C 340/62 DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 10 . 11 . 97

42 . Artikel 79 wird wie folgt geändert :

a ) In Absatz 1 werden die Worte „spätestens vor dem Ende der zweiten Stufe" gestri
chen .

b ) In Absatz 3 werden die Worte „Binnen zwei Jahren nach Inkrafttreten dieses Vertrags
trifft der Rat" ersetzt durch „Der Rat trifft".

43 . In Artikel 80 Absatz 1 werden die Worte „Mit Beginn der zweiten Stufe sind im Verkehr
innerhalb der Gemeinschaft die von einem Mitgliedstaat" ersetzt durch „Im Verkehr in
nerhalb der Gemeinschaft sind die von einem Mitgliedstaat".

44 . In Artikel 83 werden die Worte „die Befugnisse der fachlichen Gruppe Verkehr des Wirt
schafts- und Sozialausschusses" ersetzt durch „die Befugnisse des Wirtschafts - und
Sozialausschusses".

45 . In Artikel 84 Absatz 2 Unterabsatz 2 werden die Worte „Verfahrensvorschriften des Arti
kels 75 Absätze 1 und 3" ersetzt durch „Verfahrensvorschriften des Artikels 75".

46 . In Artikel 87 werden die beiden Unterabsätze des Absatzes 1 zu einem einzigen Absatz
zusammengefaßt ; dieser neue Absatz hat folgende Fassung :

„( 1 ) Die zweckdienlichen Verordnungen oder Richtlinien zur Verwirklichung der in
den Artikeln 85 und 86 niedergelegten Grundsätze werden vom Rat mit qualifizierter
Mehrheit auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des Europäischen Parla
ments beschlossen."

47 . In Artikel 89 Absatz 1 werden die Worte „ , sobald sie ihre Tätigkeit aufgenommen hat,"
gestrichen .

48 . Nach Artikel 90 wird die Überschrift „Abschnitt 2 — Dumping" gestrichen .

49 . Artikel 91 wird aufgehoben.

50 . Vor Artikel 92 wird die Überschrift „Abschnitt 3" ersetzt durch „Abschnitt 2".

51 . In Artikel 92 Absatz 3 Buchstabe c wird der mit „Beihilfen für den Schiffbau" beginnende
und mit „schrittweise abgebaut" endende Satz 2 gestrichen ; der verbleibende Text des
Buchstabens c endet mit einem Semikolon .

52 . Artikel 95 Absatz 3 wird gestrichen .

53 . Die Artikel 97 und 100 b werden aufgehoben .

54 . In Artikel 101 Absatz 2 werden die Worte „so erläßt der Rat während der ersten Stufe
einstimmig und danach mit qualifizierter Mehrheit" ersetzt durch „so erläßt der Rat mit
qualifizierter Mehrheit".

55 . In Artikel 109 e Absatz 2 Buchstabe a erster Gedankenstrich werden die Worte „— unbe
schadet des Artikels 73 e —" gestrichen .
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56 . Artikel 109 f wird wie folgt geändert :

a ) In Absatz 1 Unterabsatz 2 werden die Worte „auf Empfehlung des Ausschusses der
Präsidenten der Zentralbanken der Mitgliedstaaten (im folgenden als ,Ausschuß der
Präsidenten der Zentralbanken' bezeichnet) bzw. des Rates des EWI" ersetzt durch
„auf Empfehlung des Rates des EWI".

b ) In Absatz 1 wird Unterabsatz 4 mit dem Wortlaut „Der Ausschuß der Präsidenten der
Zentralbanken wird mit Beginn der zweiten Stufe aufgelöst." gestrichen .

c ) In Absatz 8 wird Unterabsatz 2 mit dem Wortlaut „In den Fällen, in denen dieser
Vertrag eine beratende Funktion für das EWI vorsieht, ist vor dem 1 . Januar 1994
unter diesem der Ausschuß der Präsidenten der Zentralbanken zu verstehen." gestri
chen .

57 . Artikel 112 wird wie folgt geändert :

a ) In Absatz 1 Unterabsatz 1 werden die Worte „vor dem Ende der Übergangszeit" ge
strichen .

b ) In Absatz 1 Unterabsatz 2 werden die Worte „erläßt der Rat die hierzu erforderlichen
Richtlinien, und zwar bis zum Ende der zweiten Stufe einstimmig, danach mit qualifi
zierter Mehrheit." ersetzt durch „erläßt der Rat die hierzu erforderlichen Richtlinien
mit qualifizierter Mehrheit.".

58 . In Artikel 129 c Absatz 1 Unterabsatz 1 dritter Gedankenstrich werden die Worte „über
den Kohäsionsfonds, der nach Artikel 130 d bis zum 31 . Dezember 1993 zu errichten ist,"
ersetzt durch „über den nach Artikel 130 d errichteten Kohäsionsfonds".

59 . In Artikel 130 d Absatz 2 werden die Worte „Der Rat errichtet nach demselben Verfah
ren vor dem 31 . Dezember 1993 einen Kohäsionsfonds, durch den zu Vorhaben . . . finan
ziell beigetragen wird." ersetzt durch „Ein vom Rat nach demselben Verfahren errichteter
Kohäsionsfonds trägt zu Vorhaben . . . finanziell bei .".

60 . In Artikel 130 s Absatz 5 zweiter Gedankenstrich werden die Worte „aus dem Kohäsions
fonds , der nach Artikel 130 d bis zum 31 . Dezember 1993 zu errichten ist." ersetzt durch
„aus dem nach Artikel 130 d errichteten Kohäsionsfonds .".

61 . In Artikel 130 w Absatz 3 werden die Worte „des AKP—EWG-Abkommens" ersetzt
durch „des AKP—EG-Abkommens".

62 . In Artikel 131 Absatz 1 werden die Worte „Belgien" und „Italien" gestrichen, und die
Bezugnahme auf „Anhang IV" wird ersetzt durch „Anhang II".

63 . Artikel 133 wird wie folgt geändert :
a ) In Absatz 1 werden die Worte „Die Zölle bei der Einfuhr von Waren aus den Ländern
und Hoheitsgebieten in die Mitgliedstaaten werden vollständig abgeschafft ;" ersetzt
durch „Zölle bei der Einfuhr von Waren aus den Ländern und Floheitsgebieten in die
Mitgliedstaaten sind verboten ;", und die Worte „nach Maßgabe der in diesem Vertrag
vorgesehenen schrittweisen Abschaffung der Zölle" werden durch „nach Maßgabe des
in diesem Vertrag vorgesehenen Verbots von Zöllen" ersetzt .
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b ) In Absatz 2 werden die Worte „In jedem Land und Hoheitsgebiet werden die Zölle . . .
nach Maßgabe der Artikel 12 , 13 , 14 , 15 und 17 schrittweise abgeschafft." ersetzt
durch „In jedem Land und Hoheitsgebiet sind Zölle . . . nach Maßgabe des Artikels 12
verboten.".

c ) In Absatz 3 Unterabsatz 2 werden die Worte „Die in Unterabsatz 1 genannten Zölle
werden schrittweise auf den Stand der Sätze gesenkt, die" ersetzt durch „Die in Un
terabsatz 1 genannten Zölle dürfen nicht höher sein als diejenigen, die", und der mit
den Worten „Hinsichtlich dieser Herabsetzung" beginnende Satz 2 wird gestrichen .

d ) In Absatz 4 werden die Worte „bei Inkrafttreten dieses Vertrags" gestrichen .

64 . Artikel 136 erhält folgende Fassung :
,,Artikel 136
Der Rat legt aufgrund der im Rahmen der Assoziierung der Länder und Hoheitsgebiete
an die Gemeinschaft erzielten Ergebnisse und der Grundsätze dieses Vertrags die Bestim
mungen über die Einzelheiten und das Verfahren für die Assoziierung der Länder und
Hoheitsgebiete an die Gemeinschaft einstimmig fest."

65 . Artikel 138 wird zur Einbeziehung des Artikels 1 , des Artikels 2 in der Fassung des Arti
kels 5 des vorliegenden Vertrags sowie des Artikels 3 Absatz 1 des Akts zur Einführung
allgemeiner unmittelbarer Wahlen der Abgeordneten des Europäischen Parlaments im An
hang des Beschlusses des Rates vom 20 . September 1976 wie folgt geändert, wobei An
hang II jenes Akts weiterhin anwendbar bleibt :
a ) An der Stelle der nach Artikel 14 des Akts zur Einführung allgemeiner unmittelbarer
Wahlen der Abgeordneten des Europäischen Parlaments außer Kraft getretenen Ab
sätze 1 und 2 wird der Wortlaut der Artikel 1 und 2 jenes Akts als Absätze 1 und 2
eingefügt ; diese neuen Absätze 1 und 2 haben folgende Fassung :
„( 1 ) Die Abgeordneten der Völker der in der Gemeinschaft vereinigten Staaten im
Europäischen Parlament werden in allgemeiner unmittelbarer Wahl gewählt .

(2 ) Die Zahl der in jedem Mitgliedstaat gewählten Abgeordneten wird wie folgt
festgesetzt :
Belgien 25

Dänemark 16

Deutschland 99

Griechenland 25

Spanien 64

Frankreich 87

Irland 15

Italien 87

Luxemburg 6

Niederlande 31

Osterreich 21

Portugal 25

Finnland 16

Schweden 22

Vereinigtes Königreich 87 .



10 . 11 . 97 DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften C 340/65

Wird dieser Absatz geändert, so muß durch die Zahl der in jedem Mitgliedstaat ge
wählten Abgeordneten eine angemessene Vertretung der Völker der in der Gemein
schaft zusammengeschlossenen Staaten gewährleistet sein ."

b ) Nach den neuen Absätzen 1 und 2 wird der Wortlaut des Artikels 3 Absatz 1 des
genannten Akts als Absatz 3 eingefügt ; dieser neue Absatz 3 hat folgende Fassung :
,,( 3 ) Die Abgeordneten werden auf fünf Jahre gewählt."

c ) Der bisherige Absatz 3 in der Fassung des Artikels 2 des vorliegenden Vertrags wird
Absatz 4 .

d) Der durch Artikel 2 des vorliegenden Vertrags angefügte Absatz 4 wird Absatz 5 .

66 . Artikel 158 Absatz 3 wird gestrichen .

67 . In Artikel 166 Absatz 1 werden die Worte „Für die Zeit vom Beitritt bis" ersetzt durch
„Für die Zeit vom 1 . Januar 1995 bis".

68 . In Artikel 188 b Absatz 3 wird der mit „Vier Mitglieder des Rechnungshofes" beginnende
Unterabsatz 2 gestrichen .

69 . In Artikel 197 wird der mit „Er enthält insbesondere" beginnende Absatz 2 gestrichen .

70 . In Artikel 207 werden die Absätze 2 , 3 , 4 und 5 gestrichen .

71 . An der Stelle des Artikels 212 wird der Wortlaut des Artikels 24 Absatz 1 Unterabsatz 2
des Vertrags zur Einsetzung eines gemeinsamen Rates und einer gemeinsamen Kommis
sion der Europäischen Gemeinschaften eingefügt ; dieser neue Artikel 212 hat folgende
Fassung :

„Artikel 212

Der Rat erläßt auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung der anderen beteilig
ten Organe mit qualifizierter Mehrheit das Statut der Beamten der Europäischen Gemein
schaften und die Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten dieser Ge
meinschaften."

72 . An der Stelle des Artikels 218 wird der angepaßte Wortlaut des Artikels 28 Absatz 1 des
Vertrags zur Einsetzung eines gemeinsamen Rates und einer gemeinsamen Kommission
der Europäischen Gemeinschaften eingefügt ; dieser neue Artikel 218 hat folgende Fas
sung :

„Artikel 218

Die Gemeinschaft genießt im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten die zur Erfüllung ihrer
Aufgabe erforderlichen Vorrechte und Befreiungen nach Maßgabe des Protokolls vom
8 . April 1965 über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Gemeinschaften .
Dasselbe gilt für die Europäische Zentralbank, das Europäische Währungsinstitut und die
Europäische Investitionsbank."

73 . In Artikel 221 werden die Worte „binnen drei Jahren nach seinem Inkrafttreten"
gestrichen .
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74 . In Artikel 223 werden die Absätze 2 und 3 zusammengefaßt und erhalten folgende
Fassung :

,,(2 ) Der Rat kann die von ihm am 15 . April 1958 festgelegte Liste der Waren, auf die
Absatz 1 Buchstabe b Anwendung findet, einstimmig auf Vorschlag der Kommission
ändern."

75 . Artikel 226 wird aufgehoben .

76 . Artikel 227 wird wie folgt geändert :

a ) In Absatz 3 wird die Bezugnahme auf „Anhang IV" ersetzt durch „Anhang II".
b ) Nach Absatz 4 wird folgender neuer Absatz eingefügt :

,,( 5 ) Dieser Vertrag findet entsprechend den Bestimmungen des Protokolls Nr . 2
zur Akte über die Bedingungen des Beitritts der Republik Osterreich, der Republik
Finnland und des Königreichs Schweden auf die Alandinseln Anwendung."

c ) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6 und der Wortlaut des Eingangssatzes „Abwei
chend von den Absätzen 1 bis 4 gilt :" wird ersetzt durch „Abweichend von den vorste
henden Absätzen gilt :". Buchstabe d betreffend die Alandinseln wird gestrichen .

77 . In Artikel 229 Absatz 1 werden die Worte „zu den Organen der Vereinten Nationen,
ihrer Fachorganisationen und des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens" ersetzt
durch „zu den Organen der Vereinten Nationen und ihrer Fachorganisationen".

78 . In Artikel 234 Absatz 1 werden die Worte „vor Inkrafttreten dieses Vertrags" ersetzt
durch „vor dem 1 . Januar 1958 oder, im Falle später beigetretener Staaten, vor dem Zeit
punkt ihres Beitritts".

79 . Vor Artikel 241 wird die Uberschrift „Einsetzung der Organe" gestrichen .

80 . Die Artikel 241 bis 246 werden aufgehoben .

81 . In Artikel 248 wird folgender neuer Absatz angefügt :
„Nach den Beitrittsverträgen ist der Wortlaut dieses Vertrags auch in dänischer,
englischer, finnischer, griechischer, irischer, portugiesischer, schwedischer und spanischer
Sprache verbindlich .".

II . ANHÄNGE

1 . Anhang I „Listen A bis G zu den Artikeln 19 und 20 dieses Vertrags" wird gestrichen .

2 . Anhang II „Liste zu Artikel 38 dieses Vertrags" wird Anhang I und die Bezugnahme auf
„Anhang II des Vertrags" in den Positionen ex 22.08 und ex 22.09 wird ersetzt durch
„Anhang I des Vertrags".

3 . Anhang III „Liste der unsichtbaren Transaktionen zu Artikel 73 h dieses Vertrags" wird
gestrichen .
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4 . Anhang IV „Überseeische Länder und Hoheitsgebiete , auf welche der Vierte Teil des Ver
trags Anwendung findet" wird Anhang II . Er wird auf den neuesten Stand gebracht und
erhält folgende Fassung :

„ANHANG II

ÜBERSEEISCHE LÄNDER UND HOHEITSGEBIETE

auf welche der Vierte Teil des Vertrags Anwendung findet

— Anguilla,— Grönland ,

— Neukaledonien und Nebengebiete , — Kaimaninseln,

— Falklandinseln ,— Französisch-Polynesien,
— Französische Süd- und Antarktis

gebiete ,
— Südgeorgien und südliche Sandwich

inseln,

— Montserrat,

— Pitcairn,

— Wallis und Futuna,

— Mayotte ,
— St. Pierre und Miquelon,
— Aruba,
— Niederländische Antillen :

— St. Helena und Nebengebiete,
— Britisches Antarktis-Territorium,
— Britisches Territorium im Indischen
Ozean ,

— Türks- und Caicosinseln,

— Britische Jungferninseln,

— Bonaire,
— Cura^ao,
— Saba ,
— Sint Eustatius ,

— Bermuda."— Sint Maarten,

III . PROTOKOLLE UND SONSTIGE RECHTSAKTE

1 . Die folgenden Protokolle und Rechtsakte "werden aufgehoben :

a) Protokoll zur Änderung des Protokolls über die Vorrechte und Befreiungen der Euro
päischen Gemeinschaften ;

b ) Protokoll über den innerdeutschen Handel und die damit zusammenhängenden Fragen ;

c ) Protokoll über bestimmte Vorschriften betreffend Frankreich ;

d ) Protokoll betreffend das Großherzogtum Luxemburg ;

e ) Protokoll über die Regelung für die Waren, die unter die Zuständigkeit der Euro
päischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl fallen , hinsichtlich Algeriens und der
überseeischen Departements der Französischen Republik ;

f) Protokoll über die Mineralöle und einige Mineralölerzeugnisse ;
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g) Protokoll über die Anwendung des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemein
schaft auf die außereuropäischen Teile des Königreichs der Niederlande ;

h ) Durchführungsabkommen über die Assoziierung der überseeischen Länder und Hoheits
gebiete mit der Gemeinschaft ;
— Protokoll über das Zollkontingent für die Einfuhr von Bananen (ex 08.01 der Brüs

seler Nomenklatur);
— Protokoll über das Zollkontingent für die Einfuhr von ungebranntem Kaffee

(ex 09.01 der Brüsseler Nomenklatur).

2 . Am Ende des Protokolls über die Satzung der Europäischen Investitionsbank wird die Liste
der Unterzeichner gestrichen .

3 . Das Protokoll über die Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaft wird wie
folgt geändert :
a ) Die Worte „HABEN zu diesem Zweck zu ihren Bevollmächtigten ERNANNT :" sowie
die Liste der Staatschefs und ihrer Bevollmächtigten werden gestrichen .

b ) Die Worte „DIESE SIND nach Austausch ihrer in guter und gehöriger Form befundenen
Vollmachten" werden gestrichen und der nachfolgende Absatz beginnt wie folgt :
„SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die".

c ) In Artikel 3 wird der angepaßte Wortlaut des Artikels 21 des Protokolls über die Vor
rechte und Befreiungen der Europäischen Gemeinschaften als Absatz 4 angefügt ; dieser
neue Absatz 4 hat folgende Fassung :
„Die Artikel 12 bis 15 und 18 des Protokolls über die Vorrechte und Befreiungen der
Europäischen Gemeinschaften finden auf die Richter, die Generalanwälte , den Kanzler
und die Hilfsberichterstatter des Gerichtshofes Anwendung ; die Bestimmungen der Ab
sätze 1 bis 3 betreffend die Befreiung der Richter von der Gerichtsbarkeit bleiben hier
von unberührt."

d ) Artikel 57 wird aufgehoben .

e ) Die Schlußformel „ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten
ihre Unterschriften unter dieses Protokoll gesetzt ." wird gestrichen .

f) Die Liste der Unterzeichner wird gestrichen .

4 . In Artikel 40 des Protokolls über die Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken
und der Europäischen Zentralbank werden die Worte „im Anhang zum Vertrag zur Ein
setzung eines gemeinsamen Rates und einer gemeinsamen Kommission der Europäischen
Gemeinschaften" gestrichen .

5 . In Artikel 21 des Protokolls über die Satzung des Europäischen Währungsinstituts werden
die Worte „im Anhang zum Vertrag zur Einsetzung eines gemeinsamen Rates und einer
gemeinsamen Kommission der Europäischen Gemeinschaften" gestrichen .

6 . Das Protokoll betreffend Italien wird wie folgt geändert :
a ) Im letzten mit den Worten „ERKENNEN INSBESONDERE AN" beginnenden Absatz
wird die Bezugnahme auf die „Artikel 108 und 109" ersetzt durch „Artikel 109 h und
109 i".
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b ) Die Liste der Unterzeichner wird gestrichen .

7 . Das Protokoll über die Waren aus bestimmten Ursprungs- und Herkunftsländern, für die
bei der Einfuhr in einen Mitgliedstaat eine Sonderregelung gilt, wird wie folgt geändert :
a ) Im Eingangsteil der Nummer 1 werden folgende Änderungen vorgenommen :
— Die Worte „bei Inkrafttreten dieses Vertrags" werden ersetzt durch „am 1 . Januar

1958 ".

— Nach den Worten „für die Einfuhr" wird der Wortlaut des Buchstabens a unmittel
bar angefügt ; der sich aus dieser Anfügung ergebende Wortlaut hat folgende Fas
sung :

„für die Einfuhr nach den Benelux-Ländern von Waren, deren Ursprungs- und Her
kunftsländer Suriname oder die Niederländischen Antillen sind ."

b ) In Nummer 1 werden die Buchstaben a , b und c gestrichen .

c ) In Nummer 3 werden die Worte „Vor Ende des ersten Jahres nach Inkrafttreten dieses
Vertrags teilen die Mitgliedstaaten" ersetzt durch „Die Mitgliedstaaten teilen".

d ) Die Liste der Unterzeichner wird gestrichen .

8 . Das Protokoll über die Einfuhr in den Niederländischen Antillen raffinierter Erdölerzeug
nisse in die Europäische Gemeinschaft wird wie folgt geändert :

a ) Die Schlußformel „ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten
ihre Unterschrift unter dieses Protokoll gesetzt" wird gestrichen .

b ) Die Liste der Unterzeichner wird gestrichen .

9 . Im Protokoll über die Sonderregelung für Grönland wird Artikel 3 aufgehoben .

Artikel 7

Der Vertrag über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl ein
schließlich seiner Anhänge, Protokolle und sonstigen beigefügten Rechtsakte wird entspre
chend den Bestimmungen dieses Artikels mit dem Ziel geändert, hinfällig gewordene Bestim
mungen des Vertrags zu streichen und einige seiner Bestimmungen entsprechend anzupassen .

I. VERTRAGSBESTIMMUNGEN

1 . In Artikel 2 Absatz 2 werden die Worte „in fortschreitender Entwicklung" gestrichen .

2 . Im Eingangsteil des Artikels 4 werden die Worte „aufgehoben und" gestrichen .

3 . Artikel 7 wird wie folgt geändert :

a ) Im ersten Gedankenstrich werden die Worte „die HOHE BEHÖRDE, im folgenden als
,Kommission' bezeichnet ;" ersetzt durch „die KOMMISSION ;".
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b ) Im zweiten Gedankenstrich werden die Worte „die GEMEINSAME VERSAMMLUNG,
im folgenden als ,Europäisches Parlament' bezeichnet ;" ersetzt durch „das EUROPÄI
SCHE PARLAMENT;".

c ) Im dritten Gedankenstrich werden die Worte „der BESONDERE MINISTERRAT, im
folgenden als ,Rat' bezeichnet ;" ersetzt durch „der RAT;".

4 . Artikel 10 § 3 wird gestrichen .

5 . Artikel 16 Absätze 1 und 2 werden gestrichen .

6 . Artikel 21 wird zur Einbeziehung des Artikels 1 , des Artikels 2 in der Fassung des Arti
kels 5 des vorliegenden Vertrags sowie des Artikels 3 Absatz 1 des Akts zur Einführung
allgemeiner unmittelbarer Wahlen der Abgeordneten des Europäischen Parlaments im
Anhang des Beschlusses des Rates vom 20 . September 1976 wie folgt geändert, wobei
Anhang II jenes Akts weiterhin anwendbar bleibt :
a ) An der Stelle der nach Artikel 14 des Akts zur Einführung allgemeiner unmittelbarer
Wahlen der Abgeordneten des Europäischen Parlaments außer Kraft getretenen Ab
sätze 1 und 2 wird der Wortlaut der Artikel 1 und 2 jenes Akts als Absätze 1 und 2
eingefügt ; diese neuen Absätze 1 und 2 haben folgende Fassung :
„( 1 ) Die Abgeordneten der Völker der in der Gemeinschaft vereinigten Staaten im
Europäischen Parlament werden in allgemeiner unmittelbarer Wahl gewählt .

(2 ) Die Zahl der in jedem Mitgliedstaat gewählten Abgeordneten wird wie folgt
festgesetzt :

25

16

99

25

64

87

15

Belgien
Dänemark

Deutschland

Griechenland

Spanien
Frankreich

Irland

Italien

Luxemburg
Niederlande

Österreich

Portugal
Finnland

Schweden

Vereinigtes Königreich

87

6

31

21

25

16

22

87 .

Wird dieser Absatz geändert, so muß durch die Zahl der in jedem Mitgliedstaat ge
wählten Abgeordneten eine angemessene Vertretung der Völker der in der Gemein
schaft zusammengeschlossenen Staaten gewährleistet sein ."
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b ) Nach den neuen Absätzen 1 und 2 wird der Wortlaut des Artikels 3 Absatz 1 des
genannten Akts als Absatz 3 eingefügt ; dieser neue Absatz 3 hat folgende Fassung :

,,( 3 ) Die Abgeordneten werden auf fünf Jahre gewählt."

c) Der bisherige Absatz 3 in der Fassung des Artikels 3 des vorliegenden Vertrags wird
Absatz 4 .

d ) Der durch Artikel 3 des vorliegenden Vertrags hinzugefügte Absatz 4 wird Absatz 5 .

7 . In Artikel 32 a Absatz 1 werden die Worte „Für die Zeit vom Beitritt" ersetzt durch „Für
die Zeit vom 1 . Januar 1995".

8 . In Artikel 45 b § 3 wird der mit „Vier Mitglieder des Rechnungshofs" beginnende Unter
absatz 2 gestrichen .

9 . In Artikel 50 wird der angepaßte Wortlaut des Artikels 20 Absätze 2 und 3 des Vertrags
zur Einsetzung eines gemeinsamen Rates und einer gemeinsamen Kommission der Euro
päischen Gemeinschaften als neue §§ 4 und 5 eingesetzt ; diese neuen §§ 4 und 5 haben
folgende Fassung :

„§ 4 Der Teil der Ausgaben des Gesamthaushaltsplans der Gemeinschaften, der aus
Umlagen nach Artikel 49 aufgebracht wird , ist auf 18 Millionen Rechnungseinheiten fest
gesetzt .

Die Kommission legt dem Rat alljährlich einen Bericht vor, aufgrund dessen der Rat
prüft, ob dieser Betrag der Entwicklung des Gesamthaushaltsplans anzupassen ist . Der Rat
beschließt mit der in Artikel 28 Absatz 4 Satz 1 vorgesehenen Mehrheit . Diese Anpassung
erfolgt aufgrund einer Beurteilung der sich aus der Anwendung dieses Vertrags ergeben
den Entwicklung der Ausgaben .

§ 5 Der zur Deckung der Ausgaben des Haushalts der Gemeinschaften dienende Teil
der Umlagen wird von der Kommission für die Ausführung des Haushaltsplans in der
Zeitfolge bereitgestellt, die sich aus den nach Artikel 209 Buchstabe b des Vertrags zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft und Artikel 183 Buchstabe b des Vertrags zur
Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft festgelegten Haushaltsordnungen ergibt."

10 . Artikel 52 wird aufgehoben .

11 . An der Stelle des Artikels 76 wird der angepaßte Wortlaut des Artikels 28 Absatz 1 des
Vertrags zur Einsetzung eines gemeinsamen Rates und einer gemeinsamen Kommission
der Europäischen Gemeinschaften eingefügt ; dieser neue Artikel 76 hat folgende Fassung :

„Artikel 76

Die Gemeinschaft genießt im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten die zur Erfüllung ihrer
Aufgabe erforderlichen Vorrechte und Befreiungen nach Maßgabe des Protokolls vom
8 . April 1965 über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Gemeinschaften ."

12 . Artikel 79 wird wie folgt geändert :

a ) In Absatz 1 Satz 2 wird der mit „bezüglich der Saar" beginnende Halbsatz gestrichen,
und das Semikolon davor wird durch einen Punkt ersetzt.
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b) Nach Absatz 1 wird ein Absatz 2 mit folgendem Wortlaut eingefügt :
„Dieser Vertrag findet entsprechend den Bestimmungen des Protokolls Nr. 2 zur Akte
über die Bedingungen des Beitritts der Republik Osterreich, der Republik Finnland und
des Königreichs Schweden auf die Alandinseln Anwendung."

c ) Im bisherigen Absatz 2 wird der Wortlaut des Eingangssatzes „Abweichend von Ab
satz 1 gilt :" ersetzt durch „Abweichend von den vorstehenden Absätzen gilt :".

d ) Im bisherigen Absatz 2 wird Buchstabe d betreffend die Alandinseln gestrichen .

13 . In Artikel 84 werden die Worte „und seiner Anlagen, der Zusatzprotokolle und des Ab
kommens über die Ubergangsbestimmungen" ersetzt durch „und seiner Anlagen sowie der
Zusatzprotokolle".

14 . Artikel 85 wird aufgehoben .

15 . In Artikel 93 werden die Worte „Organisation für europäische wirtschaftliche Zusammen
arbeit" ersetzt durch „Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick
lung".

16 . In Artikel 95 Absatz 3 werden die Worte „nach Ablauf der in dem Abkommen über die
Übergangsbestimmungen vorgesehenen Übergangszeit" gestrichen .

17 . In Artikel 97 wird der Wortlaut „Dieser Vertrag gilt für die Dauer von fünfzig Jahren
vom Zeitpunkt seines Inkrafttretens an." ersetzt durch „Die Geltungsdauer dieses Ver
trags endet am 23 . Juli 2002 .".

II . ANLAGE III „Edelstahle"

Am Ende der Anlage III werden die Initialen der Bevollmächtigten der Staats- und Regie
rungschefs gestrichen .

III . PROTOKOLLE UND ANDERE DEM VERTRAG BEIGEFÜGTE RECHTSAKTE

1 . Die folgenden Rechtsakte werden aufgehoben :

a ) Briefwechsel zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regie
rung der Französischen Republik über die Saar .

b ) Abkommen über die Übergangsbestimmungen .

2 . Das Protokoll über die Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaft für Kohle
und Stahl wird wie folgt geändert :

a ) Die Titel I und II des Protokolls werden durch den Wortlaut der Titel I und II des
Protokolls über die Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaft im An
hang zum Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft ersetzt .
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b ) Artikel 56 wird aufgehoben und die ihm vorangehende Überschrift „Übergangsbestim
mungen" wird gestrichen .

c ) Die Liste der Unterzeichner wird gestrichen .

3 . Das Protokoll über die Beziehungen zum Europarat wird wie folgt geändert :

a ) Artikel 1 wird aufgehoben .

b ) Die Liste der Unterzeichner wird gestrichen .

Artikel 8

Der Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft einschließlich seiner Anhänge
und Protokolle wird entsprechend den Bestimmungen dieses Artikels mit dem Ziel geändert,
hinfällig gewordene Bestimmungen des Vertrags zu streichen und einige seiner Bestimmungen
entsprechend anzupassen .

I. VERTRAGSBESTIMMUNGEN

1 . In Artikel 76 Absatz 2 werden die Worte „Nach Ablauf von sieben Jahren nach Inkraft
treten des Vertrags ." ersetzt durch „Nach Ablauf von sieben Jahren ab dem 1 . Januar
1958 .".

2 . Im Eingangsteil des Artikels 93 Absatz 1 werden die Worte „Die Mitgliedstaaten beseiti
gen untereinander ein Jahr nach Inkrafttreten dieses Vertrags alle Einfuhr- und Ausfuhr
zölle" ersetzt durch „Die Mitgliedstaaten verbieten untereinander alle Ein- und Ausfuhr
zölle ".

3 . Die Artikel 94 und 95 werden aufgehoben.

4 . In Artikel 98 Absatz 2 werden die Worte „innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten
dieses Vertrags" gestrichen .

5 . Artikel 100 wird aufgehoben.

6 . Artikel 104 wird wie folgt geändert :

a ) In Absatz 1 werden die Worte „nach Inkrafttreten dieses Vertrags" ersetzt durch
„nach dem 1 . Januar 1958 oder, im Falle später beigetretener Staaten, nach dem Zeit
punkt ihres Beitritts".

b ) In Absatz 2 werden die Worte „nach Inkrafttreten dieses Vertrags in dessen Anwen
dungsbereich von Personen oder Unternehmen" ersetzt durch „nach den in Absatz 1
genannten Zeitpunkten im Anwendungsbereich dieses Vertrags von Personen oder
Unternehmen".
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7 . Artikel 105 wird wie folgt geändert :
a ) In Absatz 1 werden die Worte „die vor Inkrafttreten dieses Vertrags von einem Mit
gliedstaat" ersetzt durch „die vor dem 1 . Januar 1958 oder, im Falle später beigetrete
ner Staaten, vor dem Zeitpunkt ihres Beitritts von einem Mitgliedstaat"; am Ende des
selben Absatzes werden die Worte „nach Inkrafttreten dieses Vertrags" ersetzt durch
„nach den genannten Zeitpunkten".

b ) In Absatz 2 werden die Worte „wenn sie nach Unterzeichnung und vor Inkrafttreten
des Vertrags" ersetzt durch „wenn sie zwischen dem 25 . März 1957 und dem 1 . Ja
nuar 1958 oder, im Falle später beigetretener Staaten, zwischen der Unterzeichnung
der Beitrittsakte und dem Zeitpunkt ihres Beitritts".

8 . In Artikel 106 Absatz 1 werden die Worte „vor Inkrafttreten dieses Vertrags" ersetzt
durch „vor dem 1 . Januar 1958 oder, im Falle später beigetretener Staaten, vor dem Zeit
punkt ihres Beitritts".

9 . Artikel 108 wird zur Einbeziehung des Artikels 1 , des Artikels 2 in der Fassung des Arti
kels 5 des vorliegenden Vertrags sowie des Artikels 3 Absatz 1 des Akts zur Einführung
allgemeiner unmittelbarer Wahlen der Abgeordneten des Europäischen Parlaments im An
hang des Beschlusses des Rates vom 20 . September 1976 wie folgt geändert, wobei An
hang II jenes Akts weiterhin anwendbar bleibt :
a ) An der Stelle der nach Artikel 14 des Akts zur Einführung allgemeiner unmittelbarer
Wahlen der Abgeordneten des Europäischen Parlaments außer Kraft getretenen Ab
sätze 1 und 2 wird der Wortlaut der Artikel 1 und 2 jenes Akts als Absätze 1 und 2
eingefügt ; diese neuen Absätze 1 und 2 haben folgende Fassung :
„( 1 ) Die Abgeordneten der Völker der in der Gemeinschaft vereinigten Staaten im
Europäischen Parlament werden in allgemeiner unmittelbarer Wahl gewählt .

(2 ) Die Zahl der in jedem Mitgliedstaat gewählten Abgeordneten wird wie folgt
festgesetzt :
Belgien 25

Dänemark 16

Deutschland 99

Griechenland 25

Spanien 64

Frankreich 87

Irland 15

Italien 87

Luxemburg 6

Niederlande 31

Osterreich 21

Portugal 25

Finnland 16

Schweden 22

Vereinigtes Königreich 87 .
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Wird dieser Absatz geändert, so muß durch die Zahl der in jedem Mitgliedstaat ge
wählten Abgeordneten eine angemessene Vertretung der Völker der in der Gemein
schaft zusammengeschlossenen Staaten gewährleistet sein ."

b ) Nach den neuen Absätzen 1 und 2 wird der Wortlaut des Artikels 3 Absatz 1 des
genannten Akts als Absatz 3 eingefügt ; dieser neue Absatz 3 hat folgende Fassung :

,,( 3 ) Die Abgeordneten werden auf fünf Jahre gewählt ."

c ) Der bisherige Absatz 3 in der Fassung des Artikels 4 des vorliegenden Vertrags wird
Absatz 4 .

d ) Der durch Artikel 4 des vorliegenden Vertrags hinzugefügte Absatz 4 wird Absatz 5 .

10 . Artikel 127 Absatz 3 wird gestrichen .

11 . In Artikel 138 Absatz 1 werden die Worte „Für die Zeit vom Beitritt bis zum" ersetzt
durch „Für die Zeit vom 1 . Januar 1995 bis zum".

12 . In Artikel 160 b Absatz 3 wird der mit „Vier Mitglieder des Rechnungshofs" beginnende
Unterabsatz 2 gestrichen .

13 . Artikel 181 Absätze 2 , 3 und 4 werden gestrichen .

14 . An der Stelle des Artikels 191 wird der angepaßte Wortlaut des Artikels 28 Absatz 1 des
Vertrags zur Einsetzung eines gemeinsamen Rates und einer gemeinsamen Kommission
der Europäischen Gemeinschaften eingefügt ; dieser neue Artikel 191 hat folgenden Wort
laut :

„Artikel 191

Die Gemeinschaft genießt im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten die zur Erfüllung ihrer
Aufgabe erforderlichen Vorrechte und Befreiungen nach Maßgabe des Protokolls vom
8 . April 1965 über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Gemeinschaften ."

15 . Artikel 198 wird wie folgt geändert :

a ) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt :

„Dieser Vertrag findet entsprechend den Bestimmungen des Protokolls Nr. 2 zur Akte
über die Bedingungen des Beitritts der Republik Österreich, der Republik Finnland und
des Königreichs Schweden auf die Alandinseln Anwendung."

b ) Im bisherigen Absatz 3 wird der Wortlaut des Eingangssatzes „Abweichend von den
Absätzen 1 und 2 gilt :" ersetzt durch „Abweichend von den vorstehenden Absätzen
gilt :". Buchstabe e betreffend die Alandinseln wird gestrichen .

16 . In Artikel 199 Absatz 1 werden die Worte „und des Allgemeinen Zoll- und Flandelsab
kommens" ersetzt durch „und der Welthandelsorganisation".
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17 . Titel VI „Vorschriften über die Anlaufzeit" einschließlich des Abschnitts 1 „Einsetzung
der Organe", des Abschnitts 2 „Erste Durchführungsbestimmungen zu diesem Vertrag"
und des Abschnitts 3 „Übergangsbestimmungen" sowie der Artikel 209 bis 223 wird ge
strichen .

18 . Dem Artikel 225 wird folgender neuer Absatz angefügt :
„Nach den Beitrittsverträgen ist der Wortlaut dieses Vertrags auch in dänischer,
englischer, finnischer, griechischer, irischer, portugiesischer, schwedischer und spanischer
Sprache verbindlich .".

II . ANHÄNGE

Anhang V „Erstes Forschungs- und Ausbildungsprogramm gemäß Artikel 215 des Vertrags"
sowie die Tabelle „Aufgliederung . . ." werden gestrichen .

III . PROTOKOLLE

1 . Das Protokoll über die Anwendung des Vertrags zur Gründung der Europäischen Atom
gemeinschaft auf die außereuropäischen Teile des Königreichs der Niederlande wird
aufgehoben .

2 . Das Protokoll über die Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Atomgemeinschaft wird
wie folgt geändert :
a ) Die Worte „HABEN zu diesem Zweck zu ihren Bevollmächtigten ERNANNT :" sowie
die Liste der Staatschefs und ihrer Bevollmächtigten werden gestrichen .

b ) Die Worte „DIESE SIND nach Austausch ihrer in guter und gehöriger Form befundenen
Vollmachten" werden gestrichen und der nachfolgende Absatz beginnt wie folgt :
„SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die".

c ) In Artikel 3 wird der angepaßte Wortlaut des Artikels 21 des Protokolls über die Vor
rechte und Befreiungen der Europäischen Gemeinschaften als Absatz 4 angefügt ; dieser
neue Absatz 4 hat folgende Fassung :
„Die Artikel 12 bis 15 und 18 des Protokolls über die Vorrechte und Befreiungen der
Europäischen Gemeinschaften finden auf die Richter, die Generalanwälte, den Kanzler
und die Hilfsberichterstatter des Gerichtshofes Anwendung ; die Bestimmungen der Ab
sätze 1 bis 3 betreffend die Befreiung der Richter von der Gerichtsbarkeit bleiben hier
von unberührt."

d ) Artikel 58 wird aufgehoben .
e ) Die Schlußformel „ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten
ihre Unterschriften unter dieses Protokoll gesetzt." wird gestrichen .

f) Die Liste der Unterzeichner wird gestrichen .

Artikel 9

( 1 ) Unbeschadet der nachfolgenden Absätze , mit denen die wesentlichen Elemente ihrer
Bestimmungen beibehalten werden sollen , werden das Abkommen vom 25 . März 1957 über
gemeinsame Organe für die Europäischen Gemeinschaften und der Vertrag vom 8 . April 1965
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zur Einsetzung eines gemeinsamen Rates und einer gemeinsamen Kommission der Europäi
schen Gemeinschaften, jedoch mit Ausnahme des in Absatz 5 genannten Protokolls , aufgeho
ben .

(2 ) Die dem Europäischen Parlament, dem Rat, der Kommission, dem Gerichtshof und
dem Rechnungshof durch den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, den
Vertrag über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl und den
Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft übertragenen Zuständigkeiten
werden durch gemeinsame Organe unter den in den genannten Verträgen sowie in diesem
Artikel jeweils vorgesehenen Bedingungen ausgeübt .
Die dem Wirtschafts- und Sozialausschuß durch den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft und den Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft übertrage
nen Aufgaben werden unter den in den genannten Verträgen jeweils vorgesehenen Bedingun
gen durch einen gemeinsamen Ausschuß ausgeübt . Die Bestimmungen der Artikel 193 und 197
des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft finden auf diesen Ausschuß An
wendung.

( 3 ) Die Beamten und sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften gehören der
einzigen Verwaltung dieser Gemeinschaften an ; auf sie finden die nach Artikel 212 des Ver
trags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft erlassenen Bestimmungen Anwendung.

(4 ) Die Europäischen Gemeinschaften genießen im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten die
zur Erfüllung ihrer Aufgabe erforderlichen Vorrechte und Befreiungen unter den in dem in
Absatz 5 genannten Protokoll festgelegten Bedingungen . Dasselbe gilt für die Europäische
Zentralbank, das Europäische Währungsinstitut und die Europäische Investitionsbank.

( 5 ) In das Protokoll vom 8 . April 1965 über die Vorrechte und Befreiungen der Europäi
schen Gemeinschaften wird ein Artikel 23 entsprechend dem Protokoll zur Änderung des ge
nannten Protokolls eingefügt ; dieser Artikel hat folgende Fassung :

,,Artikel 23

Dieses Protokoll gilt auch für die Europäische Zentralbank, die Mitglieder ihrer Be
schlußorgane und ihre Bediensteten ; die Bestimmungen des Protokolls über die Satzung
des Europäischen Systems der Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank bleiben
hiervon unberührt .

Die Europäische Zentralbank ist außerdem von allen Steuern und sonstigen Abgaben an
läßlich der Erhöhungen ihres Kapitals sowie von den verschiedenen Förmlichkeiten be
freit, die hiermit in dem Staat, in dem sie ihren Sitz hat, verbunden sind . Ferner unterliegt
die Tätigkeit der Bank und ihrer Beschlußorgane, soweit sie nach Maßgabe der Satzung
des Europäischen Systems der Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank ausge
übt wird, nicht der Umsatzsteuer .

Die vorstehenden Bestimmungen gelten auch für das Europäische Währungsinstitut . Bei
seiner Auflösung oder Liquidation werden keine Abgaben erhoben."

(6 ) Die Einnahmen und Ausgaben der Europäischen Gemeinschaft , die Verwaltungsausga
ben der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl und die betreffenden Einnahmen
sowie die Einnahmen und Ausgaben der Europäischen Atomgemeinschaft mit Ausnahme der
jenigen der Versorgungsagentur und der gemeinsamen Unternehmen werden unter den in den
jeweiligen Verträgen zur Gründung dieser drei Gemeinschaften festgelegten Bedingungen in
den Haushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften eingesetzt .
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(7 ) Unbeschadet der Anwendung des Artikels 216 des Vertrags zur Gründung der Euro
päischen Gemeinschaft, des Artikels 77 des Vertrags über die Gründung der Europäischen
Gemeinschaft für Kohle und Stahl, des Artikels 189 des Vertrags zur Gründung der Euro
päischen Atomgemeinschaft und des Artikels 1 Absatz 2 des Protokolls über die Satzung der
Europäischen Investitionsbank erlassen die Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten im
gegenseitigen Einvernehmen die Vorschriften, die zur Regelung einiger besonderer Probleme
des Großherzogtums Luxemburg erforderlich sind , welche sich aus der Einsetzung eines ge
meinsamen Rates und einer gemeinsamen Kommission der Europäischen Gemeinschaften er
geben .

Artikel 10

( 1 ) Die in diesem Teil vorgenommenen Aufhebungen und Streichungen hinfällig geworde
ner Bestimmungen des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, des Vertrags
über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl und des Vertrags zur
Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft in ihrer vor Inkrafttreten dieses Vertrags von
Amsterdam gültigen Fassung und die entsprechende Anpassung einiger ihrer Bestimmungen
lassen sowohl die Rechtswirkungen der Bestimmungen jener Verträge, insbesondere die
Rechtswirkungen aus den darin enthaltenen Fristen, als auch die Rechtswirkungen der Bei
trittsverträge unberührt .

(2 ) Die Rechtswirkungen der geltenden Rechtsakte, die auf der Grundlage jener Verträge
erlassen wurden, bleiben unberührt.

( 3 ) Dasselbe gilt für die Aufhebung des Abkommens vom 25 . März 1957 über gemeinsame
Organe für die Europäischen Gemeinschaften und für die Aufhebung des Vertrags vom
8 . April 1965 zur Einsetzung eines gemeinsamen Rates und einer gemeinsamen Kommission
der Europäischen Gemeinschaften .

Artikel 11

Die Bestimmungen des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, des Vertrags
über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl und des Vertrags zur
Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft betreffend die Zuständigkeit des Gerichtshofs
der Europäischen Gemeinschaften und die Ausübung dieser Zuständigkeit gelten für diesen
Teil und für das in Artikel 9 Absatz 5 genannte Protokoll über Vorrechte und Befreiungen .

DRITTER TEIL

ALLGEMEINE UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 12

( 1 ) Die Artikel, Titel und Abschnitte des Vertrags über die Europäische Union und des
Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, in der Fassung der Bestimmungen
dieses Vertrags , werden entsprechend den Ubereinstimmungstabellen im Anhang zu diesem
Vertrag umnumeriert ; dieser Anhang ist Bestandteil dieses Vertrags .
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(2 ) Die Querverweisungen auf andere Artikel, Titel und Abschnitte im Vertrag über die
Europäische Union und im Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft sowie die
Querverweisungen zwischen ihnen werden entsprechend angepaßt. Dasselbe gilt für die Be
zugnahmen auf diese Verträge in den anderen Gemeinschaftsverträgen .

( 3 ) Die in anderen Rechtsinstrumenten oder Rechtsakten enthaltenen Verweisungen auf
Artikel, Titel und Abschnitte der in Absatz 2 genannten Verträge sind als Verweisungen auf
die nach Absatz 1 umnumerierten Artikel, Titel und Abschnitte zu lesen ; die Verweisungen
auf die Absätze jener Artikel sind als Verweisungen auf die in einigen Bestimmungen des
Artikels 6 umnumerierten Absätze zu lesen .

(4 ) Die in anderen Rechtsinstrumenten oder Rechtsakten enthaltenen Verweisungen auf
Absätze der in den Artikeln 7 und 8 bezeichneten Artikel der Verträge sind als Verweisungen
auf diese in einigen Bestimmungen der genannten Artikel 7 und 8 umnumerierten Absätze zu
lesen .

Artikel 13

Dieser Vertrag gilt auf unbegrenzte Zeit .

Artikel 14

( 1 ) Dieser Vertrag bedarf der Ratifikation durch die Hohen Vertragsparteien gemäß ihren
verfassungsrechtlichen Vorschriften . Die Ratifikationsurkunden werden bei der Regierung der
Italienischen Republik hinterlegt .

( 2 ) Dieser Vertrag tritt am ersten Tag des zweiten auf die Hinterlegung der letzten Ratifi
kationsurkunde folgenden Monats in Kraft .

Artikel 15

Dieser Vertrag ist in einer Urschrift in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französi
scher, griechischer, irischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, schwedischer und
spanischer Sprache abgefaßt, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist ; die Urschrift
wird im Archiv der Regierung der Italienischen Republik hinterlegt ; diese übermittelt der
Regierung jedes anderen Unterzeichnerstaats eine beglaubigte Abschrift .
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En fe de lo cual , los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Tratado .
Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne traktat .

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter
diesen Vertrag gesetzt.

Εις πίστωση των ανωτέρω, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι υπέγραψαν την παρούσα Συνθήκη.

In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Treaty.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent
traité .

Da fhianú sin, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gConradh seo .

In fede di che , i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente
trattato .

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag
hebben gesteld .

Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no presente
Tratado.

Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopi
muksen .

Til bevis härpå har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta fördrag .

Hecho en Amsterdam, el dos de octubre de mil novecientos noventa y siete .

Udfærdiget i Amsterdam, den anden oktober nittenhundrede og syvoghalvfems .
Geschehen zu Amsterdam am zweiten Oktober neunzehnhundertsiebenundneunzig.
Έγινε στο Άμστερνταμ, στις δύο Οκτωβρίου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.
Done at Amsterdam this second day of October in the year one thousand nine hundred and
ninety-seven .

Fait à Amsterdam, le deux octobre de l'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Arna dhéanamh in Amstardam ar an dara lá de Dheireadh Fómhair sa bhliain míle naoi gcéad
nócha a seacht .

Fatto ad Amsterdam, addì due ottobre millenovecentonovantasette .

Gedaan te Amsterdam, de tweede oktober negentienhonderd zevenennegentig .
Feito em Amesterdão, em dois de Outubro de mil novecentos e noventa e sete .

Tehty Amsterdamissa 2 päivänä lokakuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä
seitsemän .

Utfärdat i Amsterdam den andra oktober år nittonhundranittiosju .
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Pour Sa Majesté le Roi des Belges
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen
Für Seine Majestät den König der Belgier

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande , la Commu
nauté germanophone , la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale .
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap , de Duitsta
lige Gemeenschap , het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft,
die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel
Hauptstadt .

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland
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Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Por Su Majestad el Rey de España

Pour le Président de la République française

Thar ceann an Choimisiúin arna údarú le hAirteagal 14 de Bhunreacht na hÉireann chun
cumhachtaí agus feidhmeanna Uachtarán na hEireann a oibriú agus a chomhlíonadh
For the Commission authorised by Article 14 of the Constitution of Ireland to exercise
and perform the powers and functions of the President of Ireland
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Per il Presidente della Repubblica italiana

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich
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Pelo Presidente da República Portuguesa

Suomen Tasavallan Presidentin puolesta
För Republiken Finlands President

För Hans Majestät Konungen av Sverige

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
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ANHANG

UBEREINSTIMMUNGSTABELLEN GEMASS ARTIKEL 12 DES VERTRAGS VON
AMSTERDAM

A. Vertrag über die Europäische Union

Bisherige Numerierung Neue Numerierung

TITEL I TITEL I
Artikel A Artikel 1
Artikel B Artikel 2
Artikel C Artikel 3
Artikel D Artikel 4
Artikel E Artikel 5
Artikel F Artikel 6

Artikel F. 1 (*) Artikel 7

TITEL II TITEL II
Artikel G Artikel 8

TITEL III TITEL III
Artikel H Artikel 9

TITEL IV TITEL IV
Artikel I Artikel 10

TITEL V (***) TITEL V

Artikel J. 1 Artikel 11
Artikel J.2 Artikel 12

Artikel J. 3 Artikel 13

Artikel J.4 Artikel 14

Artikel J. 5 Artikel 15

Artikel J.6 Artikel 16

Artikel J. 7 Artikel 1 7

Artikel J. 8 Artikel 18

Artikel J.9 Artikel 19

Artikel J. 1 0 Artikel 20

Artikel J. 1 1 Artikel 21

Artikel J. 1 2 Artikel 22

Artikel J. 1 3 Artikel 23
Artikel J. 1 4 Artikel 24

Artikel J. 1 5 Artikel 25

Artikel J. 1 6 Artikel 26

Artikel J. 1 7 Artikel 27

Artikel J. 1 8 Artikel 28

Bisherige Numerierung Neue Numerierung

TITEL VI (***) TITEL VI

Artikel K. 1 Artikel 29
Artikel K.2 Artikel 30

Artikel K. 3 Artikel 31
Artikel K.4 Artikel 32

Artikel K. 5 Artikel 33
Artikel K.6 Artikel 34
Artikel K.7 Artikel 35

Artikel K.8 Artikel 36
Artikel K.9 Artikel 37
Artikel K. 1 0 Artikel 38

Artikel K. 1 1 Artikel 39

Artikel K. 1 2 Artikel 40

Artikel K. 1 3 Artikel 41

Artikel K. 1 4 Artikel 42

TITEL Via (**) TITEL VII

Artikel K. 1 5 (*) Artikel 43

Artikel K. 1 6 (*) Artikel 44

Artikel K. 1 7 (*) Artikel 45

TITEL VII TITEL VIII

Artikel L Artikel 46
Artikel M Artikel 47
Artikel N Artikel 48
Artikel O Artikel 49
Artikel P Artikel 50

Artikel Q Artikel 51

Artikel R Artikel 52
Artikel S Artikel 53

(*) Neuer Artikel , eingefügt durch den Vertrag von Amsterdam .
(**) Neuer Titel , eingefügt durch den Vertrag von Amsterdam .
(***) Titel, umstrukturiert durch den Vertrag von Amsterdam .
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B. Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft

Bisherige Numerierung Neue Numerierung

ERSTER TEIL ERSTER TEIL
Artikel 1 Artikel 1
Artikel 2 Artikel 2
Artikel 3 Artikel 3
Artikel 3 a Artikel 4
Artikel 3 b Artikel 5
Artikel 3 c (*) Artikel 6
Artikel 4 Artikel 7
Artikel 4 a Artikel 8
Artikel 4 b Artikel 9
Artikel 5 Artikel 10
Artikel 5 a (*) Artikel 11
Artikel 6 Artikel 12
Artikel 6 a (*) Artikel 13
Artikel 7 —

(aufgehoben)
Artikel 7 a Artikel 14
Artikel 7 b —

(aufgehoben)
Artikel 7 c Artikel 15
Artikel 7 d (*) Artikel 16

ZWEITER TEIL ZWEITER TEIL
Artikel 8 Artikel 17
Artikel 8 a Artikel 18
Artikel 8 b Artikel 19
Artikel 8 c Artikel 20
Artikel 8 d Artikel 21
Artikel 8 e Artikel 22

DRITTER TEIL DRITTER TEIL

TITEL I TITEL I

Artikel 9 Artikel 23
Artikel 10 Artikel 24
Artikel 11 —

(aufgehoben)
KAPITEL 1 KAPITEL 1

Abschnitt 1
(gestrichen)

Artikel 12 Artikel 25
Artikel 13 —

(aufgehoben)
Artikel 14 —

(aufgehoben)

Bisherige Numerierung Neue Numerierung

Artikel 15
(aufgehoben)
Artikel 16
(aufgehoben)
Artikel 17
(aufgehoben)

Abschnitt 2
(gestrichen )

Artikel 18
(aufgehoben )
Artikel 19
(aufgehoben)
Artikel 20
(aufgehoben)
Artikel 21
(aufgehoben)
Artikel 22
(aufgehoben)
Artikel 23
(aufgehoben )
Artikel 24
(aufgehoben )
Artikel 25
(aufgehoben)
Artikel 26
(aufgehoben )
Artikel 27
(aufgehoben)
Artikel 28 Artikel 26
Artikel 29 Artikel 27

KAPITEL 2 KAPITEL 2
Artikel 30 Artikel 28
Artikel 31
(aufgehoben)
Artikel 32
(aufgehoben)
Artikel 33
(aufgehoben)
Artikel 34 Artikel 29
Artikel 35
(aufgehoben)
Artikel 36 Artikel 30
Artikel 37 Artikel 31

(*) Neuer Artikel, eingefügt durch den Vertrag von Amsterdam.
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Bisherige Numerierung Neue Numerierung

TITEL II TITEL II
Artikel 38 Artikel 32
Artikel 39 Artikel 33
Artikel 40 Artikel 34
Artikel 41 Artikel 35
Artikel 42 Artikel 36
Artikel 43 Artikel 37
Artikel 44 —

(aufgehoben )
Artikel 45 —

(aufgehoben)
Artikel 46 Artikel 38
Artikel 47 —

(aufgehoben )
TITEL III TITEL III

KAPITEL 1 KAPITEL 1

Artikel 48 Artikel 39
Artikel 49 Artikel 40
Artikel 50 Artikel 41
Artikel 51 Artikel 42

KAPITEL 2 KAPITEL 2
Artikel 52 Artikel 43
Artikel 53 —

(aufgehoben)
Artikel 54 Artikel 44
Artikel 55 Artikel 45
Artikel 56 Artikel 46
Artikel 57 Artikel 47
Artikel 58 Artikel 48

KAPITEL 3 KAPITEL 3
Artikel 59 Artikel 49
Artikel 60 Artikel 50
Artikel 61 Artikel 51
Artikel 62 —

(aufgehoben )
Artikel 63 Artikel 52
Artikel 64 Artikel 53
Artikel 65 Artikel 54
Artikel 66 Artikel 55

KAPITEL 4 KAPITEL 4
Artikel 67 —

(aufgehoben)
Artikel 68 —

( aufgehoben)

Bisherige Numerierung Neue Numerierung

Artikel 69
(aufgehoben )
Artikel 70 —

(aufgehoben)
Artikel 71
(aufgehoben )
Artikel 72 —

(aufgehoben )
Artikel 73 —

(aufgehoben)
Artikel 73 a —

(aufgehoben)
Artikel 73 b Artikel 56
Artikel 73 c Artikel 57
Artikel 73 d Artikel 58
Artikel 73 e
(aufgehoben )
Artikel 73 f Artikel 59

Artikel 73 g Artikel 60
Artikel 73 h
(aufgehoben)

TITEL lila (**) TITEL IV
Artikel 73 i H Artikel 61

Artikel 73 j (*) Artikel 62
Artikel 73 k (*) Artikel 63
Artikel 73 1 (*) Artikel 64

Artikel 73 m (*) Artikel 65

Artikel 73 n (*) Artikel 66
Artikel 73 o (*) Artikel 67

Artikel 73 p (*) Artikel 68

Artikel 73 q (*) Artikel 69

TITEL IV TITEL V
Artikel 74 Artikel 70
Artikel 75 Artikel 71
Artikel 76 Artikel 72
Artikel 77 Artikel 73
Artikel 78 Artikel 74
Artikel 79 Artikel 75
Artikel 80 Artikel 76
Artikel 81 Artikel 77
Artikel 82 Artikel 78
Artikel 83 Artikel 79
Artikel 84 Artikel 80

(*) Neuer Artikel , eingefügt durch den Vertrag von Amsterdam.
(**) Neuer Titel , eingefügt durch den Vertrag von Amsterdam.
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Bisherige Numerierung Neue Numerierung

TITEL V TITEL VI

KAPITEL 1 KAPITEL 1

ABSCHNITT 1 ABSCHNITT 1

Artikel 85 Artikel 81
Artikel 86 Artikel 82
Artikel 87 Artikel 83
Artikel 88 Artikel 84
Artikel 89 Artikel 85
Artikel 90 Artikel 86

Abschnitt 2
(gestrichen )

Artikel 91
(aufgehoben)

ABSCHNITT 3 ABSCHNITT 2
Artikel 92 Artikel 87
Artikel 93 Artikel 88
Artikel 94 Artikel 89

KAPITEL 2 KAPITEL 2
Artikel 95 Artikel 90
Artikel 96 Artikel 91
Artikel 97 —

(aufgehoben )
Artikel 98 Artikel 92
Artikel 99 Artikel 93

KAPITEL 3 KAPITEL 3
Artikel 100 Artikel 94
Artikel 100 a Artikel 95
Artikel 100 b —

(aufgehoben)
Artikel 100 c —

(aufgehoben )
Artikel 100 d —

(aufgehoben)
Artikel 101 Artikel 96
Artikel 102 Artikel 97

TITEL VI TITEL VII

KAPITEL 1 KAPITEL 1

Artikel 102 a Artikel 98
Artikel 103 Artikel 99
Artikel 103 a Artikel 100

Bisherige Numerierung Neue Numerierung

Artikel 104 Artikel 101
Artikel 104 a Artikel 102
Artikel 104 b Artikel 103
Artikel 104 c Artikel 104

KAPITEL 2 KAPITEL 2
Artikel 105 Artikel 105
Artikel 105 a Artikel 106
Artikel 106 Artikel 107
Artikel 107 Artikel 108
Artikel 108 Artikel 109
Artikel 108 a Artikel 110
Artikel 109 Artikel 111

KAPITEL 3 KAPITEL 3
Artikel 109 a Artikel 112
Artikel 109 b Artikel 113
Artikel 109 c Artikel 114
Artikel 109 d Artikel 115

KAPITEL 4 KAPITEL 4
Artikel 109 e Artikel 116
Artikel 109 f Artikel 117
Artikel 109 g Artikel 118
Artikel 109 h Artikel 119
Artikel 109 i Artikel 120
Artikel 1 09 j Artikel 121
Artikel 109 k Artikel 122
Artikel 109 1 Artikel 123
Artikel 109 m Artikel 124

TITEL Via (**) TITEL VIII
Artikel 109 n (*) Artikel 125
Artikel 109 o (*) Artikel 126

Artikel 109 p (*) Artikel 127

Artikel 109 q (*) Artikel 128
Artikel 109 r (*) Artikel 129
Artikel 109 s (*) Artikel 130

TITEL VII TITEL IX
Artikel 110 Artikel 131
Artikel 111
(aufgehoben)
Artikel 112 Artikel 132
Artikel 113 Artikel 133

(*) Neuer Artikel, eingefügt durch den Vertrag von Amsterdam.
(**) Neuer Titel , eingefügt durch den Vertrag von Amsterdam.
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Bisherige Numerierung Neue Numerierung

Artikel 114
(aufgehoben )
Artikel 115 Artikel 134

TITEL Vila (**)
Artikel 116 ( îi_ )

TITEL X
Artikel 135

TITEL VIII

KAPITEL 1 (***)
Artikel 117
Artikel 118
Artikel 118a
Artikel 118b
Artikel 118c
Artikel 119
Artikel 119 a
Artikel 120
Artikel 121
Artikel 122

TITEL XI

KAPITEL 1

Artikel 136
Artikel 137
Artikel 138
Artikel 139
Artikel 140
Artikel 141
Artikel 142
Artikel 143
Artikel 144
Artikel 145

KAPITEL 2
Artikel 123
Artikel 124
Artikel 125

KAPITEL 2
Artikel 146
Artikel 147
Artikel 148

KAPITEL 3
Artikel 126
Artikel 127

KAPITEL 3
Artikel 149
Artikel 150

TITEL IX
Artikel 128

TITEL XII
Artikel 151

TITEL X
Artikel 129

TITEL XIII
Artikel 152

TITEL XI
Artikel 129 a

TITEL XIV
Artikel 153

TITEL XII
Artikel 129 b
Artikel 129 c
Artikel 129 d

TITEL XV
Artikel 154
Artikel 155
Artikel 156

TITEL XIII
Artikel 130

TITEL XVI
Artikel 157

Bisherige Numerierung Neue Numerierung

TITEL XIV TITEL XVII
Artikel 130 a Artikel 158
Artikel 130 b Artikel 159
Artikel 130 c Artikel 160
Artikel 130 d Artikel 161
Artikel 130 e Artikel 162

TITEL XV TITEL XVIII
Artikel 130 f Artikel 163

Artikel 130 g Artikel 164
Artikel 130 h Artikel 165
Artikel 130 i Artikel 166
Artikel 130 j Artikel 167
Artikel 130 k Artikel 168
Artikel 1301 Artikel 169
Artikel 130 m Artikel 170
Artikel 130 n Artikel 171
Artikel 130 o Artikel 172

Artikel 130 p Artikel 173

Artikel 130 q
(aufgehoben)

TITEL XVI TITEL XIX
Artikel 130 r Artikel 174
Artikel 130 s Artikel 175
Artikel 130 t Artikel 176

TITEL XVII TITEL XX
Artikel 130 u Artikel 1 77
Artikel 130 v Artikel 178
Artikel 130 w Artikel 179
Artikel 130 x Artikel 180

Artikel 130 y Artikel 181

VIERTER TEIL VIERTER TEIL
Artikel 131 Artikel 182
Artikel 132 Artikel 183
Artikel 133 Artikel 184
Artikel 134 Artikel 185
Artikel 135 Artikel 186
Artikel 136 Artikel 187
Artikel 136 a j Artikel 188

(*) Neiier Artikel , eingefügt durch den Vertrag von Amsterdam.
(**) Neuer Titel , eingefügt durch den Vertrag von Amsterdam.
(***) Kapitel 1 , umstrukturiert durch den Vertrag von Amsterdam.
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Bisherige Numerierung Neue Numerierung Bisherige Numerierung Neue Numerierung

FÜNFTER TEIL FÜNFTER TEIL Artikel 166 Artikel 222

TITEL I TITEL I Artikel 167 Artikel 223
Artikel 168 Artikel 224

KAPITEL 1 KAPITEL 1 Artikel 168 a Artikel 225
ABSCHNITT 1 ABSCHNITT 1 Artikel 169 Artikel 226

Artikel 137 Artikel 189
Artikel 170 Artikel 227
Artikel 171 Artikel 228

Artikel 138 Artikel 190
Artikel 172 Artikel 229

Artikel 138 a Artikel 191 Artikel 173 Artikel 230
Artikel 138 b Artikel 192 Artikel 174 Artikel 231
Artikel 138 c Artikel 193 Artikel 175 Artikel 232
Artikel 138 d Artikel 194 Artikel 176 Artikel 233
Artikel 138 e Artikel 195 Artikel 177 Artikel 234
Artikel 139 Artikel 196 Artikel 178 Artikel 235
Artikel 140 Artikel 197 Artikel 179 Artikel 236
Artikel 141 Artikel 198 Artikel 180 Artikel 237
Artikel 142 Artikel 199 Artikel 181 Artikel 238
Artikel 143 Artikel 200 Artikel 182 Artikel 239
Artikel 144 Artikel 201 Artikel 183 Artikel 240

ABSCHNITT 2 ABSCHNITT 2 Artikel 184 Artikel 241

Artikel 145 Artikel 202 Artikel 185 Artikel 242

Artikel 146 Artikel 203 Artikel 186 Artikel 243

Artikel 147 Artikel 204 Artikel 187 Artikel 244

Artikel 148 Artikel 205 Artikel 188 Artikel 245

Artikel 149 ABSCHNITT 5 ABSCHNITT 5

(aufgehoben ) Artikel 188 a Artikel 246

Artikel 150 Artikel 206 Artikel 188 b Artikel 247

Artikel 151 Artikel 207 Artikel 188 c Artikel 248

Artikel 152 Artikel 208 KAPITEL 2 KAPITEL 2
Artikel 153 Artikel 209 Artikel 189 Artikel 249
Artikel 154 Artikel 210 Artikel 189 a Artikel 250

ABSCHNITT 3 ABSCHNITT 3 Artikel 189 b Artikel 251
Artikel 155 Artikel 211 Artikel 189 c Artikel 252
Artikel 156 Artikel 212 Artikel 190 Artikel 253
Artikel 157 Artikel 213 Artikel 191 Artikel 254

Artikel 158 Artikel 214 Artikel 191 a (*) Artikel 255

Artikel 159 Artikel 215 Artikel 192 Artikel 256

Artikel 160 Artikel 216 KAPITEL 3 KAPITEL 3
Artikel 161 Artikel 217 Artikel 193 Artikel 257
Artikel 162 Artikel 218 Artikel 194 Artikel 258
Artikel 163 Artikel 219 Artikel 195 Artikel 259

ABSCHNITT 4 ABSCHNITT 4 Artikel 196 Artikel 260
Artikel 164 Artikel 220 Artikel 197 Artikel 261
Artikel 165 Artikel 221 Artikel 198 Artikel 262

(*) Neuer Artikel, eingefügt durch den Vertrag von Amsterdam.
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Artikel 204 Artikel 273

Bisherige Numerierung Neue Numerierung Bisherige Numerierung Neue Numerierung

KAPITEL 4 KAPITEL 4 Artikel 216 Artikel 289
Artikel 198 a Artikel 263 Artikel 217 Artikel 290

Artikel 198 b Artikel 264 Artikel 218 (*) Artikel 291

Artikel 198 c
Artikel 219 Artikel 292

Artikel 265 Artikel 220 Artikel 293
Artikel 221 Artikel 294

KAPITEL 5 KAPITEL 5 Artikel 222 Artikel 295

Artikel 198 d Artikel 266 Artikel 223 Artikel 296

Artikel 198 e Artikel 267 Artikel 224 Artikel 297
Artikel 225 Artikel 298
Artikel 226

TITEL II TITEL II (aufgehoben)
Artikel 199 Artikel 268 Artikel 227 Artikel 299

Artikel 200 Artikel 228 Artikel 300

(aufgehoben ) Artikel 228 a Artikel 301

Artikel 201 Artikel 269 Artikel 229 Artikel 302

Artikel 201 a Artikel
Artikel 230 Artikel 303

270 Artikel 231 Artikel 304
Artikel 202 Artikel 271 Artikel 232 Artikel 305
Artikel 203 Artikel 272 Artikel 233 Artikel 306
Artikel 204 Artikel 273 Artikel 234 Artikel 307

Artikel 205 Artikel 274 Artikel 235 Artikel 308

Artikel 205 a Artikel 275 Artikel 236 (*) Artikel 309
Artikel 237 —

Artikel 206 Artikel 276 (aufgehoben)
Artikel 206 a — Artikel 238 Artikel 310
(aufgehoben ) Artikel 239 Artikel 311
Artikel 207 Artikel 277 Artikel 240 Artikel 312

Artikel 208 Artikel 278 Artikel 241 —

Artikel 209 Artikel 279 (aufgehoben)
Artikel 242

Artikel 209 a Artikel 280 (aufgehoben)
Artikel 243

SECHSTER TEIL SECHSTER TEIL (aufgehoben)
Artikel 244

Artikel 210 Artikel 281 (aufgehoben )
Artikel 211 Artikel 282 Artikel 245

Artikel 212 (*) Artikel 283 (aufgehoben)
Artikel

Artikel

Artikel 246
Artikel 213

Artikel 213 a (*)
284 (aufgehoben)
285

Artikel 213 b (*) Artikel 286
SCHLUSS SCHLUSS-

BESTIMMUNGEN BESTIMMUNGEN
Artikel 214 Artikel 287 Artikel 247 Artikel 313
Artikel 215 Artikel 288 Artikel 248 Artikel 314

(*) Neuer Artikel , eingefügt durch den Vertrag von Amsterdam.
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PROTOKOLLE

A. PROTOKOLL ZUM VERTRAG ÜBER DIE EUROPÄISCHE UNION

Protokoll zu Artikel J.7 des Vertrags über die Europäische Union

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

IN ANBETRACHT der Notwendigkeit, den Artikel J.7 Absatz 1 Unterabsatz 2 und Absatz 3
des Vertrags über die Europäische Union in vollem Umfang umzusetzen,

IN ANBETRACHT der Tatsache, daß die Politik der Union nach Artikel J.7 den besonderen
Charakter der Sicherheits- und Verteidigungspolitik bestimmter Mitgliedstaaten nicht berührt,
die Verpflichtungen einiger Mitgliedstaaten , die ihre gemeinsame Verteidigung in der NATO
verwirklicht sehen, aus dem Nordatlantikvertrag achtet und mit der in jenem Rahmen festge
legten gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik vereinbar ist —

SIND über folgende Bestimmung ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag über die Euro
päische Union beigefügt ist :

Die Europäische Union erarbeitet binnen eines Jahres nach Inkrafttreten des Vertrags von
Amsterdam zusammen mit der Westeuropäischen Union Regelungen für eine verstärkte Zu
sammenarbeit zwischen der Europäischen Union und der Westeuropäischen Union.
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B. PROTOKOLLE ZUM VERTRAG ÜBER DIE EUROPAISCHE UNION UND ZUM
VERTRAG ZUR GRÜNDUNG DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

Protokoll zur Einbeziehung des Schengen-Besitzstands in den Rahmen der Europäischen Union

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

ANGESICHTS dessen, daß die von einigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union am
14 . Juni 1985 und am 19 . Juni 1990 in Schengen unterzeichneten Ubereinkommen betreffend
den schrittweisen Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen sowie damit zusam
menhängende Ubereinkommen und die auf deren Grundlage erlassenen Regelungen darauf
abzielen, die europäische Integration zu vertiefen und insbesondere der Europäischen Union
die Möglichkeit zu geben, sich schneller zu einem Raum der Freiheit, der Sicherheit und des
Rechts zu entwickeln,

IN DEM WUNSCH, die genannten Ubereinkommen und Regelungen in den Rahmen der
Europäischen Union einzubeziehen,

IN BEKRÄFTIGUNG dessen, daß die Bestimmungen des Schengen-Besitzstands nur in dem
Maße anwendbar sind, in dem sie mit den Rechtsvorschriften der Europäischen Union und
der Gemeinschaft vereinbar sind,

MIT RÜCKSICHT auf die besondere Position Dänemarks ,

MIT RÜCKSICHT darauf, daß Irland und das Vereinigte Königreich Großbritannien und
Nordirland nicht Vertragsparteien der genannten Übereinkommen sind und diese nicht unter
zeichnet haben, daß es diesen Mitgliedstaaten jedoch ermöglicht werden sollte, einzelne oder
alle Bestimmungen dieser Übereinkommen anzunehmen,

IN DER ERKENNTNIS, daß es infolgedessen erforderlich ist, auf die im Vertrag über die
Europäische Union und im Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft enthalte
nen Bestimmungen über eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen einigen Mitgliedstaaten zu
rückzugreifen, und daß diese Bestimmungen nur als letztes Mittel genutzt werden sollten,

MIT RÜCKSICHT darauf, daß es notwendig ist , ein besonderes Verhältnis zur Republik Island
und zum Königreich Norwegen aufrechtzuerhalten, nachdem diese beiden Staaten ihre Ab
sicht bekräftigt haben, sich durch die obengenannten Bestimmungen auf der Grundlage des
am 19 . Dezember 1996 in Luxemburg unterzeichneten Übereinkommens zu binden —

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag über die Euro
päische Union und dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft beigefügt
sind :
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Artikel 1

Das Königreich Belgien, das Königreich Dänemark, die Bundesrepublik Deutschland, die
Griechische Republik, das Königreich Spanien, die Französische Republik, die Italienische
Republik, das Großherzogtum Luxemburg, das Königreich der Niederlande, die Republik
Österreich, die Portugiesische Republik, die Republik Finnland und das Königreich Schweden
als Unterzeichner der Schengener Ubereinkommen werden ermächtigt, untereinander eine
verstärkte Zusammenarbeit im Rahmen dieser Ubereinkommen und damit zusammenhängen
der Bestimmungen, die im Anhang zu diesem Protokoll aufgeführt sind, — im folgenden als
„Schengen-Besitzstand" bezeichnet — zu begründen . Diese Zusammenarbeit erfolgt innerhalb
des institutionellen und rechtlichen Rahmens der Europäischen Union und unter Beachtung
der einschlägigen Bestimmungen des Vertrags über die Europäische Union und des Vertrags
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft .

Artikel 2

( 1 ) Ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des Vertrags von Amsterdam ist der Schengen-Be
sitzstand, der auch die vor diesem Zeitpunkt erlassenen Beschlüsse des durch die Schengener
Übereinkommen eingesetzten Exekutivausschusses umfaßt, unbeschadet des Absatzes 2 dieses
Artikels für die in Artikel 1 aufgeführten dreizehn Mitgliedstaaten sofort anwendbar. Ab dem
selben Zeitpunkt wird der Rat an die Stelle des genannten Exekutivausschusses treten .

Der Rat trifft durch einstimmigen Beschluß seiner in Artikel 1 genannten Mitglieder alle Maß
nahmen, die für die Durchführung dieses Absatzes erforderlich sind . Der Rat legt einstimmig
gemäß den einschlägigen Bestimmungen der Verträge die Rechtsgrundlage für jede Bestim
mung und jeden Beschluß fest, die den Schengen-Besitzstand bilden .

Hinsichtlich solcher Bestimmungen und Beschlüsse nimmt der Gerichtshof der Europäischen
Gemeinschaften im Einklang mit dieser Festlegung die Zuständigkeit wahr, die ihm nach den
einschlägigen geltenden Bestimmungen der Verträge zukommt. Der Gerichtshof ist keinesfalls
zuständig für Maßnahmen oder Beschlüsse , die die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ord
nung und den Schutz der inneren Sicherheit betreffen .

Solange die genannten Maßnahmen nicht getroffen worden sind, gelten die Bestimmungen
und Beschlüsse , die den Schengen-Besitzstand bilden, unbeschadet des Artikels 5 Absatz 2 als
Rechtsakte , die auf Titel VI des Vertrags über die Europäische Union gestützt sind .

(2 ) Absatz 1 gilt für diejenigen Mitgliedstaaten, die Protokolle über den Beitritt zu den
Schengener Ubereinkommen unterzeichnet haben, jeweils ab dem Zeitpunkt, der vom Rat mit
einstimmigem Beschluß seiner in Artikel 1 genannten Mitglieder festgelegt wird , sofern die
Bedingungen für den Beitritt eines dieser Staaten zum Schengen-Besitzstand nicht schon vor
Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam erfüllt sind .

Artikel 3

Im Anschluß an die Festlegung nach Artikel 2 Absatz 1 Unterabsatz 2 behält Dänemark in
bezug auf diejenigen Teile des Schengen-Besitzstands , für die Titel III a des Vertrags zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft als Rechtsgrundlage festgelegt ist, dieselben Rechte
und Pflichten im Verhältnis zu den übrigen Unterzeichnern der Schengener Übereinkommen
wie vor dieser Festlegung .
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In bezug auf diejenigen Teile des Schengen-Besitzstands , für die Titel VI des Vertrags über
die Europäische Union als Rechtsgrundlage festgelegt ist, behält Dänemark dieselben Rechte
und Pflichten wie die übrigen Unterzeichnerstaaten der Schengener Ubereinkommen .

Artikel 4

Irland und das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland, die durch den Schen
gen-Besitzstand nicht gebunden sind, können jederzeit beantragen, daß einzelne oder alle Be
stimmungen dieses Besitzstands auch auf sie Anwendung finden sollen .

Der Rat beschließt einstimmig über einen solchen Antrag, wobei die Einstimmigkeit mit den
Stimmen seiner in Artikel 1 genannten Mitglieder und der Stimme des Vertreters der Regie
rung des betreffenden Staates zustandekommt.

Artikel 5

( 1 ) Vorschläge und Initiativen auf der Grundlage des Schengen-Besitzstands unterliegen
den einschlägigen Bestimmungen der Verträge .

In diesem Zusammenhang gilt, sofern Irland oder das Vereinigte Königreich oder beide Län
der dem Präsidenten des Rates nicht innerhalb eines vertretbaren Zeitraums schriftlich mitge
teilt haben, daß sie sich beteiligen möchten, die Ermächtigung nach Artikel 5 a des Vertrags
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft und Artikel K.12 des Vertrags über die Euro
päische Union gegenüber den in Artikel 1 genannten Mitgliedstaaten sowie gegenüber Irland
oder dem Vereinigten Königreich als erteilt , sofern eines dieser beiden Länder sich in den
betreffenden Bereichen der Zusammenarbeit beteiligen möchte .

(2 ) Die einschlägigen Bestimmungen der Verträge nach Absatz 1 Unterabsatz 1 finden auch
dann Anwendung, wenn der Rat die in Artikel 2 Absatz 1 Unterabsatz 2 genannten Maßnah
men nicht beschlossen hat.

Artikel 6

Die Republik Island und das Königreich Norwegen werden bei der Durchführung des Schen
gen-Besitzstands und bei seiner weiteren Entwicklung auf der Grundlage des am 19 . Dezem
ber 1996 in Luxemburg unterzeichneten Ubereinkommens assoziiert . Die entsprechenden Ver
fahren hierfür werden in einem Ubereinkommen mit diesen Staaten festgelegt, das vom Rat
mit einstimmigem Beschluß seiner in Artikel 1 genannten Mitglieder geschlossen wird . Das
Ubereinkommen enthält auch Bestimmungen über den Beitrag Islands und Norwegens zu et
waigen finanziellen Folgen der Durchführung dieses Protokolls .

Mit Island und Norwegen schließt der Rat mit einstimmigem Beschluß ein gesondertes Über
einkommen zur Festlegung der Rechte und Pflichten zwischen Irland und dem Vereinigten
Königreich Großbritannien und Nordirland einerseits und Island und Norwegen andererseits
in den für diese Staaten geltenden Bereichen des Schengen-Besitzstands .
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Artikel 7

Der Rat beschließt mit qualifizierter Mehrheit die Einzelheiten der Eingliederung des Schen
gen-Sekretariats in das Generalsekretariat des Rates .

Artikel 8

Bei den Verhandlungen über die Aufnahme neuer Mitgliedstaaten in die Europäische Union
gelten der Schengen-Besitzstand und weitere Maßnahmen, welche die Organe im Rahmen
seines Anwendungsbereichs getroffen haben, als ein Besitzstand, der von allen Staaten, die
Beitrittskandidaten sind, vollständig zu übernehmen ist .

ANHANG

SCHENGEN-BESITZSTAND

1 . Das am 14 . Juni 1985 in Schengen unterzeichnete Ubereinkommen zwischen den Regierungen der
Staaten der Benelux-Wirtschaftsunion, der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen
Republik betreffend den schrittweisen Abbau der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen .

2 . Das am 19 . Juni 1990 in Schengen unterzeichnete Ubereinkommen zwischen dem Königreich
Belgien, der Bundesrepublik Deutschland, der Französischen Republik, dem Großherzogtum
Luxemburg und dem Königreich der Niederlande zur Durchführung des am 14 . Juni 1985 in Schen
gen unterzeichneten Ubereinkommens betreffend den schrittweisen Abbau der Kontrollen an den
gemeinsamen Grenzen mit der dazugehörigen Schlußakte und den dazu abgegebenen gemeinsamen
Erklärungen .

3 . Die Beitrittsprotokolle und -übereinkommen zu dem Ubereinkommen von 1985 und dem Durchfüh
rungsübereinkommen von 1990 , die mit Italien (unterzeichnet am 27 . November 1990 in Paris ),
Spanien und Portugal (unterzeichnet am 25 . Juni 1991 in Bonn), Griechenland (unterzeichnet am
6 . November 1992 in Madrid ), Österreich (unterzeichnet am 28 . April 1995 in Brüssel ) sowie
Dänemark, Finnland und Schweden (unterzeichnet am 19 . Dezember 1996 in Luxemburg) geschlos
sen wurden, mit den dazugehörigen Schlußakten und Erklärungen .

4 . Beschlüsse und Erklärungen des aufgrund des Durchführungsübereinkommens von 1990 eingesetz
ten Exekutivausschusses sowie Rechtsakte zur Durchführung des Ubereinkommens , die von den
Organen erlassen worden sind , denen der F^xekutivausschuß Entscheidungsbefugnisse übertragen
hat .
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Protokoll über die Anwendung bestimmter Aspekte des Artikels 7 a des Vertrags zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft auf das Vereinigte Königreich und auf Irland

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

IN DEM WUNSCH, bestimmte das Vereinigte Königreich und Irland betreffende Fragen zu
regeln,

IM HINBLICK darauf, daß seit vielen Jahren zwischen dem Vereinigten Königreich und Irland
besondere Reiseregelungen bestehen —

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag zur Gründung
der Europäischen Gemeinschaft und dem Vertrag über die Europäische Union beigefügt sind :

Artikel 1

Das Vereinigte Königreich darf ungeachtet des Artikels 7 a des Vertrags zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft, andere Bestimmungen jenes Vertrags oder des Vertrags über die
Europäische Union, im Rahmen dieser Verträge beschlossener Maßnahmen oder von der Ge
meinschaft oder der Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten mit einem oder mehreren Dritt
staaten geschlossener internationaler Ubereinkünfte an seinen Grenzen mit anderen Mitglied
staaten bei Personen, die in das Vereinigte Königreich einreisen wollen, Kontrollen durchfüh
ren, die nach seiner Auffassung erforderlich sind

a ) zur Überprüfung des Rechts auf Einreise in das Vereinigte Königreich bei Staatsangehöri
gen von Staaten, die Vertragsparteien des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts
raum sind, und ihren unterhaltsberechtigten Angehörigen, welche die ihnen nach dem Ge
meinschaftsrecht zustehende Rechte wahrnehmen, sowie bei Staatsangehörigen anderer
Staaten, denen solche Rechte aufgrund einer Übereinkunft zustehen, an die das Vereinigte
Königreich gebunden ist, und

b ) zur Entscheidung darüber, ob anderen Personen die Genehmigung zur Einreise in das
Vereinigte Königreich erteilt wird .

Artikel 7 a des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft oder die anderen
Bestimmungen jenes Vertrags oder des Vertrags über die Europäische Union oder die im Rah
men dieser Verträge beschlossenen Maßnahmen berühren in keiner Weise das Recht des Ver
einigten Königreichs , solche Kontrollen ein- oder durchzuführen . Wird im vorliegenden Arti
kel auf das Vereinigte Königreich Bezug genommen, so gilt diese Bezugnahme auch für die
Gebiete , für deren Außenbeziehungen das Vereinigte Königreich verantwortlich ist .

Artikel 2

Das Vereinigte Königreich und Irland können weiterhin untereinander Regelungen über den
freien Personenverkehr zwischen ihren Hoheitsgebieten („einheitliches Reisegebiet") treffen,
sofern die Rechte der in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a dieses Protokolls genannten Personen
in vollem Umfang gewahrt bleiben . Dementsprechend findet, solange sie solche Regelungen
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beibehalten, Artikel 1 dieses Protokolls unter denselben Bedingungen und Voraussetzungen
wie im Falle des Vereinigten Königreichs auf Irland Anwendung. Artikel 7 a des Vertrags zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft oder andere Bestimmungen jenes Vertrags oder
des Vertrags über die Europäische Union oder im Rahmen dieser Verträge beschlossene Maß
nahmen berühren diese Regelungen in keiner Weise .

Artikel 3

Die übrigen Mitgliedstaaten dürfen an ihren Grenzen oder an allen Orten, an denen ihr Ho
heitsgebiet betreten werden kann, solche Kontrollen bei Personen durchführen, die aus dem
Vereinigten Königreich oder aus Gebieten, deren Außenbeziehungen für die in Artikel 1 die
ses Protokolls genannten Zwecke in seiner Verantwortung liegen, oder aber, solange Artikel 1
dieses Protokolls für Irland gilt, aus Irland in ihr Hoheitsgebiet einreisen wollen .

Artikel 7 a des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft oder andere Bestim
mungen jenes Vertrags oder des Vertrags über die Europäische Union oder im Rahmen dieser
Verträge beschlossene Maßnahmen berühren in keiner Weise das Recht der übrigen Mitglied
staaten, solche Kontrollen ein- oder durchzuführen .



10 . 11 . 97 DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften C 340/99

Protokoll über die Position des Vereinigten Königreichs und Irlands

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

IN DEM WUNSCH, bestimmte das Vereinigte Königreich und Irland betreffende Fragen zu
regeln,

UNTER BERÜCKSICHTIGUNG des Protokolls über die Anwendung bestimmter Aspekte des
Artikels 7 a des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft auf das Vereinigte
Königreich und auf Irland —

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag zur Gründung
der Europäischen Gemeinschaft und dem Vertrag über die Europäische Union beigefügt sind :

Artikel 1

Vorbehaltlich des Artikels 3 beteiligen sich das Vereinigte Königreich und Irland nicht an der
Annahme von Maßnahmen durch den Rat, die nach Titel III a des Vertrags zur Gründung
der Europäischen Gemeinschaft vorgeschlagen werden. Abweichend von Artikel 148 Absatz 2
des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft gilt als qualifizierte Mehrheit
derselbe Anteil der gewogenen Stimmen der Mitglieder des Rates , der in dem genannten Arti
kel 148 Absatz 2 festgelegt ist . Für Beschlüsse des Rates, die einstimmig angenommen werden
müssen, ist die Zustimmung der Mitglieder des Rates mit Ausnahme der Vertreter der Regie
rungen des Vereinigten Königreichs und Irlands erforderlich .

Artikel 2

Entsprechend Artikel 1 und vorbehaltlich der Artikel 3 , 4 und 6 sind Vorschriften des Ti
tels III a des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, nach jenem Titel be
schlossene Maßnahmen, Vorschriften internationaler Ubereinkünfte , die von der Gemein
schaft nach jenem Titel geschlossen werden, sowie Entscheidungen des Gerichtshofs , in denen
solche Vorschriften oder Maßnahmen ausgelegt werden, für das Vereinigte Königreich oder
Irland nicht bindend oder anwendbar ; und diese Vorschriften, Maßnahmen oder Entscheidun
gen berühren in keiner Weise die Zuständigkeiten, Rechte und Pflichten dieser Staaten ; eben
sowenig berühren diese Vorschriften, Maßnahmen oder Entscheidungen in irgendeiner Weise
den gemeinschaftlichen Besitzstand oder sind sie Teil des Gemeinschaftsrechts , soweit sie auf
das Vereinigte Königreich und Irland Anwendung finden.

Artikel 3

( 1 ) Das Vereinigte Königreich oder Irland kann dem Präsidenten des Rates innerhalb von
drei Monaten nach der Vorlage eines Vorschlags oder einer Initiative gemäß Titel III a des
Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft beim Rat schriftlich mitteilen, daß es
sich an der Annahme und Anwendung der betreffenden Maßnahme beteiligen möchte , was
dem betreffenden Staat daraufhin gestattet ist . Abweichend von Artikel 148 Absatz 2 des Ver
trags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft gilt als qualifizierte Mehrheit derselbe
Anteil der gewogenen Stimmen der Mitglieder des Rates , der in dem genannten Artikel 148
Absatz 2 festgelegt ist .
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Für Beschlüsse des Rates , die einstimmig angenommen werden müssen, ist die Zustimmung
aller Mitglieder des Rates mit Ausnahme der Mitglieder, die keine solche Mitteilung gemacht
haben, erforderlich . Eine nach diesem Absatz beschlossene Maßnahme ist für alle an der An
nahme beteiligten Mitgliedstaaten bindend .

(2 ) Kann eine Maßnahme nach Absatz 1 nicht innerhalb eines angemessenen Zeitraums mit
Beteiligung des Vereinigten Königreichs oder Irlands angenommen werden, so kann der Rat
die betreffende Maßnahme nach Artikel 1 ohne Beteiligung des Vereinigten Königreichs oder
Irlands annehmen . In diesem Fall findet Artikel 2 Anwendung.

Artikel 4

Das Vereinigte Königreich oder Irland kann nach der Annahme einer Maßnahme gemäß Ti
tel III a des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft durch den Rat dem Rat
und der Kommission jederzeit mitteilen , daß es die Maßnahme anzunehmen wünscht . In die
sem Fall findet das in Artikel 5 a Absatz 3 des Vertrags zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft vorgesehene Verfahren sinngemäß Anwendung.

Artikel 5

Ein Mitgliedstaat, der durch eine nach Titel III a des Vertrags zur Gründung der Euro
päischen Gemeinschaft beschlossene Maßnahme nicht gebunden ist, hat außer den für die
Organe sich ergebenden Verwaltungskosten keine finanziellen Folgen dieser Maßnahme zu
tragen .

Artikel 6

In Fällen, in denen nach diesem Protokoll das Vereinigte Königreich oder Irland durch eine
vom Rat nach Titel III a des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
beschlossene Maßnahme gebunden ist, gelten hinsichtlich dieser Maßnahme für den betref
fenden Staat die einschlägigen Bestimmungen des genannten Vertrags , einschließlich des
Artikels 73 p .

Artikel 7

Die Artikel 3 und 4 berühren nicht das Protokoll über die Einbeziehung des Schengen-Besitz
stands in den Rahmen der Europäischen Union .

Artikel 8

Irland kann dem Präsidenten des Rates schriftlich mitteilen , daß dieses Protokoll nicht mehr
für Irland gelten soll . In diesem Fall gelten für Irland die üblichen Vertragsbestimmungen .
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Protokoll über die Position Dänemarks

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

UNTER BERUFUNG auf den Beschluß der am 12 . Dezember 1992 in Edinburgh im Euro
päischen Rat vereinigten Staats- und Regierungschefs zu bestimmten von Dänemark aufge
worfenen Problemen betreffend den Vertrag über die Europäische Union,

IN KENNTNIS der in dem Beschluß von Edinburgh festgelegten Haltung Dänemarks in bezug
auf die Unionsbürgerschaft, die Wirtschafts- und Währungsunion sowie auf die Verteidi
gungspolitik und die Bereiche Justiz und Inneres ,

EINGEDENK des Artikels 3 des Protokolls über die Einbeziehung des Schengen-Besitzstands
in den Rahmen der Europäischen Union —

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag zur Gründung
der Europäischen Gemeinschaft und dem Vertrag über die Europäische Union beigefügt sind :

TEIL I

Artikel 1

Dänemark beteiligt sich nicht an der Annahme von Maßnahmen durch den Rat, die nach
Titel III a des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft vorgeschlagen werden.
Abweichend von Artikel 148 Absatz 2 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemein
schaft gilt als qualifizierte Mehrheit derselbe Anteil der gewogenen Stimmen der Mitglieder
des Rates , der in dem genannten Artikel 148 Absatz 2 festgelegt ist . Für Beschlüsse des Rates ,
die einstimmig angenommen werden müssen, ist die Zustimmung der Mitglieder des Rates mit
Ausnahme des Vertreters der Regierung Dänemarks erforderlich .

Artikel 2

Vorschriften des Titels III a des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, nach
jenem Titel beschlossene Maßnahmen, Vorschriften internationaler Ubereinkünfte , die von
der Gemeinschaft nach jenem Titel geschlossen werden, sowie Entscheidungen des Gerichts
hofs , in denen solche Vorschriften oder Maßnahmen ausgelegt werden, sind für Dänemark
nicht bindend oder anwendbar ; und diese Vorschriften, Maßnahmen oder Entscheidungen
berühren in keiner Weise die Zuständigkeiten, Rechte und Pflichten Dänemarks ; ebensowenig
berühren diese Vorschriften, Maßnahmen oder Entscheidungen in irgendeiner Weise den ge
meinschaftlichen Besitzstand oder sind sie Teil des Gemeinschaftsrechts , soweit sie auf Däne
mark Anwendung finden .

Artikel 3

Dänemark hat außer den für die Organe sich ergebenden Verwaltungskosten keine finanziel
len Folgen von Maßnahmen nach Artikel 1 zu tragen .
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Artikel 4

Die Artikel 1 , 2 und 3 finden keine Anwendung auf Maßnahmen zur Bestimmung derjenigen
Drittländer, deren Staatsangehörige beim Überschreiten der Außengrenzen der Mitgliedstaa
ten im Besitz eines Visums sein müssen, sowie auf Maßnahmen zur einheitlichen Visumgestal
tung.

Artikel 5

( 1 ) Dänemark beschließt innerhalb von 6 Monaten, nachdem der Rat über einen Vorschlag
oder eine Initiative zur Ergänzung des Schengen-Besitzstands nach den Bestimmungen des
Titels III a des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft beschlossen hat, ob es
diesen Beschluß in einzelstaatliches Recht umsetzt . Faßt es einen solchen Beschluß, so begrün
det dieser eine Verpflichtung nach dem Völkerrecht zwischen Dänemark und den übrigen
Mitgliedstaaten, die in Artikel 1 des Protokolls über die Einbeziehung des Schengen
Besitzstands in den Rahmen der Europäischen Union genannt sind, sowie gegenüber Irland
oder dem Vereinigten Königreich, falls diese Mitgliedstaaten an den betreffenden Bereichen
der Zusammenarbeit teilnehmen.

(2 ) Beschließt Dänemark, einen Beschluß des Rates nach Absatz 1 nicht umzusetzen, so
werden die Mitgliedstaaten, die in Artikel 1 des Protokolls über die Einbeziehung des Schen
gen-Besitzstands in den Rahmen der Europäischen Union genannt sind , prüfen, welche Maß
nahmen zu treffen sind .

TEIL II

Artikel 6

Hinsichtlich der vom Rat im Bereich des Artikels J.3 Absatz 1 und des Artikels J.7 des Ver
trags über die Europäische Union angenommenen Maßnahmen beteiligt sich Dänemark nicht
an der Ausarbeitung und Durchführung von Beschlüssen und Maßnahmen der Union, die
verteidigungspolitische Bezüge haben ; es wird allerdings die Mitgliedstaaten auch nicht an der
Entwicklung einer engeren Zusammenarbeit auf diesem Gebiet hindern . Dänemark nimmt da
her nicht an der Annahme dieser Maßnahmen teil . Dänemark ist nicht verpflichtet, zur Finan
zierung operativer Ausgaben beizutragen, die als Folge solcher Maßnahmen anfallen .

TEIL III

Artikel 7

Dänemark kann den übrigen Mitgliedstaaten im Einklang mit seinen verfassungsrechtlichen
Vorschriften jederzeit mitteilen , daß es von diesem Protokoll insgesamt oder zum Teil keinen
Gebrauch mehr machen will . In diesem Fall wird Dänemark sämtliche im Rahmen der Euro
päischen Union getroffenen einschlägigen Maßnahmen, die bis dahin in Kraft getreten sind , in
vollem Umfang anwenden .
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C. PROTOKOLLE ZUM VERTRAG ZUR GRÜNDUNG DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFT

Protokoll über die Gewährung von Asyl für Staatsangehörige von Mitgliedstaaten der
Europäischen Union

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

IN DER ERWÄGUNG, daß die Union nach Artikel F Absatz 2 des Vertrags über die Europäi
sche Union die Grundrechte , wie sie in der am 4 . November 1950 in Rom unterzeichneten
Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten gewährlei
stet sind, achtet,

IN DER ERWÄGUNG, daß der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften dafür zuständig
ist, sicherzustellen, daß die Europäische Gemeinschaft bei der Auslegung und Anwendung des
Artikels F Absatz 2 des Vertrags über die Europäische Union die Rechtsvorschriften einhält,

IN DER ERWÄGUNG, daß nach Artikel O des Vertrags über die Europäische Union jeder
europäische Staat, der beantragt, Mitglied der Union zu werden, die in Artikel F Absatz 1 des
Vertrags über die Europäische Union genannten Grundsätze achten muß,

EINGEDENK dessen, daß Artikel 236 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemein
schaft ein Verfahren für die Aussetzung bestimmter Rechte im Falle einer schwerwiegenden
und anhaltenden Verletzung dieser Grundsätze durch einen Mitgliedstaat vorsieht,

UNTER HINWEIS darauf, daß jeder Staatsangehörige eines Mitgliedstaats als Unionsbürger
einen besonderen Status und einen besonderen Schutz genießt, welche die Mitgliedstaaten
gemäß dem Zweiten Teil des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft gewähr
leisten ,

IN DEM BEWUSSTSEIN, daß der Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
einen Raum ohne Binnengrenzen schafft und jedem Unionsbürger das Recht gewährt, sich im
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten,

UNTER HINWEIS darauf, daß die Frage der Auslieferung von Staatsangehörigen der Mit
gliedstaaten der Union Gegenstand des Europäischen Auslieferungsübereinkommens vom
13 . Dezember 1957 und des aufgrund des Artikels K.3 des Vertrags über die Europäische
Union geschlossenen Ubereinkommens vom 27 . September 1996 über die Auslieferung zwi
schen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union ist,

IN DEM WUNSCH, zu verhindern, daß Asyl für andere als die vorgesehenen Zwecke in
Anspruch genommen wird,

IN DER ERWÄGUNG, daß dieses Protokoll den Zweck und die Ziele des Genfer Abkommens
vom 28 . Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge beachtet —
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SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag zur Gründung
der Europäischen Gemeinschaft beigefügt sind :

Einziger Artikel

In Anbetracht des Niveaus des Schutzes der Grundrechte und Grundfreiheiten in den Mit
gliedstaaten der Europäischen Union gelten die Mitgliedstaaten füreinander für alle rechtli
chen und praktischen Zwecke im Zusammenhang mit Asylangelegenheiten als sichere Her
kunftsländer. Dementsprechend darf ein Asylantrag eines Staatsangehörigen eines Mitglied
staats von einem anderen Mitgliedstaat nur berücksichtigt oder zur Bearbeitung zugelassen
werden ,

a ) wenn der Mitgliedstaat, dessen Staatsangehöriger der Antragsteller ist, nach Inkrafttreten
des Vertrags von Amsterdam Artikel 15 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte
und Grundfreiheiten anwendet und Maßnahmen ergreift, die in seinem Hoheitsgebiet die
in der Konvention vorgesehenen Verpflichtungen außer Kraft setzen,

b ) wenn das Verfahren des Artikels F.l Absatz 1 des Vertrags über die Europäische Union
eingeleitet worden ist und bis der Rat diesbezüglich einen Beschluß gefaßt hat,

c ) wenn der Rat nach Artikel F.l Absatz 1 des Vertrags über die Europäische Union eine
schwerwiegende und anhaltende Verletzung von in Artikel F Absatz 1 genannten Grund
sätzen durch den Mitgliedstaat, dessen Staatsangehöriger der Antragsteller ist, festgestellt
hat ;

d ) wenn ein Mitgliedstaat in bezug auf den Antrag eines Staatsangehörigen eines anderen
Mitgliedstaats einseitig einen solchen Beschluß faßt ; in diesem Fall wird der Rat umgehend
unterrichtet ; bei der Prüfung des Antrags wird von der Vermutung ausgegangen, daß der
Antrag offensichtlich unbegründet ist, ohne daß die Entscheidungsbefugnis des Mitglied
staats in irgendeiner Weise beeinträchtigt wird .
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Protokoll über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

ENTSCHLOSSEN, die Bedingungen für die Anwendung der in Artikel 3 b des Vertrags zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft verankerten Grundsätze der Subsidiarität und der
Verhältnismäßigkeit festzulegen, um die Kriterien für ihre Anwendung zu präzisieren, und die
strikte Beachtung und kohärente Anwendung dieser Grundsätze durch alle Organe zu ge
währleisten,

IN DEM WUNSCH sicherzustellen , daß Entscheidungen in der Union so bürgernah wie mög
lich getroffen werden,

IN ANBETRACHT der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 25 . Oktober 1993 zwischen
dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission über die Verfahren zur Anwen
dung des Subsidiaritätsprinzips ,

HABEN BEKRÄFTIGT, daß die Schlußfolgerungen des Europäischen Rates von Birmingham
vom 16 . Oktober 1992 und das vom Europäischen Rat auf seiner Tagung am 11 .—12 . De
zember 1992 in Edinburgh vereinbarte Gesamtkonzept für die Anwendung des Subsidiaritäts
prinzips weiterhin die Richtschnur für das Handeln der Gemeinschaftsorgane sowie für die
Weiterentwicklung der Anwendung des Subsidiaritätsprinzips bilden werden —

SIND zu diesem Zweck über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Ver
trag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft beigefügt sind :

1 . Jedes Organ gewährleistet bei der Ausübung seiner Befugnisse die Einhaltung des Subsi
diaritätsprinzips . Jedes Organ gewährleistet ferner die Beachtung des Verhältnismäßig
keitsgrundsatzes , demzufolge die Maßnahmen der Gemeinschaft nicht über das für die
Erreichung der Ziele des Vertrags erforderliche Maß hinausgehen dürfen .

2 . Die Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit werden unter Beachtung
der allgemeinen Bestimmungen und der Ziele des Vertrags angewandt, insbesondere unter
voller Wahrung des gemeinschaftlichen Besitzstands und des institutionellen Gleichge
wichts ; dabei werden die vom Gerichtshof aufgestellten Grundsätze für das Verhältnis
zwischen einzelstaatlichem Recht und Gemeinschaftsrecht nicht berührt, und Artikel F
Absatz 4 des Vertrags über die Europäische Union, wonach sich die Union mit den Mit
teln ausstattet , „die zum Erreichen ihrer Ziele und zur Durchführung ihrer Politiken er
forderlich sind", sollte Rechnung getragen werden .

3 . Das Subsidiaritätsprinzip stellt nicht die Befugnisse in Frage, über die die Europäische
Gemeinschaft aufgrund des Vertrags entsprechend der Auslegung des Gerichtshofs ver
fügt . Die in Artikel 3 b Absatz 2 des Vertrags genannten Kriterien gelten für Bereiche , für
die die Gemeinschaft nicht die ausschließliche Zuständigkeit besitzt . Das Subsidiaritäts
prinzip ist eine Richtschnur dafür, wie diese Befugnisse auf Gemeinschaftsebene auszu
üben sind . Die Subsidiarität ist ein dynamisches Konzept und sollte unter Berücksichti
gung der im Vertrag festgelegten Ziele angewendet werden. Nach dem Subsidiaritätsprin
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zip kann die Tätigkeit der Gemeinschaft im Rahmen ihrer Befugnisse sowohl erweitert
werden, wenn die Umstände dies erfordern, als auch eingeschränkt oder eingestellt wer
den, wenn sie nicht mehr gerechtfertigt ist .

4 . Jeder Vorschlag für gemeinschaftliche Rechtsvorschriften wird begründet, um zu rechtfer
tigen, daß dabei die Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit eingehalten
werden ; die Feststellung, daß ein Gemeinschaftsziel besser auf Gemeinschaftsebene er
reicht werden kann, muß auf qualitativen oder — soweit möglich — auf quantitativen
Kriterien beruhen .

5 . Maßnahmen der Gemeinschaft sind nur gerechtfertigt, wenn beide Bedingungen des Sub
sidiaritätsprinzips erfüllt sind : Die Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahmen können
nicht ausreichend durch Maßnahmen der Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer Verfassungs
ordnung erreicht werden und können daher besser durch Maßnahmen der Gemeinschaft
erreicht werden.

Folgende Leitlinien sollten bei der Prüfung der Frage, ob die genannte Voraussetzung
erfüllt ist, befolgt werden :

— Der betreffende Bereich weist transnationale Aspekte auf, die durch Maßnahmen der
Mitgliedstaaten nicht ausreichend geregelt werden können,

— alleinige Maßnahmen der Mitgliedstaaten oder das Fehlen von Gemeinschaftsmaßnah
men würden gegen die Anforderungen des Vertrags (beispielsweise Erfordernis der
Korrektur von Wettbewerbsverzerrungen, der Vermeidung verschleierter Ffandelsbe
schränkungen oder der Stärkung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts)
verstoßen oder auf sonstige Weise die Interessen der Mitgliedstaaten erheblich beein
trächtigen,

— Maßnahmen auf Gemeinschaftsebene würden wegen ihres Umfangs oder ihrer Wir
kungen im Vergleich zu Maßnahmen auf der Ebene der Mitgliedstaaten deutliche
Vorteile mit sich bringen .

6 . Für Maßnahmen der Gemeinschaft ist eine möglichst einfache Form zu wählen, wobei
darauf geachtet werden muß, daß das Ziel der Maßnahme in zufriedenstellender Weise
erreicht wird und die Maßnahme tatsächlich zur Anwendung gelangt. Die Rechtsetzungs
tätigkeit der Gemeinschaft sollte über das erforderliche Maß nicht hinausgehen . Dement
sprechend wäre unter sonst gleichen Gegebenheiten eine Richtlinie einer Verordnung und
eine Rahmenrichtlinie einer detaillierten Maßnahme vorzuziehen. Richtlinien nach Maß
gabe des Artikels 189 des Vertrags , die für jeden Mitgliedstaat, an den sie gerichtet sind,
hinsichtlich des zu erreichenden Ziels verbindlich sind, überlassen den innerstaatlichen
Stellen die Wahl der Form und der Mittel .

7 . Was Art und Umfang des Handelns der Gemeinschaft betrifft, so sollte bei Maßnahmen
der Gemeinschaft so viel Raum für nationale Entscheidungen bleiben, wie dies im Ein
klang mit dem Ziel der Maßnahme und den Anforderungen des Vertrags möglich ist .
Unter Einhaltung der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften sollten bewährte nationale
Regelungen sowie Struktur und Funktionsweise der Rechtssysteme der Mitgliedstaaten
geachtet werden. Den Mitgliedstaaten sollten in den Gemeinschaftsmaßnahmen Alternati
ven zur Erreichung der Ziele der Maßnahmen angeboten werden, sofern dies für eine
ordnungsgemäße Durchführung der Maßnahmen angemessen und erforderlich ist .
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8 . Führt die Anwendung des Subsidiaritätsprinzips dazu, daß ein Tätigwerden der Gemein
schaft unterbleibt, so müssen die Mitgliedstaaten bei ihren Tätigkeiten den allgemeinen
Vorschriften des Artikels 5 des Vertrags genügen, indem sie alle geeigneten Maßnahmen
zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen aus dem Vertrag treffen und alle Maßnahmen, wel
che die Verwirklichung der Ziele des Vertrags gefährden könnten, unterlassen .

9 . Unbeschadet ihres Initiativrechts sollte die Kommission

— vor der Unterbreitung von Vorschlägen für Rechtsvorschriften außer im Falle beson
derer Dringlichkeit oder Vertraulichkeit umfassende Anhörungen durchführen und in
jedem geeigneten Fall Konsultationsunterlagen veröffentlichen ;

— die Sachdienlichkeit ihrer Vorschläge unter dem Aspekt des Subsidiaritätsprinzips be
gründen ; hierzu sind erforderlichenfalls in der Begründung des Vorschlags ausführ
liche Angaben zu machen . Wird eine Gemeinschaftsmaßnahme ganz oder teilweise aus
dem Gemeinschaftshaushalt finanziert , so ist eine Erläuterung erforderlich ;

— gebührend berücksichtigen, daß die finanzielle Belastung und der Verwaltungsauf
wand der Gemeinschaft, der Regierungen der Mitgliedstaaten, der örtlichen Behörden,
der Wirtschaft und der Bürger so gering wie möglich gehalten werden und in einem
angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten Ziel stehen müssen ;

— dem Europäischen Rat, dem Europäischen Parlament und dem Rat jährlich einen Be
richt über die Anwendung des Artikels 3 b des Vertrags vorlegen . Dieser Jahresbericht
ist auch dem Ausschuß der Regionen und dem Wirtschafts- und Sozialausschuß zuzu
leiten .

10 . Der Europäische Rat berücksichtigt den Bericht der Kommission nach Nummer 9 vierter
Gedankenstrich im Rahmen des Berichts über die Fortschritte der Union, den er gemäß
Artikel D des Vertrags über die Europäische Union dem Europäischen Parlament vorzu
legen hat.

11 . Das Europäische Parlament und der Rat prüfen unter strikter Einhaltung der geltenden
Verfahren als Teil der umfassenden Prüfung der Kommissionsvorschläge, ob diese mit
Artikel 3 b des Vertrags im Einklang stehen . Dies gilt sowohl für den ursprünglichen
Vorschlag der Kommission als auch für vom Europäischen Parlament und vom Rat in
Betracht gezogene Änderungen an dem Vorschlag .

12 . Das Europäische Parlament wird im Rahmen der Anwendung der Verfahren nach den
Artikeln 189 b und 189 c des Vertrags durch die Angabe der Gründe, die den Rat zur
Festlegung seines gemeinsamen Standpunkts veranlaßt haben, über die Auffassung des Ra
tes hinsichtlich der Anwendung des Artikels 3 b des Vertrags unterrichtet . Der Rat teilt
dem Europäischen Parlament mit, weshalb seiner Auffassung nach ein Kommissionsvor
schlag ganz oder teilweise im Widerspruch zu Artikel 3 b des Vertrags steht .

13 . Die Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips wird gemäß den Bestimmungen des Vertrags
geprüft .
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Protokoll über die Außenbeziehungen der Mitgliedstaaten hinsichtlich des Überschreitens der
Außengrenzen

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

EINGEDENK der Notwendigkeit, daß die Mitgliedstaaten, gegebenenfalls in Zusammenarbeit
mit Drittländern, für wirksame Kontrollen an ihren Außengrenzen sorgen —

SIND über folgende Bestimmung ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft beigefügt ist :

Die in Artikel 73 j Nummer 2 Buchstabe a des Titels III a des Vertrags aufgenommenen
Bestimmungen über Maßnahmen in bezug auf das Überschreiten der Außengrenzen berühren
nicht die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten für die Aushandlung und den Abschluß von Über
einkünften mit Drittländern, sofern sie mit den gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften und an
deren in Betracht kommenden internationalen Übereinkünften in Einklang stehen .
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Protokoll über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in den Mitgliedstaaten

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

IN DER ERWÄGUNG, daß der öffentlich-rechtliche Rundfunk in den Mitgliedstaaten unmit
telbar mit den demokratischen, sozialen und kulturellen Bedürfnissen jeder Gesellschaft sowie
mit dem Erfordernis verknüpft ist, den Pluralismus in den Medien zu wahren —

SIND über folgende auslegende Bestimmung ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft beigefügt ist :

Die Bestimmungen des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft berühren
nicht die Befugnis der Mitgliedstaaten, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu finanzieren,
sofern die Finanzierung der Rundfunkanstalten dem öffentlich-rechtlichen Auftrag, wie er von
den Mitgliedstaaten den Anstalten übertragen, festgelegt und ausgestaltet wird, dient und die
Handels- und Wettbewerbsbedingungen in der Gemeinschaft nicht in einem Ausmaß beein
trächtigt, das dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft, wobei den Erfordernissen der Erfül
lung des öffentlich-rechtlichen Auftrags Rechnung zu tragen ist .
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Protokoll über den Tierschutz und das Wohlergehen der Tiere

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

IN DEM WUNSCH sicherzustellen, daß der Tierschutz verbessert und das Wohlergehen der
Tiere als fühlende Wesen berücksichtigt wird —

SIND über folgende Bestimmung ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft beigefügt ist :

Bei der Festlegung und Durchführung der Politik der Gemeinschaft in den Bereichen Land
wirtschaft, Verkehr, Binnenmarkt und Forschung tragen die Gemeinschaft und die Mitglied
staaten den Erfordernissen des Wohlergehens der Tiere in vollem Umfang Rechnung ; sie be
rücksichtigen hierbei die Rechts- und Verwaltungsvorschriften und die Gepflogenheiten der
Mitgliedstaaten insbesondere in bezug auf religiöse Riten, kulturelle Traditionen und das
regionale Erbe .
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D. PROTOKOLLE ZUM VERTRAG ÜBER DIE EUROPAISCHE UNION UND ZU DEN
VERTRÄGEN ZUR GRÜNDUNG DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT, DER EURO
PÄISCHEN GEMEINSCHAFT FÜR KOHLE UND STAHL UND DER EUROPÄISCHEN

ATOMGEMEINSCHAFT

Protokoll über die Organe im Hinblick auf die Erweiterung der Europäischen Union

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag über die Euro
päische Union und den Verträgen zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften beigefügt
sind :

Artikel 1

Vom Zeitpunkt des Inkrafttretens der ersten Erweiterung der Union an gehört der Kommis
sion ungeachtet des Artikels 157 Absatz 1 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Ge
meinschaft, des Artikels 9 Absatz 1 des Vertrags über die Gründung der Europäischen Ge
meinschaft für Kohle und Stahl und des Artikels 126 Absatz 1 des Vertrags zur Gründung der
Europäischen Atomgemeinschaft ein Staatsangehöriger je Mitgliedstaat an, sofern zu diesem
Zeitpunkt die Stimmenwägung im Rat — sei es durch Neuwägung oder durch Einführung
einer doppelten Mehrheit — in einer für alle Mitgliedstaaten annehmbaren Weise geändert
worden ist ; zu berücksichtigen sind dabei alle hierfür bedeutsamen Sachverhalte, insbesondere
die Frage eines Ausgleichs für jene Mitgliedstaaten, welche die Möglichkeit aufgeben, ein
zweites Mitglied der Kommission zu benennen .

Artikel 2

Spätestens ein Jahr vor dem Zeitpunkt, zu dem die Zahl der Mitgliedstaaten der Europäischen
Union 20 überschreiten wird , wird eine Konferenz der Vertreter der Regierungen der Mit
gliedstaaten einberufen, um die Bestimmungen der Verträge betreffend die Zusammensetzung
und die Arbeitsweise der Organe umfassend zu überprüfen .
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Protokoll über die Festlegung der Sitze der Organe und bestimmter Einrichtungen und Dienst
stellen der Europäischen Gemeinschaften sowie des Sitzes von Europol

DIE VERTRETER DER REGIERUNGEN DER MITGLIEDSTAATEN —

GESTÜTZT auf Artikel 216 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft ,
Artikel 77 des Vertrags über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und
Stahl und Artikel 189 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft,

GESTÜTZT auf den Vertrag über die Europäische Union,

EINGEDENK UND IN BESTÄTIGUNG des Beschlusses vom 8 . April 1965 , jedoch unbescha
det der Beschlüsse über den Sitz künftiger Organe, Einrichtungen und Dienststellen —

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag über die Euro
päische Union und den Verträgen zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften beigefügt
sind :

Einziger Artikel

a) Das Europäische Parlament hat seinen Sitz in Straßburg ; dort finden die 12 monatlichen
Plenartagungen einschließlich der Haushaltstagung statt . Zusätzliche Plenartagungen fin
den in Brüssel statt . Die Ausschüsse des Europäischen Parlaments treten in Brüssel zusam
men . Das Generalsekretariat des Europäischen Parlaments und dessen Dienststellen verblei
ben in Luxemburg.

b ) Der Rat hat seinen Sitz in Brüssel . In den Monaten April , Juni und Oktober hält der Rat
seine Tagungen in Luxemburg ab .

c ) Die Kommission hat ihren Sitz in Brüssel . Die in den Artikeln 7 , 8 und 9 des Beschlusses
vom 8 . April 1965 aufgeführten Dienststellen sind in Luxemburg untergebracht.

d ) Der Gerichtshof und das Gericht erster Instanz haben ihren Sitz in Luxemburg.
e ) Der Rechnungshof hat seinen Sitz in Luxemburg.
f) Der Wirtschafts- und Sozialausschuß hat seinen Sitz in Brüssel .
g ) Der Ausschuß der Regionen hat seinen Sitz in Brüssel .
h ) Die Europäische Investitionsbank hat ihren Sitz in Luxemburg .
i ) Das Europäische Währungsinstitut und die Europäische Zentralbank haben ihren Sitz in
Frankfurt .

j ) Das Europäische Polizeiamt (Europol) hat seinen Sitz in Den Haag.
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Protokoll über die Rolle der einzelstaatlichen Parlamente in der Europäischen Union

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN —

EINGEDENK dessen, daß die Kontrolle der jeweiligen Regierungen durch die einzelstaat
lichen Parlamente hinsichtlich der Tätigkeiten der Union Sache der besonderen verfassungs
rechtlichen Gestaltung und Praxis jedes Mitgliedstaats ist,

IN DEM WUNSCH jedoch, eine stärkere Beteiligung der einzelstaatlichen Parlamente an den
Tätigkeiten der Europäischen Union zu fördern und ihnen bessere Möglichkeiten zu geben,
sich zu Fragen, die für sie von besonderem Interesse sein können, zu äußern —

SIND über folgende Bestimmungen ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag über die Euro
päische Union und den Verträgen zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften beigefügt
sind :

I. UNTERRICHTUNG DER PARLAMENTE DER MITGLIEDSTAATEN

1 . Alle Konsultationsdokumente der Kommission (Grün- und Weißbücher sowie Mitteilun
gen) werden den Parlamenten der Mitgliedstaaten unverzüglich zugeleitet .

2 . Die Vorschläge der Kommission für Akte der Gesetzgebung, wie sie vom Rat nach Artikel
151 Absatz 3 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft festgelegt wer
den, werden rechtzeitig zur Verfügung gestellt, so daß die Regierung jedes Mitgliedstaats
dafür Sorge tragen kann, daß ihr einzelstaatliches Parlament sie gegebenenfalls erhält .

3 . Zwischen dem Zeitpunkt, zu dem ein Vorschlag für einen Rechtsakt oder ein Vorschlag für
eine Maßnahme nach Titel VI des Vertrags über die Europäische Union dem Europäischen
Parlament und dem Rat in allen Sprachen von der Kommission unterbreitet wird, und dem
Zeitpunkt, zu dem er zur Beschlußfassung entweder zur Annahme als Rechtsakt oder zur
Festlegung eines gemeinsamen Standpunkts nach Artikel 189 b oder Artikel 189 c des Ver
trags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft auf die Tagesordnung des Rates ge
setzt wird, liegt ein Zeitraum von sechs Wochen, außer in dringenden Fällen, die in dem
Rechtsakt oder gemeinsamen Standpunkt zu begründen sind .

II . KONFERENZ DER EUROPA-AUSSCHÜSSE

4 . Die am 16 ./ 17 . November 1989 in Paris gegründete Konferenz der Europa-Ausschüsse , im
folgenden als „COSAC" bezeichnet, kann jeden ihr zweckmäßig erscheinenden Beitrag für
die Organe der Europäischen Union leisten , und zwar insbesondere auf der Grundlage von
Entwürfen für Rechtstexte , deren Übermittlung an die COSAC von Vertretern der Regie
rungen der Mitgliedstaaten in Anbetracht der behandelten Frage gegebenenfalls einver
nehmlich beschlossen wird .
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5 . Die COSAC kann Vorschläge oder Initiativen im Zusammenhang mit der Errichtung eines
Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts prüfen, die möglicherweise unmittelbare
Auswirkungen auf die Rechte und Freiheiten des einzelnen nach sich ziehen . Das Euro
päische Parlament, der Rat und die Kommission werden über die von der COSAC nach
dieser Nummer geleisteten Beiträge unterrichtet .

6 . Die COSAC kann dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission jeden ihr
zweckmäßig erscheinenden Beitrag über die Gesetzgebungstätigkeiten der Union, insbeson
dere hinsichtlich der Anwendung des Subsidiaritätsprinzips , des Raums der Freiheit, der
Sicherheit und des Rechts sowie der die Grundrechte betreffenden Fragen vorlegen .

7 . Die Beiträge der COSAC binden in keiner Weise die einzelstaatlichen Parlamente und prä
judizieren in keiner Weise deren Standpunkt .
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SCHLUSSAKTE

Die KONFERENZ DER VERTRETER DER REGIERUNGEN DER MITGLIEDSTAATEN, die
am neunundzwanzigsten März neunzehnhundertsechsundneunzig in Turin einberufen wurde,
um im gegenseitigen Einvernehmen die Änderungen zu beschließen, die an dem Vertrag über
die Europäische Union, den Verträgen zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, der
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl bzw. der Europäischen Atomgemeinschaft
sowie einigen damit zusammenhängenden Rechtsakten vorzunehmen sind , hat folgende Texte
angenommen :

I. Den Vertrag von Amsterdam zur Änderung des Vertrags über die Europäische Union, der
Verträge zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften sowie einiger damit zusammen

hängender Rechtsakte

II . Protokolle

A. Protokoll zum Vertrag über die Europäische Union

1 . Protokoll zu Artikel J.7 des Vertrags über die Europäische Union

B. Protokolle zum Vertrag über die Europäische Union und zum Vertrag zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft

2 . Protokoll zur Einbeziehung des Schengen-Besitzstands in den Rahmen der Euro
päischen Union

3 . Protokoll über die Anwendung bestimmter Aspekte des Artikels 7 a des Vertrags zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft auf das Vereinigte Königreich und auf
Irland

4 . Protokoll über die Position des Vereinigten Königreichs und Irlands

5 . Protokoll über die Position Dänemarks

C. Protokolle zum Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft

6 . Protokoll über die Gewährung von Asyl für Staatsangehörige von Mitgliedstaaten der
Europäischen Union

7 . Protokoll über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnis
mäßigkeit

8 . Protokoll über die Außenbeziehungen der Mitgliedstaaten hinsichtlich des Überschrei
tens der Außengrenzen

9 . Protokoll über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in den Mitgliedstaaten

10 . Protokoll über den Tierschutz und das Wohlergehen der Tiere
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D. Protokolle zum Vertrag über die Europäische Union und zu den Verträgen zur Gründung
der Europäischen Gemeinschaft, der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl und
der Europäischen Atomgemeinschaft

11 . Protokoll über die Organe im Hinblick auf die Erweiterung der Europäischen Union

12 . Protokoll über die Festlegung der Sitze der Organe und bestimmter Einrichtungen und
Dienststellen der Europäischen Gemeinschaften sowie des Sitzes von Europol

13 . Protokoll über die Rolle der einzelstaatlichen Parlamente in der Europäischen Union

III . Erklärungen

Die Konferenz hat die folgenden dieser Schlußakte beigefügten Erklärungen angenommen :

1 . Erklärung zur Abschaffung der Todesstrafe

2 . Erklärung zur verbesserten Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und der
Westeuropäischen Union

3 . Erklärung zur Westeuropäischen Union

4 . Erklärung zu den Artikeln J.14 und K.10 des Vertrags über die Europäische Union

5 . Erklärung zu Artikel J.15 des Vertrags über die Europäische Union

6 . Erklärung zur Schaffung einer Strategieplanungs- und Frühwarneinheit

7 . Erklärung zu Artikel K.2 des Vertrags über die Europäische Union

8 . Erklärung zu Artikel K.3 Buchstabe e des Vertrags über die Europäische Union

9 . Erklärung zu Artikel K.6 Absatz 2 des Vertrags über die Europäische Union

10 . Erklärung zu Artikel K.7 des Vertrags über die Europäische Union

11 . Erklärung zum Status der Kirchen und weltanschaulichen Gemeinschaften

12 . Erklärung zu Umweltverträglichkeitsprüfungen

13 . Erklärung zu Artikel 7 d des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft

14 . Erklärung zur Aufhebung des Artikels 44 des Vertrags zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft
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15 . Erklärung zur Bewahrung des durch den Schengen-Besitzstand gewährleisteten Maßes an
Schutz und Sicherheit

16 . Erklärung zu Artikel 73 j Nummer 2 Buchstabe b des Vertrags zur Gründung der Euro
päischen Gemeinschaft

17 . Erklärung zu Artikel 73 k des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft

18 . Erklärung zu Artikel 73 k Nummer 3 Buchstabe a des Vertrags zur Gründung der Euro
päischen Gemeinschaft

19 . Erklärung zu Artikel 73 1 Absatz 1 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemein
schaft

20 . Erklärung zu Artikel 73 m des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft

21 . Erklärung zu Artikel 73 o des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft

22 . Erklärung zu Personen mit einer Behinderung

23 . Erklärung zu den in Artikel 109 r des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemein
schaft genannten Anreizmaßnahmen

24 . Erklärung zu Artikel 109 r des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft

25 . Erklärung zu Artikel 118 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft

26 . Erklärung zu Artikel 118 Absatz 2 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemein
schaft

27 . Erklärung zu Artikel 118 b Absatz 2 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Ge
meinschaft

28 . Erklärung zu Artikel 119 Absatz 4 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemein
schaft

29 . Erklärung zum Sport

30 . Erklärung zu den Inselgebieten

31 . Erklärung zu dem Beschluß des Rates vom 13 . Juli 1987

32 . Erklärung zur Organisation und Arbeitsweise der Kommission

33 . Erklärung zu Artikel 188 c Absatz 3 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Ge
meinschaft

34 . Erklärung zur Einhaltung der Fristen im Rahmen des Mitentscheidungsverfahrens

35 . Erklärung zu Artikel 191 a Absatz 1 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Ge
meinschaft
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36 . Erklärung zu den überseeischen Ländern und Gebieten

37 . Erklärung zu öffentlich-rechtlichen Kreditinstituten in Deutschland

38 . Erklärung zu freiwilligen Diensten

39 . Erklärung zur redaktionellen Qualität der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften

40 . Erklärung zu dem Verfahren beim Abschluß internationaler Übereinkünfte durch die
Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl

41 . Erklärung zu den Vorschriften über die Transparenz, den Zugang zu Dokumenten und
die Bekämpfung von Betrügereien

42 . Erklärung über die Konsolidierung der Verträge

43 . Erklärung zum Protokoll über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der
Verhältnismäßigkeit

44 . Erklärung zu Artikel 2 des Protokolls zur Einbeziehung des Schengen-Besitzstands in den
Rahmen der Europäischen Union

45 . Erklärung zu Artikel 4 des Protokolls zur Einbeziehung des Schengen-Besitzstands in den
Rahmen der Europäischen Union

46 . Erklärung zu Artikel 5 des Protokolls zur Einbeziehung des Schengen-Besitzstands in den
Rahmen der Europäischen Union

47 . Erklärung zu Artikel 6 des Protokolls zur Einbeziehung des Schengen-Besitzstands in den
Rahmen der Europäischen Union

48 . Erklärung zum Protokoll über die Gewährung von Asyl für Staatsangehörige von Mit
gliedstaaten der Europäischen Union

49 . Erklärung zu Buchstabe d des Einzigen Artikels des Protokolls über die Gewährung von
Asyl für Staatsangehörige der Mitgliedstaaten der Europäischen Union

50 . Erklärung zum Protokoll über die Organe im Hinblick auf die Erweiterung der Europäi
schen Union

51 . Erklärung zu Artikel 10 des Vertrags von Amsterdam



10 . 11 . 97 DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften C 340/ 119

Die Konferenz hat ferner die folgenden dieser Schlußakte beigefügten Erklärungen zur
Kenntnis genommen :

1 . Erklärung Österreichs und Luxemburgs zu Kreditinstituten

2 . Erklärung Dänemarks zu Artikel K.14 des Vertrags über die Europäische Union

3 . Erklärung Deutschlands, Österreichs und Belgiens zur Subsidiarität

4 . Erklärung Irlands zu Artikel 3 des Protokolls über die Position des Vereinigten König
reichs und Irlands

5 . Erklärung Belgiens zum Protokoll über die Gewährung von Asyl für Staatsangehörige von
Mitgliedstaaten der Europäischen Union

6 . Erklärung Belgiens , Frankreichs und Italiens zum Protokoll über die Organe im Hinblick
auf die Erweiterung der Europäischen Union

7 . Erklärung Frankreichs zur Lage der überseeischen Departements hinsichtlich des Protokolls
zur Einbeziehung des Schengen-Besitzstands in den Rahmen der Europäischen Union

8 . Erklärung Griechenlands zur Erklärung zum Status der Kirchen und weltanschaulichen
Gemeinschaften

Die Konferenz ist schließlich übereingekommen, dieser Schlußakte den Wortlaut des Vertrags
über die Europäische Union und des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
in der Fassung der von der Konferenz vorgenommenen Änderungen als Illustration bei
zufügen .
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Hecho en Amsterdam, el dos de octubre de mil novecientos noventa y siete .

Udfærdiget i Amsterdam, den anden oktober nittenhundrede og syvoghalvfems .
Geschehen zu Amsterdam am zweiten Oktober neunzehnhundertsiebenundneunzig .
Έγινε στο Άμστερνταμ, στις δύο Οκτωβρίου του έτους χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.
Done at Amsterdam this second day of October in the year one thousand nine hundred and
ninety-seven .
Fait à Amsterdam, le deux octobre de l'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept .
Arna dhéanamh in Amstardam ar an dara lá de Dheireadh Fómhair sa bhliain míle naoi gcéad
nócha a seacht .

Fatto ad Amsterdam, addì due ottobre millenovecentonovantasette .
Gedaan te Amsterdam, de tweede oktober negentienhonderd zevenennegentig .
Feito em Amesterdão, em dois de Outubro de mil novecentos e noventa e sete .

Tehty Amsterdamissa 2 päivänä lokakuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä
seitsemän .

Utfärdat i Amsterdam den andra oktober år nittonhundranittiosiu .
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Pour Sa Majesté le Roi des Beiges
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen
Für Seine Majestät den König der Belgier

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande , la Commu
nauté germanophone , la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale .
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap , de Franse Gemeenschap , de Duitsta
lige Gemeenschap , het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft , die Flämische Gemeinschaft,
die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel
Hauptstadt .

For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland
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Για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Por Su Majestad el Rey de Espana

Pour le Président de la République française

Thar ceann an Choimisiúin arna údarú le hAirteagal 14 de Bhunreacht na hÉireann chun
cumhachtaí agus feidhmeanna Uachtarán na hEireann a oibriú agus a chomhlíonadh
For the Commission authorised by Article 14 of the Constitution of Ireland to exercise
and perform the powers and functions of the President of Ireland
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Per il Presidente della Repubblica italiana

Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich
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Pelo Presidente da Repüblica Portuguesa

Suomen Tasavailan Presidentin puolesta
För Republiken Finlands President

För Hans Majestät Konungen av Sverige

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
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VON DER KONFERENZ ANGENOMMENE ERKLÄRUNGEN

1 . Erklärung zur Abschaffung der Todesstrafe

Unter Bezugnahme auf Artikel F Absatz 2 des Vertrags über die Europäische Union erinnert
die Konferenz daran, daß das Protokoll Nr. 6 zu der am 4 . November 1950 in Rom unter
zeichneten Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten,
das von einer großen Mehrheit der Mitgliedstaaten unterzeichnet und ratifiziert wurde, die
Abschaffung der Todesstrafe vorsieht .

In diesem Zusammenhang stellt die Konferenz fest, daß seit der Unterzeichnung des genann
ten Protokolls am 28 . April 1983 die Todesstrafe in den meisten Mitgliedstaaten der Union
abgeschafft und in keinem Mitgliedstaat angewandt worden ist .

2 . Erklärung zur verbesserten Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und der
Westeuropäischen Union

Im Hinblick auf eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und der
Westeuropäischen Union ersucht die Konferenz den Rat, auf die baldige Annahme geeigneter
Regelungen für die Sicherheitsüberprüfung des Personals des Generalsekretariats des Rates
hinzuwirken .

3 . Erklärung zur Westeuropäischen Union

Die Konferenz nimmt die folgende Erklärung zur Kenntnis , die vom Ministerrat der West
europäischen Union am 22 . Juli 1997 angenommen wurde :

„ERKLÄRUNG DER WESTEUROPÄISCHEN UNION ZUR ROLLE DER WESTEURO
PÄISCHEN UNION UND ZU IHREN BEZIEHUNGEN ZUR EUROPÄISCHEN UNION UND

ZUR ATLANTISCHEN ALLIANZ

(Ubersetzung)

EINLEITUNG

1 . Die Mitgliedstaaten der Westeuropäischen Union (WEU) haben 1991 in Maastricht über
einstimmend festgestellt, daß es notwendig ist, eine echte europäische Sicherheits - und
Verteidigungsidentität (ESVI) zu entwickeln und eine größere europäische Verantwor
tung in Verteidigungsfragen zu übernehmen . Im Lichte des Vertrags von Amsterdam be
kräftigen sie , daß diese Bemühungen fortgesetzt und intensiviert werden müssen . Die
WEU ist integraler Bestandteil der Entwicklung der Europäischen Union, indem sie der
Europäischen Union Zugang zu einer operativen Kapazität insbesondere im Zusammen
hang mit den Petersberger Aufgaben eröffnet, und stellt entsprechend der Pariser Erklä
rung und den Berliner Beschlüssen der NATO-Minister ein entscheidendes Element für
die Entwicklung der ESVI in der Atlantischen Allianz dar.

2 . An den Tagungen des Rates der WEU nehmen heute alle Mitgliedstaaten der Euro
päischen Union und alle europäischen Mitglieder der Atlantischen Allianz entsprechend
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ihrem jeweiligen Status teil . In diesem Rat kommen die genannten Staaten auch mit den
Staaten Mittel- und Osteuropas zusammen, die durch ein Assoziierungsabkommen mit der
Europäischen Union verbunden und Kandidaten für den Beitritt sowohl zur Europäischen
Union als auch zur Atlantischen Allianz sind . Die WEU entwickelt sich somit zu einem
wirklichen Rahmen für den Dialog und die Zusammenarbeit unter Europäern über euro
päische Sicherheits- und Verteidigungsfragen im weiteren Sinne .

3 . In diesem Zusammenhang nimmt die WEU Titel V des Vertrags über die Europäische
Union über die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik zur Kenntnis und hierbei ins
besondere Artikel J.3 Absatz 1 und Artikel J.7 sowie das Protokoll zu Artikel J.7 , die wie
folgt lauten :

Artikel J.3 Absatz 1

,(1) Der Europäische Rat bestimmt die Grundsätze und die allgemeinen Leitlinien der Ge
meinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, und zwar auch bei Fragen mit verteidigungspoliti
schen Bezügen

Artikel 1.7

,(1) Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik umfaßt sämtliche Fragen, welche die
Sicherheit der Union betreffen,wozu auch die schrittweise Festlegung einer gemeinsamen Ver
teidigungspolitik im Sinne des Unterabsatzes 2 gehört, die zu einer gemeinsamen Verteidigung
führen könnte, falls der Europäische Rat dies beschließt. Er empfiehlt in diesem Fall den Mit
gliedstaaten, einen solchen Beschluß gemäß ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften anzuneh
men.

Die Westeuropäische Union (WEU) ist integraler Bestandteil der Entwicklung der Union; sie
eröffnet der Union den Zugang zu einer operativen Kapazität insbesondere im Zusammen
hang mit Absatz 2. Sie unterstützt die Union bei der Festlegung der verteidigungspolitischen
Aspekte der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik gemäß diesem Artikel. Die Union
fördert daher engere institutionelle Beziehungen zur WEU im Hinblick auf die Möglichkeit
einer Integration der WEU in die Union, falls der Europäische Rat dies beschließt. Sie emp
fiehlt in diesem Fall den Mitgliedstaaten, einen solchen Beschluß gemäß ihren verfassungsrecht
lichen Vorschriften anzunehmen.

Die Politik der Union nach diesem Artikel berührt nicht den besonderen Charakter der Si
cherheits- und Verteidigungspolitik bestimmter Mitgliedstaaten; sie achtet die Verpflichtungen
einiger Mitgliedstaaten, die ihre gemeinsame Verteidigung in der Nordatlantikvertragsorgani
sation (NATO) verwirklicht sehen, aus dem Nordatlantikvertrag und ist vereinbar mit der in
jenem Rahmen festgelegten gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik.

Die schrittweise Festlegung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik wird in einer von den
Mitgliedstaaten als angemessen erachteten Weise durch eine rüstungspolitische Zusammenar
beit zwischen ihnen unterstützt.

(2) Die Fragen, auf die in diesem Artikel Bezug genommen wird, schließen humanitäre
Aufgaben und Rettungseinsätze, friedenserhaltende Aufgaben sowie Kampfeinsätze bei der
Krisenbewältigung einschließlich friedensschaffender Maßnahmen ein.

(3) Die Union wird die WEU in Anspruch nehmen, um die Entscheidungen und Aktionen
der Union, die verteidigungspolitische Bezüge haben, auszuarbeiten und durchzuführen.
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Die Befugnis des Europäischen Rates zur Festlegung von Leitlinien nach Artikel J.3 gilt auch
in bezug auf die WEU bei denjenigen Angelegenheiten, für welche die Union die WEU in
Anspruch nimmt

Nimmt die Union die WEU in Anspruch, um Entscheidungen der Union über die in Absatz 2
genannten Aufgaben auszuarbeiten und durchzuführen, so können sich alle Mitgliedstaaten der
Union in vollem Umfang an den betreffenden Aufgaben beteiligen. Der Rat trifft im Einver
nehmen mit den Organen der WEU die erforderlichen praktischen Regelungen, damit alle
Mitgliedstaaten, die sich an den betreffenden Aufgaben beteiligen, in vollem Umfang und
gleichberechtigt an der Planung und Beschlußfassung in der WEU teilnehmen können.

Beschlüsse mit verteidigungspolitischen Bezügen nach diesem Absatz werden unbeschadet der
Politiken und Verpflichtungen im Sinne des Absatzes 1 Unterabsatz 3 gefaßt.

(4) Dieser Artikel steht der Entwicklung einer engeren Zusammenarbeit zwischen zwei
oder mehr Mitgliedstaaten auf zweiseitiger Ebene sowie im Rahmen der WEU und der Atlan
tischen Allianz nicht entgegen, soweit sie der nach diesem Titel vorgesehenen Zusammenarbeit
nicht zuwiderläuft und diese nicht behindert.

(5) Zur Förderung der Ziele dieses Artikels werden dessen Bestimmungen nach Artikel N
überprüft. c

Protokoll zu Artikel J.7

,DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN—

IN ANBETRACHT der Notwendigkeit, den Artikel J.7 Absatz 1 Unterabsatz 2 und Absatz 3
des Vertrags über die Europäische Union in vollem Umfang umzusetzen,

IN ANBETRACHT der Tatsache, daß die Politik der Union nach Artikel J.7 den besonderen
Charakter der Sicherheits- und Verteidigungspolitik bestimmter Mitgliedstaaten nicht berührt,
die Verpflichtungen einiger Mitgliedstaaten, die ihre gemeinsame Verteidigung in der NATO
verwirklicht sehen, aus dem Nordatlantikvertrag achtet und mit der in jenem Rahmen festge
legten gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik vereinbar ist —

SIND über folgende Bestimmung ÜBEREINGEKOMMEN, die dem Vertrag über die Europäi
sche Union beigefügt ist :

Die Europäische Union erarbeitet binnen eines Jahres nach Inkrafttreten des Vertrags von
Amsterdam zusammen mit der Westeuropäischen Union Regelungen für eine verstärkte
Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und der Westeuropäischen Union.'
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A. BEZIEHUNGEN DER WEU ZUR EUROPAISCHEN UNION : BEGLEITMASSNAHMEN ZUR
UMSETZUNG DES VERTRAGS VON AMSTERDAM

4 . In der ,Erklärung zur Rolle der Westeuropäischen Union und zu ihren Beziehungen zur
Europäischen Union und zur Atlantischen Allianz' vom 10 . Dezember 1991 hatten es sich
die Mitgliedstaaten der WEU zum Ziel gesetzt, ,die WEU stufenweise zur Verteidigungs
komponente der Europäischen Union auszubauen'. Sie bekräftigen heute dieses Ziel so,
wie es im Vertrag von Amsterdam dargelegt wird .

5 . Wenn die Europäische Union die WEU in Anspruch nimmt, arbeitet die WEU die Ent
scheidungen und Aktionen der Europäischen Union, die verteidigungspolitische Bezüge
haben, aus und führt sie durch .

Bei der Ausarbeitung und Durchführung der Entscheidungen und Aktionen der Euro
päischen Union, für die diese die WEU in Anspruch nimmt, wird die WEU entsprechend
den Leitlinien des Europäischen Rates tätig.

Die WEU unterstützt die Europäische Union bei der Festlegung der verteidigungspoliti
schen Aspekte der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik nach Artikel J.7 des Ver
trags über die Europäische Union.

6 . Die WEU bestätigt, daß sich alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union, wenn diese die
WEU in Anspruch nimmt, um Entscheidungen der Europäischen Union über die in
Artikel J.7 Absatz 2 des Vertrags über die Europäische Union genannten Aufgaben aus
zuarbeiten und durchzuführen, nach Artikel J.7 Absatz 3 des Vertrags über die Euro
päische Union in vollem Umfang an den betreffenden Aufgaben beteiligen können .

Die WEU wird die Rolle der Beobachter bei der WEU entsprechend Artikel J.7 Absatz 3
ausbauen und die erforderlichen praktischen Regelungen treffen, damit alle Mitgliedstaa
ten der Europäischen Union, die sich auf Ersuchen der Europäischen Union an den von
der WEU durchgeführten Aufgaben beteiligen, in vollem Umfang und gleichberechtigt an
der Planung und Beschlußfassung in der WEU teilnehmen können .

7 . Nach dem Protokoll zu Artikel J.7 des Vertrags über die Europäische Union erarbeitet die
WEU zusammen mit der Europäischen Union Regelungen für eine verstärkte Zusammen
arbeit zwischen den beiden Organisationen . In diesem Zusammenhang können bereits
jetzt eine Reihe von Maßnahmen, von denen einige von der WEU bereits geprüft werden,
genannt werden, insbesondere

— Regelungen für eine bessere Koordinierung der Konsultation und der Beschlußfassung
beider Organisationen insbesondere in Krisensituationen ;

— gemeinsame Tagungen der zuständigen Gremien beider Organisationen ;

— weitestmögliche Harmonisierung der Abfolge der Präsidentschaften von WEU und
Europäischer Union sowie der Verwaltungsregelungen und -praktiken beider Organi
sationen ;

— enge Koordinierung der Tätigkeiten des Personals des WEU-Generalsekretariats und
des Generalsekretariats des Rates der Europäischen Union einschließlich des Austau
sches und der Abordnung von Personal ;



lo . li . 97 | DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften C 340/ 129

— Regelungen, die es den zuständigen Gremien der Europäischen Union einschließlich
der Strategieplanungs- und Frühwarneinheit ermöglichen, auf den Planungsstab, das
Lagezentrum und das Satellitenzentrum der WEU zurückzugreifen ;

— soweit angebracht, Zusammenarbeit der Europäischen Union und der WEU im
Rüstungsbereich im Rahmen der Westeuropäischen Rüstungsgruppe (WEAG) als eu
ropäischer Instanz für die Zusammenarbeit in Rüstungsfragen im Zusammenhang mit
der Rationalisierung des europäischen Rüstungsmarkts und mit der Einrichtung einer
Europäischen Rüstungsagentur ;

— praktische Regelungen zwecks Zusammenarbeit mit der Kommission der Europäischen
Gemeinschaften , die deren Rolle im Rahmen der GASP widerspiegeln, wie sie im Ver
trag von Amsterdam festgelegt ist ;

— Verbesserung der Geheimhaltungsregelungen mit der Europäischen Union.

B. BEZIEHUNGEN ZWISCHEN DER WEU UND DER NATO IM RAHMEN DER ENTWICKLUNG
EINER ESVI INNERHALB DER ATLANTISCHEN ALLIANZ

8 . Die Atlantische Allianz stellt weiterhin die Grundlage für die kollektive Verteidigung im
Rahmen des Nordatlantikvertrags dar. Sie bleibt das wesentliche Forum für Konsultatio
nen unter ihren Mitgliedern und für die Vereinbarung von politischen Maßnahmen, die
sich auf die Sicherheits- und Verteidigungsverpflichtungen der Verbündeten des Washing
toner Vertrags auswirken . Die Allianz hat einen Anpassungs- und Reformprozeß begon
nen, um die ganze Bandbreite ihrer Aufgaben effizienter erfüllen zu können . Ziel dieses
Prozesses ist es , die transatlantische Partnerschaft zu stärken und zu erneuern, wozu auch
die Entwicklung einer ESVI innerhalb der Allianz gehört .

9 . Die WEU stellt ein entscheidendes Element der Entwicklung einer Europäischen Sicher
heits- und Verteidigungsidentität innerhalb der Atlantischen Allianz dar und wird sich
daher weiterhin um eine verstärkte institutionelle und praktische Zusammenarbeit mit der
NATO bemühen.

10 . Neben ihrem Beitrag zur gemeinsamen Verteidigung nach Artikel 5 des Washingtoner
Vertrags bzw. Artikel V des geänderten Brüsseler Vertrags spielt die WEU auch eine ak
tive Rolle bei der Konfliktverhütung und der Krisenbewältigung, wie es die Petersberger
Erklärung vorsieht . In diesem Zusammenhang verpflichtet sich die WEU, ihre Rolle unter
Wahrung völliger Transparenz und unter Beachtung der Komplementarität der beiden
Organisationen in vollem Umfang wahrzunehmen.

11 . Die WEU bekräftigt, daß die ESVI auf anerkannten militärischen Grundsätzen beruhen
wird , daß sie durch eine geeignete militärische Planung unterstützt werden wird und daß
sie es möglich machen wird, militärisch kohärente, leistungsfähige Streitkräfte zu schaffen,
die unter der politischen Kontrolle und der strategischen Leitung der WEU operieren
können .

12 . Zu diesem Zweck wird die WEU ihre Zusammenarbeit mit der NATO insbesondere in
folgenden Bereichen ausbauen :

— Mechanismen für Konsultationen zwischen WEU und NATO bei Krisen ;
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— aktive Teilnahme der WEU am Verteidigungsplanungsprozeß der NATO ;

— operationelle Verbindungen zwischen WEU und NATO bei der Planung, Vorberei
tung und Durchführung von Operationen, bei denen Mittel und Kapazitäten der
NATO unter der politischen Kontrolle und der strategischen Leitung der WEU einge
setzt werden, insbesondere

— von der NATO in Abstimmung mit der WEU vorgenommene militärische Planung
und Übungen ;

— Ausarbeitung eines Rahmenabkommens über die Übertragung, Überwachung und
Rückführung von Mitteln und Kapazitäten der NATO ;

— Verbindungen zwischen der WEU und der NATO im Bereich der europäischen
Kommandoregelungen .

Diese Zusammenarbeit wird sich, auch unter Berücksichtigung der Anpassung der Allianz,
ständig weiterentwickeln .

C. OPERATIONELLE ROLLE DER WEU BEI DER ENTWICKLUNG DER ESVI

13 . Die WEU wird ihre Rolle als politisch-militärisches europäisches Organ für die Krisen
bewältigung ausbauen, indem sie die Mittel und Kapazitäten zum Einsatz bringt, die ihr
von den WEU-Ländern auf nationaler oder multinationaler Ebene zur Verfügung gestellt
wurden, und indem sie , gegebenenfalls, nach Maßgabe von Vereinbarungen, die derzeit
erarbeitet werden, auf die Mittel und Kapazitäten der NATO zurückgreift . In diesem
Zusammenhang wird die WEU auch die Vereinten Nationen und die OSZE bei ihren
Tätigkeiten im Bereich der Krisenbewältigung unterstützen .

Die WEU wird im Rahmen des Artikels J.7 des Vertrags über die Europäische Union
einen Beitrag zur schrittweisen Festlegung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik leisten
und für deren konkrete Umsetzung sorgen, indem sie ihre eigene operationelle Rolle aus
baut .

14 . Zu diesem Zweck wird die WEU in folgenden Bereichen tätig :

— Die WEU hat Mechanismen und Verfahren für die Krisenbewältigung entwickelt, die
im Zuge der weiteren Erfahrungen der WEU bei Übungen und Operationen aktuali
siert werden . Die Wahrnehmung der Petersberger Aufgaben erfordert flexible Vorge
hensweisen, die der Vielfalt der Krisensituationen gerecht werden und vorhandene
Kapazitäten optimal nutzen ; hierzu gehören der Rückgriff auf ein nationales Haupt
quartier, das von einem ,Rahmen-Staat' gestellt werden kann, auf ein der WEU zuge
ordnetes multinationales Hauptquartier oder auf Mittel und Fähigkeiten der NATO.

— Die WEU hat bereits ,Vorläufige Schlußfolgerungen betreffend die Formulierung
einer gemeinsamen europäischen Verteidigungspolitik' ausgearbeitet, die ein erster
Beitrag zu den Zielen, dem Umfang und den Mitteln einer gemeinsamen europäischen
Verteidigungspolitik sind .
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Die WEU wird diese Arbeit fortsetzen, wobei sie sich insbesondere auf die Pariser
Erklärung stützen und relevante Punkte der Beschlüsse berücksichtigen wird, die seit
der Tagung von Birmingham auf den Gipfel- und Ministertagungen der WEU und der
NATO gefaßt worden sind . Sie wird sich insbesondere auf folgende Bereiche konzen
trieren :

— Festlegung von Grundsätzen für den Einsatz der Streitkräfte von WEU-Staaten für
Petersberg-Operationen der WEU in Wahrnehmung gemeinsamer europäischer
Sicherheitsinteressen ;

— Organisation operativer Mittel für Petersberg-Aufgaben wie allgemeine und fallbe
zogene Einsatzplanung und Übungen allgemein und für den Einzelfall sowie Vor
bereitung und Interoperabilität der Streitkräfte , einschließlich der Teilnahme der
WEU am Prozeß der Verteidigungsplanung der NATO, soweit dies erforderlich
ist ;

— strategische Mobilität auf der Grundlage der laufenden Arbeiten der WEU;
— Aufgaben der militärischen Aufklärung, die von der Planungszelle , vom Lagezen
trum und vom Satellitenzentrum der WEU wahrzunehmen sind .

— Die WEU hat zahlreiche Maßnahmen ergriffen, die es ihr ermöglicht haben, ihre ope
rationeile Rolle auszubauen (Planungsstab , Lagezentrum, Satellitenzentrum). Die Ver
besserung der Funktionsweise der militärischen Komponenten am WEU-Sitz und die
Einrichtung eines dem Rat unterstehenden Militärausschusses sollen zu einer weiteren
Verstärkung der Strukturen führen, die für die erfolgreiche Vorbereitung und Durch
führung der WEU-Operationen wichtig sind .

— Um den assoziierten Mitgliedern und den Beobachterstaaten eine Teilnahme an allen
Operationen zu ermöglichen, wird die WEU auch prüfen, welche Modalitäten erfor
derlich sind, damit die assoziierten Mitglieder und Beobachterstaaten in vollem Um
fang entsprechend ihrem Status an allen WEU-Operationen teilnehmen können.

— Die WEU erinnert daran, daß die assoziierten Mitglieder an den Operationen, zu
denen sie Beiträge leisten, sowie an den entsprechenden Übungen und Planungen auf
derselben Grundlage teilnehmen wie die Vollmitglieder . Die WEU wird zudem die
Frage prüfen, wie die Beobachter bei allen Operationen, zu denen sie Beiträge leisten ,
je nach ihrem Status möglichst weitreichend an der Planung und Beschlußfassung der
WEU beteiligt werden können.

— Die WEU wird, soweit erforderlich in Abstimmung mit den zuständigen Gremien, die
Möglichkeiten für eine möglichst weitreichende Teilnahme der assoziierten Mitglieder
und der Beobachterstaaten an ihren Aktivitäten entsprechend ihrem Status prüfen . Sie
wird hierbei insbesondere die Aktivitäten in den Bereichen Rüstung, Weltraum und
militärische Studien zur Sprache bringen .

— Die WEU wird prüfen, wie sie die Beteiligung der assoziierten Partner an einer immer
größeren Zahl von Aktivitäten verstärken kann."

4 . Erklärung zu den Artikeln J. 14 und K. 10 des Vertrags über die Europäische Union

Die Bestimmungen der Artikel J.14 und K.10 des Vertrags über die Europäische Union und
Übereinkünfte aufgrund dieser Artikel bedeuten keine Übertragung von Zuständigkeiten von
den Mitgliedstaaten auf die Europäische Union.
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5 . Erklärung zu Artikel J.15 des Vertrags über die Europäische Union

Die Konferenz kommt überein, daß die Mitgliedstaaten dafür Sorge tragen, daß das in
Artikel J.15 des Vertrags über die Europäische Union genannte Politische Komitee im Falle
internationaler Krisen oder anderer dringlicher Angelegenheiten auf der Ebene der Politischen
Direktoren oder ihrer Stellvertreter jederzeit sehr kurzfristig zusammentreten kann .

6 . Erklärung zur Schaffung einer Strategieplanungs- und Frühwarneinheit

Die Konferenz kommt wie folgt überein :
1 . Im Generalsekretariat des Rates wird unter der Verantwortung des Generalsekretärs und
Hohen Vertreters für die GASP eine Strategieplanungs- und Frühwarneinheit geschaffen .
Es wird eine angemessene Zusammenarbeit mit der Kommission eingeführt, damit die voll
ständige Kohärenz mit der Außenwirtschafts - und der Entwicklungspolitik der Union ge
währleistet ist .

2 . Zu den Aufgaben dieser Einheit gehört folgendes :
a ) Überwachung und Analyse der Entwicklungen in den unter die GASP fallenden
Bereichen ;

b ) Beurteilung der außen- und sicherheitspolitischen Interessen der Union und Ermittlung
von möglichen künftigen Schwerpunktbereichen der GASP ;

c ) rechtzeitige Bewertung von Ereignissen oder Situationen, die bedeutende Auswirkungen
auf die Außen- und Sicherheitspolitik der Union haben können, einschließlich poten
tieller politischer Krisen , und frühzeitige Warnung vor solchen Ereignissen oder Situa
tionen ;

d ) Ausarbeitung — auf Anforderung des Rates oder des Vorsitzes oder von sich aus —
von ausführlich begründeten Dokumenten über politische Optionen, die unter der Ver
antwortung des Vorsitzes als Beitrag zur Formulierung der Politik im Rat zu unter
breiten sind und die Analysen, Empfehlungen und Strategien für die GASP enthalten
können .

3 . Die Einheit besteht aus Personal , das aus dem Generalsekretariat , den Mitgliedstaaten, der
Kommission und der WEU herangezogen wird .

4 . Jeder Mitgliedstaat oder die Kommission kann der Einheit Vorschläge für Arbeiten unter
breiten .

5 . Die Mitgliedstaaten und die Kommission unterstützen den Strategieplanungsprozeß soweit
irgend möglich durch Bereitstellung einschlägiger Informationen, auch vertraulicher Art .

7 . Erklärung zu Artikel K.2 des Vertrags über die Europäische Union

Maßnahmen im Bereich der polizeilichen Zusammenarbeit nach Artikel K.2 des Vertrags über
die Europäische Union, einschließlich der Tätigkeiten von Europol , unterliegen einer gericht
lichen Überprüfung durch die zuständigen einzelstaatlichen Stellen gemäß den in dem jeweili
gen Mitgliedstaat geltenden Rechtsvorschriften .
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8 . Erklärung zu Artikel K.3 Buchstabe e des Vertrags über die Europäische Union

Die Konferenz kommt überein , daß ein Mitgliedstaat, dessen Rechtssystem keine Mindeststra
fen vorsieht, nicht aufgrund von Artikel K.3 Buchstabe e des Vertrags über die Europäische
Union verpflichtet ist , Mindeststrafen einzuführen .

9 . Erklärung zu Artikel K.6 Absatz 2 des Vertrags über die Europäische Union

Die Konferenz kommt überein , daß Initiativen für Maßnahmen nach Artikel K.6 Absatz 2 des
Vertrags über die Europäische Union und vom Rat nach jenem Absatz angenommene Rechts
akte nach den entsprechenden Geschäftsordnungen des Rates und der Kommission im Amts
blatt der Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht werden .

10 . Erklärung zu Artikel K.7 des Vertrags über die Europäische Union

Die Konferenz nimmt zur Kenntnis , daß die Mitgliedstaaten bei der Abgabe einer Erklärung
nach Artikel K.7 Absatz 2 des Vertrags über die Europäische Union sich das Recht vorbehal
ten können, in ihrem innerstaatlichen Recht zu bestimmen, daß ein nationales Gericht, dessen
Entscheidungen selbst nicht mehr mit Rechtsmitteln des innerstaatlichen Rechts angefochten
werden können, verpflichtet ist , den Gerichtshof anzurufen, wenn sich in einem schweben
den Verfahren eine Frage über die Gültigkeit oder die Auslegung eines Rechtsakts nach
Artikel K.7 Absatz 1 stellt .

1 1 . Erklärung zum Status der Kirchen und weltanschaulichen Gemeinschaften

Die Europäische Union achtet den Status , den Kirchen und religiöse Vereinigungen oder Ge
meinschaften in den Mitgliedstaaten nach deren Rechtsvorschriften genießen, und beeinträch
tigt ihn nicht .
Die Europäische Union achtet den Status von weltanschaulichen Gemeinschaften in gleicher
Weise .

12 . Erklärung zu Umweltverträglichkeitsprüfungen

Die Konferenz nimmt die Zusage der Kommission zur Kenntnis , Umweltverträglichkeits
studien zu erstellen , wenn sie Vorschläge unterbreitet , die erhebliche Auswirkungen für die
Umwelt haben können .

13 . Erklärung zu Artikel 7 d des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft

Der die öffentlichen Dienste betreffende Artikel 7 d des Vertrags zur Gründung der Euro
päischen Gemeinschaft wird unter uneingeschränkter Beachtung der Rechtsprechung des Ge
richtshofs , u . a . in bezug auf die Grundsätze der Gleichbehandlung, der Qualität und der
Dauerhaftigkeit solcher Dienste , umgesetzt .
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14 . Erklärung zur Aufhebung des Artikels 44 des Vertrags zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft

Die Aufhebung des Artikels 44 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, in
dem eine natürliche Präferenz zwischen den Mitgliedstaaten bei der Festlegung der Mindest
preise in der Ubergangszeit erwähnt wird, hat keine Auswirkung auf den Grundsatz der Ge
meinschaftspräferenz, wie er in der Rechtsprechung des Gerichtshofs formuliert wurde .

15 . Erklärung zur Bewahrung des durch den Schengen-Besitzstand gewährleisteten Maßes an
Schutz und Sicherheit

Die Konferenz kommt überein , daß vom Rat zu beschließende Maßnahmen, die zur Folge
haben, daß die im Schengener Ubereinkommen von 1990 enthaltenen Bestimmungen über die
Abschaffung von Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen ersetzt werden, zumindest das
selbe Maß an Schutz und Sicherheit bieten müssen wie die genannten Bestimmungen des
Schengener Ubereinkommens .

16 . Erklärung zu Artikel 73 j Nummer 2 Buchstabe b des Vertrags zur Gründung der Europäi
schen Gemeinschaft

Die Konferenz kommt überein , daß bei der Anwendung des Artikels 73 j Nummer 2 Buch
stabe b des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft außenpolitische Uber
legungen der Union und der Mitgliedstaaten berücksichtigt werden .

17 . Erklärung zu Artikel 73 k des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft

In asylpolitischen Angelegenheiten werden Konsultationen mit dem Flohen Kommissar der
Vereinten Nationen für Flüchtlinge und anderen einschlägigen internationalen Organisationen
aufgenommen .

18 . Erklärung zu Artikel 73 k Nummer 3 Buchstabe a des Vertrags zur Gründung der Euro
päischen Gemeinschaft

Die Konferenz kommt überein, daß die Mitgliedstaaten in den unter Artikel 73 k Nummer 3
Buchstabe a des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft fallenden Bereichen
Übereinkünfte mit Drittländern aushandeln und schließen können, sofern diese Übereinkünfte
mit dem Gemeinschaftsrecht in Einklang stehen .

19 . Erklärung zu Artikel 73 1 Absatz 1 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemein
schaft

Die Konferenz kommt überein, daß die Mitgliedstaaten bei der Wahrnehmung ihrer
Zuständigkeiten nach Artikel 73 1 Absatz 1 des Vertrags zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft außenpolitische Überlegungen berücksichtigen können .
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20 . Erklärung zu Artikel 73 m des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft

Nach Artikel 73 m des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft beschlossene
Maßnahmen hindern die Mitgliedstaaten nicht daran, ihre Verfassungsvorschriften über
Pressefreiheit und die Freiheit der Meinungsäußerung in anderen Medien anzuwenden .

21 . Erklärung zu Artikel 73 o des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft

Die Konferenz kommt überein , daß der Rat die Einzelheiten des Beschlusses nach
Artikel 73 o Absatz 2 zweiter Gedankenstrich des Vertrags zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft vor Ablauf des in Artikel 73 o genannten Fünfjahreszeitraums prüfen wird, da
mit er diesen Beschluß unmittelbar nach Ablauf dieses Zeitraums fassen und anwenden kann.

22 . Erklärung zu Personen mit einer Behinderung

Die Konferenz kommt überein, daß die Organe der Gemeinschaft bei der Ausarbeitung von
Maßnahmen nach Artikel 100 a des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
den Bedürfnissen von Personen mit einer Behinderung Rechnung tragen .

23 . Erklärung zu den in Artikel 109 r des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemein
schaft genannten Anreizmaßnahmen

Die Konferenz kommt überein, daß die Anreizmaßnahmen nach Artikel 109 r des Vertrags
zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft stets folgende Angaben enthalten sollten :

— die Gründe für ihre Annahme auf der Grundlage einer objektiven Beurteilung ihrer Not
wendigkeit und des Vorhandenseins eines zusätzlichen Nutzens auf Gemeinschaftsebene ;

— ihre Geltungsdauer, die fünf Jahre nicht überschreiten sollte ;

— die Obergrenze für ihre Finanzierung, die den Anreizcharakter solcher Maßnahmen
widerspiegeln sollte .

24 . Erklärung zu Artikel 109 r des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft

Es gilt als vereinbart, daß Ausgaben nach Artikel 109 r des Vertrags zur Gründung der Euro
päischen Gemeinschaft unter Rubrik 3 der Finanziellen Vorausschau fallen .

25 . Erklärung zu Artikel 118 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft

Es gilt als vereinbart, daß Ausgaben nach Artikel 118 des Vertrags zur Gründung der Euro
päischen Gemeinschaft unter Rubrik 3 der Finanziellen Vorausschau fallen .
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26 . Erklärung zu Artikel 118 Absatz 2 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemein
schaft

Die Hohen Vertragsparteien stellen fest, daß bei den Beratungen über Artikel 118 Absatz 2
des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft Einvernehmen darüber bestand,
daß die Gemeinschaft beim Erlaß von Mindestvorschriften zum Schutz der Sicherheit und
Gesundheit der Arbeitnehmer nicht beabsichtigt, Arbeitnehmer kleiner und mittlerer Unter
nehmen in einer den Umständen nach nicht gerechtfertigten Weise zu benachteiligen .

27 . Erklärung zu Artikel 118 b Absatz 2 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Ge
meinschaft

Die Hohen Vertragsparteien erklären, daß die erste der Durchführungsvorschriften zu den
Vereinbarungen zwischen den Sozialpartnern auf Gemeinschaftsebene nach Artikel 118 b Ab
satz 2 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft die Erarbeitung des Inhalts
dieser Vereinbarungen durch Tarifverhandlungen gemäß den Regeln eines jeden Mitglied
staats betrifft und daß diese Vorschrift mithin weder eine Verpflichtung der Mitgliedstaaten,
diese Vereinbarungen unmittelbar anzuwenden oder diesbezügliche Umsetzungsregeln zu er
arbeiten, noch eine Verpflichtung beinhaltet, zur Erleichterung ihrer Anwendung die gelten
den innerstaatlichen Rechtsvorschriften zu ändern .

28 . Erklärung zu Artikel 119 Absatz 4 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemein
schaft

Maßnahmen der Mitgliedstaaten nach Artikel 119 Absatz 4 des Vertrags zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft sollten in erster Linie der Verbesserung der Lage der Frauen im
Arbeitsleben dienen.

29 . Erklärung zum Sport

Die Konferenz unterstreicht die gesellschaftliche Bedeutung des Sports , insbesondere die
Rolle, die dem Sport bei der Identitätsfindung und der Begegnung der Menschen zukommt.
Die Konferenz appelliert daher an die Gremien der Europäischen Union, bei wichtigen, den
Sport betreffenden Fragen die Sportverbände anzuhören . In diesem Zusammenhang sollten die
Besonderheiten des Amateursports besonders berücksichtigt werden.

30 . Erklärung zu den Inselgebieten

Die Konferenz ist sich dessen bewußt, daß Inselgebiete unter strukturellen Nachteilen leiden,
die mit ihrer Insellage verknüpft sind und die als ständige Gegebenheiten ihre wirtschaftliche
und soziale Entwicklung beeinträchtigen .

Die Konferenz stellt dementsprechend fest , daß das Gemeinschaftsrecht diesen Nachteilen
Rechnung tragen muß und daß — soweit gerechtfertigt — spezielle Maßnahmen zugunsten
dieser Gebiete getroffen werden können, um diese zu fairen Bedingungen besser in den Bin
nenmarkt einzugliedern .
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31 . Erklärung zu dem Beschluß des Rates vom 13 . Juli 1987

Die Konferenz fordert die Kommission auf, dem Rat bis spätestens Ende 1998 einen Vor
schlag zur Änderung des Beschlusses des Rates vom 13 . Juli 1987 zur Festlegung der Modali
täten für die Ausübung der der Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse zu unter
breiten .

32 . Erklärung zur Organisation und Arbeitsweise der Kommission

Die Konferenz nimmt Kenntnis von der Absicht der Kommission, rechtzeitig für die im Jahr
2000 beginnende Amtszeit eine Neugestaltung der Aufgaben innerhalb des Kollegiums vorzu
bereiten, damit eine optimale Aufteilung zwischen herkömmlichen Ressorts und spezifischen
Aufgabenbereichen gewährleistet wird .
In diesem Zusammenhang vertritt die Konferenz die Auffassung, daß der Präsident der Kom
mission sowohl bei der Zuweisung der Aufgaben innerhalb des Kollegiums als auch bei jeder
Neuordnung dieser Aufgaben während der Amtszeit einen großen Ermessensspielraum haben
muß .

Die Konferenz nimmt ebenfalls Kenntnis von der Absicht der Kommission, gleichlaufend eine
Neugliederung ihrer Dienststellen in Angriff zu nehmen . Sie nimmt insbesondere zur Kennt
nis , daß es wünschenswert ist , einem Vizepräsidenten die Zuständigkeit für die Außenbezie
hungen zuzuweisen .

33 . Erklärung zu Artikel 188 c Absatz 3 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Ge
meinschaft

Die Konferenz ersucht den Rechnungshof, die Europäische Investitionsbank und die Kommis
sion, die derzeitige Dreiervereinbarung in Kraft zu belassen . Beantragt eine der Parteien eine
Nachfolge- oder Anderungsvereinbarung, so wird eine Ubereinkunft darüber unter Berück
sichtigung der jeweiligen Interessen angestrebt .

34 . Erklärung zur Einhaltung der Fristen im Rahmen des Mitentscheidungsverfahrens

Die Konferenz fordert das Europäische Parlament, den Rat und die Kommission auf, alle
Anstrengungen zu unternehmen, damit sichergestellt ist, daß das Mitentscheidungsverfahren
möglichst zügig verläuft . Sie weist darauf hin, wie wichtig es ist, daß die in Artikel 189 b des
Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft festgelegten Fristen strikt eingehalten
werden, und bekräftigt, daß auf die in Absatz 7 jenes Artikels vorgesehene Fristverlängerung
nur zurückgegriffen werden sollte , wenn dies unbedingt erforderlich ist . In keinem Fall sollten
zwischen der zweiten Lesung im Europäischen Parlament und dem Ausgang des Verfahrens
im Vermittlungsausschuß mehr als neun Monate verstreichen .

35 . Erklärung zu Artikel 191 a Absatz 1 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Ge
meinschaft

Die Konferenz kommt überein , daß die in Artikel 191 a Absatz 1 des Vertrags zur Gründung
der Europäischen Gemeinschaft genannten Grundsätze und Bedingungen es einem Mitglied
staat gestatten, die Kommission oder den Rat zu ersuchen, ein aus dem betreffenden Mitglied
staat stammendes Dokument nicht ohne seine vorherige Zustimmung an Dritte weiterzuleiten .
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36 . Erklärung zu den überseeischen Ländern und Gebieten

Die Konferenz räumt ein, daß das besondere Assoziierungssystem für die überseeischen Län
der und Gebiete (ÜLG) im Vierten Teil des Vertrags zur Gründung der Europäischen Ge
meinschaft für eine Vielzahl von Ländern und Gebieten mit großer Fläche und Einwohnerzahl
gedacht war. Dieses System hat sich seit 1957 kaum weiterentwickelt .

Die Konferenz stellt fest, daß es heute nur noch 20 ÜLG gibt, bei denen es sich um weit
verstreute Inseln mit insgesamt rund 900 000 Einwohnern handelt . Zudem sind die meisten
ÜLG strukturell gesehen weit im Rückstand , was auf die besonders ungünstigen geographi
schen und wirtschaftlichen Bedingungen zurückzuführen ist . Unter diesen Umständen kann
das besondere Assoziierungssystem in der Form von 1957 den Herausforderungen der Ent
wicklung der ÜLG nicht mehr gerecht werden .

Die Konferenz weist nachdrücklich darauf hin, daß das Ziel der Assoziierung die Förderung
der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung der Länder und Gebiete und die Herstellung
enger Wirtschaftsbeziehungen zwischen ihnen und der gesamten Gemeinschaft ist .

Daher fordert die Konferenz den Rat auf, dieses Assoziierungssystem nach Artikel 136 des
Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft bis Februar 2000 zu überprüfen ; da
bei sollen vier Ziele verfolgt werden :

— wirksamere Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung der ÜLG ;

— Vertiefung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen den ÜLG und der Europäischen Union ;

— stärkere Berücksichtigung der Verschiedenheit und der Besonderheiten der einzelnen
ÜLG, auch im Hinblick auf die Niederlassungsfreiheit ;.

— Gewährleistung einer größeren Wirksamkeit des Finanzinstruments .

37 . Erklärung zu öffentlich-rechtlichen Kreditinstituten in Deutschland

Die Konferenz nimmt die Auffassung der Kommission zur Kenntnis , daß die bestehenden
Wettbewerbsregeln der Gemeinschaft es zulassen, Dienstleistungen von allgemeinem wirt
schaftlichem Interesse , welche die in Deutschland bestehenden öffentlich-rechtlichen Kreditin
stitute erfüllen, sowie ihnen zum Ausgleich für die mit diesen Leistungen verbundenen Lasten
gewährte Fazilitäten voll zu berücksichtigen . Dabei bleibt es der Organisation dieses Mitglied
staats überlassen, auf welche Weise er insoweit den Gebietskörperschaften die Erfüllung ihrer
Aufgabe ermöglicht, in ihren Regionen eine flächendeckende und leistungsfähige Finanzinfra
struktur zur Verfügung zu stellen . Diese Fazilitäten dürfen die Wettbewerbsbedingungen nicht
in einem Ausmaß beeinträchtigen, das über das zur Erfüllung der besonderen Aufgaben erfor
derliche Maß hinausgeht und zugleich dem Interesse der Gemeinschaft entgegenwirkt .

Die Konferenz erinnert daran, daß der Europäische Rat die Kommission ersucht hat, zu prü
fen, ob es in den übrigen Mitgliedstaaten vergleichbare Fälle gibt, auf etwaige vergleichbare
Fälle dieselben Maßstäbe anzuwenden und dem Rat in der Zusammensetzung der Wirtschafts
und Finanzminister Bericht zu erstatten .
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38 . Erklärung zu freiwilligen Diensten

Die Konferenz erkennt an , daß die freiwilligen Dienste einen wichtigen Beitrag zur Entwick
lung der sozialen Solidariät leisten .

Die Gemeinschaft wird die europäische Dimension freiwilliger Vereinigungen fördern und da
bei besonderen Wert auf den Austausch von Informationen und Erfahrungen sowie die Mit
wirkung von Jugendlichen und älteren Menschen an freiwilliger Arbeit legen .

39 . Erklärung zur redaktionellen Qualität der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften

Die Konferenz stellt fest , daß die redaktionelle Qualität wesentliche Voraussetzung dafür ist,
daß gemeinschaftliche Rechtsvorschriften von den zuständigen einzelstaatlichen Behörden
ordnungsgemäß angewandt und von den Bürgern und der Wirtschaft besser verstanden wer
den . Sie erinnert an die diesbezüglichen Schlußfolgerungen des Vorsitzes des Europäischen
Rates (Edinburgh, 11 . / 12 . Dezember 1992 ) und an die vom Rat am 8 . Juni 1993 angenom
mene Entschließung über die redaktionelle Qualität der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften
(.Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, C 166 vom 17 . 6 . 1993 , S. 1 ).

Die Konferenz ist der Auffassung, daß die drei am Verfahren für die Annahme gemeinschaft
licher Rechtsvorschriften beteiligten Organe, nämlich das Europäische Parlament, der Rat und
die Kommission, Leitlinien für die redaktionelle Qualität dieser Vorschriften festlegen sollten .
Sie weist ferner darauf hin , daß die gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften zugänglicher ge
macht werden sollten, und begrüßt in dieser Hinsicht die Annahme und erste Anwendung des
beschleunigten Arbeitsverfahrens für die amtliche Kodifizierung von Rechtstexten, das durch
die Interinstitutionelle Vereinbarung vom 20 . Dezember 1994 festgelegt wurde (Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften, C 102 vom 4 . 4 . 1996 , S. 2 ).

Die Konferenz erklärt deshalb , daß das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission

— einvernehmlich Leitlinien zur Verbesserung der redaktionellen Qualität der gemeinschaft
lichen Rechtsvorschriften festlegen und bei der Prüfung von Vorschlägen oder Entwürfen
für gemeinschaftliche Rechtsakte diese Leitlinien zugrunde legen und die internen organi
satorischen Maßnahmen ergreifen sollten , die sie für eine angemessene Durchführung der
Leitlinien als erforderlich erachten ;

— alles daran setzen sollten, um die Kodifizierung von Rechtstexten zu beschleunigen .

40 . Erklärung zu dem Verfahren beim Abschluß internationaler Übereinkünfte durch die Euro
päische Gemeinschaft für Kohle und Stahl

Der Wegfall des § 14 des Abkommens über die Übergangsbestimmungen im Anhang zum Ver
trag über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl stellt keine Än
derung der bestehenden Praxis hinsichtlich des Verfahrens beim Abschluß internationaler
Übereinkünfte durch die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl dar.
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41 . Erklärung zu den Vorschriften über die Transparenz, den Zugang zu Dokumenten und die
Bekämpfung von Betrügereien

Die Konferenz ist der Ansicht, daß sich das Europäische Parlament, der Rat und die Kommis
sion , wenn sie aufgrund des Vertrags über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für
Kohle und Stahl und des Vertrags zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft han
deln , von den im Rahmen des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft gelten
den Vorschriften über die Transparenz, den Zugang zu Dokumenten und die Bekämpfung
von Betrügereien leiten lassen sollten .

42 . Erklärung über die Konsolidierung der Verträge

Die Hohen Vertragsparteien sind übereingekommen, daß die während dieser Regierungskon
ferenz begonnene technische Arbeit möglichst zügig mit dem Ziel fortgesetzt wird , eine kon
solidierte Fassung aller einschlägigen Verträge, einschließlich des Vertrags über die Europäi
sche Union, vorzubereiten .
Sie sind ferner übereingekommen, daß die Endergebnisse dieser technischen Arbeit, die unter
der Verantwortung des Generalsekretärs des Rates zur leichteren Orientierung veröffentlicht
werden, keine Rechtswirkung haben .

43 . Erklärung zum Protokoll über die Anwendung der Grundsätze der Subsidiarität und der
Verhältnismäßigkeit

Die Hohen Vertragsparteien bekräftigen zum einen die der Schlußakte zum Vertrag über die
Europäische Union beigefügte Erklärung zur Anwendung des Gemeinschaftsrechts und zum
anderen die Schlußfolgerungen des Europäischen Rates von Essen, wonach die administrative
Durchführung des Gemeinschaftsrechts grundsätzlich Sache der Mitgliedstaaten gemäß ihren
verfassungsrechtlichen Vorschriften bleibt . Die Aufsichts-, Kontroll- und Durchführungsbe
fugnisse der Gemeinschaftsorgane nach den Artikeln 145 und 155 des Vertrags zur Gründung
der Europäischen Gemeinschaft bleiben hiervon unberührt .

44 . Erklärung zu Artikel 2 des Protokolls zur Einbeziehung des Schengen-Besitzstands in den
Rahmen der Europäischen Union

Die Hohen Vertragsparteien kommen überein, daß der Rat zum Zeitpunkt des Inkrafttretens
des Vertrags von Amsterdam alle erforderlichen Maßnahmen beschließt, die in Artikel 2 des
Protokolls zur Einbeziehung des Schengen-Besitzstands in den Rahmen der Europäischen
Union genannt sind . Zu diesem Zweck werden rechtzeitig die erforderlichen Vorbereitungs
arbeiten eingeleitet, damit sie vor dem genannten Zeitpunkt abgeschlossen werden können .

45 . Erklärung zu Artikel 4 des Protokolls zur Einbeziehung des Schengen-Besitzstands in den
Rahmen der Europäischen Union

Die Hohen Vertragsparteien ersuchen den Rat, die Stellungnahme der Kommission einzuho
len , bevor er über einen von Irland und dem Vereinigten Königreich Großbritannien und
Nordirland gestellten Antrag nach Artikel 4 des Protokolls zur Einbeziehung des Schengen
Besitzstands in den Rahmen der Europäischen Union entscheidet, einzelne oder alle Bestim
mungen des Schengen-Besitzstands auf sie anzuwenden .



10 . 11 . 97 DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften C 340/ 141

Ferner verpflichten sie sich, die größtmöglichen Anstrengungen zu unternehmen, damit Irland
und das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland — wenn sie dies wünschen —
Artikel 4 des genannten Protokolls in Anspruch nehmen können, so daß der Rat in der Lage
ist, die in jenem Artikel genannten Beschlüsse , und zwar zum Zeitpunkt des Inkrafttretens
jenes Protokolls oder zu jedem späteren Zeitpunkt, zu fassen .

46 . Erklärung zu Artikel 5 des Protokolls zur Einbeziehung des Schengen-Besitzstands in den
Rahmen der Europäischen Union

Die Hohen Vertragsparteien übernehmen die Verpflichtung, sich nach besten Kräften dafür
einzusetzen, daß ein Vorgehen unter Beteiligung aller Mitgliedstaaten in den Bereichen des
Schengen-Besitzstands ermöglicht wird , insbesondere wenn Irland und das Vereinigte König
reich Großbritannien und Nordirland nach Artikel 4 des Protokolls zur Einbeziehung des
Schengen-Besitzstands in den Rahmen der Europäischen Union einzelne oder alle Bestimmun
gen dieses Besitzstands übernommen haben .

47 . Erklärung zu Artikel 6 des Protokolls zur Einbeziehung des Schengen-Besitzstands in den
Rahmen der Europäischen Union

Die Hohen Vertragsparteien kommen überein, alle erforderlichen Schritte zu unternehmen,
damit die in Artikel 6 des Protokolls zur Einbeziehung des Schengen-Besitzstands in den Rah
men der Europäischen Union genannten Ubereinkommen zu demselben Zeitpunkt in Kraft
treten können wie der Vertrag von Amsterdam.

48 . Erklärung zum Protokoll über die Gewährung von Asyl für Staatsangehörige von Mitglied
staaten der Europäischen Union

Das Protokoll über die Gewährung von Asyl für Staatsangehörige von Mitgliedstaaten der
Europäischen Union berührt nicht das Recht eines jeden Mitgliedstaats , die organisatorischen
Maßnahmen zu treffen, die er zur Erfüllung seiner Verpflichtungen aus dem Genfer Abkom
men vom 28 . Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge für erforderlich hält .

49 . Erklärung zu Buchstabe d des einzigen Artikels des Protokolls über die Gewährung von
Asyl für Staatsangehörige der Mitgliedstaaten der Europäischen Union

Die Konferenz erklärt, daß sie die Bedeutung der Entschließung der für Einwanderung zu
ständigen Minister der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften vom 30 . November/
1 . Dezember 1992 über offensichtlich unbegründete Asylanträge und der Entschließung des
Rates vom 20 . Juni 1995 über die Mindestgarantien für Asylverfahren anerkennt, jedoch die
Frage des Mißbrauchs von Asylverfahren und geeigneter schneller Verfahren, die es gestatten,
auf die Prüfung offensichtlich unbegründeter Asylanträge zu verzichten, weiter geprüft wer
den sollte , damit neue Verbesserungen zur Beschleunigung dieser Verfahren eingeführt wer
den können .
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50 . Erklärung zum Protokoll über die Organe im Hinblick auf die Erweiterung der Euro
päischen Union

Es wird vereinbart, daß die Geltungsdauer des Beschlusses des Rates vom 29 . März 1994
(„Ioannina-Kompromiß") bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der ersten Erweiterung verlän
gert wird und daß bis zu diesem Zeitpunkt eine Lösung für den Sonderfall Spaniens gefunden
wird .

51 . Erklärung zu Artikel 10 des Vertrags von Amsterdam

Mit dem Vertrag von Amsterdam werden hinfällig gewordene Bestimmungen des Vertrags zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft, des Vertrags über die Gründung der Europäischen
Gemeinschaft für Kohle und Stahl und des Vertrags zur Gründung der Europäischen Atomge
meinschaft in ihrer vor Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam gültigen Fassung aufgeho
ben und gestrichen ; einige Bestimmungen jener Verträge wurden angepaßt und einige Bestim
mungen des Vertrags zur Einsetzung eines gemeinsamen Rates und einer gemeinsamen Kom
mission der Europäischen Gemeinschaften sowie des Akts zur Einführung allgemeiner unmit
telbarer Wahlen der Abgeordneten des Europäischen Parlaments wurden eingefügt . Diese Än
derungen berühren nicht den gemeinschaftlichen Besitzstand .
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VON DER KONFERENZ ZUR KENNTNIS GENOMMENE ERKLÄRUNGEN

1 . Erklärung Österreichs und Luxemburgs zu Kreditinstituten

Osterreich und Luxemburg gehen davon aus , daß die „Erklärung zu öffentlich-rechtlichen
Kreditinstituten in Deutschland" auch für Kreditinstitute in Osterreich und Luxemburg mit
vergleichbaren Organisationsformen gilt .

2 . Erklärung Dänemarks zu Artikel K.14 des Vertrags über die Europäische Union

Nach Artikel K.14 des Vertrags über die Europäische Union ist die Einstimmigkeit aller Mit
glieder des Rates der Europäischen Union, d . h . aller Mitgliedstaaten, für die Annahme von
Beschlüssen zur Anwendung des Titels III a des Vertrags zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft über Visa, Asyl, Einwanderung und andere Politiken betreffend den freien Per
sonenverkehr auf Maßnahmen in den in Artikel K.l des Vertrags über die Europäische Union
genannten Bereichen erforderlich . Ferner müssen einstimmig gefaßte Beschlüsse des Rates vor
ihrem Inkrafttreten in jedem Mitgliedstaat gemäß dessen verfassungsrechtlichen Vorschriften
angenommen werden . In Dänemark ist für diese Annahme im Falle einer Übertragung von
Hoheitsrechten im Sinne der dänischen Verfassung entweder die Mehrheit der Stimmen von
fünf Sechsteln der Mitglieder des Folketing oder aber sowohl die Mehrheit der Stimmen der
Mitglieder des Folketing als auch die Mehrheit der im Rahmen einer Volksabstimmung abge
gebenen Stimmen erforderlich .

3 . Erklärung Deutschlands, Österreichs und Belgiens zur Subsidiarität

Die Regierungen Deutschlands , Österreichs und Belgiens gehen davon aus , daß die Maßnah
men der Europäischen Gemeinschaft gemäß dem Subsidiaritätsprinzip nicht nur die Mitglied
staaten betreffen, sondern auch deren Gebietskörperschaften, soweit diese nach nationalem
Verfassungsrecht eigene gesetzgeberische Befugnisse besitzen .

4 . Erklärung Irlands zu Artikel 3 des Protokolls über die Position des Vereinigten Königreichs
und Irlands

Irland erklärt, daß es beabsichtigt, sein Recht nach Artikel 3 des Protokolls über die Position
des Vereinigten Königreichs und Irlands , sich an der Annahme von Maßnahmen nach
Titel III a des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft zu beteiligen, so weit
wahrzunehmen, wie dies mit der Aufrechterhaltung des zwischen ihm und dem Vereinigten
Königreich bestehenden einheitlichen Reisegebiets vereinbar ist . Irland weist darauf hin , daß
seine Teilnahme an dem Protokoll über die Anwendung bestimmter Aspekte des Artikels 7 a
des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft auf das Vereinigte Königreich
und auf Irland seinen Wunsch widerspiegelt, das zwischen ihm und dem Vereinigten König
reich bestehende einheitliche Reisegebiet beizubehalten, um ein größtmögliches Maß an Frei
heit des Reiseverkehrs nach und aus Irland zu gewährleisten .
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5 . Erklärung Belgiens zum Protokoll über die Gewährung von Asyl für Staatsangehörige von
Mitgliedstaaten der Europäischen Union

Bei der Annahme des Protokolls über die Gewährung von Asyl für Staatsangehörige von Mit
gliedstaaten der Europäischen Union erklärt Belgien, daß es gemäß seinen Verpflichtungen
aus dem Genfer Abkommen von 1951 und dem New Yorker Protokoll von 1967 in Einklang
mit Buchstabe d des Einzigen Artikels dieses Protokolls jeden Asylantrag eines Staatsangehöri
gen eines anderen Mitgliedstaates gesondert prüfen wird .

6 . Erklärung Belgiens, Frankreichs und Italiens zum Protokoll über die Organe im Hinblick
auf die Erweiterung der Europäischen Union

Belgien , Frankreich und Italien stellen fest, daß auf der Grundlage der Ergebnisse der Regie
rungskonferenz der Vertrag von Amsterdam nicht der vom Europäischen Rat von Madrid
bekräftigten Notwendigkeit entspricht, wesentliche Fortschritte bei der Stärkung der Organe
zu erzielen .

Diese Länder sind der Ansicht, daß eine solche Stärkung eine unerläßliche Voraussetzung für
den Abschluß der ersten Beitrittsverhandlungen ist . Sie sind entschlossen, die aufgrund des
Protokolls betreffend die Zusammensetzung der Kommission und die Stimmenwägung erfor
derlichen Maßnahmen zu erlassen, und vertreten die Auffassung, daß eine erhebliche Auswei
tung des Rückgriffs auf eine Abstimmung mit qualifizierter Mehrheit zu den wesentlichen
Elementen gehört, denen Rechnung getragen werden sollte .

7 . Erklärung Frankreichs zur Lage der überseeischen Departements hinsichtlich des Protokolls
zur Einbeziehung des Schengen-Besitzstands in den Rahmen der Europäischen Union

Frankreich ist der Ansicht, daß die Durchführung des Protokolls zur Einbeziehung des Schen
gen-Besitzstands in den Rahmen der Europäischen Union nicht den geographischen Geltungs
bereich des am 19 . Juni 1990 in Schengen unterzeichneten Ubereinkommens zur Durch
führung des Übereinkommens von Schengen vom 14 . Juni 1985 berührt, wie er in Artikel 138
Absatz 1 jenes Übereinkommens festgelegt ist .

8 . Erklärung Griechenlands zur Erklärung zum Status der Kirchen und weltanschaulichen
Gemeinschaften

Unter Bezugnahme auf die Erklärung zum Status der Kirchen und weltanschaulichen Gemein
schaften erinnert Griechenland an die Gemeinsame Erklärung betreffend den Berg Athos im
Anhang zur Schlußakte des Vertrags über den Beitritt Griechenlands zu den Europäischen
Gemeinschaften .
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SEINE MAJESTAT DER KONIG DER BELGIER, IHRE MAJESTAT DIE KÖNIGIN VON
DÄNEMARK, DER PRÄSIDENT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND, DER PRÄSI
DENT DER GRIECHISCHEN REPUBLIK, SEINE MAJESTÄT DER KÖNIG VON SPANIEN,
DER PRÄSIDENT DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK, DER PRÄSIDENT IRLANDS, DER
PRÄSIDENT DER ITALIENISCHEN REPUBLIK, SEINE KÖNIGLICHE HOHEIT DER
GROSSHERZOG VON LUXEMBURG, IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN DER NIEDER
LANDE, DER PRÄSIDENT DER PORTUGIESISCHEN REPUBLIK, IHRE MAJESTÄT DIE
KÖNIGIN DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS GROSSBRITANNIEN UND NORDIRLAND,

ENTSCHLOSSEN, den mit der Gründung der Europäischen Gemeinschaften eingeleiteten Prozeß der
europäischen Integration auf eine neue Stufe zu heben,

EINGEDENK der historischen Bedeutung der Überwindung der Teilung des europäischen Kontinents
und der Notwendigkeit, feste Grundlagen für die Gestalt des zukünftigen Europas zu schaffen ,

IN BESTÄTIGUNG ihres Bekenntnisses zu den Grundsätzen der Freiheit, der Demokratie und der
Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten und der Rechtsstaatlichkeit,

IN BESTÄTIGUNG der Bedeutung, die sie den sozialen Grundrechten beimessen , wie sie in der am
18 . Oktober 1961 in Turin unterzeichneten Europäischen Sozialcharta und in der Gemeinschaftscharta
der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer von 1989 festgelegt sind ,

IN DEM WUNSCH, die Solidarität zwischen ihren Völkern unter Achtung ihrer Geschichte , ihrer
Kultur und ihrer Traditionen zu stärken,

IN DEM WUNSCH, Demokratie und Effizienz in der Arbeit der Organe weiter zu stärken , damit
diese in die Lage versetzt werden , die ihnen übertragenen Aufgaben in einem einheitlichen institutionel
len Rahmen besser wahrzunehmen,

ENTSCHLOSSEN, die Stärkung und die Konvergenz ihrer Volkswirtschaften herbeizuführen und
eine Wirtschafts- und Währungsunion zu errichten , die im Einklang mit diesem Vertrag eine einheit
liche , stabile Währung einschließt,

IN DEM FESTEN WILLEN, im Rahmen der Verwirklichung des Binnenmarkts sowie der Stärkung
des Zusammenhalts und des Umweltschutzes den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt ihrer Völker
unter Berücksichtigung des Grundsatzes der nachhaltigen Entwicklung zu fördern und Politiken zu
verfolgen , die gewährleisten , daß Fortschritte bei der wirtschaftlichen Integration mit parallelen Fort
schritten auf anderen Gebieten einhergehen ,

ENTSCHLOSSEN, eine gemeinsame Unionsbürgerschaft für die Staatsangehörigen ihrer Länder ein
zuführen ,

ENTSCHLOSSEN, eine Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik zu verfolgen, wozu nach Maß
gabe des Artikels 17 auch die schrittweise Festlegung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik gehört,
die zu einer gemeinsamen Verteidigung führen könnte , und so die Identität und Unabhängigkeit Euro
pas zu stärken , um Frieden, Sicherheit und Fortschritt in Europa und in der Welt zu fördern ,
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ENTSCHLOSSEN, die Freizügigkeit unter gleichzeitiger Gewährleistung der Sicherheit ihrer Bürger
durch den Aufbau eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts nach Maßgabe der Bestim
mungen dieses Vertrags zu fördern ,

ENTSCHLOSSEN, den Prozeß der Schaffung einer immer engeren Union der Völker Europas , in der
die Entscheidungen entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip möglichst bürgernah getroffen werden,
weiterzuführen ,

IM HINBLICK auf weitere Schritte , die getan werden müssen, um die europäische Integration voran
zutreiben ,

HABEN BESCHLOSSEN, eine Europäische Union zu gründen ; sie haben zu diesem Zweck zu ihren
Bevollmächtigten ernannt :

SEINE MAJESTAT DER KÖNIG DER BELGIER :

Mark EYSKENS, Minister für auswärtige Angelegenheiten,
Philippe MAYSTADT, Minister der Finanzen ;

IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN VON DÄNEMARK :
Uffe ELLEMANN-JENSEN, Minister für auswärtige Angelegenheiten,
Anders FOGH RASMUSSEN, Minister für Wirtschaft ;

DER PRÄSIDENT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND :

Hans-Dietrich GENSCHER, Bundesminister des Auswärtigen ,
Theodor WAIGEL, Bundesminister der Finanzen ;

DER PRÄSIDENT DER GRIECHISCHEN REPUBLIK :

Antonios SAMARAS, Minister für auswärtige Angelegenheiten,
Efthymios CHRISTODOULOU, Minister für Wirtschaft ;

SEINE MAJESTAT DER KÖNIG VON SPANIEN :

Francisco FERNÄNDEZ ORDÓÑEZ, Minister für auswärtige Angelegenheiten,
Carlos SOLCFiAGA CATALÄN, Minister für Wirtschaft und Finanzen ;

DER PRÄSIDENT DER FRANZOSISCHEN REPUBLIK :

Roland DUMAS, Minister für auswärtige Angelegenheiten,
Pierre BEREGOVOY, Minister für Wirtschaft, Finanzen und Haushalt ;
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DER PRÄSIDENT IRLANDS :

Gerard COLLINS, Minister für auswärtige Angelegenheiten,
Bertie AHERN, Minister der Finanzen :

DER PRÄSIDENT DER ITALIENISCHEN REPUBLIK :

Gianni DE MICHELIS, Minister für auswärtige Angelegenheiten ,
Guido CARLI , Schatzminister ;

SEINE KÖNIGLICHE HOHEIT DER GROSSHERZOG VON LUXEMBURG :

Jacques F. POOS, Vizepremierminister, Minister für auswärtige Angelegenheiten,
Jean-Claude JUNCKER, Minister der Finanzen ;

IHRE MAJESTAT DIE KONIGIN DER NIEDERLANDE :

Hans VAN DEN BROEK, Minister für auswärtige Angelegenheiten ,
Willem KOK, Minister der Finanzen ;

DER PRÄSIDENT DER PORTUGIESISCHEN REPUBLIK :

Joäo de Deus PINHEIRO, Minister für auswärtige Angelegenheiten,
Jorge BRAGA DE MACEDO, Minister der Finanzen ;

IHRE MAJESTÄT DIE KONIGIN DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS GROSSBRITANNIEN
UND NORDIRLAND :

Rt . Hon . Douglas HURD, Minister für auswärtige Angelegenheiten und Commonwealth-Fragen,
Hon . Francis MAUDE, Financial Secretary im Schatzamt ;

DIESE SIND nach Austausch ihrer als gut und gehörig befundenen Vollmachten wie folgt
ÜBEREINGEKOMMEN :
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TITEL I

GEMEINSAME BESTIMMUNGEN

Artikel 1 (ex-Artikel A)

Durch diesen Vertrag gründen die HOHEN VERTRAGSPARTEIEN untereinander eine
EUROPÄISCHE UNION, im folgenden als „Union" bezeichnet.

Dieser Vertrag stellt eine neue Stufe bei der Verwirklichung einer immer engeren Union der
Völker Europas dar , in der die Entscheidungen möglichst offen und möglichst bürgernah
getroffen werden.

Grundlage der Union sind die Europäischen Gemeinschaften, ergänzt durch die mit diesem
Vertrag eingeführten Politiken und Formen der Zusammenarbeit . Aufgabe der Union ist es ,
die Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten sowie zwischen ihren Völkern kohärent und
solidarisch zu gestalten .

Artikel 2 (ex-Artikel B)

Die Union setzt sich folgende Ziele :

— die Förderung des wirtschaftlichen und sozialen Fortschritts und eines hohen Beschäfti
gungsniveaus sowie die Herbeiführung einer ausgewogenen und nachhaltigen Entwick
lung, insbesondere durch Schaffung eines Raumes ohne Binnengrenzen, durch Stärkung
des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts und durch Errichtung einer Wirtschafts
und Währungsunion, die auf längere Sicht auch eine einheitliche Währung nach Maßgabe
dieses Vertrags umfaßt ;

— die Behauptung ihrer Identität auf internationaler Ebene, insbesondere durch eine Gemein
same Außen- und Sicherheitspolitik, wozu nach Maßgabe des Artikels 17 auch die schritt
weise Festlegung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik gehört, die zu einer
gemeinsamen Verteidigung führen könnte ;

— die Stärkung des Schutzes der Rechte und Interessen der Angehörigen ihrer Mitgliedstaa
ten durch Einführung einer Unionsbürgerschaft ;

— die Erhaltung und Weiterentwicklung der Union als Raum der Freiheit, der Sicherheit und
des Rechts , in dem in Verbindung mit geeigneten Maßnahmen in bezug auf die Kontrollen
an den Außengrenzen, das Asyl , die Einwanderung sowie die Verhütung und Bekämpfung
der Kriminalität der freie Personenverkehr gewährleistet ist ;

— die volle Wahrung des gemeinschaftlichen Besitzstands und seine Weiterentwicklung, wo
bei geprüft wird, inwieweit die durch diesen Vertrag eingeführten Politiken und Formen
der Zusammenarbeit mit dem Ziel zu revidieren sind , die Wirksamkeit der Mechanismen
und Organe der Gemeinschaft sicherzustellen .

Die Ziele der Union werden nach Maßgabe dieses Vertrags entsprechend den darin enthalte
nen Bedingungen und der darin vorgesehenen Zeitfolge unter Beachtung des Subsidiaritäts
prinzips , wie es in Artikel 5 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft be
stimmt ist , verwirklicht .
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Artikel 3 (ex-Artikel C)

Die Union verfügt über einen einheitlichen institutionellen Rahmen, der die Kohärenz und
Kontinuität der Maßnahmen zur Erreichung ihrer Ziele unter gleichzeitiger Wahrung und
Weiterentwicklung des gemeinschaftlichen Besitzstands sicherstellt .

Die Union achtet insbesondere auf die Kohärenz aller von ihr ergriffenen außenpolitischen
Maßnahmen im Rahmen ihrer Außen-, Sicherheits-, Wirtschafts- und Entwicklungspolitik .
Der Rat und die Kommission sind für diese Kohärenz verantwortlich und arbeiten zu diesem
Zweck zusammen. Sie stellen jeweils in ihrem Zuständigkeitsbereich die Durchführung der
betreffenden Politiken sicher .

Artikel 4 (ex-Artikel D)

Der Europäische Rat gibt der Union die für ihre Entwicklung erforderlichen Impulse und legt
die allgemeinen politischen Zielvorstellungen für diese Entwicklung fest .

Im Europäischen Rat kommen die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten sowie der
Präsident der Kommission zusammen. Sie werden von den Ministern für auswärtige Angele
genheiten der Mitgliedstaaten und einem Mitglied der Kommission unterstützt . Der Europäi
sche Rat tritt mindestens zweimal jährlich unter dem Vorsitz des Staats- oder Regierungschefs
des Mitgliedstaats zusammen, der im Rat den Vorsitz innehat .

Der Europäische Rat erstattet dem Europäischen Parlament nach jeder Tagung Bericht und
legt ihm alljährlich einen schriftlichen Bericht über die Fortschritte der Union vor.

Artikel 5 (ex-Artikel E)

Das Europäische Parlament, der Rat, die Kommission, der Gerichtshof und der Rechnungshof
üben ihre Befugnisse nach Maßgabe und im Sinne der Verträge zur Gründung der Europäi
schen Gemeinschaften sowie der nachfolgenden Verträge und Akte zu deren Änderung oder
Ergänzung einerseits und der übrigen Bestimmungen des vorliegenden Vertrags andererseits
aus .

Artikel 6 (ex-Artikel F)

( 1 ) Die Union beruht auf den Grundsätzen der Freiheit, der Demokratie , der Achtung der
Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie der Rechtsstaatlichkeit ; diese Grundsätze sind
allen Mitgliedstaaten gemeinsam.

(2 ) Die Union achtet die Grundrechte , wie sie in der am 4 . November 1950 in Rom unter
zeichneten Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten
gewährleistet sind und wie sie sich aus den gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen der Mit
gliedstaaten als allgemeine Grundsätze des Gemeinschaftsrechts ergeben.

( 3 ) Die Union achtet die nationale Identität ihrer Mitgliedstaaten .

(4 ) Die Union stattet sich mit den Mitteln aus , die zum Erreichen ihrer Ziele und zur
Durchführung ihrer Politiken erforderlich sind .
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Artikel 7 (ex-Artikel F.l )

( 1 ) Auf Vorschlag eines Drittels der Mitgliedstaaten oder der Kommission und nach Zu
stimmung des Europäischen Parlaments kann der Rat, der in der Zusammensetzung der
Staats- und Regierungschefs tagt, einstimmig feststellen, daß eine schwerwiegende und anhal
tende Verletzung von in Artikel 6 Absatz 1 genannten Grundsätzen durch einen Mitgliedstaat
vorliegt, nachdem er die Regierung des betroffenen Mitgliedstaats zu einer Stellungnahme
aufgefordert hat .

(2 ) Wurde eine solche Feststellung getroffen, so kann der Rat mit qualifizierter Mehrheit
beschließen, bestimmte Rechte auszusetzen, die sich aus der Anwendung dieses Vertrags auf
den betroffenen Mitgliedstaat herleiten, einschließlich der Stimmrechte des Vertreters der Re
gierung dieses Mitgliedstaats im Rat. Dabei berücksichtigt er die möglichen Auswirkungen
einer solchen Aussetzung auf die Rechte und Pflichten natürlicher und juristischer Personen.

Die sich aus diesem Vertrag ergebenden Verpflichtungen des betroffenen Mitgliedstaats sind
für diesen auf jeden Fall weiterhin verbindlich .

( 3 ) Der Rat kann zu einem späteren Zeitpunkt mit qualifizierter Mehrheit beschließen,
nach Absatz 2 getroffene Maßnahmen abzuändern oder aufzuheben, wenn in der Lage, die
zur Verhängung dieser Maßnahmen geführt hat, Änderungen eingetreten sind .

( 4 ) Für die Zwecke dieses Artikels handelt der Rat ohne Berücksichtigung der Stimme des
Vertreters der Regierung des betroffenen Mitgliedstaats . Die Stimmenthaltung von anwesen
den oder vertretenen Mitgliedern steht dem Zustandekommen von Beschlüssen nach Absatz 1
nicht entgegen. Als qualifizierte Mehrheit gilt derselbe Anteil der gewogenen Stimmen der
betreffenden Mitglieder des Rates , der in Artikel 205 Absatz 2 des Vertrags zur Gründung der
Europäischen Gemeinschaft festgelegt ist .
Dieser Absatz gilt auch, wenn Stimmrechte nach Absatz 2 ausgesetzt werden .

( 5 ) Für die Zwecke dieses Artikels beschließt das Europäische Parlament mit der Mehrheit
von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen und mit der Mehrheit seiner Mitglieder.

TITEL II

BESTIMMUNGEN ZUR ÄNDERUNG DES VERTRAGS
ZUR GRÜNDUNG DER EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT

IM HINBLICK AUF DIE GRÜNDUNG DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

Artikel 8 (ex-Artikel G)
(nicht wiedergegeben)

TITEL III

BESTIMMUNGEN ZUR ÄNDERUNG DES VERTRAGS
ÜBER DIE GRÜNDUNG DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT FÜR

KOHLE UND STAHL

Artikel 9 (ex-Artikel H)
(nicht wiedergegeben)
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TITEL IV

BESTIMMUNGEN ZUR ÄNDERUNG DES VERTRAGS
ZUR GRÜNDUNG DER EUROPÄISCHEN ATOMGEMEINSCHAFT

Artikel 10 (ex-Artikel I )
(nicht wiedergegeben)

TITEL V

BESTIMMUNGEN ÜBER DIE GEMEINSAME AUSSEN- UND
SICHERHEITSPOLITIK

Artikel 11 (ex-Artikel J.l )

( 1 ) Die Union erarbeitet und verwirklicht eine Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik,
die sich auf alle Bereiche der Außen- und Sicherheitspolitik erstreckt und folgendes zum Ziel
hat :

— die Wahrung der gemeinsamen Werte , der grundlegenden Interessen, der Unabhängigkeit
und der Unversehrtheit der Union im Einklang mit den Grundsätzen der Charta der Ver
einten Nationen ;

— die Stärkung der Sicherheit der Union in allen ihren Formen ;

— die Wahrung des Friedens und die Stärkung der internationalen Sicherheit entsprechend
den Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen sowie den Prinzipien der Schlußakte
von Helsinki und den Zielen der Charta von Paris , einschließlich derjenigen, welche die
Außengrenzen betreffen ;

— die Förderung der internationalen Zusammenarbeit ;

— die Entwicklung und Stärkung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sowie die Achtung
der Menschenrechte und Grundfreiheiten .

(2 ) Die Mitgliedstaaten unterstützen die Außen- und Sicherheitspolitik der Union aktiv und
vorbehaltlos im Geiste der Loyalität und der gegenseitigen Solidarität .

Die Mitgliedstaaten arbeiten zusammen, um ihre gegenseitige politische Solidarität zu stärken
und weiterzuentwickeln . Sie enthalten sich jeder Handlung, die den Interessen der Union zu
widerläuft oder ihrer Wirksamkeit als kohärente Kraft in den internationalen Beziehungen
schaden könnte .

Der Rat trägt für die Einhaltung dieser Grundsätze Sorge .
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Artikel 12 (ex-Artikel J.2 )

Die Union verfolgt die in Artikel 11 aufgeführten Ziele durch

— Bestimmung der Grundsätze und der allgemeinen Leitlinien für die Gemeinsame Außen
und Sicherheitspolitik ,

— Beschlüsse über gemeinsame Strategien,

— Annahme gemeinsamer Aktionen,

— Annahme gemeinsamer Standpunkte ,

— Ausbau der regelmäßigen Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten bei der Führung ihrer
Politik .

Artikel 13 (ex-Artikel J.3 )

( 1 ) Der Europäische Rat bestimmt die Grundsätze und die allgemeinen Leitlinien der Ge
meinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, und zwar auch bei Fragen mit verteidigungspoliti
schen Bezügen .

(2 ) Der Europäische Rat beschließt gemeinsame Strategien, die in Bereichen, in denen
wichtige gemeinsame Interessen der Mitgliedstaaten bestehen, von der Union durchzuführen
sind .

In den gemeinsamen Strategien sind jeweils Zielsetzung, Dauer und die von der Union und
den Mitgliedstaaten bereitzustellenden Mittel anzugeben .

( 3 ) Der Rat trifft die für die Festlegung und Durchführung der Gemeinsamen Außen- und
Sicherheitspolitik erforderlichen Entscheidungen auf der Grundlage der vom Europäischen
Rat festgelegten allgemeinen Leitlinien .

Der Rat empfiehlt dem Europäischen Rat gemeinsame Strategien und führt diese durch, in
dem er insbesondere gemeinsame Aktionen und gemeinsame Standpunkte annimmt .

Der Rat trägt für ein einheitliches , kohärentes und wirksames Vorgehen der Union Sorge .

Artikel 14 (ex-Artikel J.4 )

( 1 ) Der Rat nimmt gemeinsame Aktionen an . Gemeinsame Aktionen betreffen spezifische
Situationen, in denen eine operative Aktion der Union für notwendig erachtet wird . In den
gemeinsamen Aktionen sind ihre Ziele , ihr Umfang, die der Union zur Verfügung zu stellen
den Mittel sowie die Bedingungen und erforderlichenfalls der Zeitraum für ihre Durchführung
festgelegt .

(2 ) Tritt eine Änderung der Umstände mit erheblichen Auswirkungen auf eine Angelegen
heit ein , die Gegenstand einer gemeinsamen Aktion ist, so überprüft der Rat die Grundsätze
und Ziele dieser Aktion und trifft die erforderlichen Entscheidungen. Solange der Rat keinen
Beschluß gefaßt hat, bleibt die gemeinsame Aktion bestehen .



10 . 11 . 97 DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften C 340/ 157

( 3 ) Die gemeinsamen Aktionen sind für die Mitgliedstaaten bei ihren Stellungnahmen und
ihrem Vorgehen bindend .

(4 ) Der Rat kann die Kommission ersuchen, ihm geeignete Vorschläge betreffend die Ge
meinsame Außen- und Sicherheitspolitik zur Gewährleistung der Durchführung einer gemein
samen Aktion zu unterbreiten .

( 5 ) Jede einzelstaatliche Stellungnahme oder Maßnahme, die im Rahmen einer gemeinsa
men Aktion geplant ist , wird so rechtzeitig mitgeteilt, daß erforderlichenfalls eine vorherige
Abstimmung im Rat stattfinden kann . Die Pflicht zur vorherigen Unterrichtung gilt nicht für
Maßnahmen, die eine bloße praktische Umsetzung der Entscheidungen des Rates auf einzel
staatlicher Ebene darstellen .

(6 ) Bei zwingender Notwendigkeit aufgrund der Entwicklung der Lage und mangels einer
Entscheidung des Rates können die Mitgliedstaaten unter Berücksichtigung der allgemeinen
Ziele der gemeinsamen Aktion die erforderlichen Sofortmaßnahmen ergreifen . Der betref
fende Mitgliedstaat unterrichtet den Rat sofort über derartige Maßnahmen .

(7 ) Ein Mitgliedstaat befaßt den Rat, wenn sich bei der Durchführung einer gemeinsamen
Aktion größere Schwierigkeiten ergeben ; der Rat berät darüber und sucht nach angemessenen
Lösungen . Diese dürfen nicht im Widerspruch zu den Zielen der gemeinsamen Aktion stehen
oder ihrer Wirksamkeit schaden .

Artikel 15 (ex-Artikel J.5 )

Der Rat nimmt gemeinsame Standpunkte an . In den gemeinsamen Standpunkten wird das
Konzept der Union für eine bestimmte Frage geographischer oder thematischer Art bestimmt.
Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge , daß ihre einzelstaatliche Politik mit den gemeinsamen
Standpunkten in Einklang steht .

Artikel 16 (ex-Artikel J.6)

Zu jeder außen- und sicherheitspolitischen Frage von allgemeiner Bedeutung findet im Rat
eine gegenseitige Unterrichtung und Abstimmung zwischen den Mitgliedstaaten statt, damit
gewährleistet ist, daß der Einfluß der Union durch konzertiertes und konvergierendes Han
deln möglichst wirksam zum Tragen kommt.

Artikel 17 (ex-Artikel 1.7 )

( 1 ) Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik umfaßt sämtliche Fragen, welche die
Sicherheit der Union betreffen, wozu auch die schrittweise Festlegung einer gemeinsamen
Verteidigungspolitik im Sinne des Unterabsatzes 2 gehört, die zu einer gemeinsamen Verteidi
gung führen könnte , falls der Europäische Rat dies beschließt . Er empfiehlt in diesem Fall den
Mitgliedstaaten, einen solchen Beschluß gemäß ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften an
zunehmen .
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Die Westeuropäische Union (WEU) ist integraler Bestandteil der Entwicklung der Union ; sie
eröffnet der Union den Zugang zu einer operativen Kapazität insbesondere im Zusammen
hang mit Absatz 2 . Sie unterstützt die Union bei der Festlegung der verteidigungspolitischen
Aspekte der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik gemäß diesem Artikel . Die Union
fördert daher engere institutionelle Beziehungen zur WEU im Hinblick auf die Möglichkeit
einer Integration der WEU in die Union, falls der Europäische Rat dies beschließt . Er emp
fiehlt in diesem Fall den Mitgliedstaaten, einen solchen Beschluß gemäß ihren verfassungs
rechtlichen Vorschriften anzunehmen .

Die Politik der Union nach diesem Artikel berührt nicht den besonderen Charakter der Si
cherheits- und Verteidigungspolitik bestimmter Mitgliedstaaten ; sie achtet die Verpflichtungen
einiger Mitgliedstaaten, die ihre gemeinsame Verteidigung in der Nordatlantikvertragsorgani
sation (NATO) verwirklicht sehen, aus dem Nordatlantikvertrag und ist vereinbar mit der in
jenem Rahmen festgelegten gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik.

Die schrittweise Festlegung einer gemeinsamen Verteidigungspolitik wird in einer von den
Mitgliedstaaten als angemessen erachteten Weise durch eine rüstungspolitische Zusammenar
beit zwischen ihnen unterstützt .

(2 ) Die Fragen, auf die in diesem Artikel Bezug genommen wird, schließen humanitäre
Aufgaben und Rettungseinsätze, friedenserhaltende Aufgaben sowie Kampfeinsätze bei der
Krisenbewältigung einschließlich friedensschaffender Maßnahmen ein .

( 3 ) Die Union wird die WEU in Anspruch nehmen, um die Entscheidungen und Aktionen
der Union, die verteidigungspolitische Bezüge haben, auszuarbeiten und durchzuführen .

Die Befugnis des Europäischen Rates zur Festlegung von Leitlinien nach Artikel 13 gilt auch
in bezug auf die WEU bei denjenigen Angelegenheiten, für welche die Union die WEU in
Anspruch nimmt .

Nimmt die Union die WEU in Anspruch, um Entscheidungen der Union über die in Absatz 2
genannten Aufgaben auszuarbeiten und durchzuführen, so können sich alle Mitgliedstaaten
der Union in vollem Umfang an den betreffenden Aufgaben beteiligen . Der Rat trifft im Ein
vernehmen mit den Organen der WEU die erforderlichen praktischen Regelungen, damit alle
Mitgliedstaaten, die sich an den betreffenden Aufgaben beteiligen, in vollem Umfang und
gleichberechtigt an der Planung und Beschlußfassung in der WEU teilnehmen können.

Beschlüsse mit verteidigungspolitischen Bezügen nach diesem Absatz werden unbeschadet der
Politiken und Verpflichtungen im Sinne des Absatzes 1 Unterabsatz 3 gefaßt .

( 4 ) Dieser Artikel steht der Entwicklung einer engeren Zusammenarbeit zwischen zwei
oder mehr Mitgliedstaaten auf zweiseitiger Ebene sowie im Rahmen der WEU und der Atlan
tischen Allianz nicht entgegen, soweit sie der nach diesem Titel vorgesehenen Zusammenarbeit
nicht zuwiderläuft und diese nicht behindert .

( 5 ) Zur Förderung der Ziele dieses Artikels werden dessen Bestimmungen nach Artikel 48
überprüft .
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Artikel 18 (ex-Artikel J.8 )

( 1 ) Der Vorsitz vertritt die Union in Angelegenheiten der Gemeinsamen Außen- und
Sicherheitspolitik .

(2 ) Der Vorsitz ist für die Durchführung der nach diesem Titel gefaßten Beschlüsse verant
wortlich ; im Rahmen dieser Aufgabe legt er grundsätzlich den Standpunkt der Union in inter
nationalen Organisationen und auf internationalen Konferenzen dar .

(3 ) Der Vorsitz wird vom Generalsekretär des Rates unterstützt, der die Aufgabe eines
Hohen Vertreters für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik wahrnimmt.

(4 ) Die Kommission wird an den Aufgaben nach den Absätzen 1 und 2 in vollem Umfang
beteiligt . Der Vorsitz wird gegebenenfalls von dem Mitgliedstaat, der den nachfolgenden Vor
sitz wahrnimmt, bei diesen Aufgaben unterstützt .

( 5 ) Der Rat kann einen Sonderbeauftragten für besondere politische Fragen ernennen,
wenn er dies für notwendig hält .

Artikel 19 (ex-Artikel J.9 )

( 1 ) Die Mitgliedstaaten koordinieren ihr Handeln in internationalen Organisationen und
auf internationalen Konferenzen . Sie treten dort für die gemeinsamen Standpunkte ein .

In den internationalen Organisationen und auf internationalen Konferenzen, bei denen nicht
alle Mitgliedstaaten vertreten sind, setzen sich die dort vertretenen Mitgliedstaaten für die
gemeinsamen Standpunkte ein .

(2 ) Unbeschadet des Absatzes 1 und des Artikels 14 Absatz 3 unterrichten die Mitgliedstaa
ten, die in internationalen Organisationen oder auf internationalen Konferenzen vertreten
sind , die dort nicht vertretenen Mitgliedstaaten laufend über alle Fragen von gemeinsamem
Interesse .

Die Mitgliedstaaten, die auch Mitglieder des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen sind,
werden sich abstimmen und die übrigen Mitgliedstaaten in vollem Umfang unterrichten . Die
Mitgliedstaaten, die ständige Mitglieder des Sicherheitsrats sind, werden sich bei der Wahr
nehmung ihrer Aufgaben unbeschadet ihrer Verantwortlichkeiten aufgrund der Charta der
Vereinten Nationen für die Standpunkte und Interessen der Union einsetzen .

Artikel 20 (ex-Artikel J. 10 )

Die diplomatischen und konsularischen Vertretungen der Mitgliedstaaten und die Delegatio
nen der Kommission in dritten Ländern und auf internationalen Konferenzen sowie ihre Ver
tretungen bei internationalen Organisationen stimmen sich ab , um die Einhaltung und Umset
zung der vom Rat angenommenen gemeinsamen Standpunkte und gemeinsamen Aktionen zu
gewährleisten .

Sie intensivieren ihre Zusammenarbeit durch Informationsaustausch, gemeinsame Bewertungen
und Beteiligung an der Durchführung des Artikels 20 des Vertrags zur Gründung der Euro
päischen Gemeinschaft .
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Artikel 21 (ex-Artikel J. 1 1 )

Der Vorsitz hört das Europäische Parlament zu den wichtigsten Aspekten und den grund
legenden Weichenstellungen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik und achtet dar
auf, daß die Auffassungen des Europäischen Parlaments gebührend berücksichtigt werden .
Das Europäische Parlament wird vom Vorsitz und von der Kommission regelmäßig über die
Entwicklung der Außen- und Sicherheitspolitik der Union unterrichtet .

Das Europäische Parlament kann Anfragen oder Empfehlungen an den Rat richten . Einmal
jährlich führt es eine Aussprache über die Fortschritte bei der Durchführung der Gemein
samen Außen- und Sicherheitspolitik .

Artikel 22 (ex-Artikel J. 12 )

( 1 ) Jeder Mitgliedstaat oder die Kommission kann den Rat mit einer Frage der Gemein
samen Außen- und Sicherheitspolitik befassen und ihm Vorschläge unterbreiten .

(2 ) In den Fällen , in denen eine rasche Entscheidung notwendig ist , beruft der Vorsitz von
sich aus oder auf Antrag der Kommission oder eines Mitgliedstaats innerhalb von 48 Stunden,
bei absoluter Notwendigkeit in kürzerer Zeit , eine außerordentliche Tagung des Rates ein .

Artikel 23 (ex-Artikel J. 13 )

( 1 ) Beschlüsse nach diesem Titel werden vom Rat einstimmig gefaßt . Die Stimmenthaltung
von anwesenden oder vertretenen Mitgliedern steht dem Zustandekommen dieser Beschlüsse
nicht entgegen .

Bei einer Stimmenthaltung kann jedes Ratsmitglied zu seiner Enthaltung eine förmliche Erklä
rung im Sinne dieses Unterabsatzes abgeben . In diesem Fall ist es nicht verpflichtet, den Be
schluß durchzuführen, akzeptiert jedoch, daß der Beschluß für die Union bindend ist . Im
Geiste gegenseitiger Solidarität unterläßt der betreffende Mitgliedstaat alles , was dem auf die
sem Beschluß beruhenden Vorgehen der Union zuwiderlaufen oder es behindern könnte , und
die anderen Mitgliedstaaten respektieren seinen Standpunkt. Verfügen die Mitglieder des
Rates , die sich auf diese Weise enthalten, über mehr als ein Drittel der nach Artikel 205
Absatz 2 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft gewogenen Stimmen, so
wird der Beschluß nicht angenommen.

(2 ) Abweichend von Absatz 1 beschließt der Rat mit qualifizierter Mehrheit, wenn er

— auf der Grundlage einer gemeinsamen Strategie gemeinsame Aktionen oder gemeinsame
Standpunkte annimmt oder andere Beschlüsse faßt,

— einen Beschluß zur Durchführung einer gemeinsamen Aktion oder eines gemeinsamen
Standpunkts faßt .

Erklärt ein Mitglied des Rates , daß es aus wichtigen Gründen der nationalen Politik, die es
auch nennen muß, die Absicht hat, einen mit qualifizierter Mehrheit zu fassenden Beschluß
abzulehnen, so erfolgt keine Abstimmung. Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit verlan
gen, daß die Frage zur einstimmigen Beschlußfassung an den Europäischen Rat verwiesen
wird .
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Die Stimmen der Mitglieder des Rates werden nach Artikel 205 Absatz 2 des Vertrags zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft gewogen . Beschlüsse kommen mit einer Mindest
stimmenzahl von 62 Stimmen zustande, welche die Zustimmung von mindestens zehn Mitglie
dern umfassen .

Dieser Absatz gilt nicht für Beschlüsse mit militärischen oder verteidigungspolitischen
Bezügen .

( 3 ) In Verfahrensfragen beschließt der Rat mit der Mehrheit seiner Mitglieder .

Artikel 24 (ex-Artikel J. 14 )

Ist zur Durchführung dieses Titels der Abschluß einer Ubereinkunft mit einem oder mehreren
Staaten oder mit internationalen Organisationen erforderlich, so kann der Rat den Vorsitz,
der gegebenenfalls von der Kommission unterstützt wird , durch einstimmigen Beschluß er
mächtigen, zu diesem Zweck Verhandlungen aufzunehmen . Solche Ubereinkünfte werden
vom Rat auf der Grundlage eines einstimmigen Beschlusses auf Empfehlung des Vorsitzes
geschlossen . Ein Mitgliedstaat, dessen Vertreter im Rat erklärt , daß in seinem Land bestimmte
verfassungsrechtliche Vorschriften eingehalten werden müssen, ist durch eine solche Uberein
kunft nicht gebunden ; die anderen Mitglieder des Rates können übereinkommen, daß die
Übereinkunft für sie vorläufig gilt .

Dieser Artikel gilt auch für Angelegenheiten des Titels VI .

Artikel 25 (ex-Artikel J. 1 5 )

Unbeschadet des Artikels 207 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
verfolgt ein Politisches Komitee die internationale Lage in den Bereichen der Gemeinsamen
Außen- und Sicherheitspolitik und trägt auf Ersuchen des Rates oder von sich aus durch an
den Rat gerichtete Stellungnahmen zur Festlegung der Politiken bei . Ferner überwacht es die
Durchführung vereinbarter Politiken ; dies gilt unbeschadet der Zuständigkeiten des Vorsitzes
und der Kommission .

Artikel 26 (ex-Artikel J. 16 )

Der Generalsekretär des Rates und Hohe Vertreter für die Gemeinsame Außen- und Sicher
heitspolitik unterstützt den Rat in Angelegenheiten der Gemeinsamen Außen- und Sicherheits
politik, indem er insbesondere zur Formulierung, Vorbereitung und Durchführung politischer
Entscheidungen beiträgt und gegebenenfalls auf Ersuchen des Vorsitzes im Namen des Rates
den politischen Dialog mit Dritten führt .

Artikel 27 (ex-Artikel J. 17 )

Die Kommission wird in vollem Umfang an den Arbeiten im Bereich der Gemeinsamen
Außen- und Sicherheitspolitik beteiligt .
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Artikel 28 (ex-Artikel J. 1 8 )

( 1 ) Die Artikel 189, 190 , 196 bis 199 , 203 , 204, 206 bis 209, 213 bis 219, 255 und 290 des
Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft finden auf die Bestimmungen über
die in diesem Titel genannten Bereiche Anwendung.

(2 ) Die Verwaltungsausgaben, die den Organen aus den Bestimmungen über die in diesem
Titel genannten Bereiche entstehen, gehen zu Lasten des Haushalts der Europäischen Gemein
schaften .

( 3 ) Die operativen Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung dieser Bestimmun
gen gehen ebenfalls zu Lasten des Haushalts der Europäischen Gemeinschaften, mit Aus
nahme der Ausgaben aufgrund von Maßnahmen mit militärischen oder verteidigungs
politischen Bezügen und von Fällen, in denen der Rat einstimmig etwas anderes beschließt .

In Fällen , in denen die Ausgaben nicht zu Lasten des Haushalts der Europäischen Gemein
schaften gehen, gehen sie nach dem Bruttosozialprodukt-Schlüssel zu Lasten der Mitgliedstaa
ten , sofern der Rat nicht einstimmig etwas anderes beschließt . Die Mitgliedstaaten, deren Ver
treter im Rat eine förmliche Erklärung nach Artikel 23 Absatz 1 Unterabsatz 2 abgegeben
haben, sind nicht verpflichtet, zur Finanzierung von Ausgaben für Maßnahmen mit militäri
schen oder verteidigungspolitischen Bezügen beizutragen.

(4 ) Das im Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft vorgesehene Haushalts
verfahren findet auf die Ausgaben Anwendung, die zu Lasten des Haushalts der Europäischen
Gemeinschaften gehen .

TITEL VI

BESTIMMUNGEN UBER DIE POLIZEILICHE UND JUSTITIELLE
ZUSAMMENARBEIT IN STRAFSACHEN

Artikel 29 (ex-Artikel K.l )

Unbeschadet der Befugnisse der Europäischen Gemeinschaft verfolgt die Union das Ziel, den
Bürgern in einem Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts ein hohes Maß an Sicher
heit zu bieten, indem sie ein gemeinsames Vorgehen der Mitgliedstaaten im Bereich der poli
zeilichen und justitiellen Zusammenarbeit in Strafsachen entwickelt sowie Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit verhütet und bekämpft .

Dieses Ziel wird erreicht durch die Verhütung und Bekämpfung der — organisierten oder
nichtorganisierten — Kriminalität, insbesondere des Terrorismus, des Menschenhandels und
der Straftaten gegenüber Kindern, des illegalen Drogen- und Waffenhandels, der Bestechung
und Bestechlichkeit sowie des Betrugs im Wege einer

— engeren Zusammenarbeit der Polizei-, Zoll- und anderer zuständiger Behörden in den
Mitgliedstaaten, sowohl unmittelbar als auch unter Einschaltung des Europäischen Polizei
amts (Europol), nach den Artikeln 30 und 32 ;
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— engeren Zusammenarbeit der Justizbehörden sowie anderer zuständiger Behörden der Mit
gliedstaaten nach Artikel 31 Buchstaben a bis d und Artikel 32 ;

— Annäherung der Strafvorschriften der Mitgliedstaaten nach Artikel 31 Buchstabe e , soweit
dies erforderlich ist .

Artikel 30 (ex-Artikel K.2 )

( 1 ) Das gemeinsame Vorgehen im Bereich der polizeilichen Zusammenarbeit schließt ein :

a ) die operative Zusammenarbeit der zuständigen Behörden einschließlich der Polizei , des
Zolls und anderer spezialisierter Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten bei der Ver
hütung von Straftaten sowie ihrer Aufdeckung und Ermittlung ;

b ) das Einholen, Speichern, Verarbeiten, Analysieren und Austauschen sachdienlicher Infor
mationen, einschließlich Informationen der Strafverfolgungsbehörden zu Meldungen über
verdächtige finanzielle Transaktionen, insbesondere unter Einschaltung von Europol , wo
bei die entsprechenden Vorschriften über den Schutz personenbezogener Daten zu beach
ten sind ;

c ) die Zusammenarbeit sowie gemeinsame Initiativen in den Bereichen Aus- und Weiterbil
dung, Austausch von Verbindungsbeamten, Abordnungen, Einsatz von Ausrüstungsgegen
ständen und kriminaltechnische Forschung ;

d ) die gemeinsame Bewertung einzelner Ermittlungstechniken in bezug auf die Aufdeckung
schwerwiegender Formen der organisierten Kriminalität .

(2 ) Der Rat fördert die Zusammenarbeit durch Europol und geht innerhalb von fünf Jahren
nach Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam insbesondere wie folgt vor :

a ) Er ermöglicht es Europol , die Vorbereitung spezifischer Ermittlungsmaßnahmen der zu
ständigen Behörden der Mitgliedstaaten, einschließlich operativer Aktionen gemeinsamer
Teams mit Vertretern von Europol in unterstützender Funktion, zu erleichtern und zu un
terstützen und die Koordinierung und Durchführung solcher Ermittlungsmaßnahmen zu
fördern ;

b ) er legt Maßnahmen fest, die es zum einen Europol ermöglichen, sich an die zuständigen
Behörden der Mitgliedstaaten mit dem Ersuchen zu wenden, Ermittlungen in speziellen
Fällen vorzunehmen und zu koordinieren, und die es zum anderen gestatten, spezifisches
Fachwissen zu entwickeln , das den Mitgliedstaaten zu deren Unterstützung bei Ermittlun
gen in Fällen organisierter Kriminalität zur Verfügung gestellt werden kann ;

c ) er fördert Mechanismen für die Zusammenarbeit zwischen Beamten der Strafverfolgungs-/
Ermittlungsbehörden, deren Spezialgebiet die Bekämpfung der organisierten Kriminalität
ist und die eng mit Europol zusammenarbeiten ;

d ) er richtet ein Netz für Forschung, Dokumentation und Statistik über die grenzüberschrei
tende Kriminalität ein .
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Artikel 31 (ex-Artikel K.3 )

Das gemeinsame Vorgehen im Bereich der justitiellen Zusammenarbeit in Strafsachen schließt
ein :

a ) die Erleichterung und Beschleunigung der Zusammenarbeit zwischen den zuständigen
Ministerien und den Justizbehörden oder entsprechenden Behörden der Mitgliedstaaten bei
Gerichtsverfahren und der Vollstreckung von Entscheidungen ;

b ) die Erleichterung der Auslieferung zwischen den Mitgliedstaaten ;

c ) die Gewährleistung der Vereinbarkeit der jeweils geltenden Vorschriften der Mitgliedstaa
ten untereinander, soweit dies zur Verbesserung dieser Zusammenarbeit erforderlich ist ;

d ) die Vermeidung von Kompetenzkonflikten zwischen Mitgliedstaaten ;

e ) die schrittweise Annahme von Maßnahmen zur Festlegung von Mindestvorschriften über
die Tatbestandmerkmale strafbarer Handlungen und die Strafen in den Bereichen organi
sierte Kriminalität, Terrorismus und illegaler Drogenhandel .

Artikel 32 (ex-Artikel K.4 )

Der Rat legt fest, unter welchen Bedingungen und innerhalb welcher Grenzen die in den
Artikeln 30 und 31 genannten zuständigen Behörden im Hoheitsgebiet eines anderen Mit
gliedstaats in Verbindung und in Absprache mit dessen Behörden tätig werden dürfen .

Artikel 33 (ex-Artikel K.5 )

Dieser Titel berührt nicht die Wahrnehmung der Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten für die
Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und den Schutz der inneren Sicherheit .

Artikel 34 (ex-Artikel K.6 )

( 1 ) In den Bereichen dieses Titels unterrichten und konsultieren die Mitgliedstaaten einan
der im Rat, um ihr Vorgehen zu koordinieren . Sie begründen hierfür eine Zusammenarbeit
zwischen ihren zuständigen Verwaltungsstellen .

(2 ) Der Rat ergreift Maßnahmen und fördert in der geeigneten Form und nach den
geeigneten Verfahren, die in diesem Titel festgelegt sind, eine Zusammenarbeit, die den Zielen
der Union dient . Hierzu kann er auf Initiative eines Mitgliedstaats oder der Kommission ein
stimmig

a) gemeinsame Standpunkte annehmen, durch die das Vorgehen der Union in einer gegebe
nen Frage bestimmt wird ;

b ) Rahmenbeschlüsse zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mit
gliedstaaten annehmen. Rahmenbeschlüsse sind für die Mitgliedstaaten hinsichtlich des zu
erreichenden Ziels verbindlich, überlassen jedoch den innerstaatlichen Stellen die Wahl der
Form und der Mittel . Sie sind nicht unmittelbar wirksam ;
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c ) Beschlüsse für jeden anderen Zweck annehmen, der mit den Zielen dieses Titels in Ein
klang steht, mit Ausnahme von Maßnahmen zur Angleichung der Rechts- und Verwal
tungsvorschriften der Mitgliedstaaten . Diese Beschlüsse sind verbindlich und nicht unmit
telbar wirksam ; der Rat nimmt mit qualifizierter Mehrheit Maßnahmen an, die zur Durch
führung dieser Beschlüsse auf Unionsebene erforderlich sind ;

d) Übereinkommen erstellen, die er den Mitgliedstaaten zur Annahme gemäß ihren verfas
sungsrechtlichen Vorschriften empfiehlt . Die Mitgliedstaaten leiten die entsprechenden
Verfahren innerhalb einer vom Rat gesetzten Frist ein .

Sofern in den Ubereinkommen nichts anderes vorgesehen ist, treten sie , sobald sie von
mindestens der Hälfte der Mitgliedstaaten angenommen wurden, für diese Mitgliedstaaten
in Kraft . Maßnahmen zur Durchführung der Ubereinkommen werden im Rat mit der
Mehrheit von zwei Dritteln der Vertragsparteien angenommen.

( 3 ) Ist für einen Beschluß des Rates die qualifizierte Mehrheit erforderlich, so werden die
Stimmen der Mitglieder nach Artikel 205 Absatz 2 des Vertrags zur Gründung der Euro
päischen Gemeinschaft gewogen ; Beschlüsse kommen mit einer Mindeststimmenzahl von
62 Stimmen zustande, welche die Zustimmung von mindestens zehn Mitgliedern umfassen .

(4 ) In Verfahrensfragen beschließt der Rat mit der Mehrheit seiner Mitglieder.

Artikel 35 (ex-Artikel K.7 )

( 1 ) Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften entscheidet unter den in diesem Ar
tikel festgelegten Bedingungen im Wege der Vorabentscheidung über die Gültigkeit und die
Auslegung der Rahmenbeschlüsse und Beschlüsse, über die Auslegung der Übereinkommen
nach diesem Titel und über die Gültigkeit und die Auslegung der dazugehörigen Durchfüh
rungsmaßnahmen .

(2 ) Jeder Mitgliedstaat kann durch eine bei der Unterzeichnung des Vertrags von Amster
dam oder zu jedem späteren Zeitpunkt abgegebene Erklärung die Zuständigkeit des Gerichts
hofs für Vorabentscheidungen nach Absatz 1 anerkennen.

( 3 ) Ein Mitgliedstaat, der eine Erklärung nach Absatz 2 abgibt, bestimmt, daß

a) entweder jedes seiner Gerichte , dessen Entscheidungen selbst nicht mehr mit Rechtsmitteln
des innerstaatlichen Rechts angefochten werden können, eine Frage, die sich in einem
schwebenden Verfahren stellt und die sich auf die Gültigkeit oder die Auslegung eines
Rechtsakts nach Absatz 1 bezieht, dem Gerichtshof zur Vorabentscheidung vorlegen kann,
wenn es eine Entscheidung darüber zum Erlaß seines Urteils für erforderlich hält,

b ) oder jedes seiner Gerichte eine Frage, die sich in einem schwebenden Verfahren stellt und
die sich auf die Gültigkeit oder die Auslegung eines Rechtsakts nach Absatz 1 bezieht, dem
Gerichtshof zur Vorabentscheidung vorlegen kann, wenn es eine Entscheidung darüber
zum Erlaß seines Urteils für erforderlich hält .
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(4 ) Jeder Mitgliedstaat kann unabhängig davon, ob er eine Erklärung nach Absatz 2 abge
geben hat oder nicht, beim Gerichtshof in Verfahren nach Absatz 1 Schriftsätze einreichen
oder schriftliche Erklärungen abgeben.

( 5 ) Der Gerichtshof ist nicht zuständig für die Uberprüfung der Gültigkeit oder Verhältnis
mäßigkeit von Maßnahmen der Polizei oder anderer Strafverfolgungsbehörden eines Mitglied
staats oder der Wahrnehmung der Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten für die Aufrechterhal
tung der öffentlichen Ordnung und den Schutz der inneren Sicherheit .

( 6 ) Der Gerichtshof ist für die Uberprüfung der Rechtmäßigkeit der Rahmenbeschlüsse und
Beschlüsse bei Klagen zuständig, die ein Mitgliedstaat oder die Kommission wegen Unzustän
digkeit, Verletzung wesentlicher Formvorschriften, Verletzung dieses Vertrags oder einer bei
seiner Durchführung anzuwendenden Rechtsnorm oder wegen Ermessensmißbrauchs erhebt.
Das in diesem Absatz vorgesehene Gerichtsverfahren ist binnen zwei Monaten nach Veröf
fentlichung der Maßnahme einzuleiten .

( 7 ) Der Gerichtshof ist für Entscheidungen über alle Streitigkeiten zwischen Mitgliedstaa
ten bezüglich der Auslegung oder der Anwendung der nach Artikel 34 Absatz 2 angenomme
nen Rechtsakte zuständig, die der Rat nicht innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach
seiner Befassung durch eines seiner Mitglieder beilegen kann . Ferner ist der Gerichtshof für
Entscheidungen über alle Streitigkeiten zwischen Mitgliedstaaten und der Kommission bezüg
lich der Auslegung oder der Anwendung der nach Artikel 34 Absatz 2 Buchstabe d erstellten
Ubereinkommen zuständig .

Artikel 36 (ex-Artikel K.8 )

( 1 ) Es wird ein aus hohen Beamten bestehender Koordinierungsausschuß eingesetzt . Zu
sätzlich zu seiner Koordinierungstätigkeit hat er die Aufgabe,

— auf Ersuchen des Rates oder von sich aus Stellungnahmen an den Rat zu richten ;

— unbeschadet des Artikels 207 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
zur Vorbereitung der Arbeiten des Rates in den in Artikel 29 genannten Bereichen beizu
tragen .

(2 ) Die Kommission wird in vollem Umfang an den Arbeiten in den in diesem Titel ge
nannten Bereichen beteiligt .

Artikel 37 (ex-Artikel K.9 )

Die Mitgliedstaaten vertreten in internationalen Organisationen und auf internationalen Kon
ferenzen, bei denen sie vertreten sind, die im Rahmen dieses Titels angenommenen gemein
samen Standpunkte .

Die Artikel 18 und 19 sind sinngemäß auf die unter diesen Titel fallenden Angelegenheiten
anzuwenden .
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Artikel 38 (ex-Artikel K.10)

In Übereinkünften nach Artikel 24 können Angelegenheiten geregelt werden, die unter diesen
Titel fallen .

Artikel 39 (ex-Artikel K.ll )

( 1 ) Der Rat hört das Europäische Parlament, bevor er eine Maßnahme nach Artikel 34
Absatz 2 Buchstaben b, c und d annimmt. Das Europäische Parlament gibt seine Stellung
nahme innerhalb einer Frist ab , die der Rat festsetzen kann und die mindestens drei Monate
beträgt . Ergeht innerhalb dieser Frist keine Stellungnahme, so kann der Rat beschließen .

(2 ) Der Vorsitz und die Kommission unterrichten das Europäische Parlament regelmäßig
über die in den Bereichen dieses Titels durchgeführten Arbeiten .

( 3 ) Das Europäische Parlament kann Anfragen oder Empfehlungen an den Rat richten .
Einmal jährlich führt es eine Aussprache über die Fortschritte in den in diesem Titel genannten
Bereichen .

Artikel 40 (ex-Artikel K.12)

( 1 ) Die Mitgliedstaaten, die beabsichtigen, untereinander eine verstärkte Zusammenarbeit
zu begründen, können vorbehaltlich der Artikel 43 und 44 ermächtigt werden, die in den
Verträgen vorgesehenen Organe, Verfahren und Mechanismen in Anspruch zu nehmen,
sofern die beabsichtigte Zusammenarbeit

a ) die Zuständigkeiten der Europäischen Gemeinschaft sowie die in diesem Titel festgelegten
Ziele wahrt,

b ) zum Ziel hat, daß die Union sich rascher zu einem Raum der Freiheit, der Sicherheit und
des Rechts entwickeln kann.

(2 ) Die Ermächtigung nach Absatz 1 wird vom Rat, der mit qualifizierter Mehrheit be
schließt, auf Antrag der betreffenden Mitgliedstaaten erteilt, nachdem die Kommission ersucht
wurde, hierzu Stellung zu nehmen ; der Antrag wird auch dem Europäischen Parlament zuge
leitet .

Erklärt ein Mitglied des Rates, daß es aus wichtigen Gründen der nationalen Politik, die es
auch nennen muß, die Absicht hat, eine mit qualifizierter Mehrheit zu erteilende Ermächti
gung abzulehnen, so erfolgt keine Abstimmung. Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit
verlangen, daß die Frage zur einstimmigen Beschlußfassung an den Europäischen Rat verwie
sen wird .

Die Stimmen der Mitglieder des Rates werden nach Artikel 205 Absatz 2 des Vertrags zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft gewogen . Beschlüsse kommen mit einer Mindest
stimmenzahl von 62 Stimmen zustande, welche die Zustimmung von mindestens zehn Mitglie
dern umfassen .
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( 3 ) Jeder Mitgliedstaat, der sich der Zusammenarbeit nach diesem Artikel anschließen will ,
teilt dem Rat und der Kommission seine Absicht mit ; die Kommission legt dem Rat binnen
drei Monaten nach Eingang der Mitteilung eine Stellungnahme dazu vor, der gegebenenfalls
eine Empfehlung für die spezifischen Regelungen beigefügt ist, die sie für notwendig hält,
damit sich der Mitgliedstaat der betreffenden Zusammenarbeit anschließen kann. Innerhalb
von vier Monaten vom Zeitpunkt der Mitteilung an gerechnet entscheidet der Rat über den
Antrag und über die spezifischen Regelungen , die er für notwendig hält . Die Entscheidung gilt
als angenommen, es sei denn, der Rat beschließt mit qualifizierter Mehrheit, sie zurückzustel
len ; in diesem Fall gibt der Rat die Gründe für seinen Beschluß an und setzt eine Frist für
dessen Überprüfung. Für die Zwecke dieses Absatzes beschließt der Rat nach Maßgabe des
Artikels 44 .

(4 ) Die Artikel 29 bis 41 gelten für die verstärkte Zusammenarbeit nach diesem Artikel , es
sei denn, daß in diesem Artikel und in den Artikeln 43 und 44 etwas anderes bestimmt ist .

Die Bestimmungen des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft über die Zu
ständigkeit des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften und die Ausübung dieser Zu
ständigkeit finden auf die Absätze 1 , 2 und 3 Anwendung.

( 5 ) Dieser Artikel läßt die Bestimmungen des Protokolls zur Einbeziehung des Schengen
Besitzstands in den Rahmen der Europäischen Union unberührt .

Artikel 41 (ex-Artikel K.13 )

( 1 ) Die Artikel 189 , 190 , 195 , 196 bis 199, 203 , 204, Artikel 205 Absatz 3 sowie die
Artikel 206 bis 209, 213 bis 219, 255 und 290 des Vertrags zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft finden auf die Bestimmungen über die in diesem Titel genannten Bereiche
Anwendung.

(2 ) Die Verwaltungsausgaben, die den Organen aus den Bestimmungen über die in diesem
Titel genannten Bereiche entstehen, gehen zu Lasten des Haushalts der Europäischen Gemein
schaften .

( 3 ) Die operativen Ausgaben im Zusammenhang mit der Durchführung dieser Bestimmun
gen gehen ebenfalls zu Lasten des Haushalts der Europäischen Gemeinschaften, mit Aus
nahme von Fällen, in denen der Rat einstimmig etwas anderes beschließt . In Fällen , in denen
die Ausgaben nicht zu Lasten des Haushalts der Europäischen Gemeinschaften gehen, gehen
sie nach dem Bruttosozialprodukt-Schlüssel zu Lasten der Mitgliedstaaten, sofern der Rat
nicht einstimmig etwas anderes beschließt.

( 4 ) Das im Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft vorgesehene Haushalts
verfahren findet auf die Ausgaben Anwendung, die zu Lasten des Haushalts der Europäischen
Gemeinschaften gehen .

Artikel 42 (ex-Artikel K.14)

Der Rat kann auf Initiative der Kommission oder eines Mitgliedstaats und nach Anhörung des
Europäischen Parlaments einstimmig beschließen, daß Maßnahmen in den in Artikel 29 ge
nannten Bereichen unter Titel IV des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
fallen, und gleichzeitig das entsprechende Abstimmungsverfahren festlegen . Er empfiehlt
den Mitgliedstaaten, diesen Beschluß gemäß ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften anzu
nehmen .
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TITEL VII (ex-Titel VI a )

BESTIMMUNGEN ÜBER EINE VERSTÄRKTE ZUSAMMENARBEIT

Artikel 43 (ex-Artikel K.15)

( 1 ) Die Mitgliedstaaten, die beabsichtigen, untereinander eine verstärkte Zusammenarbeit
zu begründen, können die in diesem Vertrag und im Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft vorgesehenen Organe, Verfahren und Mechanismen in Anspruch nehmen, so
fern die Zusammenarbeit

a) darauf ausgerichtet ist, die Ziele der Union zu fördern und ihre Interessen zu schützen und
ihnen zu dienen ;

b ) die Grundsätze der genannten Verträge und den einheitlichen institutionellen Rahmen der
Union beachtet ;

c ) nur als letztes Mittel herangezogen wird, wenn die Ziele der genannten Verträge mit den
darin festgelegten einschlägigen Verfahren nicht erreicht werden konnten ;

d ) mindestens die Mehrheit der Mitgliedstaaten betrifft ;

e ) den Besitzstand der Gemeinschaft und die nach Maßgabe der sonstigen Bestimmungen der
genannten Verträge getroffenen Maßnahmen nicht beeinträchtigt ;

f) die Zuständigkeiten, Rechte, Pflichten und Interessen der nicht an der Zusammenarbeit
beteiligten Mitgliedstaaten nicht beeinträchtigt ;

g ) allen Mitgliedstaaten offensteht und es ihnen gestattet, sich der Zusammenarbeit jederzeit
anzuschließen , sofern sie dem Grundbeschluß und den in jenem Rahmen bereits gefaßten
Beschlüssen nachkommen ;

h ) je nach Bereich den spezifischen zusätzlichen Kriterien nach Artikel 11 des Vertrags zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaft und Artikel 40 dieses Vertrags genügt und vom
Rat nach den darin festgelegten Verfahren genehmigt wird .

(2 ) Die Mitgliedstaaten wenden, soweit sie betroffen sind, die Rechtsakte und Beschlüsse
an, die für die Durchführung der Zusammenarbeit, an der sie sich beteiligen, angenommen
wurden . Die Mitgliedstaaten, die sich an dieser Zusammenarbeit nicht beteiligen, stehen deren
Durchführung durch die daran beteiligten Mitgliedstaaten nicht im Wege .

Artikel 44 (ex-Artikel K.16)

( 1 ) Für die Annahme der Rechtsakte und Beschlüsse , die für die Durchführung der Zusam
menarbeit nach Artikel 43 erforderlich sind, gelten die einschlägigen institutionellen Bestim
mungen dieses Vertrags und des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft . Alle
Mitglieder des Rates können an den Beratungen teilnehmen, jedoch nehmen nur die Vertreter
der an der Zusammenarbeit beteiligten Mitgliedstaaten an der Beschlußfassung teil . Als quali
fizierte Mehrheit gilt derselbe Anteil der gewogenen Stimmen der betreffenden Mitglieder des
Rates, der in Artikel 205 Absatz 2 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
festgelegt ist . Die Einstimmigkeit bezieht sich allein auf die betroffenen Mitglieder des Rates .
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(2 ) Die sich aus der Durchführung der Zusammenarbeit ergebenden Ausgaben, mit Aus
nahme der Verwaltungskosten der Organe, werden von den beteiligten Mitgliedstaaten finan
ziert , sofern der Rat nicht einstimmig etwas anderes beschließt .

Artikel 45 (ex-Artikel K.17 )

Der Rat und die Kommission unterrichten das Europäische Parlament regelmäßig über die
Entwicklung der durch diesen Titel begründeten verstärkten Zusammenarbeit .

TITEL VIII (ex-Titel VII )

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 46 (ex-Artikel L)

Die Bestimmungen des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, des Vertrags
über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl und des Vertrags zur
Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft betreffend die Zuständigkeit des Gerichtshofs
der Europäischen Gemeinschaften und die Ausübung dieser Zuständigkeit gelten nur für fol
gende Bestimmungen dieses Vertrags :

a ) die Bestimmungen zur Änderung des Vertrags zur Gründung der Europäischen Wirt
schaftsgemeinschaft im Hinblick auf die Gründung der Europäischen Gemeinschaft, des
Vertrags über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl und des
Vertrags zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft ;

b ) die Bestimmungen des Titels VI nach Maßgabe des Artikels 35 ;

c ) die Bestimmungen des Titels VII nach Maßgabe des Artikels 11 des Vertrags zur Grün
dung der Europäischen Gemeinschaft und des Artikels 40 dieses Vertrags ;

d ) Artikel 6 Absatz 2 in bezug auf Handlungen der Organe, sofern der Gerichtshof im Rah
men der Verträge zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften und im Rahmen dieses
Vertrags zuständig ist ;

e ) die Artikel 46 bis 53 .

Artikel 47 (ex-Artikel M)

Vorbehaltlich der Bestimmungen zur Änderung des Vertrags zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft im Hinblick auf die Gründung der Europäischen Gemeinschaft, des
Vertrags über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl und des
Vertrags zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft sowie dieser Schlußbestimmun
gen läßt der vorliegende Vertrag die Verträge zur Gründung der Europäischen Gemeinschaf
ten sowie die nachfolgenden Verträge und Akte zur Änderung oder Ergänzung der genannten
Verträge unberührt .
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Artikel 48 (ex-Artikel N)

Die Regierung jedes Mitgliedstaats oder die Kommission kann dem Rat Entwürfe zur Ände
rung der Verträge, auf denen die Union beruht, vorlegen .

Gibt der Rat nach Anhörung des Europäischen Parlaments und gegebenenfalls der Kommis
sion eine Stellungnahme zugunsten des Zusammentritts einer Konferenz von Vertretern der
Regierungen der Mitgliedstaaten ab, so wird diese vom Präsidenten des Rates einberufen, um
die an den genannten Verträgen vorzunehmenden Änderungen zu vereinbaren . Bei institutio
nellen Änderungen im Währungsbereich wird auch die Europäische Zentralbank gehört .

Die Änderungen treten in Kraft, nachdem sie von allen Mitgliedstaaten gemäß ihren verfas
sungsrechtlichen Vorschriften ratifiziert worden sind .

Artikel 49 (ex-Artikel O )

Jeder europäische Staat, der die in Artikel 6 Absatz 1 genannten Grundsätze achtet, kann
beantragen, Mitglied der Union zu werden . Er richtet seinen Antrag an den Rat ; dieser be
schließt einstimmig nach Anhörung der Kommission und nach Zustimmung des Europäischen
Parlaments , das mit der absoluten Mehrheit seiner Mitglieder beschließt .

Die Aufnahmebedingungen und die durch eine Aufnahme erforderlich werdenden Anpassun
gen der Verträge, auf denen die Union beruht, werden durch ein Abkommen zwischen den
Mitgliedstaaten und dem antragstellenden Staat geregelt . Das Abkommen bedarf der Ratifika
tion durch alle Vertragsstaaten gemäß ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften .

Artikel 50 (ex-Artikel P)

( 1 ) Die Artikel 2 bis 7 und 10 bis 19 des am 8 . April 1965 in Brüssel unterzeichneten
Vertrags zur Einsetzung eines gemeinsamen Rates und einer gemeinsamen Kommission der
Europäischen Gemeinschaften werden aufgehoben .

(2 ) Artikel 2 , Artikel 3 Absatz 2 und Titel III der am 17 . Februar 1986 in Luxemburg und
am 28 . Februar 1986 in Den Haag unterzeichneten Einheitlichen Europäischen Akte werden
aufgehoben .

Artikel 51 (ex-Artikel Q)

Dieser Vertrag gilt auf unbegrenzte Zeit .
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Artikel 52 (ex-Artikel R)

( 1 ) Dieser Vertrag bedarf der Ratifikation durch die Hohen Vertragsparteien gemäß ihren
verfassungsrechtlichen Vorschriften . Die Ratifikationsurkunden werden bei der Regierung der
Italienischen Republik hinterlegt .

(2 ) Dieser Vertrag tritt am 1 . Januar 1993 in Kraft, sofern alle Ratifikationsurkunden hin
terlegt worden sind, oder andernfalls am ersten Tag des auf die Hinterlegung der letzten
Ratifikationsurkunde folgenden Monats .

Artikel 53 (ex-Artikel S)

Dieser Vertrag ist in einer Urschrift in dänischer, deutscher, englischer, französischer, griechi
scher, irischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer und spanischer Sprache abge
faßt, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist ; er wird im Archiv der Regierung
der Italienischen Republik hinterlegt ; diese übermittelt der Regierung jedes anderen Unter
zeichnerstaats eine beglaubigte Abschrift .

Nach dem Beitrittsvertrag von 1994 ist der Wortlaut dieses Vertrags auch in finnischer und
schwedischer Sprache verbindlich .

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter die
sen Vertrag gesetzt .

Geschehen zu Maastricht am siebten Februar neunzehnhundertzweiundneunzig.

Mark EYSKENS

Uffe ELLEMANN-JENSEN
Hans-Dietrich GENSCHER

Antonios SAMARAS

Francisco FERNÄNDEZ ORDÖNEZ
Roland DUMAS

Gerard COLLINS
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Jean-Claude JUNCKER
Willem KOK

Jorge BRAGA DE MACEDO
Francis MAUDE

Jacques F. POOS
Hans VAN DEN BROEK

Joäo de Deus PINHEIRO
Douglas HURD
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SEINE MAJESTAT DER KONIG DER BELGIER, DER PRÄSIDENT DER BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND, DER PRÄSIDENT DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK, DER PRÄSIDENT
DER ITALIENISCHEN REPUBLIK, IHRE KÖNIGLICHE HOHEIT DIE GROSSHERZOGIN
VON LUXEMBURG, IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN DER NIEDERLANDE (*)

IN DEM FESTEN WILLEN, die Grundlagen für einen immer engeren Zusammenschluß der
europäischen Völker zu schaffen ,

ENTSCHLOSSEN, durch gemeinsames Handeln den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt
ihrer Länder zu sichern, indem sie die Europa trennenden Schranken beseitigen,

IN DEM VORSATZ, die stetige Besserung der Lebens- und Beschäftigungsbedingungen ihrer
Völker als wesentliches Ziel anzustreben,

IN DER ERKENNTNIS, daß zur Beseitigung der bestehenden Hindernisse ein einverständ
liches Vorgehen erforderlich ist, um eine beständige Wirtschaftsausweitung, einen ausgewoge
nen Handelsverkehr und einen redlichen Wettbewerb zu gewährleisten,

IN DEM BESTREBEN, ihre Volkswirtschaften zu einigen und deren harmonische Entwicklung
zu fördern, indem sie den Abstand zwischen einzelnen Gebieten und den Rückstand weniger
begünstigter Gebiete verringern,

IN DEM WUNSCH, durch eine gemeinsame Handelspolitik zur fortschreitenden Beseitigung
der Beschränkungen im zwischenstaatlichen Wirtschaftsverkehr beizutragen,

IN DER ABSICHT, die Verbundenheit Europas mit den überseeischen Ländern zu bekräftigen,
und in dem Wunsch, entsprechend den Grundsätzen der Satzung der Vereinten Nationen den
Wohlstand der überseeischen Länder zu fördern,

ENTSCHLOSSEN, durch diesen Zusammenschluß ihrer Wirtschaftskräfte Frieden und Freiheit
zu wahren und zu festigen, und mit der Aufforderung an die anderen Völker Europas , die
sich zu dem gleichen hohen Ziel bekennen, sich diesen Bestrebungen anzuschließen,

ENTSCHLOSSEN, durch umfassenden Zugang zur Bildung und durch ständige Weiterbildung
auf einen möglichst hohen Wissensstand ihrer Völker hinzuwirken,

HABEN BESCHLOSSEN, eine EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT zu gründen ; sie haben zu
diesem Zweck zu ihren Bevollmächtigten ernannt :

SEINE MAJESTÄT DER KONIG DER BELGIER :

Herrn Paul Henri SPAAK, Minister für Auswärtige Angelegenheiten ;
Baron J. Ch . SNOY ET D'OPPUERS, Generalsekretär des Wirtschaftsministeriums,
Leiter der belgischen Delegation bei der Regierungskonferenz,

(*) Seit dem ursprünglichen Vertragsschluß sind Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft ge
worden : Das Königreich Dänemark, die Griechische Republik, das Königreich Spanien, Irland, die
Republik Österreich, die Portugiesische Republik, die Republik Finnland , das Königreich
Schweden und das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland .
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DER PRÄSIDENT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND :

Herrn Dr. Konrad ADENAUER, Bundeskanzler ;
Herrn Professor Dr. Walter HALLSTEIN, Staatssekretär des Auswärtigen Amtes ,

DER PRÄSIDENT DER FRANZÖSISCHEN REPUBLIK :

Herrn Christian PINEAU, Minister für Auswärtige Angelegenheiten ;
Herrn Maurice FAURE, Staatssekretär für Auswärtige Angelegenheiten,

DER PRÄSIDENT DER ITALIENISCHEN REPUBLIK :

Herrn Antonio SEGNI, Ministerpräsident ;
Herrn Professor Gaetano MARTINO, Minister für Auswärtige Angelegenheiten,

IHRE KÖNIGLICHE HOHEIT DIE GROSSHERZOGIN VON LUXEMBURG :

Herrn Joseph BECH, Staatsminister, Minister für Auswärtige Angelegenheiten ;
Herrn Lambert SCHAUS, Botschafter, Leiter der luxemburgischen Delegation bei der
Regierungskonferenz,

IHRE MAJESTÄT DIE KÖNIGIN DER NIEDERLANDE :
Herrn Joseph LUNS, Minister für Auswärtige Angelegenheiten ;
Herrn J. LINTHORST HOMAN, Leiter der niederländischen Delegation bei der Regie
rungskonferenz,

DIESE SIND nach Austausch ihrer als gut und gehörig befundenen Vollmachten wie folgt
übereingekommen :
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ERSTER TEIL

GRUNDSÄTZE

Artikel 1 (ex-Artikel 1 )

Durch diesen Vertrag gründen die HOHEN VERTRAGSPARTEIEN untereinander eine
EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT.

Artikel 2 (ex-Artikel 2 )

Aufgabe der Gemeinschaft ist es , durch die Errichtung eines Gemeinsamen Marktes und einer
Wirtschafts - und Währungsunion sowie durch die Durchführung der in den Artikeln 3 und 4
genannten gemeinsamen Politiken und Maßnahmen in der ganzen Gemeinschaft eine harmo
nische , ausgewogene und nachhaltige Entwicklung des Wirtschaftslebens , ein hohes Beschäfti
gungsniveau und ein hohes Maß an sozialem Schutz , die Gleichstellung von Männern und
Frauen, ein beständiges , nichtinflationäres Wachstum, einen hohen Grad von Wettbewerbsfä
higkeit und Konvergenz der Wirtschaftsleistungen , ein hohes Maß an Umweltschutz und Ver
besserung der Umweltqualität, die Hebung der Lebenshaltung und der Lebensqualität , den
wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt und die Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten
zu fördern .

Artikel 3 (ex-Artikel 3 )

( 1 ) Die Tätigkeit der Gemeinschaft im Sinne des Artikels 2 umfaßt nach Maßgabe dieses
Vertrags und der darin vorgesehenen Zeitfolge :
a ) das Verbot von Zöllen und mengenmäßigen Beschränkungen bei der Ein- und Ausfuhr

von Waren sowie aller sonstigen Maßnahmen gleicher Wirkung zwischen den Mitglied
staaten ;

b ) eine gemeinsame Handelspolitik ;
c ) einen Binnenmarkt, der durch die Beseitigung der Hindernisse für den freien Waren-,

Personen-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr zwischen den Mitgliedstaaten gekenn
zeichnet ist ;

d ) Maßnahmen hinsichtlich der Einreise und des Personenverkehrs nach Titel IV ;
e ) eine gemeinsame Politik auf dem Gebiet der Landwirtschaft und der Fischerei ;
f) eine gemeinsame Politik auf dem Gebiet des Verkehrs ;
g) ein System, das den Wettbewerb innerhalb des Binnenmarkts vor Verfälschungen schützt ;
h) die Angleichung der innerstaatlichen Rechtsvorschriften, soweit dies für das Funktionieren

des Gemeinsamen Marktes erforderlich ist ;

i ) die Förderung der Koordinierung der Beschäftigungspolitik der Mitgliedstaaten im Hin
blick auf die Verstärkung ihrer Wirksamkeit durch die Entwicklung einer koordinierten
Beschäftigungsstrategie ;

j ) eine Sozialpolitik mit einem Europäischen Sozialfonds ;
k) die Stärkung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts ;
1 ) eine Politik auf dem Gebiet der Umwelt ;
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m) die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Industrie der Gemeinschaft ;
n ) die Förderung der Forschung und technologischen Entwicklung ;
o ) die Förderung des Auf- und Ausbaus transeuropäischer Netze ;
p ) einen Beitrag zur Erreichung eines hohen Gesundheitsschutzniveaus ;
q ) einen Beitrag zu einer qualitativ hochstehenden allgemeinen und beruflichen Bildung

sowie zur Entfaltung des Kulturlebens in den Mitgliedstaaten ;
r) eine Politik auf dem Gebiet der Entwicklungszusammenarbeit ;
s ) die Assoziierung der überseeischen Länder und Hoheitsgebiete , um den Handelsverkehr

zu steigern und die wirtschaftliche und soziale Entwicklung durch gemeinsame Bemühun
gen zu fördern ;

t) einen Beitrag zur Verbesserung des Verbraucherschutzes ;
u ) Maßnahmen in den Bereichen Energie, Katastrophenschutz und Fremdenverkehr.

(2 ) Bei allen in diesem Artikel genannten Tätigkeiten wirkt die Gemeinschaft darauf hin,
Ungleichheiten zu beseitigen und die Gleichstellung von Männern und Frauen zu fördern .

Artikel 4 (ex-Artikel 3 a)

( 1 ) Die Tätigkeit der Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft im Sinne des Artikels 2 umfaßt
nach Maßgabe dieses Vertrags und der darin vorgesehenen Zeitfolge die Einführung einer
Wirtschaftspolitik, die auf einer engen Koordinierung der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaa
ten, dem Binnenmarkt und der Festlegung gemeinsamer Ziele beruht und dem Grundsatz ei
ner offenen Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb verpflichtet ist .

( 2 ) Parallel dazu umfaßt diese Tätigkeit nach Maßgabe dieses Vertrags und der darin vor
gesehenen Zeitfolge und Verfahren die unwiderrufliche Festlegung der Wechselkurse im Hin
blick auf die Einführung einer einheitlichen Währung, der ECU, sowie die Festlegung und
Durchführung einer einheitlichen Geld- sowie Wechselkurspolitik, die beide vorrangig das
Ziel der Preisstabilität verfolgen und unbeschadet dieses Zieles die allgemeine Wirtschaftspoli
tik in der Gemeinschaft unter Beachtung des Grundsatzes einer offenen Marktwirtschaft mit
freiem Wettbewerb unterstützen sollen .

( 3 ) Diese Tätigkeit der Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft setzt die Einhaltung der fol
genden richtungweisenden Grundsätze voraus : stabile Preise, gesunde öffentliche Finanzen
und monetäre Rahmenbedingungen sowie eine dauerhaft finanzierbare Zahlungsbilanz .

Artikel 5 (ex-Artikel 3 b)

Die Gemeinschaft wird innerhalb der Grenzen der ihr in diesem Vertrag zugewiesenen Befug
nisse und gesetzten Ziele tätig .

In den Bereichen, die nicht in ihre ausschließliche Zuständigkeit fallen, wird die Gemeinschaft
nach dem Subsidiaritätsprinzip nur tätig, sofern und soweit die Ziele der in Betracht gezoge
nen Maßnahmen auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht werden können
und daher wegen ihres Umfangs oder ihrer Wirkungen besser auf Gemeinschaftsebene erreicht
werden können.
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Die Maßnahmen der Gemeinschaft gehen nicht über das für die Erreichung der Ziele dieses
Vertrags erforderliche Maß hinaus .

Artikel 6 (ex-Artikel 3 c)

Die Erfordernisse des Umweltschutzes müssen bei der Festlegung und Durchführung der in
Artikel 3 genannten Gemeinschaftspolitiken und -maßnahmen insbesondere zur Förderung
einer nachhaltigen Entwicklung einbezogen werden .

Artikel 7 (ex-Artikel 4 )

( 1 ) Die der Gemeinschaft zugewiesenen Aufgaben werden durch folgende Organe wahrge
nommen :

— ein EUROPÄISCHES PARLAMENT,

— einen RAT,

— eine KOMMISSION,

— einen GERICHTSHOF,

— einen RECHNUNGSHOF.

Jedes Organ handelt nach Maßgabe der ihm in diesem Vertrag zugewiesenen Befugnisse .

(2 ) Der Rat und die Kommission werden von einem Wirtschafts- und Sozialausschuß sowie
einem Ausschuß der Regionen mit beratender Aufgabe unterstützt .

Artikel 8 (ex-Artikel 4 a)

Nach den in diesem Vertrag vorgesehenen Verfahren werden ein Europäisches System der
Zentralbanken (im folgenden als „ESZB" bezeichnet) und eine Europäische Zentralbank (im
folgenden als „EZB" bezeichnet) geschaffen, die nach Maßgabe der Befugnisse handeln , die
ihnen in diesem Vertrag und der beigefügten Satzung des ESZB und der EZB (im folgenden
als „Satzung des ESZB" bezeichnet) zugewiesen werden.

Artikel 9 (ex-Artikel 4 b)

Es wird eine Europäische Investitionsbank errichtet, die nach Maßgabe der Befugnisse han
delt, die ihr in diesem Vertrag und der beigefügten Satzung zugewiesen werden.

Artikel 10 (ex-Artikel 5 )

Die Mitgliedstaaten treffen alle geeigneten Maßnahmen allgemeiner oder besonderer Art zur
Erfüllung der Verpflichtungen, die sich aus diesem Vertrag oder aus Handlungen der Organe
der Gemeinschaft ergeben. Sie erleichtern dieser die Erfüllung ihrer Aufgäbe .
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Sie unterlassen alle Maßnahmen, welche die Verwirklichung der Ziele dieses Vertrags gefähr
den könnten .

Artikel 11 (ex-Artikel 5 a )

( 1 ) Die Mitgliedstaaten, die beabsichtigen, untereinander eine verstärkte Zusammenarbeit
zu begründen, können vorbehaltlich der Artikel 43 und 44 des Vertrags über die Europäische
Union ermächtigt werden, die in diesem Vertrag vorgesehenen Organe, Verfahren und
Mechanismen in Anspruch zu nehmen, sofern die beabsichtigte Zusammenarbeit

a ) keine in die ausschließliche Zuständigkeit der Gemeinschaft fallenden Bereiche betrifft ;

b ) die Gemeinschaftspolitiken, -aktionen oder -programme nicht beeinträchtigt ;

c ) nicht die Unionsbürgerschaft betrifft und auch keine Diskriminierung zwischen Staatsange
hörigen der Mitgliedstaaten bedeutet ;

d ) die der Gemeinschaft durch diesen Vertrag zugewiesenen Befugnisse nicht überschreitet
und

e ) keine Diskriminierung oder Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten dar
stellt und die Wettbewerbsbedingungen zwischen diesen nicht verzerrt .

(2 ) Die Ermächtigung nach Absatz 1 wird vom Rat mit qualifizierter Mehrheit auf Vor
schlag der Kommission und nach Anhörung des Europäischen Parlaments erteilt .

Erklärt ein Mitglied des Rates , daß es aus wichtigen Gründen der nationalen Politik, die es
auch nennen muß, die Absicht hat, eine mit qualifizierter Mehrheit zu erteilende Ermächti
gung abzulehnen, so erfolgt keine Abstimmung. Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit
verlangen, daß die Frage zur einstimmigen Beschlußfassung an den in der Zusammensetzung
der Staats- und Regierungschefs tagenden Rat verwiesen wird .

Die Mitgliedstaaten, die beabsichtigen, eine verstärkte Zusammenarbeit nach Absatz 1 zu be
gründen, können einen Antrag an die Kommission richten, die dem Rat einen entsprechenden
Vorschlag vorlegen kann. Legt die Kommission keinen Vorschlag vor, so unterrichtet sie die
betroffenen Mitgliedstaaten und gibt ihre Gründe dafür an .

( 3 ) Jeder Mitgliedstaat, der sich der Zusammenarbeit nach diesem Artikel anschließen will ,
teilt dem Rat und der Kommission seine Absicht mit ; die Kommission legt dem Rat binnen
drei Monaten nach Eingang der Mitteilung eine Stellungnahme dazu vor . Innerhalb von vier
Monaten vom Tag der Mitteilung an gerechnet beschließt die Kommission über den Antrag
und über die spezifischen Regelungen, die sie gegebenenfalls für notwendig hält .

( 4 ) Die für die Durchführung der Tätigkeiten im Rahmen der Zusammenarbeit erforder
lichen Rechtsakte und Beschlüsse unterliegen allen einschlägigen Bestimmungen dieses
Vertrags, sofern in diesem Artikel und in den Artikeln 43 und 44 des Vertrags über die
Europäische Union nichts anderes bestimmt ist .

( 5 ) Dieser Artikel läßt das Protokoll zur Einbeziehung des Schengen-Besitzstands in den
Rahmen der Europäischen Union unberührt .
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Artikel 12 (ex-Artikel 6 )

Unbeschadet besonderer Bestimmungen dieses Vertrags ist in seinem Anwendungsbereich jede
Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit verboten .

Der Rat kann nach dem Verfahren des Artikels 251 Regelungen für das Verbot solcher
Diskriminierungen treffen .

Artikel 13 (ex-Artikel 6 a)

Unbeschadet der sonstigen Bestimmungen dieses Vertrags kann der Rat im Rahmen der durch
den Vertrag auf die Gemeinschaft übertragenen Zuständigkeiten auf Vorschlag der Kommis
sion und nach Anhörung des Europäischen Parlaments einstimmig geeignete Vorkehrungen
treffen, um Diskriminierungen aus Gründen des Geschlechts , der Rasse , der ethnischen Her
kunft, der Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuel
len Ausrichtung zu bekämpfen .

Artikel 14 (ex-Artikel 7 a)

( 1 ) Die Gemeinschaft trifft die erforderlichen Maßnahmen, um bis zum 31 . Dezember 1992
gemäß dem vorliegenden Artikel, den Artikeln 15 und 26 , Artikel 47 Absatz 2 und den Arti
keln 49 , 80 , 93 und 95 unbeschadet der sonstigen Bestimmungen dieses Vertrags den Binnen
markt schrittweise zu verwirklichen .

(2 ) Der Binnenmarkt umfaßt einen Raum ohne Binnengrenzen, in dem der freie Verkehr
von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital gemäß den Bestimmungen dieses Vertrags
gewährleistet ist .

( 3 ) Der Rat legt mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission die Leitlinien
und Bedingungen fest, die erforderlich sind, um in allen betroffenen Sektoren einen ausgewo
genen Fortschritt zu gewährleisten .

Artikel 15 (ex-Artikel 7 c)

Bei der Formulierung ihrer Vorschläge zur Verwirklichung der Ziele des Artikels 14 berück
sichtigt ' die Kommission den Umfang der Anstrengungen, die einigen Volkswirtschaften mit
unterschiedlichem Entwicklungsstand im Zuge der Errichtung des Binnenmarkts abverlangt
werden, und kann geeignete Bestimmungen vorschlagen.

Erhalten diese Bestimmungen die Form von Ausnahmeregelungen, so müssen sie vorüberge
hender Art sein und dürfen das Funktionieren des Gemeinsamen Marktes so wenig wie mög
lich stören .

Artikel 16 (ex-Artikel 7 d)

Unbeschadet der Artikel 73 , 86 und 87 und in Anbetracht des Stellenwerts , den Dienste von
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse innerhalb der gemeinsamen Werte der Union einneh
men, sowie ihrer Bedeutung bei der Förderung des sozialen und territorialen Zusammenhalts
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tragen die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer jeweiligen Befugnisse im
Anwendungsbereich dieses Vertrags dafür Sorge, daß die Grundsätze und Bedingungen für
das Funktionieren dieser Dienste so gestaltet sind, daß sie ihren Aufgaben nachkommen
können .

ZWEITER TEIL

DIE UNIONSBÜRGERSCHAFT

Artikel 17 (ex-Artikel 8 )

( 1 ) Es wird eine Unionsbürgerschaft eingeführt . Unionsbürger ist, wer die Staatsangehörig
keit eines Mitgliedstaats besitzt . Die Unionsbürgerschaft ergänzt die nationale Staatsbürger
schaft, ersetzt sie aber nicht .

(2 ) Die Unionsbürger haben die in diesem Vertrag vorgesehenen Rechte und Pflichten .

Artikel 18 (ex-Artikel 8 a)

( 1 ) Jeder Unionsbürger hat das Recht, sich im Hoheitsgebiet der Mitgiiedstaaten vorbehalt
lich der in diesem Vertrag und in den Durchführungsvorschriften vorgesehenen Beschränkun
gen und Bedingungen frei zu bewegen und aufzuhalten .

(2 ) Der Rat kann Vorschriften erlassen, mit denen die Ausübung der Rechte nach Absatz 1
erleichtert wird ; sofern in diesem Vertrag nichts anderes bestimmt ist, beschließt er gemäß
dem Verfahren des Artikels 251 . Der Rat beschließt im Rahmen dieses Verfahrens einstimmig.

Artikel 19 (ex-Artikel 8 b )

( 1 ) Jeder Unionsbürger mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit er
nicht besitzt, hat in dem Mitgliedstaat, in dem er seinen Wohnsitz hat, das aktive und passive
Wahlrecht bei Kommunalwahlen, wobei für ihn dieselben Bedingungen gelten wie für die An
gehörigen des betreffenden Mitgliedstaats . Dieses Recht wird vorbehaltlich der Einzelheiten
ausgeübt, die vom Rat einstimmig auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des
Europäischen Parlaments festgelegt werden ; in diesen können Ausnahmeregelungen vorgese
hen werden, wenn dies aufgrund besonderer Probleme eines Mitgliedstaats gerechtfertigt ist .

(2 ) Unbeschadet des Artikels 190 Absatz 4 und der Bestimmungen zu dessen Durchführung
besitzt jeder Unionsbürger mit Wohnsitz in einem Mitgliedstaat, dessen Staatsangehörigkeit er
nicht besitzt, in dem Mitgliedstaat, in dem er seinen Wohnsitz hat, das aktive und passive
Wahlrecht bei den Wahlen zum Europäischen Parlament, wobei für ihn dieselben Bedingun
gen gelten wie für die Angehörigen des betreffenden Mitgliedstaats . Dieses Recht wird vorbe
haltlich der Einzelheiten ausgeübt, die vom Rat einstimmig auf Vorschlag der Kommission
und nach Anhörung des Europäischen Parlaments festgelegt werden ; in diesen können Aus
nahmeregelungen vorgesehen werden, wenn dies aufgrund besonderer Probleme eines Mit
gliedstaats gerechtfertigt ist .
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Artikel 20 (ex-Artikel 8 c)

Jeder Unionsbürger genießt im Hoheitsgebiet eines dritten Landes , in dem der Mitgliedstaat,
dessen Staatsangehörigkeit er besitzt, nicht vertreten ist , den diplomatischen und konsulari
schen Schutz eines jeden Mitgliedstaats unter denselben Bedingungen wie Staatsangehörige
dieses Staates . Die Mitgliedstaaten vereinbaren die notwendigen Regeln und leiten die für
diesen Schutz erforderlichen internationalen Verhandlungen ein .

Artikel 21 (ex-Artikel 8 d )

Jeder Unionsbürger besitzt das Petitionsrecht beim Europäischen Parlament nach Artikel 194 .

Jeder Unionsbürger kann sich an den nach Artikel 195 eingesetzten Bürgerbeauftragten
wenden .

Jeder Unionsbürger kann sich schriftlich in einer der in Artikel 314 genannten Sprachen an
jedes Organ oder an jede Einrichtung wenden, die in dem vorliegenden Artikel oder in Arti
kel 7 genannt sind, und eine Antwort in derselben Sprache erhalten .

Artikel 22 (ex-Artikel 8 e)

Die Kommission erstattet dem Europäischen Parlament, dem Rat und dem Wirtschafts- und
Sozialausschuß alle drei Jahre über die Anwendung dieses Teiles Bericht . In dem Bericht wird
der Fortentwicklung der Union Rechnung getragen .

Auf dieser Grundlage kann der Rat unbeschadet der anderen Bestimmungen dieses Vertrags
zur Ergänzung der in diesem Teil vorgesehenen Rechte einstimmig auf Vorschlag der Kom
mission und nach Anhörung des Europäischen Parlaments Bestimmungen erlassen, die er den
Mitgliedstaaten zur Annahme gemäß ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften empfiehlt .

DRITTER TEIL

DIE POLITIKEN DER GEMEINSCHAFT

TITEL I

DER FREIE WARENVERKEHR

Artikel 23 (ex-Artikel 9 )

( 1 ) Grundlage der Gemeinschaft ist eine Zollunion, die sich auf den gesamten Warenaus
tausch erstreckt ; sie umfaßt das Verbot, zwischen den Mitgliedstaaten Ein- und Ausfuhrzölle
und Abgaben gleicher Wirkung zu erheben, sowie die Einführung eines Gemeinsamen Zoll
tarifs gegenüber dritten Ländern .
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(2 ) Artikel 25 und Kapitel 2 dieses Titels gelten für die aus den Mitgliedstaaten stammen
den Waren sowie für diejenigen Waren aus dritten Ländern, die sich in den Mitgliedstaaten
im freien Verkehr befinden .

Artikel 24 (ex-Artikel 10 )

Als im freien Verkehr eines Mitgliedstaats befindlich gelten diejenigen Waren aus dritten Län
dern, für die in dem betreffenden Mitgliedstaat die Einfuhr-Förmlichkeiten erfüllt sowie die
vorgeschriebenen Zölle und Abgaben gleicher Wirkung erhoben und nicht ganz oder teilweise
rückvergütet worden sind .

Kapitel 1
Die Zollunion

Artikel 25 (ex-Artikel 12 )

Ein- und Ausfuhrzölle oder Abgaben gleicher Wirkung sind zwischen den Mitgliedstaaten
verboten . Dieses Verbot gilt auch für Finanzzölle .

Artikel 26 (ex-Artikel 28 )

Der Rat legt die Sätze des Gemeinsamen Zolltarifs mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag
der Kommission fest .

Artikel 27 (ex-Artikel 29 )

Bei der Ausübung der ihr aufgrund dieses Kapitels übertragenen Aufgaben geht die Kommis
sion von folgenden Gesichtspunkten aus :

a ) der Notwendigkeit, den Handelsverkehr zwischen den Mitgliedstaaten und dritten Län
dern zu fördern ;

b ) der Entwicklung der Wettbewerbsbedingungen innerhalb der Gemeinschaft, soweit diese
Entwicklung zu einer Zunahme der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen führt ;

c) dem Versorgungsbedarf der Gemeinschaft an Rohstoffen und Halbfertigwaren ; hierbei
achtet die Kommission darauf, zwischen den Mitgliedstaaten die Wettbewerbsbedingungen
für Fertigwaren nicht zu verfälschen ;

d ) der Notwendigkeit, ernsthafte Störungen im Wirtschaftsleben der Mitgliedstaaten zu ver
meiden und eine rationelle Entwicklung der Erzeugung sowie eine Ausweitung des Ver
brauchs innerhalb der Gemeinschaft zu gewährleisten .
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Kapitel 2

Verbot von mengenmäßigen Beschränkungen zwischen den Mitgliedstaaten

Artikel 28 (ex-Artikel 30 )

Mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen sowie alle Maßnahmen gleicher Wirkung sind zwi
schen den Mitgliedstaaten verboten .

Artikel 29 (ex-Artikel 34)

Mengenmäßige Ausfuhrbeschränkungen sowie alle Maßnahmen gleicher Wirkung sind zwi
schen den Mitgliedstaaten verboten .

Artikel 30 (ex-Artikel 36)

Die Bestimmungen der Artikel 28 und 29 stehen Einfuhr-, Ausfuhr- und Durchfuhrverboten
oder -beschränkungen nicht entgegen, die aus Gründen der öffentlichen Sittlichkeit, Ordnung
und Sicherheit, zum Schutze der Gesundheit und des Lebens von Menschen, Tieren oder
Pflanzen, des nationalen Kulturguts von künstlerischem, geschichtlichem oder archäologi
schem Wert oder des gewerblichen und kommerziellen Eigentums gerechtfertigt sind . Diese
Verbote oder Beschränkungen dürfen jedoch weder ein Mittel zur willkürlichen Diskriminie
rung noch eine verschleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten darstel
len .

Artikel 31 (ex-Artikel 37)

( 1 ) Die Mitgliedstaaten formen ihre staatlichen Handelsmonopole derart um, daß jede Dis
kriminierung in den Versorgungs- und Absatzbedingungen zwischen den Angehörigen der
Mitgliedstaaten ausgeschlossen ist .

Dieser Artikel gilt für alle Einrichtungen, durch die ein Mitgliedstaat unmittelbar oder mittel
bar die Einfuhr oder die Ausfuhr zwischen den Mitgliedstaaten rechtlich oder tatsächlich kon
trolliert, lenkt oder merklich beeinflußt . Er gilt auch für die von einem Staat auf andere
Rechtsträger übertragenen Monopole .

(2 ) Die Mitgliedstaaten unterlassen jede neue Maßnahme, die den in Absatz 1 genannten
Grundsätzen widerspricht oder die Tragweite der Artikel über das Verbot von Zöllen und
mengenmäßigen Beschränkungen zwischen den Mitgliedstaaten einengt .

(3 ) Ist mit einem staatlichen Handelsmonopol eine Regelung zur Erleichterung des Absat
zes oder der Verwertung landwirtschaftlicher Erzeugnisse verbunden, so sollen bei der An
wendung dieses Artikels gleichwertige Sicherheiten für die Beschäftigung und Lebenshaltung
der betreffenden Erzeuger gewährleistet werden .
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TITEL II

DIE LANDWIRTSCHAFT

Artikel 32 (ex-Artikel 38 )

( 1 ) Der Gemeinsame Markt umfaßt auch die Landwirtschaft und den Handel mit landwirt
schaftlichen Erzeugnissen . Unter landwirtschaftlichen Erzeugnissen sind die Erzeugnisse des
Bodens , der Viehzucht und der Fischerei sowie die mit diesen in unmittelbarem Zusammen
hang stehenden Erzeugnisse der ersten Verarbeitungsstufe zu verstehen .

(2 ) Die Vorschriften für die Errichtung des Gemeinsamen Marktes finden auf die landwirt
schaftlichen Erzeugnisse Anwendung, soweit in den Artikeln 33 bis 38 nicht etwas anderes
bestimmt ist .

( 3 ) Die Erzeugnisse , für welche die Artikel 33 bis 38 gelten, sind in der diesem Vertrag als
Anhang I beigefügten Liste aufgeführt .

(4 ) Mit dem Funktionieren und der Entwicklung des gemeinsamen Marktes für landwirt
schaftliche Erzeugnisse muß die Gestaltung einer gemeinsamen Agrarpolitik Hand in Hand
gehen .

Artikel 33 (ex-Artikel 39 )

( 1 ) Ziel der gemeinsamen Agrarpolitik ist es :

a ) die Produktivität der Landwirtschaft durch Förderung des technischen Fortschritts , Ratio
nalisierung der landwirtschaftlichen Erzeugung und den bestmöglichen Einsatz der Pro
duktionsfaktoren, insbesondere der Arbeitskräfte , zu steigern ;

b ) auf diese Weise der landwirtschaftlichen Bevölkerung, insbesondere durch Erhöhung des
Pro-Kopf-Einkommens der in der Landwirtschaft tätigen Personen, eine angemessene
Lebenshaltung zu gewährleisten ;

c ) die Märkte zu stabilisieren ;

d) die Versorgung sicherzustellen ;

e ) für die Belieferung der Verbraucher zu angemessenen Preisen Sorge zu tragen.

(2 ) Bei der Gestaltung der gemeinsamen Agrarpolitik und der hierfür anzuwendenden be
sonderen Methoden ist folgendes zu berücksichtigen :

a ) die besondere Eigenart der landwirtschaftlichen Tätigkeit, die sich aus dem sozialen Auf
bau der Landwirtschaft und den strukturellen und naturbedingten Unterschieden der ver
schiedenen landwirtschaftlichen Gebiete ergibt ;
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b ) die Notwendigkeit, die geeigneten Anpassungen stufenweise durchzuführen ;

c ) die Tatsache, daß die Landwirtschaft in den Mitgliedstaaten einen mit der gesamten Volks
wirtschaft eng verflochtenen Wirtschaftsbereich darstellt.

Artikel 34 (ex-Artikel 40 )

( 1 ) Um die Ziele des Artikels 33 zu erreichen, wird eine gemeinsame Organisation der
Agrarmärkte geschaffen .

Diese besteht je nach Erzeugnis aus einer der folgenden Organisationsformen :

a ) gemeinsame Wettbewerbsregeln ;

b ) bindende Koordinierung der verschiedenen einzelstaatlichen Marktordnungen ;

c ) eine europäische Marktordnung.

(2 ) Die nach Absatz 1 gestaltete gemeinsame Organisation kann alle zur Durchführung des
Artikels 33 erforderlichen Maßnahmen einschließen, insbesondere Preisregelungen, Beihilfen
für die Erzeugung und die Verteilung der verschiedenen Erzeugnisse , Einlagerungs- und Aus
gleichsmaßnahmen, gemeinsame Einrichtungen zur Stabilisierung der Ein- oder Ausfuhr.

Die gemeinsame Organisation hat sich auf die Verfolgung der Ziele des Artikels 33 zu be
schränken und jede Diskriminierung zwischen Erzeugern oder Verbrauchern innerhalb der
Gemeinschaft auszuschließen .

Eine etwaige gemeinsame Preispolitik muß auf gemeinsamen Grundsätzen und einheitlichen
Berechnungsmethoden beruhen.

( 3 ) Um der in Absatz 1 genannten gemeinsamen Organisation die Erreichung ihrer Ziele zu
ermöglichen, können ein oder mehrere Ausrichtungs- oder Garantiefonds für die Landwirt
schaft geschaffen werden.

Artikel 35 (ex-Artikel 41 )

Um die Ziele des Artikels 33 zu erreichen, können im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik
folgende Maßnahmen vorgesehen werden :

a) eine wirksame Koordinierung der Bestrebungen auf dem Gebiet der Berufsausbildung, der
Forschung und der Verbreitung landwirtschaftlicher Fachkenntnisse ; hierbei können Vor
haben oder Einrichtungen gemeinsam finanziert werden ;

b ) gemeinsame Maßnahmen zur Förderung des Verbrauchs bestimmter Erzeugnisse .
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Artikel 36 (ex-Artikel 42 )

Das Kapitel über die Wettbewerbsregeln findet auf die Produktion landwirtschaftlicher Er
zeugnisse und den Handel mit diesen nur insoweit Anwendung, als der Rat dies unter Berück
sichtigung der Ziele des Artikels 33 im Rahmen des Artikels 37 Absätze 2 und 3 und gemäß
dem dort vorgesehenen Verfahren bestimmt.

Der Rat kann insbesondere genehmigen, daß Beihilfen gewährt werden

a ) zum Schutz von Betrieben, die durch strukturelle oder naturgegebene Bedingungen
benachteiligt sind , oder

b ) im Rahmen wirtschaftlicher Entwicklungsprogramme .

Artikel 37 (ex-Artikel 43 )

( 1 ) Zur Erarbeitung der Grundlinien für eine gemeinsame Agrarpolitik beruft die Kommis
sion unmittelbar nach Inkrafttreten dieses Vertrags eine Konferenz der Mitgliedstaaten ein ,
um einen Vergleich ihrer Agrarpolitik, insbesondere durch Gegenüberstellung ihrer Produk
tionsmöglichkeiten und ihres Bedarfs , vorzunehmen .

(2 ) Unter Berücksichtigung der Arbeiten der in Absatz 1 vorgesehenen Konferenz legt die
Kommission nach Anhörung des Wirtschafts - und Sozialausschusses binnen zwei Jahren nach
Inkrafttreten dieses Vertrags zur Gestaltung und Durchführung der gemeinsamen Agrarpolitik
Vorschläge vor, welche unter anderem die Ablösung der einzelstaatlichen Marktordnungen
durch eine der in Artikel 34 Absatz 1 vorgesehenen gemeinsamen Organisationsformen sowie
die Durchführung der in diesem Titel bezeichneten Maßnahmen vorsehen .

Diese Vorschläge müssen dem inneren Zusammenhang der in diesem Titel aufgeführten land
wirtschaftlichen Fragen Rechnung tragen .

Der Rat erläßt mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung
des Europäischen Parlaments Verordnungen , Richtlinien oder Entscheidungen, unbeschadet
seiner etwaigen Empfehlungen .

( 3 ) Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit die einzelstaatlichen Marktordnungen nach
Maßgabe des Absatzes 2 durch die in Artikel 34 Absatz 1 vorgesehene gemeinsame Organisa
tion ersetzen,

a ) wenn sie den Mitgliedstaaten, die sich gegen diese Maßnahme ausgesprochen haben und
eine eigene Marktordnung für die in Betracht kommende Erzeugung besitzen, gleichwer
tige Sicherheiten für die Beschäftigung und Lebenshaltung der betreffenden Erzeuger bie
tet ; hierbei sind die im Zeitablauf möglichen Anpassungen und erforderlichen Spezialisie
rungen zu berücksichtigen, und

b ) wenn die gemeinsame Organisation für den Handelsverkehr innerhalb der Gemeinschaft
Bedingungen sicherstellt, die denen eines Binnenmarkts entsprechen .
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( 4 ) Wird eine gemeinsame Organisation für bestimmte Rohstoffe geschaffen, bevor eine
gemeinsame Organisation für die entsprechenden weiterverarbeiteten Erzeugnisse besteht, so
können die betreffenden Rohstoffe aus Ländern außerhalb der Gemeinschaft eingeführt wer
den, wenn sie für weiterverarbeitete Erzeugnisse verwendet werden, die zur Ausfuhr nach
dritten Ländern bestimmt sind .

Artikel 38 (ex-Artikel 46 )

Besteht in einem Mitgliedstaat für ein Erzeugnis eine innerstaatliche Marktordnung oder Re
gelung gleicher Wirkung und wird dadurch eine gleichartige Erzeugung in einem anderen
Mitgliedstaat in ihrer Wettbewerbslage beeinträchtigt, so erheben die Mitgliedstaaten bei der
Einfuhr des betreffenden Erzeugnisses aus dem Mitgliedstaat, in dem die genannte Marktord
nung oder Regelung besteht, eine Ausgleichsabgabe, es sei denn, daß dieser Mitgliedstaat eine
Ausgleichsabgabe bei der Ausfuhr erhebt.

Die Kommission setzt diese Abgaben in der zur Wiederherstellung des Gleichgewichts erfor
derlichen Höhe fest ; sie kann auch andere Maßnahmen genehmigen, deren Bedingungen und
Einzelheiten sie festlegt .

TITEL III

DIE FREIZÜGIGKEIT, DER FREIE DIENSTLEISTUNGS- UND KAPITALVERKEHR

Kapitel 1

Die Arbeitskräfte

Artikel 39 (ex-Artikel 48 )

( 1 ) Innerhalb der Gemeinschaft ist die Freizügigkeit der Arbeitnehmer gewährleistet .

(2 ) Sie umfaßt die Abschaffung jeder auf der Staatsangehörigkeit beruhenden unterschied
lichen Behandlung der Arbeitnehmer der Mitgliedstaaten in bezug auf Beschäftigung, Entloh
nung und sonstige Arbeitsbedingungen .

( 3 ) Sie gibt — vorbehaltlich der aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit und
Gesundheit gerechtfertigten Beschränkungen — den Arbeitnehmern das Recht,

a ) sich um tatsächlich angebotene Stellen zu bewerben ;

b ) sich zu diesem Zweck im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen ;

c ) sich in einem Mitgliedstaat aufzuhalten, um dort nach den für die Arbeitnehmer dieses
Staates geltenden Rechts - und Verwaltungsvorschriften eine Beschäftigung auszuüben ;

d ) nach Beendigung einer Beschäftigung im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats unter Bedin
gungen zu verbleiben, welche die Kommission in Durchführungsverordnungen festlegt .

(4 ) Dieser Artikel findet keine Anwendung auf die Beschäftigung in der öffentlichen Ver
waltung .
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Artikel 40 (ex-Artikel 49 )

Der Rat trifft gemäß dem Verfahren des Artikels 251 und nach Anhörung des Wirtschafts
und Sozialausschusses durch Richtlinien oder Verordnungen alle erforderlichen Maßnahmen,
um die Freizügigkeit der Arbeitnehmer im Sinne des Artikels 39 herzustellen, insbesondere

a ) durch Sicherstellung einer engen Zusammenarbeit zwischen den einzelstaatlichen Arbeits
verwaltungen ;

b ) durch die Beseitigung der Verwaltungsverfahren und -praktiken sowie der für den Zugang
zu verfügbaren Arbeitsplätzen vorgeschriebenen Fristen, die sich aus innerstaatlichen
Rechtsvorschriften oder vorher zwischen den Mitgliedstaaten geschlossenen Ubereinkünf
ten ergeben und deren Beibehaltung die Herstellung der Freizügigkeit der Arbeitnehmer
hindert ;

c ) durch die Beseitigung aller Fristen und sonstigen Beschränkungen, die in innerstaatlichen
Rechtsvorschriften oder vorher zwischen den Mitgliedstaaten geschlossenen Übereinkünf
ten vorgesehen sind und die den Arbeitnehmern der anderen Mitgliedstaaten für die freie
Wahl des Arbeitsplatzes andere Bedingungen als den inländischen Arbeitnehmern aufer
legen ;

d ) durch die Schaffung geeigneter Verfahren für die Zusammenführung und den Ausgleich
von Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt zu Bedingungen, die eine ernstliche
Gefährdung der Lebenshaltung und des Beschäftigungsstands in einzelnen Gebieten und
Industrien ausschließen .

Artikel 41 (ex-Artikel 50 )

Die Mitgliedstaaten fördern den Austausch junger Arbeitskräfte im Rahmen eines gemein
samen Programms .

Artikel 42 (ex-Artikel 51 )

Der Rat beschließt gemäß dem Verfahren des Artikels 251 die auf dem Gebiet der sozialen
Sicherheit für die Herstellung der Freizügigkeit der Arbeitnehmer notwendigen Maßnahmen ;
zu diesem Zweck führt er insbesondere ein System ein , welches aus- und einwandernden Ar
beitnehmern und deren anspruchsberechtigten Angehörigen folgendes sichert :

a ) die Zusammenrechnung aller nach den verschiedenen innerstaatlichen Rechtsvorschriften
berücksichtigten Zeiten für den Erwerb und die Aufrechterhaltung des Leistungsanspruchs
sowie für die Berechnung der Leistungen ;

b ) die Zahlung der Leistungen an Personen, die in den Hoheitsgebieten der Mitgliedstaaten
wohnen .

Der Rat beschließt im Rahmen des Verfahrens des Artikels 251 einstimmig.
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Kapitel 2

Das Niederlassungsrecht

Artikel 43 (ex-Artikel 52 )

Die Beschränkungen der freien Niederlassung von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats im
Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats sind nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen
verboten . Das gleiche gilt für Beschränkungen der Gründung von Agenturen, Zweigniederlas
sungen oder Tochtergesellschaften durch Angehörige eines Mitgliedstaats , die im Hoheitsge
biet eines Mitgliedstaats ansässig sind .

Vorbehaltlich des Kapitels über den Kapitalverkehr umfaßt die Niederlassungsfreiheit die Auf
nahme und Ausübung selbständiger Erwerbstätigkeiten sowie die Gründung und Leitung von
Unternehmen, insbesondere von Gesellschaften im Sinne des Artikels 48 Absatz 2 , nach den
Bestimmungen des Aufnahmestaats für seine eigenen Angehörigen .

Artikel 44 (ex-Artikel 54 )

( 1 ) Der Rat erläßt gemäß dem Verfahren des Artikels 251 und nach Anhörung des Wirt
schafts- und Sozialausschusses Richtlinien zur Verwirklichung der Niederlassungsfreiheit für
eine bestimmte Tätigkeit .

(2 ) Der Rat und die Kommission erfüllen die Aufgaben, die ihnen aufgrund der obigen
Bestimmungen übertragen sind, indem sie insbesondere

a ) im allgemeinen diejenigen Tätigkeiten mit Vorrang behandeln, bei denen die Niederlas
sungsfreiheit die Entwicklung der Produktion und des Handels in besonderer Weise för
dert ;

b ) eine enge Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Verwaltungen der Mitgliedstaaten
sicherstellen , um sich über die besondere Lage auf den verschiedenen Tätigkeitsgebieten
innerhalb der Gemeinschaft zu unterrichten ;

c ) die aus innerstaatlichen Rechtsvorschriften oder vorher zwischen den Mitgliedstaaten ge
schlossenen Übereinkünften abgeleiteten Verwaltungsverfahren und -praktiken ausschalten,
deren Beibehaltung der Niederlassungsfreiheit entgegensteht ;

d ) dafür Sorge tragen, daß Arbeitnehmer eines Mitgliedstaats , die im Hoheitsgebiet eines an
deren Mitgliedstaats beschäftigt sind , dort verbleiben und eine selbständige Tätigkeit unter
denselben Voraussetzungen ausüben können, die sie erfüllen müßten, wenn sie in diesen
Staat erst zu dem Zeitpunkt einreisen würden, in dem sie diese Tätigkeit aufzunehmen
beabsichtigen ;

e ) den Erwerb und die Nutzung von Grundbesitz im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats durch
Angehörige eines anderen Mitgliedstaats ermöglichen, soweit hierdurch die Grundsätze des
Artikels 33 Absatz 2 nicht beeinträchtigt werden ;

f) veranlassen, daß bei jedem in Betracht kommenden Wirtschaftszweig die Beschränkungen
der Niederlassungsfreiheit in bezug auf die Voraussetzungen für die Errichtung von Agen
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turen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im Hoheitsgebiet eines Mitglied
staats sowie für den Eintritt des Personals der Hauptniederlassung in ihre Leitungs- oder
Uberwachungsorgane schrittweise aufgehoben werden ;

g) soweit erforderlich die Schutzbestimmungen koordinieren, die in den Mitgliedstaaten den
Gesellschaften im Sinne des Artikels 48 Absatz 2 im Interesse der Gesellschafter sowie
Dritter vorgeschrieben sind , um diese Bestimmungen gleichwertig zu gestalten ;

h ) sicherstellen, daß die Bedingungen für die Niederlassung nicht durch Beihilfen der Mit
gliedstaaten verfälscht werden .

Artikel 45 (ex-Artikel 55 )

Auf Tätigkeiten, die in einem Mitgliedstaat dauernd oder zeitweise mit der Ausübung öffent
licher Gewalt verbunden sind, findet dieses Kapitel in dem betreffenden Mitgliedstaat keine
Anwendung.

Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission beschließen, daß
dieses Kapitel auf bestimmte Tätigkeiten keine Anwendung findet .

Artikel 46 (ex-Artikel 56 )

( 1 ) Dieses Kapitel und die aufgrund desselben getroffenen Maßnahmen beeinträchtigen
nicht die Anwendbarkeit der Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die eine Sonderregelung
für Ausländer vorsehen und aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder Gesund
heit gerechtfertigt sind .

(2 ) Der Rat erläßt gemäß dem Verfahren des Artikels 251 Richtlinien für die Koordinie
rung der genannten Vorschriften .

Artikel 47 (ex-Artikel 57 )

( 1 ) Um die Aufnahme und Ausübung selbständiger Tätigkeiten zu erleichtern, erläßt der
Rat nach dem Verfahren des Artikels 251 Richtlinien für die gegenseitige Anerkennung der
Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstigen Befähigungsnachweise .

(2 ) Zu dem gleichen Zweck erläßt der Rat gemäß dem Verfahren des Artikels 251 Richt
linien zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über
die Aufnahme und Ausübung selbständiger Tätigkeiten . Der Rat beschließt im Rahmen des
Verfahrens des Artikels 251 einstimmig über Richtlinien, deren Durchführung in mindestens
einem Mitgliedstaat eine Änderung bestehender gesetzlicher Grundsätze der Berufsordnung
hinsichtlich der Ausbildung und der Bedingungen für den Zugang natürlicher Personen zum
Beruf umfaßt . Im übrigen beschließt der Rat mit qualifizierter Mehrheit .

( 3 ) Die schrittweise Aufhebung der Beschränkungen für die ärztlichen, arztähnlichen und
pharmazeutischen Berufe setzt die Koordinierung der Bedingungen für die Ausübung dieser
Berufe in den einzelnen Mitgliedstaaten voraus .
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Artikel 48 (ex-Artikel 58 )

Für die Anwendung dieses Kapitels stehen die nach den Rechtsvorschriften eines Mitglied
staats gegründeten Gesellschaften, die ihren satzungsmäßigen Sitz, ihre Hauptverwaltung oder
ihre Hauptniederlassung innerhalb der Gemeinschaft haben, den natürlichen Personen gleich,
die Angehörige der Mitgliedstaaten sind .

Als Gesellschaften gelten die Gesellschaften des bürgerlichen Rechts und des Handelsrechts
einschließlich der Genossenschaften und die sonstigen juristischen Personen des öffentlichen
und privaten Rechts mit Ausnahme derjenigen, die keinen Erwerbszweck verfolgen .

Kapitel 3

Dienstleistungen

Artikel 49 (ex-Artikel 59 )

Die Beschränkungen des freien Dienstleistungsverkehrs innerhalb der Gemeinschaft für Ange
hörige der Mitgliedstaaten, die in einem anderen Staat der Gemeinschaft als demjenigen des
Leistungsempfängers ansässig sind, sind nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen verboten .

Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission beschließen, daß
dieses Kapitel auch auf Erbringer von Dienstleistungen Anwendung findet, welche die Staats
angehörigkeit eines dritten Landes besitzen und innerhalb der Gemeinschaft ansässig sind .

Artikel 50 (ex-Artikel 60 )

Dienstleistungen im Sinne dieses Vertrags sind Leistungen, die in der Regel gegen Entgelt
erbracht werden, soweit sie nicht den Vorschriften über den freien Waren- und Kapitalverkehr
und über die Freizügigkeit der Personen unterliegen .

Als Dienstleistungen gelten insbesondere :

a ) gewerbliche Tätigkeiten,

b ) kaufmännische Tätigkeiten,

c ) handwerkliche Tätigkeiten,

d ) freiberufliche Tätigkeiten .

Unbeschadet des Kapitels über die Niederlassungsfreiheit kann der Leistende zwecks Erbrin
gung seiner Leistungen seine Tätigkeit vorübergehend in dem Staat ausüben, in dem die Lei
stung erbracht wird, und zwar unter den Voraussetzungen, welche dieser Staat für seine eige
nen Angehörigen vorschreibt .
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Artikel 51 (ex-Artikel 61 )

( 1 ) Für den freien Dienstleistungsverkehr auf dem Gebiet des Verkehrs gelten die Bestim
mungen des Titels über den Verkehr.

(2 ) Die Liberalisierung der mit dem Kapitalverkehr verbundenen Dienstleistungen der Ban
ken und Versicherungen wird im Einklang mit der Liberalisierung des Kapitalverkehrs durch
geführt .

Artikel 52 (ex-Artikel 63 )

( 1 ) Der Rat erläßt mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission und nach
Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses und des Europäischen Parlaments Richt
linien zur Liberalisierung einer bestimmten Dienstleistung .

(2 ) Bei den in Absatz 1 genannten Richtlinien sind im allgemeinen mit Vorrang diejenigen
Dienstleistungen zu berücksichtigen, welche die Produktionskosten unmittelbar beeinflussen
oder deren Liberalisierung zur Förderung des Warenverkehrs beiträgt .

Artikel 53 (ex-Artikel 64 )

Die Mitgliedstaaten sind bereit, über das Ausmaß der Liberalisierung der Dienstleistungen, zu
dem sie aufgrund der Richtlinien gemäß Artikel 52 Absatz 1 verpflichtet sind, hinauszugehen,
falls ihre wirtschaftliche Gesamtlage und die Lage des betreffenden Wirtschaftszweigs dies
zulassen .

Die Kommission richtet entsprechende Empfehlungen an die betreffenden Staaten .

Artikel 54 (ex-Artikel 65 )

Solange die Beschränkungen des freien Dienstleistungsverkehrs nicht aufgehoben sind , wendet
sie jeder Mitgliedstaat ohne Unterscheidung nach Staatsangehörigkeit oder Aufenthaltsort auf
alle in Artikel 49 Absatz 1 bezeichneten Erbringer von Dienstleistungen an .

Artikel 55 (ex-Artikel 66 )

Die Bestimmungen der Artikel 45 bis 48 finden auf das in diesem Kapitel geregelte Sachgebiet
Anwendung.
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Kapitel 4

Der Kapital- und Zahlungsverkehr

Artikel 56 (ex-Artikel 73 b )

( 1 ) Im Rahmen der Bestimmungen dieses Kapitels sind alle Beschränkungen des Kapitalver
kehrs zwischen den Mitgliedstaaten sowie zwischen den Mitgliedstaaten und dritten Ländern
verboten .

(2 ) Im Rahmen der Bestimmungen dieses Kapitels sind alle Beschränkungen des Zahlungs
verkehrs zwischen den Mitgliedstaaten sowie zwischen den Mitgliedstaaten und dritten Län
dern verboten .

Artikel 57 (ex-Artikel 73 c)

( 1 ) Artikel 56 berührt nicht die Anwendung derjenigen Beschränkungen auf dritte Länder,
die am 31 . Dezember 1993 aufgrund einzelstaatlicher oder gemeinschaftlicher Rechtsvor
schriften für den Kapitalverkehr mit dritten Ländern im Zusammenhang mit Direktinvestitio
nen einschließlich Anlagen in Immobilien, mit der Niederlassung, der Erbringung von Finanz
dienstleistungen oder der Zulassung von Wertpapieren zu den Kapitalmärkten bestehen .

(2 ) Unbeschadet der anderen Kapitel dieses Vertrags sowie seiner Bemühungen um eine
möglichst weitgehende Verwirklichung des Zieles eines freien Kapitalverkehrs zwischen den
Mitgliedstaaten und dritten Ländern kann der Rat auf Vorschlag der Kommission mit qualifi
zierter Mehrheit Maßnahmen für den Kapitalverkehr mit dritten Ländern im Zusammenhang
mit Direktinvestitionen einschließlich Anlagen in Immobilien, mit der Niederlassung, der Er
bringung von Finanzdienstleistungen oder der Zulassung von Wertpapieren zu den Kapital
märkten beschließen . Maßnahmen nach diesem Absatz , die im Rahmen des Gemeinschafts
rechts für die Liberalisierung des Kapitalverkehrs mit dritten Ländern einen Rückschritt dar
stellen , bedürfen der Einstimmigkeit .

Artikel 58 (ex-Artikel 73 d )

( 1 ) Artikel 56 berührt nicht das Recht der Mitgliedstaaten ,

a ) die einschlägigen Vorschriften ihres Steuerrechts anzuwenden, die Steuerpflichtige mit
unterschiedlichem Wohnort oder Kapitalanlageort unterschiedlich behandeln ,

b ) die unerläßlichen Maßnahmen zu treffen, um Zuwiderhandlungen gegen innerstaatliche
Rechts - und Verwaltungsvorschriften, insbesondere auf dem Gebiet des Steuerrechts und
der Aufsicht über Finanzinstitute, zu verhindern, sowie Meldeverfahren für den Kapitalver
kehr zwecks administrativer oder statistischer Information vorzusehen oder Maßnahmen
zu ergreifen, die aus Gründen der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit gerechtfertigt
sind .

(2 ) Dieses Kapitel berührt nicht die Anwendbarkeit von Beschränkungen des Niederlas
sungsrechts , die mit diesem Vertrag vereinbar sind .



c 340/200 F DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 10 . 11 . 97

( 3 ) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Maßnahmen und Verfahren dürfen weder
ein Mittel zur willkürlichen Diskriminierung noch eine verschleierte Beschränkung des freien
Kapital- und Zahlungsverkehrs im Sinne des Artikels 56 darstellen .

Artikel 59 (ex-Artikel 73 f)

Falls Kapitalbewegungen nach oder aus dritten Ländern unter außergewöhnlichen Umständen
das Funktionieren der Wirtschafts - und Währungsunion schwerwiegend stören oder zu stören
drohen, kann der Rat mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission und nach
Anhörung der EZB gegenüber dritten Ländern Schutzmaßnahmen mit einer Geltungsdauer
von höchstens sechs Monaten treffen, wenn diese unbedingt erforderlich sind .

Artikel 60 (ex-Artikel 73 g)

( 1 ) Falls ein Tätigwerden der Gemeinschaft in den in Artikel 301 vorgesehenen Fällen für
erforderlich erachtet wird, kann der Rat nach dem Verfahren des Artikels 301 die notwendi
gen Sofortmaßnahmen auf dem Gebiet des Kapital- und Zahlungsverkehrs mit den betroffe
nen dritten Ländern ergreifen .

(2 ) Solange der Rat keine Maßnahmen nach Absatz 1 ergriffen hat, kann jeder Mitglied
staat unbeschadet des Artikels 297 bei Vorliegen schwerwiegender politischer Umstände aus
Gründen der Dringlichkeit gegenüber dritten Ländern einseitige Maßnahmen auf dem Gebiet
des Kapital- und Zahlungsverkehrs treffen . Die Kommission und die anderen Mitgliedstaaten
sind über diese Maßnahmen spätestens bei deren Inkrafttreten zu unterrichten .

Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission entscheiden, daß der
betreffende Mitgliedstaat diese Maßnahmen zu ändern oder aufzuheben hat. Der Präsident
des Rates unterrichtet das Europäische Parlament über die betreffenden Entscheidungen des
Rates .

TITEL IV (ex-Titel III a )

VISA, ASYL, EINWANDERUNG UND ANDERE POLITIKEN BETREFFEND
DEN FREIEN PERSONENVERKEHR

Artikel 61 (ex-Artikel 73 i )

Zum schrittweisen Aufbau eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts erläßt der
Rat

a ) innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren nach Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam
Maßnahmen zur Gewährleistung des freien Personenverkehrs nach Artikel 14 in Verbin
dung mit unmittelbar damit zusammenhängenden flankierenden Maßnahmen in bezug auf
die Kontrollen an den Außengrenzen, Asyl und Einwanderung nach Artikel 62 Nummern 2
und 3 , Artikel 63 Nummer 1 Buchstabe a und Nummer 2 Buchstabe a sowie Maßnahmen
zur Verhütung und Bekämpfung der Kriminalität nach Artikel 31 Buchstabe e des Vertrags
über die Europäische Union ;
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b ) sonstige Maßnahmen in den Bereichen Asyl, Einwanderung und Schutz der Rechte von
Staatsangehörigen dritter Länder nach Artikel 63 ;

c ) Maßnahmen im Bereich der justitiellen Zusammenarbeit in Zivilsachen nach Artikel 65 ;

d ) geeignete Maßnahmen zur Förderung und Verstärkung der Zusammenarbeit der Verwal
tungen nach Artikel 66 ;

e ) Maßnahmen im Bereich der polizeilichen und justitiellen . Zusammenarbeit in Strafsachen,
die durch die Verhütung und Bekämpfung der Kriminalität in der Union nach dem Vertrag
über die Europäische Union auf ein hohes Maß an Sicherheit abzielen .

Artikel 62 (ex-Artikel 73 j )

Der Rat beschließt nach dem Verfahren des Artikels 67 innerhalb eines Zeitraums von fünf
Jahren nach Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam

1 . Maßnahmen, die nach Artikel 14 sicherstellen, daß Personen, seien es Bürger der Union
oder Staatsangehörige dritter Länder, beim Uberschreiten der Binnengrenzen nicht kon
trolliert werden ;

2 . Maßnahmen bezüglich des Überschreitens der Außengrenzen der Mitgliedstaaten, mit de
nen folgendes festgelegt wird :

a ) Normen und Verfahren, die von den Mitgliedstaaten bei der Durchführung der Perso
nenkontrollen an diesen Grenzen einzuhalten sind ;

b ) Vorschriften über Visa für geplante Aufenthalte von höchstens drei Monaten einschließ
lich

i ) der Liste der Drittländer, deren Staatsangehörige beim Uberschreiten der Außen
grenzen im Besitz eines Visums sein müssen, sowie der Drittländer, deren Staatsan
gehörige von dieser Visumpflicht befreit sind ;

ii ) der Verfahren und Voraussetzungen für die Visumerteilung durch die Mitgliedstaa
ten ;

iii ) der einheitlichen Visumgestaltung ;

iv ) der Vorschriften für ein einheitliches Visum.

3 . Maßnahmen zur Festlegung der Bedingungen, unter denen Staatsangehörige dritter Länder
im Fioheitsgebiet der Mitgliedstaaten während eines Aufenthalts von höchstens drei Mona
ten Reisefreiheit genießen .
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Artikel 63 (ex-Artikel 73 k)

Der Rat beschließt gemäß dem Verfahren des Artikels 67 innerhalb eines Zeitraums von fünf
Jahren nach Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam

1 . in Ubereinstimmung mit dem Genfer Abkommen vom 28 . Juli 1951 und dem Protokoll
vom 31 . Januar 1967 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge sowie einschlägigen anderen
Verträgen Asylmaßnahmen in folgenden Bereichen :

a ) Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines
Asylantrags zuständig ist, den ein Staatsangehöriger eines dritten Landes in einem Mit
gliedstaat gestellt hat ;

b ) Mindestnormen für die Aufnahme von Asylbewerbern in den Mitgliedstaaten ;

c) Mindestnormen für die Anerkennung von Staatsangehörigen dritter Länder als Flücht
linge ;

d ) Mindestnormen für die Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Zuerkennung oder Aber
kennung der Flüchtlingseigenschaft ;

2 . Maßnahmen in bezug auf Flüchtlinge und vertriebene Personen in folgenden Bereichen :

a ) Mindestnormen für den vorübergehenden Schutz von vertriebenen Personen aus dritten
Ländern, die nicht in ihr Herkunftsland zurückkehren können, und von Personen, die
anderweitig internationalen Schutz benötigen ;

b ) Förderung einer ausgewogenen Verteilung der Belastungen, die mit der Aufnahme von
Flüchtlingen und vertriebenen Personen und den Folgen dieser Aufnahme verbunden
sind , auf die Mitgliedstaaten ;

3 . einwanderungspolitische Maßnahmen in folgenden Bereichen :

a ) Einreise- und Aufenthaltsvoraussetzungen sowie Normen für die Verfahren zur Ertei
lung von Visa für einen langfristigen Aufenthalt und Aufenthaltstiteln , einschließlich sol
cher zur Familienzusammenführung, durch die Mitgliedstaaten ;

b ) illegale Einwanderung und illegaler Aufenthalt, einschließlich der Rückführung solcher
Personen, die sich illegal in einem Mitgliedstaat aufhalten ;

4 . Maßnahmen zur Festlegung der Rechte und der Bedingungen, aufgrund derer sich Staats
angehörige dritter Länder, die sich rechtmäßig in einem Mitgliedstaat aufhalten, in anderen
Mitgliedstaaten aufhalten dürfen .

Maßnahmen, die Vom Rat nach den Nummern 3 und 4 beschlossen worden sind, hindern die
Mitgliedstaaten nicht daran, in den betreffenden Bereichen innerstaatliche Bestimmungen bei
zubehalten oder einzuführen, die mit diesem Vertrag und mit internationalen Übereinkünften
vereinbar sind .

Der vorgenannte Fünfjahreszeitraum gilt nicht für nach Nummer 2 Buchstabe b, Nummer 3
Buchstabe a und Nummer 4 zu beschließende Maßnahmen.
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Artikel 64 (ex-Artikel 73 1 )

( 1 ) Dieser Titel berührt nicht die Wahrnehmung der Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten
für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und den Schutz der inneren Sicherheit .

(2 ) Sehen sich ein oder mehrere Mitgliedstaaten einer Notlage aufgrund eines plötzlichen
Zustroms von Staatsangehörigen dritter Länder gegenüber, so kann der Rat unbeschadet des
Absatzes 1 auf Vorschlag der Kommission mit qualifizierter Mehrheit zugunsten der betref
fenden Mitgliedstaaten vorläufige Maßnahmen mit einer Geltungsdauer von höchstens sechs
Monaten beschließen .

Artikel 65 (ex-Artikel 73 m)

Die Maßnahmen im Bereich der justitiellen Zusammenarbeit in Zivilsachen mit grenzüber
schreitenden Bezügen, die, soweit sie für das reibungslose Funktionieren des Binnenmarktes
erforderlich sind , nach Artikel 67 zu treffen sind , schließen ein :

a ) Verbesserung und Vereinfachung

— des Systems für die grenzüberschreitende Zustellung gerichtlicher und außergerichtli
cher Schriftstücke ;

— der Zusammenarbeit bei der Erhebung von Beweismitteln ;

— der Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher und außergerichtlicher Entscheidun
gen in Zivil- und Handelssachen ;

b ) Förderung der Vereinbarkeit der in den Mitgliedstaaten geltenden Kollisionsnormen und
Vorschriften zur Vermeidung von Kompetenzkonflikten ;

c ) Beseitigung der Hindernisse für eine reibungslose Abwicklung von Zivilverfahren, erforder
lichenfalls durch Förderung der Vereinbarkeit der in den Mitgliedstaaten geltenden zivil
rechtlichen Verfahrensvorschriften .

Artikel 66 (ex-Artikel 73 n)

Der Rat beschließt gemäß dem Verfahren des Artikels 67 Maßnahmen, um die Zusammenar
beit zwischen den entsprechenden Dienststellen der Behörden der Mitgliedstaaten in den Be
reichen dieses Titels sowie die Zusammenarbeit zwischen diesen Dienststellen und der Kom
mission zu gewährleisten .

Artikel 67 (ex-Artikel 73 o)

( 1 ) Der Rat handelt während eines Ubergangszeitraums von fünf Jahren nach Inkrafttreten
des Vertrags von Amsterdam einstimmig auf Vorschlag der Kommission oder auf Initiative
eines Mitgliedstaats und nach Anhörung des Europäischen Parlaments .
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(2 ) Nach Ablauf dieser fünf Jahre

— handelt der Rat auf der Grundlage von Vorschlägen der Kommission ; die Kommission
prüft jeden Antrag eines Mitgliedstaats , wonach sie dem Rat einen Vorschlag unterbreiten
soll ;

— faßt der Rat einstimmig nach Anhörung des Europäischen Parlaments einen Beschluß, wo
nach auf alle Bereiche oder Teile der Bereiche , die unter diesen Titel fallen, das Verfahren
des Artikels 251 anzuwenden ist und die Bestimmungen über die Zuständigkeit des Ge
richtshofs angepaßt werden .

(3 ) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 werden die in Artikel 62 Nummer 2 Buchstabe b
Ziffern i und iii genannten Maßnahmen vom Zeitpunkt des Inkrafttretens des Vertrags von
Amsterdam an vom Rat mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission und nach
Anhörung des Europäischen Parlaments beschlossen .

(4 ) Abweichend von Absatz 2 werden die in Artikel 62 Nummer 2 Buchstabe b Ziffern ii
und iv genannten Maßnahmen nach Ablauf von fünf Jahren nach Inkrafttreten des Vertrags
von Amsterdam vom Rat gemäß dem Verfahren des Artikels 251 beschlossen .

Artikel 68 (ex-Artikel 73 p )

( 1 ) Artikel 234 findet auf diesen Titel unter folgenden Umständen und Bedingungen An
wendung : Wird eine Frage der Auslegung dieses Titels sowie der Gültigkeit oder Auslegung
von auf diesen Titel gestützten Rechtsakten der Organe der Gemeinschaft in einem schweben
den Verfahren bei einem einzelstaatlichen Gericht gestellt, dessen Entscheidungen selbst nicht
mehr mit Rechtsmitteln des innerstaatlichen Rechts angefochten werden können, so legt dieses
Gericht dem Gerichtshof die Frage zur Entscheidung vor, wenn es eine Entscheidung darüber
zum Erlaß seines Urteils für erforderlich hält .

(2 ) In jedem Fall ist der Gerichtshof nicht für Entscheidungen über Maßnahmen oder Be
schlüsse nach Artikel 62 Nummer 1 zuständig, die die Aufrechterhaltung der öffentlichen
Ordnung und den Schutz der inneren Sicherheit betreffen .

( 3 ) Der Rat, die Kommission oder ein Mitgliedstaat können dem Gerichtshof eine Frage
der Auslegung dieses Titels oder von auf diesen Titel gestützten Rechtsakten der Organe der
Gemeinschaft zur Entscheidung vorlegen . Die Entscheidung, die der Gerichtshof auf dieses
Ersuchen hin fällt, gilt nicht für Urteile von Gerichten der Mitgliedstaaten, die rechtskräftig
geworden sind .

Artikel 69 (ex-Artikel 73 q )

Für die Anwendung dieses Titels gelten unbeschadet des Protokolls über die Anwendung be
stimmter Aspekte des Artikels 14 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
auf das Vereinigte Königreich und auf Irland die Bestimmungen des Protokolls über die Posi
tion des Vereinigten Königreichs und Irlands und des Protokolls über die Position Däne
marks .
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TITEL V (ex-Titel IV)

DER VERKEHR

Artikel 70 (ex-Artikel 74 )

Auf dem in diesem Titel geregelten Sachgebiet verfolgen die Mitgliedstaaten die Ziele dieses
Vertrags im Rahmen einer gemeinsamen Verkehrspolitik.

Artikel 71 (ex-Artikel 75 )

( 1 ) Zur Durchführung des Artikels 70 wird der Rat unter Berücksichtigung der Besonder
heiten des Verkehrs gemäß dem Verfahren des Artikels 251 und nach Anhörung des Wirt
schafts - und Sozialausschusses sowie des Ausschusses der Regionen

a ) für den internationalen Verkehr aus oder nach dem Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats oder
für den Durchgangsverkehr durch das Hoheitsgebiet eines oder mehrerer Mitgliedstaaten
gemeinsame Regeln aufstellen ;

b ) für die Zulassung von Verkehrsunternehmern zum Verkehr innerhalb eines Mitgliedstaats ,
in dem sie nicht ansässig sind, die Bedingungen festlegen ;

c ) Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit erlassen ;

d ) alle sonstigen zweckdienlichen Vorschriften erlassen .

(2 ) Abweichend von dem in Absatz 1 vorgesehenen Verfahren werden die Vorschriften
über die Grundsätze der Verkehrsordnung, deren Anwendung die Lebenshaltung und die Be
schäftigungslage in bestimmten Gebieten sowie den Betrieb der Verkehrseinrichtungen ernst
lich beeinträchtigen könnte , vom Rat auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des
Europäischen Parlaments und des Wirtschafts- und Sozialausschusses einstimmig erlassen ; da
bei berücksichtigt er die Notwendigkeit einer Anpassung an die sich aus der Errichtung des
Gemeinsamen Marktes ergebende wirtschaftliche Entwicklung .

Artikel 72 (ex-Artikel 76 )

Bis zum Erlaß der in Artikel 71 Absatz 1 genannten Vorschriften darf ein Mitgliedstaat die
verschiedenen, am 1 . Januar 1958 oder, im Falle später beigetretener Staaten, zum Zeitpunkt
ihres Beitritts auf diesem Gebiet geltenden Vorschriften in ihren unmittelbaren oder mittelba
ren Auswirkungen auf die Verkehrsunternehmer anderer Mitgliedstaaten im Vergleich zu den
inländischen Verkehrsunternehmern nicht ungünstiger gestalten , es sei denn, daß der Rat ein
stimmig etwas anderes billigt .

Artikel 73 (ex-Artikel 77 )

Mit diesem Vertrag vereinbar sind Beihilfen , die den Erfordernissen der Koordinierung des
Verkehrs oder der Abgeltung bestimmter, mit dem Begriff des öffentlichen Dienstes zusam
menhängender Leistungen entsprechen .
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Artikel 74 (ex-Artikel 78 )

Jede Maßnahme auf dem Gebiet der Beförderungsentgelte und -bedingungen, die im Rahmen
dieses Vertrags getroffen wird, hat der wirtschaftlichen Lage der Verkehrsunternehmer Rech
nung zu tragen.

Artikel 75 (ex-Artikel 79 )

( 1 ) Im Verkehr innerhalb der Gemeinschaft werden die Diskriminierungen beseitigt, die
darin bestehen, daß ein Verkehrsunternehmer in denselben Verkehrsverbindungen für die glei
chen Güter je nach ihrem Herkunfts- oder Bestimmungsland unterschiedliche Frachten und
Beförderungsbedingungen anwendet.

(2 ) Absatz 1 schließt sonstige Maßnahmen nicht aus , die der Rat gemäß Artikel 71 Ab
satz 1 treffen kann .

( 3 ) Der Rat trifft mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission und nach
Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses eine Regelung zur Durchführung des
Absatzes .

Er kann insbesondere die erforderlichen Vorschriften erlassen, um es den Organen der Ge
meinschaft zu ermöglichen, für die Beachtung des Absatzes 1 Sorge zu tragen, und um den
Verkehrsnutzern die Vorteile dieser Bestimmung voll zukommen zu lassen .

(4 ) Die Kommission prüft von sich aus oder auf Antrag eines Mitgliedstaats die Diskrimi
nierungsfälle des Absatzes 1 und erläßt nach Beratung mit jedem in Betracht kommenden
Mitgliedstaat die erforderlichen Entscheidungen im Rahmen der gemäß Absatz 3 getroffenen
Regelung .

Artikel 76 (ex-Artikel 80 )

( 1 ) Im Verkehr innerhalb der Gemeinschaft sind die von einem Mitgliedstaat auferlegten
Frachten und Beförderungsbedingungen verboten, die in irgendeiner Weise der Unterstützung
oder dem Schutz eines oder mehrerer bestimmter Unternehmen oder Industrien dienen, es sei
denn, daß die Kommission die Genehmigung hierzu erteilt .

(2 ) Die Kommission prüft von sich aus oder auf Antrag eines Mitgliedstaats die in Absatz 1
bezeichneten Frachten und Beförderungsbedingungen ; hierbei berücksichtigt sie insbesondere
sowohl die Erfordernisse einer angemessenen Standortpolitik, die Bedürfnisse der unterentwik
kelten Gebiete und die Probleme der durch politische Umstände schwer betroffenen Gebiete
als auch die Auswirkungen dieser Frachten und Beförderungsbedingungen auf den Wettbe
werb zwischen den Verkehrsarten .
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Die Kommission erläßt die erforderlichen Entscheidungen nach Beratung mit jedem in Be
tracht kommenden Mitgliedstaat .

( 3 ) Das in Absatz 1 genannte Verbot trifft nicht die Wettbewerbstarife .

Artikel 77 (ex-Artikel 81 )

Die Abgaben oder Gebühren, die ein Verkehrsunternehmer neben den Frachten beim Grenz
übergang in Rechnung stellt , dürfen unter Berücksichtigung der hierdurch tatsächlich verur
sachten Kosten eine angemessene Höhe nicht übersteigen .

Die Mitgliedstaaten werden bemüht sein , diese Kosten schrittweise zu verringern .

Die Kommission kann zur Durchführung dieses Artikels Empfehlungen an die Mitgliedstaaten
richten .

Artikel 78 (ex-Artikel 82 )

Die Bestimmungen dieses Titels stehen Maßnahmen in der Bundesrepublik Deutschland nicht
entgegen, soweit sie erforderlich sind, um die wirtschaftlichen Nachteile auszugleichen, die
der Wirtschaft bestimmter, von der Teilung Deutschlands betroffener Gebiete der Bundes
republik aus dieser Teilung entstehen .

Artikel 79 (ex-Artikel 83 )

Bei der Kommission wird ein beratender Ausschuß gebildet ; er besteht aus Sachverständigen,
die von den Regierungen der Mitgliedstaaten ernannt werden. Die Kommission hört den Aus
schuß je nach Bedarf in Verkehrsfragen an ; die Befugnisse des Wirtschafts- und Sozialaus
schusses bleiben unberührt .

Artikel 80 (ex-Artikel 84)

( 1 ) Dieser Titel gilt für die Beförderungen im Eisenbahn-, Straßen- und Binnenschiffsver
kehr.

(2 ) Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit darüber entscheiden, ob, inwieweit und nach
welchen Verfahren geeignete Vorschriften für die Seeschiffahrt und Luftfahrt zu erlassen sind .

Die Verfahrensvorschriften des Artikels 71 finden Anwendung.
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TITEL VI (ex-Titel V)

GEMEINSAME REGELN BETREFFEND WETTBEWERB, STEUERFRAGEN
UND ANGLEICHUNG DER RECHTSVORSCHRIFTEN

Kapitel 1

Wettbewerbsregeln

Abschnitt 1

Vorschriften für Unternehmen

Artikel 81 (ex-Artikel 85 )

( 1 ) Mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar und verboten sind alle Vereinbarungen zwi
schen Unternehmen, Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen und aufeinander abge
stimmte Verhaltensweisen, welche den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen
geeignet sind und eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs
innerhalb des Gemeinsamen Marktes bezwecken oder bewirken, insbesondere

a ) die unmittelbare oder mittelbare Festsetzung der An- oder Verkaufspreise oder sonstiger
Geschäftsbedingungen ;

b ) die Einschränkung oder Kontrolle der Erzeugung, des Absatzes , der technischen Entwick
lung oder der Investitionen ;

c) die Aufteilung der Märkte oder Versorgungsquellen ;

d ) die Anwendung unterschiedlicher Bedingungen bei gleichwertigen Leistungen gegenüber
Handelspartnern, wodurch diese im Wettbewerb benachteiligt werden ;

e ) die an den Abschluß von Verträgen geknüpfte Bedingung, daß die Vertragspartner zusätz
liche Leistungen annehmen, die weder sachlich noch nach Handelsbrauch in Beziehung
zum Vertragsgegenstand stehen .

(2 ) Die nach diesem Artikel verbotenen Vereinbarungen oder Beschlüsse sind nichtig .

(3 ) Die Bestimmungen des Absatzes 1 können für nicht anwendbar erklärt werden auf

— Vereinbarungen oder Gruppen von Vereinbarungen zwischen Unternehmen,

— Beschlüsse oder Gruppen von Beschlüssen von Unternehmensvereinigungen,

— aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen oder Gruppen von solchen,



10 . 11 . 97 DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften C 340/209

die unter angemessener Beteiligung der Verbraucher an dem entstehenden Gewinn zur Ver
besserung der Warenerzeugung oder -Verteilung oder zur Förderung des technischen oder
wirtschaftlichen Fortschritts beitragen, ohne daß den beteiligten Unternehmen

a) Beschränkungen auferlegt werden, die für die Verwirklichung dieser Ziele nicht unerläßlich
sind, oder

b ) Möglichkeiten eröffnet werden, für einen wesentlichen Teil der betreffenden Waren den
Wettbewerb auszuschalten .

Artikel 82 (ex-Artikel 86)

Mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar und verboten ist die mißbräuchliche Ausnutzung
einer beherrschenden Stellung auf dem Gemeinsamen Markt oder auf einem wesentlichen Teil
desselben durch ein oder mehrere Unternehmen, soweit dies dazu führen kann , den Handel
zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen .

Dieser Mißbrauch kann insbesondere in folgendem bestehen :

a ) der unmittelbaren oder mittelbaren Erzwingung von unangemessenen Einkaufs- oder Ver
kaufspreisen oder sonstigen Geschäftsbedingungen ;

b ) der Einschränkung der Erzeugung, des Absatzes oder der technischen Entwicklung zum
Schaden der Verbraucher ;

c ) der Anwendung unterschiedlicher Bedingungen bei gleichwertigen Leistungen gegenüber
Handelspartnern, wodurch diese im Wettbewerb benachteiligt werden ;

d ) der an den Abschluß von Verträgen geknüpften Bedingung, daß die Vertragspartner zu
sätzliche Leistungen annehmen, die weder sachlich noch nach Handelsbrauch in Beziehung
zum Vertragsgegenstand stehen .

Artikel 83 (ex-Artikel 87 )

( 1 ) Die zweckdienlichen Verordnungen oder Richtlinien zur Verwirklichung der in den
Artikeln 81 und 82 niedergelegten Grundsätze werden vom Rat mit qualifizierter Mehrheit
auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des Europäischen Parlaments beschlossen .

(2 ) Die in Absatz 1 vorgesehenen Vorschriften bezwecken insbesondere :

a ) die Beachtung der in Artikel 81 Absatz 1 und Artikel 82 genannten Verbote durch die
Einführung von Geldbußen und Zwangsgeldern zu gewährleisten ;

b ) die Einzelheiten der Anwendung des Artikels 81 Absatz 3 festzulegen ; dabei ist dem Erfor
dernis einer wirksamen Überwachung bei möglichst einfacher Verwaltungskontrolle Rech
nung zu tragen ;

c) gegebenenfalls den Anwendungsbereich der Artikel 81 und 82 für die einzelnen Wirt
schaftszweige näher zu bestimmen ;
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d) die Aufgaben der Kommission und des Gerichtshofes bei der Anwendung der in diesem
Absatz vorgesehenen Vorschriften gegeneinander abzugrenzen ;

e ) das Verhältnis zwischen den innerstaatlichen Rechtsvorschriften einerseits und den in die
sem Abschnitt enthaltenen oder aufgrund dieses Artikels getroffenen Bestimmungen ande
rerseits festzulegen .

Artikel 84 (ex-Artikel 88 )

Bis zum Inkrafttreten der gemäß Artikel 83 erlassenen Vorschriften entscheiden die Behörden
der Mitgliedstaaten im Einklang mit ihren eigenen Rechtsvorschriften und den Bestimmungen
der Artikel 81 , insbesondere Absatz 3 , und 82 über die Zulässigkeit von Vereinbarungen, Be
schlüssen und aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen sowie über die mißbräuchliche
Ausnutzung einer beherrschenden Stellung auf dem Gemeinsamen Markt .

Artikel 85 (ex-Artikel 89 )

( 1 ) Unbeschadet des Artikels 84 achtet die Kommission auf die Verwirklichung der in den
Artikeln 81 und 82 niedergelegten Grundsätze . Sie untersucht auf Antrag eines Mitgliedstaats
oder von Amts wegen in Verbindung mit den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, die
ihr Amtshilfe zu leisten haben, die Fälle, in denen Zuwiderhandlungen gegen diese Grund
sätze vermutet werden. Stellt sie eine Zuwiderhandlung fest , so schlägt sie geeignete Mittel
vor, um diese abzustellen .

(2 ) Wird die Zuwiderhandlung nicht abgestellt, so trifft die Kommission in einer mit Grün
den versehenen Entscheidung die Feststellung, daß eine derartige Zuwiderhandlung vorliegt .
Sie kann die Entscheidung veröffentlichen und die Mitgliedstaaten ermächtigen, die erforder
lichen Abhilfemaßnahmen zu treffen, deren Bedingungen und Einzelheiten sie festlegt .

Artikel 86 (ex-Artikel 90 )

( 1 ) Die Mitgliedstaaten werden in bezug auf öffentliche Unternehmen und auf Unterneh
men, denen sie besondere oder ausschließliche Rechte gewähren, keine diesem Vertrag und
insbesondere dessen Artikeln 12 und 81 bis 89 widersprechende Maßnahmen treffen oder bei
behalten .

(2 ) Für Unternehmen, die mit Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse
betraut sind oder den Charakter eines Finanzmonopols haben, gelten die Vorschriften dieses
Vertrags, insbesondere die Wettbewerbsregeln, soweit die Anwendung dieser Vorschriften
nicht die Erfüllung der ihnen übertragenen besonderen Aufgabe rechtlich oder tatsächlich ver
hindert . Die Entwicklung des Handelsverkehrs darf nicht in einem Ausmaß beeinträchtigt wer
den, das dem Interesse der Gemeinschaft zuwiderläuft .

( 3 ) Die Kommission achtet auf die Anwendung dieses Artikels und richtet erforderlichen
falls geeignete Richtlinien oder Entscheidungen an die Mitgliedstaaten .
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Abschnitt 2

Staatliche Beihilfen

Artikel 87 (ex-Artikel 92 )

( 1 ) Soweit in diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, sind staatliche oder aus
staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen gleich welcher Art, die durch die Begünstigung be
stimmter Unternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu verfäl
schen drohen, mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar, soweit sie den Handel zwischen
Mitgliedstaaten beeinträchtigen .

(2 ) Mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar sind :

a ) Beihilfen sozialer Art an einzelne Verbraucher, wenn sie ohne Diskriminierung nach der
Herkunft der Waren gewährt werden ;

b ) Beihilfen zur Beseitigung von Schäden, die durch Naturkatastrophen oder sonstige außer
gewöhnliche Ereignisse entstanden sind ;

c ) Beihilfen für die Wirtschaft bestimmter, durch die Teilung Deutschlands betroffener Ge
biete der Bundesrepublik Deutschland , soweit sie zum Ausgleich der durch die Teilung
verursachten wirtschaftlichen Nachteile erforderlich sind .

( 3 ) Als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar können angesehen werden :

a ) Beihilfen zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung von Gebieten, in denen die Le
benshaltung außergewöhnlich niedrig ist oder eine erhebliche Unterbeschäftigung herrscht ;

b ) Beihilfen zur Förderung wichtiger Vorhaben von gemeinsamem europäischem Interesse
oder zur Behebung einer beträchtlichen Störung im Wirtschaftsleben eines Mitgliedstaats ;

c ) Beihilfen zur Förderung der Entwicklung gewisser Wirtschaftszweige oder Wirtschaftsge
biete , soweit sie die Handelsbedingungen nicht in einer Weise verändern, die dem gemein
samen Interesse zuwiderläuft ;

d ) Beihilfen zur Förderung der Kultur und der Erhaltung des kulturellen Erbes, soweit sie die
Handels - und Wettbewerbsbedingungen in der Gemeinschaft nicht in einem Maß beein
trächtigen, das dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft ;

e ) sonstige Arten von Beihilfen , die der Rat durch eine Entscheidung mit qualifizierter Mehr
heit auf Vorschlag der Kommission bestimmt.

Artikel 88 (ex-Artikel 93 )

( 1 ) Die Kommission überprüft fortlaufend in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten die
in diesen bestehenden Beihilferegelungen . Sie schlägt ihnen die zweckdienlichen Maßnahmen
vor, welche die fortschreitende Entwicklung und das Funktionieren des Gemeinsamen Mark
tes erfordern .
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(2 ) Stellt die Kommission fest, nachdem sie den Beteiligten eine Frist zur Äußerung gesetzt
hat, daß eine von einem Staat oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfe mit dem Gemein
samen Markt nach Artikel 87 unvereinbar ist oder daß sie mißbräuchlich angewandt wird, so
entscheidet sie , daß der betreffende Staat sie binnen einer von ihr bestimmten Frist aufzuheben
oder umzugestalten hat .

Kommt der betreffende Staat dieser Entscheidung innerhalb der festgesetzten Frist nicht nach,
so kann die Kommission oder jeder betroffene Staat in Abweichung von den Artikeln 226 und
227 den Gerichtshof unmittelbar anrufen .

Der Rat kann einstimmig auf Antrag eines Mitgliedstaats entscheiden, daß eine von diesem
Staat gewährte oder geplante Beihilfe in Abweichung von Artikel 87 oder von den nach Arti
kel 89 erlassenen Verordnungen als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar gilt, wenn außer
gewöhnliche Umstände eine solche Entscheidung rechtfertigen . Hat die Kommission bezüglich
dieser Beihilfe das in Unterabsatz 1 dieses Absatzes vorgesehene Verfahren bereits eingeleitet,
so bewirkt der Antrag des betreffenden Staates an den Rat die Aussetzung dieses Verfahrens ,
bis der Rat sich geäußert hat .

Äußert sich der Rat nicht binnen drei Monaten nach Antragstellung, so entscheidet die Kom
mission .

( 3 ) Die Kommission wird von jeder beabsichtigten Einführung oder Umgestaltung von Bei
hilfen so rechtzeitig unterrichtet, daß sie sich dazu äußern kann . Ist sie der Auffassung, daß
ein derartiges Vorhaben nach Artikel 87 mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar ist, so
leitet sie unverzüglich das in Absatz 2 vorgesehene Verfahren ein . Der betreffende Mitglied
staat darf die beabsichtigte Maßnahme nicht durchführen, bevor die Kommission eine ab
schließende Entscheidung erlassen hat .

Artikel 89 (ex-Artikel 94 )

Der Rat kann auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des Europäischen Parla
ments mit qualifizierter Mehrheit alle zweckdienlichen Durchführungsverordnungen zu den
Artikeln 87 und 88 erlassen und insbesondere die Bedingungen für die Anwendung des Arti
kels 88 Absatz 3 sowie diejenigen Arten von Beihilfen festlegen, die von diesem Verfahren
ausgenommen sind .

Kapitel 2

Steuerliche Vorschriften

Artikel 90 (ex-Artikel 95 )

Die Mitgliedstaaten erheben auf Waren aus anderen Mitgliedstaaten weder unmittelbar noch
mittelbar höhere inländische Abgaben gleich welcher Art, als gleichartige inländische Waren
unmittelbar oder mittelbar zu tragen haben .

Die Mitgliedstaaten erheben auf Waren aus anderen Mitgliedstaaten keine inländischen Abga
ben, die geeignet sind, andere Produktionen mittelbar zu schützen .
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Artikel 91 (ex-Artikel 96 )

Werden Waren in das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats ausgeführt, so darf die Rückvergü
tung für inländische Abgaben nicht höher sein als die auf die ausgeführten Waren mittelbar
oder unmittelbar erhobenen inländischen Abgaben.

Artikel 92 (ex-Artikel 98 )

Für Abgaben außer Umsatzsteuern, Verbrauchsabgaben und sonstigen indirekten Steuern sind
Entlastungen und Rückvergütungen bei der Ausfuhr nach anderen Mitgliedstaaten sowie Aus
gleichsabgaben bei der Einfuhr aus den Mitgliedstaaten nur zulässig, soweit der Rat sie vorher
mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission für eine begrenzte Frist genehmigt
hat .

Artikel 93 (ex-Artikel 99 )

Der Rat erläßt auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des Europäischen Parla
ments und des Wirtschafts- und Sozialausschusses einstimmig die Bestimmungen zur Harmo
nisierung der Rechtsvorschriften über die Umsatzsteuern, die Verbrauchsabgaben und sonstige
indirekte Steuern, soweit diese Harmonisierung für die Errichtung und das Funktionieren des
Binnenmarkts innerhalb der in Artikel 14 gesetzten Frist notwendig ist .

Kapitel 3

Angleichung der Rechtsvorschriften

Artikel 94 (ex-Artikel 100 )

Der Rat erläßt einstimmig auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des Europäi
schen Parlaments und des Wirtschafts - und Sozialausschusses Richtlinien für die Angleichung
derjenigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten, die sich unmittelbar auf
die Errichtung oder das Funktionieren des Gemeinsamen Marktes auswirken .

Artikel 95 (ex-Artikel 100 a)

( 1 ) Soweit in diesem Vertrag nichts anderes bestimmt ist, gilt abweichend von Artikel 94
für die Verwirklichung der Ziele des Artikels 14 die nachstehende Regelung . Der Rat erläßt
gemäß dem Verfahren des Artikels 251 und nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialaus
schusses die Maßnahmen zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mit
gliedstaaten, welche die Errichtung und das Funktionieren des Binnenmarktes zum Gegen
stand haben .

(2 ) Absatz 1 gilt nicht für die Bestimmungen über die Steuern, die Bestimmungen über die
Freizügigkeit und die Bestimmungen über die Rechte und Interessen der Arbeitnehmer .
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( 3 ) Die Kommission geht in ihren Vorschlägen nach Absatz 1 in den Bereichen Gesundheit,
Sicherheit , Umweltschutz und Verbraucherschutz von einem hohen Schutzniveau aus und be
rücksichtigt dabei insbesondere alle auf wissenschaftliche Ergebnisse gestützten neuen Ent
wicklungen . Im Rahmen ihrer jeweiligen Befugnisse streben das Europäische Parlament und
der Rat dieses Ziel ebenfalls an .

(4 ) Hält es ein Mitgliedstaat, wenn der Rat oder die Kommission eine Harmonisierungs
maßnahme erlassen hat, für erforderlich, einzelstaatliche Bestimmungen beizubehalten, die
durch wichtige Erfordernisse im Sinne des Artikels 30 oder in bezug auf den Schutz der Ar
beitsumwelt oder den Umweltschutz gerechtfertigt sind, so teilt er diese Bestimmungen sowie
die Gründe für ihre Beibehaltung der Kommission mit .

( 5 ) Unbeschadet des Absatzes 4 teilt ein Mitgliedstaat, der es nach dem Erlaß einer Harmo
nisierungsmaßnahme durch den Rat oder die Kommission für erforderlich hält, auf neue wis
senschaftliche Erkenntnisse gestützte einzelstaatliche Bestimmungen zum Schutz der Umwelt
oder der Arbeitsumwelt aufgrund eines spezifischen Problems für diesen Mitgliedstaat, das
sich nach dem Erlaß der Harmonisierungsmaßnahme ergibt, einzuführen, die in Aussicht ge
nommenen Bestimmungen sowie die Gründe für ihre Einführung der Kommission mit .

(6 ) Die Kommission beschließt binnen sechs Monaten nach den Mitteilungen nach den Ab
sätzen 4 und 5 , die betreffenden einzelstaatlichen Bestimmungen zu billigen oder abzulehnen,
nachdem sie geprüft hat, ob sie ein Mittel zur willkürlichen Diskriminierung und eine ver
schleierte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten darstellen und ob sie das
Funktionieren des Binnenmarkts behindern .

Trifft die Kommission innerhalb dieses Zeitraums keine Entscheidung, so gelten die in den
Absätzen 4 und 5 genannten einzelstaatlichen Bestimmungen als gebilligt .

Die Kommission kann, sofern dies aufgrund des schwierigen Sachverhalts gerechtfertigt ist
und keine Gefahr für die menschliche Gesundheit besteht, dem betreffenden Mitgliedstaat
mitteilen , daß der in diesem Absatz genannte Zeitraum gegebenenfalls um einen weiteren Zeit
raum von bis zu sechs Monaten verlängert wird .

( 7 ) Wird es einem Mitgliedstaat nach Absatz 6 gestattet, von der Harmonisierungsmaß
nahme abweichende einzelstaatliche Bestimmungen beizubehalten oder einzuführen, so prüft
die Kommission unverzüglich, ob sie eine Anpassung dieser Maßnahme vorschlägt .

( 8 ) Wirft ein Mitgliedstaat in einem Bereich, der zuvor bereits Gegenstand von Harmoni
sierungsmaßnahmen war, ein spezielles Gesundheitsproblem auf, so teilt er dies der Kommis
sion mit, die dann umgehend prüft, ob sie dem Rat entsprechende Maßnahmen vorschlägt .

(9 ) In Abweichung von dem Verfahren der Artikel 226 und 227 kann die Kommission oder
ein Mitgliedstaat den Gerichtshof unmittelbar anrufen, wenn die Kommission oder der Staat
der Auffassung ist, daß ein anderer Mitgliedstaat die in diesem Artikel vorgesehenen Befug
nisse mißbraucht.
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( 10 ) Die vorgenannten Harmonisierungsmaßnahmen sind in geeigneten Fällen mit einer
Schutzklausel verbunden, welche die Mitgliedstaaten ermächtigt, aus einem oder mehreren der
in Artikel 30 genannten nichtwirtschaftlichen Gründe vorläufige Maßnahmen zu treffen, die
einem gemeinschaftlichen Kontrollverfahren unterliegen .

Artikel 96 (ex-Artikel 101 )

Stellt die Kommission fest , daß vorhandene Unterschiede in den Rechts- und Verwaltungsvor
schriften der Mitgliedstaaten die Wettbewerbsbedingungen auf dem Gemeinsamen Markt ver
fälschen und dadurch eine Verzerrung hervorrufen, die zu beseitigen ist, so tritt sie mit den
betreffenden Mitgliedstaaten in Beratungen ein .

Führen diese Beratungen nicht zur Beseitigung dieser Verzerrung, so erläßt der Rat mit quali
fizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission die erforderlichen Richtlinien . Die Kommis
sion und der Rat können alle sonstigen, in diesem Vertrag vorgesehenen zweckdienlichen
Maßnahmen treffen .

Artikel 97 (ex-Artikel 102 )

( 1 ) Ist zu befürchten, daß der Erlaß oder die Änderung einer Rechts- oder Verwaltungs
vorschrift eine Verzerrung im Sinne des Artikels 96 verursacht, so setzt sich der Mitgliedstaat,
der diese Maßnahme beabsichtigt, mit der Kommission ins Benehmen. Diese empfiehlt nach
Beratung mit den Mitgliedstaaten den beteiligten Staaten die zur Vermeidung dieser Verzer
rung geeigneten Maßnahmen.

(2 ) Kommt der Staat, der innerstaatliche Vorschriften erlassen oder ändern will , der an ihn
gerichteten Empfehlung der Kommission nicht nach, so kann nicht gemäß Artikel 96 verlangt
werden, daß die anderen Mitgliedstaaten ihre innerstaatlichen Vorschriften ändern, um die
Verzerrung zu beseitigen . Verursacht ein Mitgliedstaat, der die Empfehlung der Kommission
außer acht läßt, eine Verzerrung lediglich zu seinem eigenen Nachteil , so findet Artikel 96
keine Anwendung .

TITEL VII (ex-Titel VI)

DIE WIRTSCHAFTS- UND WÄHRUNGSPOLITIK

Kapitel 1

Die Wirtschaftspolitik

Artikel 98 (ex-Artikel 102 a)

Die Mitgliedstaaten richten ihre Wirtschaftspolitik so aus , daß sie im Rahmen der in Arti
kel 99 Absatz 2 genannten Grundzüge zur Verwirklichung der Ziele der Gemeinschaft im
Sinne des Artikels 2 beitragen. Die Mitgliedstaaten und die Gemeinschaft handeln im Einklang
mit dem Grundsatz einer offenen Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb, wodurch ein effi
zienter Einsatz der Ressourcen gefördert wird, und halten sich dabei an die in Artikel 4 ge
nannten Grundsätze .
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Artikel 99 (ex-Artikel 103 )

( 1 ) Die Mitgliedstaaten betrachten ihre Wirtschaftspolitik als eine Angelegenheit von ge
meinsamem Interesse und koordinieren sie im Rat nach Maßgabe des Artikels 98 .

(2 ) Der Rat erstellt mit qualifizierter Mehrheit auf Empfehlung der Kommission einen Ent
wurf für die Grundzüge der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft und
erstattet dem Europäischen Rat hierüber Bericht .

Der Europäische Rat erörtert auf der Grundlage dieses Berichtes des Rates eine Schlußfolge
rung zu den Grundzügen der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft .

Auf der Grundlage dieser Schlußfolgerung verabschiedet der Rat mit qualifizierter Mehrheit
eine Empfehlung, in der diese Grundzüge dargelegt werden . Der Rat unterrichtet das Euro
päische Parlament über seine Empfehlung.

( 3 ) Um eine engere Koordinierung der Wirtschaftspolitik und eine dauerhafte Konvergenz
der Wirtschaftsleistungen der Mitgliedstaaten zu gewährleisten, überwacht der Rat anhand
von Berichten der Kommission die wirtschaftliche Entwicklung in jedem Mitgliedstaat und in
der Gemeinschaft sowie die Vereinbarkeit der Wirtschaftspolitik mit den in Absatz 2 genann
ten Grundzügen und nimmt in regelmäßigen Abständen eine Gesamtbewertung vor .

Zum Zwecke dieser multilateralen Überwachung übermitteln die Mitgliedstaaten der Kommis
sion Angaben zu wichtigen einzelstaatlichen Maßnahmen auf dem Gebiet ihrer Wirtschafts
politik sowie weitere von ihnen für erforderlich erachtete Angaben .

(4 ) Wird im Rahmen des Verfahrens nach Absatz 3 festgestellt, daß die Wirtschaftspolitik
eines Mitgliedstaats nicht mit den in Absatz 2 genannten Grundzügen vereinbar ist oder das
ordnungsgemäße Funktionieren der Wirtschafts- und Währungsunion zu gefährden droht, so
kann der Rat mit qualifizierter Mehrheit auf Empfehlung der Kommission die erforderlichen
Empfehlungen an den betreffenden Mitgliedstaat richten. Der Rat kann mit qualifizierter
Mehrheit auf Vorschlag der Kommission beschließen, seine Empfehlungen zu veröffentlichen .

Der Präsident des Rates und die Kommission erstatten dem Europäischen Parlament über die
Ergebnisse der multilateralen Überwachung Bericht . Der Präsident des Rates kann ersucht
werden, vor dem zuständigen Ausschuß des Europäischen Parlaments zu erscheinen, wenn der
Rat seine Empfehlungen veröffentlicht hat .

( 5 ) Der Rat kann nach dem Verfahren des Artikels 252 die Einzelheiten des Verfahrens der
multilateralen Überwachung im Sinne der Absätze 3 und 4 festlegen .

Artikel 100 (ex-Artikel 103 a)

( 1 ) Der Rat kann auf Vorschlag der Kommission unbeschadet der sonstigen in diesem Ver
trag vorgesehenen Verfahren einstimmig über die der Wirtschaftslage angemessenen Maßnah
men entscheiden, insbesondere falls gravierende Schwierigkeiten in der Versorgung mit be
stimmten Waren auftreten .
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(2 ) Ist ein Mitgliedstaat aufgrund außergewöhnlicher Ereignisse , die sich seiner Kontrolle
entziehen, von Schwierigkeiten betroffen oder von gravierenden Schwierigkeiten ernstlich be
droht, so kann der Rat einstimmig auf Vorschlag der Kommission beschließen, dem betreffen
den Mitgliedstaat unter bestimmten Bedingungen einen finanziellen Beistand der Gemein
schaft zu gewähren . Sind die gravierenden Schwierigkeiten auf Naturkatastrophen zurückzu
führen, so beschließt der Rat mit qualifizierter Mehrheit . Der Präsident des Rates unterrichtet
das Europäische Parlament über den Beschluß .

Artikel 101 (ex-Artikel 104)

( 1 ) Überziehungs- oder andere Kreditfazilitäten bei der EZB oder den Zentralbanken der
Mitgliedstaaten (im folgenden als „nationale Zentralbanken" bezeichnet ) für Organe oder
Einrichtungen der Gemeinschaft, Zentralregierungen, regionale oder lokale Gebietskörper
schaften oder andere öffentlich-rechtliche Körperschaften, sonstige Einrichtungen des öffentli
chen Rechts oder öffentliche Unternehmen der Mitgliedstaaten sind ebenso verboten wie der
unmittelbare Erwerb von Schuldtiteln von diesen durch die EZB oder die nationalen Zentral
banken .

(2 ) Die Bestimmungen des Absatzes 1 gelten nicht für Kreditinstitute in öffentlichem
Eigentum ; diese werden von der jeweiligen nationalen Zentralbank und der EZB, was die
Bereitstellung von Zentralbankgeld betrifft, wie private Kreditinstitute behandelt .

Artikel 102 (ex-Artikel 104 a)

( 1 ) Maßnahmen, die nicht aus aufsichtsrechtlichen Gründen getroffen werden und einen
bevorrechtigten Zugang der Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft , der Zentralregie
rungen, der regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften oder anderen öffentlich-rechtli
chen Körperschaften, sonstiger Einrichtungen des öffentlichen Rechts oder öffentlicher Unter
nehmen der Mitgliedstaaten zu den Finanzinstituten schaffen , sind verboten .

(2 ) Der Rat legt vor dem 1 . Januar 1994 nach dem Verfahren des Artikels 252 die Begriffs
bestimmungen für die Anwendung des in Absatz 1 vorgesehenen Verbots fest .

Artikel 103 (ex-Artikel 104 b )

( 1 ) Die Gemeinschaft haftet nicht für die Verbindlichkeiten der Zentralregierungen, der
regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften oder anderen öffentlich-rechtlichen Körper
schaften, sonstiger Einrichtungen des öffentlichen Rechts oder öffentlicher Unternehmen von
Mitgliedstaaten und tritt nicht für derartige Verbindlichkeiten ein ; dies gilt unbeschadet der
gegenseitigen finanziellen Garantien für die gemeinsame Durchführung eines bestimmten Vor
habens . Ein Mitgliedstaat haftet nicht für die Verbindlichkeiten der Zentralregierungen, der
regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften oder anderen öffentlich-rechtlichen Körper
schaften, sonstiger Einrichtungen des öffentlichen Rechts oder öffentlicher Unternehmen eines
anderen Mitgliedstaats und tritt nicht für derartige Verbindlichkeiten ein ; dies gilt unbescha
det der gegenseitigen finanziellen Garantien für die gemeinsame Durchführung eines bestimm
ten Vorhabens .
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(2 ) Der Rat kann erforderlichenfalls nach dem Verfahren des Artikels 252 Definitionen für
die Anwendung der in Artikel 101 und in diesem Artikel vorgesehenen Verbote näher be
stimmen .

Artikel 104 (ex-Artikel 104 c)

( 1 ) Die Mitgliedstaaten vermeiden übermäßige öffentliche Defizite .

(2 ) Die Kommission überwacht die Entwicklung der Haushaltslage und der Höhe des
öffentlichen Schuldenstands in den Mitgliedstaaten im Hinblick auf die Feststellung schwer
wiegender Fehler . Insbesondere prüft sie die Einhaltung der Haushaltsdisziplin anhand von
zwei Kriterien, nämlich daran,

a ) ob das Verhältnis des geplanten oder tatsächlichen öffentlichen Defizits zum Brutto
inlandsprodukt einen bestimmten Referenzwert überschreitet , es sei denn, daß

— entweder das Verhältnis erheblich und laufend zurückgegangen ist und einen Wert in
der Nähe des Referenzwerts erreicht hat

— oder der Referenzwert nur ausnahmsweise und vorübergehend überschritten wird und
das Verhältnis in der Nähe des Referenzwerts bleibt,

b ) ob das Verhältnis des öffentlichen Schuldenstands zum Bruttoinlandsprodukt einen be
stimmten Referenzwert überschreitet, es sei denn, daß das Verhältnis hinreichend rückläu
fig ist und sich rasch genug dem Referenzwert nähert .

Die Referenzwerte werden in einem diesem Vertrag beigefügten Protokoll über das Verfahren
bei einem übermäßigen Defizit im einzelnen festgelegt .

( 3 ) Erfüllt ein Mitgliedstaat keines oder nur eines dieser Kriterien, so erstellt die Kommis
sion einen Bericht . In diesem Bericht wird berücksichtigt, ob das öffentliche Defizit die öffent
lichen Ausgaben für Investitionen übertrifft ; berücksichtigt werden ferner alle sonstigen ein
schlägigen Faktoren, einschließlich der mittelfristigen Wirtschafts- und Haushaltslage des Mit
gliedstaats .

Die Kommission kann ferner einen Bericht erstellen, wenn sie ungeachtet der Erfüllung der
Kriterien der Auffassung ist, daß in einem Mitgliedstaat die Gefahr eines übermäßigen Defi
zits besteht .

(4 ) Der Ausschuß nach Artikel 114 gibt eine Stellungnahme zu dem Bericht der Kommis
sion ab .

( 5 ) Ist die Kommission der Auffassung, daß in einem Mitgliedstaat ein übermäßiges Defizit
besteht oder sich ergeben könnte , so legt sie dem Rat eine Stellungnahme vor.
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(6 ) Der Rat entscheidet mit qualifizierter Mehrheit auf Empfehlung der Kommission und
unter Berücksichtigung der Bemerkungen, die der betreffende Mitgliedstaat gegebenenfalls ab
zugeben wünscht, nach Prüfung der Gesamtlage, ob ein übermäßiges Defizit besteht .

(7 ) Wird nach Absatz 6 ein übermäßiges Defizit festgestellt, so richtet der Rat an den be
treffenden Mitgliedstaat Empfehlungen mit dem Ziel , dieser Lage innerhalb einer bestimmten
Frist abzuhelfen . Vorbehaltlich des Absatzes 8 werden diese Empfehlungen nicht veröffent
licht .

( 8 ) Stellt der Rat fest, daß seine Empfehlungen innerhalb der gesetzten Frist keine wirk
samen Maßnahmen ausgelöst haben, so kann er seine Empfehlungen veröffentlichen .

(9 ) Falls ein Mitgliedstaat den Empfehlungen des Rates weiterhin nicht Folge leistet , kann
der Rat beschließen, den Mitgliedstaat mit der Maßgabe in Verzug zu setzen, innerhalb einer
bestimmten Frist Maßnahmen für den nach Auffassung des Rates zur Sanierung erforderlichen
Defizitabbau zu treffen .

Der Rat kann in diesem Fall den betreffenden Mitgliedstaat ersuchen, nach einem konkreten
Zeitplan Berichte vorzulegen, um die Anpassungsbemühungen des Mitgliedstaats überprüfen
zu können .

( 10 ) Das Recht auf Klageerhebung nach den Artikeln 226 und 227 kann im Rahmen der
Absätze 1 bis 9 dieses Artikels nicht ausgeübt werden .

( 11 ) Solange ein Mitgliedstaat einen Beschluß nach Absatz 9 nicht befolgt, kann der Rat
beschließen, eine oder mehrere der nachstehenden Maßnahmen anzuwenden oder gegebenen
falls zu verschärfen, nämlich

— von dem betreffenden Mitgliedstaat verlangen, vor der Emission von Schuldverschreibun
gen und sonstigen Wertpapieren vom Rat näher zu bezeichnende zusätzliche Angaben zu
veröffentlichen ,

— die Europäische Investitionsbank ersuchen, ihre Darlehenspolitik gegenüber dem Mitglied
staat zu überprüfen,

— von dem Mitgliedstaat verlangen, eine unverzinsliche Einlage in angemessener Höhe bei
der Gemeinschaft zu hinterlegen, bis das übermäßige Defizit nach Ansicht des Rates korri
giert worden ist ,

— Geldbußen in angemessener Flöhe verhängen .

Der Präsident des Rates unterrichtet das Europäische Parlament von den Beschlüssen .

( 12 ) Der Rat hebt einige oder sämtliche Entscheidungen nach den Absätzen 6 bis 9 und 11
so weit auf, wie das übermäßige Defizit in dem betreffenden Mitgliedstaat nach Ansicht des
Rates korrigiert worden ist . Fiat der Rat zuvor Empfehlungen veröffentlicht, so stellt er, so
bald die Entscheidung nach Absatz 8 aufgehoben worden ist, in einer öffentlichen Erklärung
fest , daß in dem betreffenden Mitgliedstaat kein übermäßiges Defizit mehr besteht .
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( 13 ) Die Beschlußfassung des Rates nach den Absätzen 7 bis 9 sowie 11 und 12 erfolgt auf
Empfehlung der Kommission mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der gemäß Artikel 205
Absatz 2 gewogenen Stimmen der Mitgliedstaaten mit Ausnahme der Stimmen des Vertreters
des betroffenen Mitgliedstaats .

( 14 ) Weitere Bestimmungen über die Durchführung des in diesem Artikel beschriebenen
Verfahrens sind in dem diesem Vertrag beigefügten Protokoll über das Verfahren bei einem
übermäßigen Defizit enthalten .

Der Rat verabschiedet einstimmig auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des
Europäischen Parlaments sowie der EZB die geeigneten Bestimmungen, die sodann das ge
nannte Protokoll ablösen .

Der Rat beschließt vorbehaltlich der sonstigen Bestimmungen dieses Absatzes vor dem 1 . Ja
nuar 1994 mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des
Europäischen Parlaments nähere Einzelheiten und Begriffsbestimmungen für die Durchfüh
rung des genannten Protokolls .

Kapitel 2

Die Währungspolitik

Artikel 105 (ex-Artikel 105 )

( 1 ) Das vorrangige Ziel des ESZB ist es , die Preisstabilität zu gewährleisten . Soweit dies
ohne Beeinträchtigung des Zieles der Preisstabilität möglich ist, unterstützt das ESZB die all
gemeine Wirtschaftspolitik in der Gemeinschaft, um zur Verwirklichung der in Artikel 2 fest
gelegten Ziele der Gemeinschaft beizutragen . Das ESZB handelt im Einklang mit dem Grund
satz einer offenen Marktwirtschaft mit freiem Wettbewerb, wodurch ein effizienter Einsatz
der Ressourcen gefördert wird, und hält sich dabei an die in Artikel 4 genannten Grundsätze .

( 2 ) Die grundlegenden Aufgaben des ESZB bestehen darin ,

— die Geldpolitik der Gemeinschaft festzulegen und auszuführen,

— Devisengeschäfte im Einklang mit Artikel 111 durchzuführen,

— die offiziellen Währungsreserven der Mitgliedstaaten zu halten und zu verwalten,

— das reibungslose Funktionieren der Zahlungssysteme zu fördern .

( 3 ) Absatz 2 dritter Gedankenstrich berührt nicht die Haltung und Verwaltung von Arbeits
guthaben in Fremdwährungen durch die Regierungen der Mitgliedstaaten .
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(4 ) Die EZB wird gehört

— zu allen Vorschlägen für Rechtsakte der Gemeinschaft im Zuständigkeitsbereich der EZB,

— von den nationalen Behörden zu allen Entwürfen für Rechtsvorschriften im Zuständig
keitsbereich der EZB, und zwar innerhalb der Grenzen und unter den Bedingungen, die
der Rat nach dem Verfahren des Artikels 107 Absatz 6 festlegt .

Die EZB kann gegenüber den zuständigen Organen und Einrichtungen der Gemeinschaft und
gegenüber den nationalen Behörden Stellungnahmen zu in ihren Zuständigkeitsbereich fallen
den Fragen abgeben .

( 5 ) Das ESZB trägt zur reibungslosen Durchführung der von den zuständigen Behörden
auf dem Gebiet der Aufsicht über die Kreditinstitute und der Stabilität des Finanzsystems
ergriffenen Maßnahmen bei .

(6 ) Der Rat kann durch einstimmigen Beschluß auf Vorschlag der Kommission nach Anhö
rung der EZB und nach Zustimmung des Europäischen Parlaments der EZB besondere Aufga
ben im Zusammenhang mit der Aufsicht über Kreditinstitute und sonstige Finanzinstitute mit
Ausnahme von Versicherungsunternehmen übertragen .

Artikel 106 (ex-Artikel 105 a )

( 1 ) Die EZB hat das ausschließliche Recht, die Ausgabe von Banknoten innerhalb der Ge
meinschaft zu genehmigen . Die EZB und die nationalen Zentralbanken sind zur Ausgabe von
Banknoten berechtigt . Die von der EZB und den nationalen Zentralbanken ausgegebenen
Banknoten sind die einzigen Banknoten, die in der Gemeinschaft als gesetzliches Zahlungsmit
tel gelten .

(2 ) Die Mitgliedstaaten haben das Recht zur Ausgabe von Münzen, wobei der Umfang
dieser Ausgabe der Genehmigung durch die EZB bedarf. Der Rat kann nach dem Verfahren
des Artikels 252 und nach Anhörung der EZB Maßnahmen erlassen , um die Stückelung und
die technischen Merkmale aller für den Umlauf bestimmten Münzen so weit zu harmonisie
ren , wie dies für deren reibungslosen Umlauf innerhalb der Gemeinschaft erforderlich ist .

Artikel 107 (ex-Artikel 106)

( 1 ) Das ESZB besteht aus der EZB und den nationalen Zentralbanken.

(2 ) Die EZB besitzt Rechtspersönlichkeit .

( 3 ) Das ESZB wird von den Beschlußorganen der EZB, nämlich dem EZB-Rat und dem
Direktorium, geleitet .
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(4 ) Die Satzung des ESZB ist in einem diesem Vertrag beigefügten Protokoll festgelegt .

(5 ) Der Rat kann die Artikel 5.1 , 5.2 , 5.3 , 17 , 18 , 19.1 , 22 , 23 , 24 , 26 , 32.2 , 32.3 , 32.4 ,
32.6 , 33.1 . a und 36 der Satzung des ESZB entweder mit qualifizierter Mehrheit auf Empfeh
lung der EZB nach Anhörung der Kommission oder einstimmig auf Vorschlag der Kommis
sion nach Anhörung der EZB ändern . Die Zustimmung des Europäischen Parlaments ist dabei
jeweils erforderlich .

(6 ) Der Rat erläßt mit qualifizierter Mehrheit entweder auf Vorschlag der Kommission und
nach Anhörung des Europäischen Parlaments und der EZB oder auf Empfehlung der EZB
und nach Anhörung des Europäischen Parlaments und der Kommission die in den Artikeln 4 ,
5.4 , 19.2 , 20 , 28.1 , 29.2 , 30.4 und 34.3 der Satzung des ESZB genannten Bestimmungen.

Artikel 108 (ex-Artikel 107 )

Bei der Wahrnehmung der ihnen durch diesen Vertrag und die Satzung des ESZB übertrage
nen Befugnisse , Aufgaben und Pflichten darf weder die EZB noch eine nationale Zentralbank
noch ein Mitglied ihrer Beschlußorgane Weisungen von Organen oder Einrichtungen der Ge
meinschaft, Regierungen der Mitgliedstaaten oder anderen Stellen einholen oder entgegen
nehmen . Die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft sowie die Regierungen der Mit
gliedstaaten verpflichten sich, diesen Grundsatz zu beachten und nicht zu versuchen, die Mit
glieder der Beschlußorgane der EZB oder der nationalen Zentralbanken bei der Wahrneh
mung ihrer Aufgaben zu beeinflussen .

Artikel 109 (ex-Artikel 108 )

Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, daß spätestens zum Zeitpunkt der Errichtung des ESZB seine
innerstaatlichen Rechtsvorschriften einschließlich der Satzung seiner Zentralbank mit diesem
Vertrag sowie mit der Satzung des ESZB im Einklang stehen .

Artikel 110 (ex-Artikel 108 a)

( 1 ) Zur Erfüllung der dem ESZB übertragenen Aufgaben werden von der EZB gemäß die
sem Vertrag und unter den in der Satzung des ESZB vorgesehenen Bedingungen

— Verordnungen erlassen , insoweit dies für die Erfüllung der in Artikel 3.1 erster Gedanken
strich, Artikel 19.1 , Artikel 22 oder Artikel 25.2 der Satzung des ESZB festgelegten Aufga
ben erforderlich ist ; sie erläßt Verordnungen ferner in den Fällen, die in den Rechtsakten
des Rates nach Artikel 107 Absatz 6 vorgesehen werden,

— Entscheidungen erlassen, die zur Erfüllung der dem ESZB nach diesem Vertrag und der
Satzung des ESZB übertragenen Aufgaben erforderlich sind,

— Empfehlungen und Stellungnahmen abgegeben.
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(2 ) Die Verordnung hat allgemeine Geltung . Sie ist in allen ihren Teilen verbindlich und
gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat .

Die Empfehlungen und Stellungnahmen sind nicht verbindlich .

Die Entscheidung ist in allen ihren Teilen für diejenigen verbindlich, an die sie gerichtet ist .

Die Artikel 253 bis 256 des Vertrags gelten für die Verordnungen und Entscheidungen der
EZB .

Die EZB kann die Veröffentlichung ihrer Entscheidungen, Empfehlungen und Stellungnah
men beschließen .

( 3 ) Innerhalb der Grenzen und unter den Bedingungen, die der Rat nach dem Verfahren
des Artikels 107 Absatz 6 festlegt, ist die EZB befugt, Unternehmen bei Nichteinhaltung der
Verpflichtungen, die sich aus ihren Verordnungen und Entscheidungen ergeben, mit Geldbu
ßen oder in regelmäßigen Abständen zu zahlenden Zwangsgeldern zu belegen .

Artikel 111 (ex-Artikel 109)

( 1 ) Abweichend von Artikel 300 kann der Rat einstimmig auf Empfehlung der EZB oder
der Kommission und nach Anhörung der EZB in dem Bemühen, zu einem mit dem Ziel der
Preisstabilität im Einklang stehenden Konsens zu gelangen, nach Anhörung des Europäischen
Parlaments gemäß den in Absatz 3 für die Festlegung von Modalitäten vorgesehenen Verfah
ren förmliche Vereinbarungen über ein Wechselkurssystem für die ECU gegenüber Drittlands
währungen treffen . Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit auf Empfehlung der EZB oder
der Kommission und nach Anhörung der EZB in dem Bemühen, zu einem mit dem Ziel der
Preisstabilität im Einklang stehenden Konsens zu gelangen, die ECU-Leitkurse innerhalb des
Wechselkurssystems festlegen, ändern oder aufgeben . Der Präsident des Rates unterrichtet das
Europäische Parlament von der Festlegung, Änderung oder Aufgabe der ECU-Leitkurse .

( 2 ) Besteht gegenüber einer oder mehreren Drittlandswährungen kein Wechselkurssystem
nach Absatz 1 , so kann der Rat mit qualifizierter Mehrheit entweder auf Empfehlung der
Kommission und nach Anhörung der EZB oder auf Empfehlung der EZB allgemeine Orientie
rungen für die Wechselkurspolitik gegenüber diesen Währungen aufstellen . Diese allgemeinen
Orientierungen dürfen das vorrangige Ziel des ESZB, die Preisstabilität zu gewährleisten,
nicht beeinträchtigen .

( 3 ) Wenn von der Gemeinschaft mit einem oder mehreren Staaten oder internationalen Or
ganisationen Vereinbarungen im Zusammenhang mit Währungsfragen oder Devisenregelun
gen auszuhandeln sind, beschließt der Rat abweichend von Artikel 300 mit qualifizierter
Mehrheit auf Empfehlung der Kommission und nach Anhörung der EZB die Modalitäten für
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die Aushandlung und den Abschluß solcher Vereinbarungen. Mit diesen Modalitäten wird
gewährleistet, daß die Gemeinschaft einen einheitlichen Standpunkt vertritt . Die Kommission
wird an den Verhandlungen in vollem Umfang beteiligt .

Die nach diesem Absatz getroffenen Vereinbarungen sind für die Organe der Gemeinschaft,
die EZB und die Mitgliedstaaten verbindlich .

(4 ) Vorbehaltlich des Absatzes 1 befindet der Rat auf Vorschlag der Kommission und nach
Anhörung der EZB mit qualifizierter Mehrheit über den Standpunkt der Gemeinschaft auf
internationaler Ebene zu Fragen, die von besonderer Bedeutung für die Wirtschafts- und
Währungsunion sind, sowie einstimmig über ihre Vertretung unter Einhaltung der in den Arti
keln 99 und 105 vorgesehenen Zuständigkeitsverteilung .

( 5 ) Die Mitgliedstaaten haben das Recht, unbeschadet der Gemeinschaftszuständigkeit und
der Gemeinschaftsvereinbarungen über die Wirtschafts - und Währungsunion in internationa
len Gremien Verhandlungen zu führen und internationale Vereinbarungen zu treffen .

Kapitel 3

Institutionelle Bestimmungen

Artikel 112 (ex-Artikel 109 a)

( 1 ) Der EZB-Rat besteht aus den Mitgliedern des Direktoriums der EZB und den Präsi
denten der nationalen Zentralbanken .

(2 ) a ) Das Direktorium besteht aus dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten und vier weiteren
Mitgliedern .

b ) Der Präsident, der Vizepräsident und die weiteren Mitglieder des Direktoriums werden
von den Regierungen der Mitgliedstaaten auf der Ebene der Staats- und Regierungs
chefs auf Empfehlung des Rates , der hierzu das Europäische Parlament und den EZB
Rat anhört, aus dem Kreis der in Währungs- oder Bankfragen anerkannten und erfah
renen Persönlichkeiten einvernehmlich ausgewählt und ernannt .

Ihre Amtszeit beträgt acht Jahre ; Wiederernennung ist nicht zulässig .

Nur Staatsangehörige der Mitgliedstaaten können Mitglieder des Direktoriums wer
den .

Artikel 113 (ex-Artikel 109 b)

( 1 ) Der Präsident des Rates und ein Mitglied der Kommission können ohne Stimmrecht an
den Sitzungen des EZB-Rates teilnehmen.

Der Präsident des Rates kann dem EZB-Rat einen Antrag zur Beratung vorlegen.
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(2 ) Der Präsident der EZB wird zur Teilnahme an den Tagungen des Rates eingeladen,
wenn dieser Fragen im Zusammenhang mit den Zielen und Aufgaben des ESZB erörtert .

( 3 ) Die EZB unterbreitet dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission so
wie auch dem Europäischen Rat einen Jahresbericht über die Tätigkeit des ESZB und die
Geld- und Währungspolitik im vergangenen und im laufenden Jahr. Der Präsident der EZB
legt den Bericht dem Rat und dem Europäischen Parlament vor, das auf dieser Grundlage eine
allgemeine Aussprache durchführen kann .

Der Präsident der EZB und die anderen Mitglieder des Direktoriums können auf Ersuchen
des Europäischen Parlaments oder auf ihre Initiative hin von den zuständigen Ausschüssen des
Europäischen Parlaments gehört werden .

Artikel 114 (ex-Artikel 109 c)

( 1 ) Um die Koordinierung der Politiken der Mitgliedstaaten in dem für das Funktionieren
des Binnenmarkts erforderlichen Umfang zu fördern, wird ein Beratender Währungsausschuß
eingesetzt .

Dieser hat die Aufgabe,

— die Währungs- und Finanzlage der Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft sowie den allge
meinen Zahlungsverkehr der Mitgliedstaaten zu beobachten und dem Rat und der Kom
mission regelmäßig darüber Bericht zu erstatten ;

— auf Ersuchen des Rates oder der Kommission oder von sich aus Stellungnahmen an diese
Organe abzugeben ;

— unbeschadet des Artikels 207 an der Vorbereitung der in Artikel 59 , Artikel 60 , Artikel 99
Absätze 2 , 3 , 4 und 5 , Artikel 100 , Artikel 102 , Artikel 103 , Artikel 104 , Artikel 116 Ab
satz 2 , Artikel 117 Absatz 6 , Artikel 119 , Artikel 120 , Artikel 121 Absatz 2 sowie Arti
kel 122 Absatz 1 genannten Arbeiten des Rates mitzuwirken ;

— mindestens einmal jährlich die Lage hinsichtlich des Kapitalverkehrs und der Freiheit des
Zahlungsverkehrs , wie sie sich aus der Anwendung dieses Vertrags und der Maßnahmen
des Rates ergeben, zu prüfen ; die Prüfung erstreckt sich auf alle Maßnahmen im Zusam
menhang mit dem Kapital- und Zahlungsverkehr ; der Ausschuß erstattet der Kommission
und dem Rat Bericht über das Ergebnis dieser Prüfung.

Jeder Mitgliedstaat sowie die Kommission ernennen zwei Mitglieder des Währungsausschus
ses .
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( 2 ) Mit Beginn der dritten Stufe wird ein Wirtschafts- und Finanzausschuß eingesetzt . Der
in Absatz 1 vorgesehene Währungsausschuß wird aufgelöst .

Der Wirtschafts- und Finanzausschuß hat die Aufgabe,

— auf Ersuchen des Rates oder der Kommission oder von sich aus Stellungnahmen an diese
Organe abzugeben ;

— die Wirtschafts- und Finanzlage der Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft zu beobachten
und dem Rat und der Kommission regelmäßig darüber Bericht zu erstatten, insbesondere
über die finanziellen Beziehungen zu dritten Ländern und internationalen Einrichtungen ;

— unbeschadet des Artikels 207 an der Vorbereitung der in Artikel 59 , Artikel 60 , Artikel 99
Absätze 2 , 3 , 4 und 5 , Artikel 100 , Artikel 102 , Artikel 103 , Artikel 104 , Artikel 105 Ab
satz 6 , Artikel 106 Absatz 2 , Artikel 107 Absätze 5 und 6, Artikel 111 , Artikel 119 , Arti
kel 120 Absätze 2 und 3 , Artikel 122 Absatz 2 , Artikel 123 Absätze 4 und 5 genannten
Arbeiten des Rates mitzuwirken und die sonstigen ihm vom Rat übertragenen Beratungs
aufgaben und vorbereitenden Arbeiten auszuführen ;

— mindestens einmal jährlich die Lage hinsichtlich des Kapitalverkehrs und der Freiheit des
Zahlungsverkehrs , wie sie sich aus der Anwendung dieses Vertrags und der Maßnahmen
des Rates ergeben, zu prüfen ; die Prüfung erstreckt sich auf alle Maßnahmen im Zusam
menhang mit dem Kapital- und Zahlungsverkehr ; der Ausschuß erstattet der Kommission
und dem Rat Bericht über das Ergebnis dieser Prüfung .

Jeder Mitgliedstaat sowie die Kommission und die EZB ernennen jeweils höchstens zwei Mit
glieder des Ausschusses .

( 3 ) Der Rat legt mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission und nach An
hörung der EZB und des in diesem Artikel genannten Ausschusses im einzelnen fest, wie sich
der Wirtschafts- und Finanzausschuß zusammensetzt . Der Präsident des Rates unterrichtet das
Europäische Parlament über diesen Beschluß .

(4 ) Sofern und solange es Mitgliedstaaten gibt, für die eine Ausnahmeregelung nach den
Artikeln 122 und 123 gilt, hat der Ausschuß zusätzlich zu den in Absatz 2 beschriebenen
Aufgaben die Währungs- und Finanzlage sowie den allgemeinen Zahlungsverkehr der betref
fenden Mitgliedstaaten zu beobachten und dem Rat und der Kommission regelmäßig darüber
Bericht zu erstatten .

Artikel 115 (ex-Artikel 109 d )

Bei Fragen, die in den Geltungsbereich von Artikel 99 Absatz 4 , Artikel 104 mit Ausnahme
von Absatz 14 , Artikel 111 , Artikel 121 , Artikel 122 und Artikel 123 Absätze 4 und 5 fallen,
kann der Rat oder ein Mitgliedstaat die Kommission ersuchen, je nach Zweckmäßigkeit eine
Empfehlung oder einen Vorschlag zu unterbreiten . Die Kommission prüft dieses Ersuchen und
unterbreitet dem Rat umgehend ihre Schlußfolgerungen.
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Kapitel 4

Ubergangsbestimmungen

Artikel 116 (ex-Artikel 109 e )

( 1 ) Die zweite Stufe für die Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion beginnt
am 1 . Januar 1994 .

(2 ) Vor diesem Zeitpunkt wird

a ) jeder Mitgliedstaat

— soweit erforderlich, geeignete Maßnahmen erlassen, um die Beachtung der Verbote
sicherzustellen, die in Artikel 56 sowie Artikel 101 und Artikel 102 Absatz 1 niederge
legt sind ;

— erforderlichenfalls im Hinblick auf die unter Buchstabe b vorgesehene Bewertung mehr
jährige Programme festlegen, die die für die Verwirklichung der Wirtschafts- und
Währungsunion notwendige dauerhafte Konvergenz, insbesondere hinsichtlich der
Preisstabilität und gesunder öffentlicher Finanzen, gewährleisten sollen ;

b ) der Rat auf der Grundlage eines Berichtes der Kommission die Fortschritte bei der Konver
genz im Wirtschafts- und Währungsbereich, insbesondere hinsichtlich der Preisstabilität
und gesunder öffentlicher Finanzen, sowie bei der Umsetzung der gemeinschaftlichen
Rechtsvorschriften über den Binnenmarkt bewerten .

( 3 ) Artikel 101 , Artikel 102 Absatz 1 , Artikel 103 Absatz 1 und Artikel 104 mit Ausnahme
der Absätze 1 , 9 , 11 und 14 gelten ab Beginn der zweiten Stufe .

Artikel 100 Absatz 2 , Artikel 104 Absätze 1 , 9 und 11 , Artikel 105 , Artikel 106, Artikel 108 ,
Artikel 111 , Artikel 112 , Artikel 113 und Artikel 114 Absätze 2 und 4 gelten ab Beginn der
dritten Stufe .

(4 ) In der zweiten Stufe sind die Mitgliedstaaten bemüht, übermäßige öffentliche Defizite
zu vermeiden .

( 5 ) In der zweiten Stufe leitet jeder Mitgliedstaat, soweit angezeigt, nach Artikel 109 das
Verfahren ein, mit dem die Unabhängigkeit seiner Zentralbank herbeigeführt wird .

Artikel 117 (ex-Artikel 109 f)

( 1 ) Zu Beginn der zweiten Stufe wird ein Europäisches Währungsinstitut (im folgenden als
„EWI" bezeichnet) errichtet und nimmt seine Tätigkeit auf ; es besitzt Rechtspersönlichkeit
und wird von einem Rat geleitet und verwaltet ; dieser besteht aus einem Präsidenten und den
Präsidenten der nationalen Zentralbanken , von denen einer zum Vizepräsidenten bestellt wird .
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Der Präsident wird von den Regierungen der Mitgliedstaaten auf der Ebene der Staats- und
Regierungschefs auf Empfehlung des Rates des EWI und' nach Anhörung des Europäischen
Parlaments und des Rates einvernehmlich ernannt . Der Präsident wird aus dem Kreis der in
Währungs- oder Bankfragen anerkannten und erfahrenen Persönlichkeiten ausgewählt . Nur
Staatsangehörige der Mitgliedstaaten können Präsident des EWI sein . Der Rat des EWI
ernennt den Vizepräsidenten .

Die Satzung des EWI ist in einem diesem Vertrag beigefügten Protokoll festgelegt .

(2 ) Das EWI hat die Aufgabe,

— die Zusammenarbeit zwischen den nationalen Zentralbanken zu verstärken ;

— die Koordinierung der Geldpolitiken der Mitgliedstaaten mit dem Ziel zu verstärken, die
Preisstabilität aufrechtzuerhalten ;

— das Funktionieren des Europäischen Währungssystems zu überwachen ;

— Konsultationen zu Fragen durchzuführen, die in die Zuständigkeit der nationalen Zentral
banken fallen und die Stabilität der Finanzinstitute und -markte berühren ;

— die Aufgaben des Europäischen Fonds für währungspolitische Zusammenarbeit, der aufge
löst wird, zu übernehmen ; die Einzelheiten der Auflösung werden in der Satzung des EWI
festgelegt ;

— die Verwendung der ECU zu erleichtern und deren Entwicklung einschließlich des rei
bungslosen Funktionierens des ECU-Verrechnungssystems zu überwachen.

( 3 ) Bei der Vorbereitung der dritten Stufe hat das EWI die Aufgabe ,

— die Instrumente und Verfahren zu entwickeln , die zur Durchführung einer einheitlichen
Geld- und Währungspolitik in der dritten Stufe erforderlich sind ;

— bei Bedarf die Harmonisierung der Bestimmungen und Gepflogenheiten auf dem Gebiet
der Erhebung, Zusammenstellung und Weitergabe statistischer Daten in seinem Zuständig
keitsbereich zu fördern ;

— die Regeln für die Geschäfte der nationalen Zentralbanken im Rahmen des ESZB auszu
arbeiten ;

— die Effizienz des grenzüberschreitenden Zahlungsverkehrs zu fördern ;

— die technischen Vorarbeiten für die ECU-Banknoten zu überwachen .

Das EWI legt bis zum 31 . Dezember 1996 in regulatorischer, organisatorischer und logisti
scher Hinsicht den Rahmen fest, den das ESZB zur Erfüllung seiner Aufgaben in der dritten
Stufe benötigt . Dieser wird der EZB zum Zeitpunkt ihrer Errichtung zur Beschlußfassung
unterbreitet .
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(4 ) Das EWI kann mit der Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder seines Rates

— Stellungnahmen oder Empfehlungen zu der allgemeinen Orientierung der Geld- und der
Wechselkurspolitik der einzelnen Mitgliedstaaten sowie zu deren diesbezüglichen Maß
nahmen abgeben ;

— den Regierungen und dem Rat Stellungnahmen oder Empfehlungen zu Maßnahmen unter
breiten, die die interne oder externe Währungssituation in der Gemeinschaft und insbeson
dere das Funktionieren des Europäischen Währungssystems beeinflussen könnten ;

— den Währungsbehörden der Mitgliedstaaten Empfehlungen zur Durchführung ihrer Wäh
rungspolitik geben .

( 5 ) Das EWI kann einstimmig beschließen, seine Stellungnahmen und Empfehlungen zu
veröffentlichen .

(6 ) Das EWI wird vom Rat zu allen Vorschlägen für Rechtsakte der Gemeinschaft in sei
nem Zuständigkeitsbereich angehört .

Innerhalb der Grenzen und unter den Bedingungen, die der Rat mit qualifizierter Mehrheit
auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des Europäischen Parlaments und des
EWI festlegt, wird das EWI von den Behörden der Mitgliedstaaten zu allen Entwürfen für
Rechtsvorschriften in seinem Zuständigkeitsbereich angehört .

(7 ) Der Rat kann auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des Europäischen
Parlaments und des EWI diesem durch einstimmigen Beschluß weitere Aufgaben im Rahmen
der Vorbereitung der dritten Stufe übertragen .

( 8 ) In den Fällen , in denen dieser Vertrag eine beratende Funktion für die EZB vorsieht, ist
vor der Errichtung der EZB unter dieser das EWI zu verstehen .

(9 ) Für die Dauer der zweiten Stufe bezeichnet der Ausdruck „EZB" in den Artikeln 230 ,
232 , 233 , 234 , 237 und 288 das EWI .

Artikel 118 (ex-Artikel 109 g)

Die Zusammensetzung des ECU-Währungskorbs wird nicht geändert .

Mit Beginn der dritten Stufe wird der Wert der ECU nach Artikel 123 Absatz 4 unwiderruf
lich festgesetzt .

Artikel 119 (ex-Artikel 109 h)

( 1 ) Ist ein Mitgliedstaat hinsichtlich seiner Zahlungsbilanz von Schwierigkeiten betroffen
oder ernstlich bedroht, die sich entweder aus einem Ungleichgewicht seiner Gesamtzahlungs
bilanz oder aus der Art der ihm zur Verfügung stehenden Devisen ergeben , und sind diese
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Schwierigkeiten geeignet, insbesondere das Funktionieren des Gemeinsamen Marktes oder die
schrittweise Verwirklichung der gemeinsamen Handelspolitik zu gefährden, so prüft die Kom
mission unverzüglich die Lage dieses Staates sowie die Maßnahmen, die er getroffen hat oder
unter Einsatz aller ihm zur Verfügung stehenden Mittel nach diesem Vertrag treffen kann .
Die Kommission gibt die Maßnahmen an, die sie dem betreffenden Staat empfiehlt .

Erweisen sich die von einem Mitgliedstaat ergriffenen und die von der Kommission angereg
ten Maßnahmen als unzureichend, die aufgetretenen oder drohenden Schwierigkeiten zu be
heben, so empfiehlt die Kommission dem Rat nach Anhörung des in Artikel 114 bezeichneten
Ausschusses einen gegenseitigen Beistand und die dafür geeigneten Methoden.

Die Kommission unterrichtet den Rat regelmäßig über die Lage und ihre Entwicklung.

(2 ) Der Rat gewährt den gegenseitigen Beistand mit qualifizierter Mehrheit ; er erläßt
Richtlinien oder Entscheidungen, welche die Bedingungen und Einzelheiten hierfür festlegen .
Der gegenseitige Beistand kann insbesondere erfolgen

a ) durch ein abgestimmtes Vorgehen bei anderen internationalen Organisationen, an die sich
die Mitgliedstaaten wenden können ;

b ) durch Maßnahmen, die notwendig sind, um Verlagerungen von Handelsströmen zu ver
meiden, falls der in Schwierigkeiten befindliche Staat mengenmäßige Beschränkungen
gegenüber dritten Ländern beibehält oder wieder einführt ;

c ) durch Bereitstellung von Krediten in begrenzter Höhe seitens anderer Mitgliedstaaten ;
hierzu ist ihr Einverständnis erforderlich .

( 3 ) Stimmt der Rat dem von der Kommission empfohlenen gegenseitigen Beistand nicht zu
oder sind der gewährte Beistand und die getroffenen Maßnahmen unzureichend, so ermäch
tigt die Kommission den in Schwierigkeiten befindlichen Staat, Schutzmaßnahmen zu treffen,
deren Bedingungen und Einzelheiten sie festlegt .

Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit diese Ermächtigung aufheben und die Bedingungen
und Einzelheiten ändern .

(4 ) Unbeschadet des Artikels 122 Absatz 6 endet die Geltungsdauer dieses Artikels zum
Zeitpunkt des Beginns der dritten Stufe .

Artikel 120 (ex-Artikel 109 i )

( 1 ) Gerät ein Mitgliedstaat in eine plötzliche Zahlungsbilanzkrise und wird eine Entschei
dung im Sinne des Artikels 119 Absatz 2 nicht unverzüglich getroffen, so kann der betreffende
Staat vorsorglich die erforderlichen Schutzmaßnahmen ergreifen . Sie dürfen nur ein Mindest
maß an Störungen im Funktionieren des Gemeinsamen Marktes hervorrufen und nicht über
das zur Behebung der plötzlich aufgetretenen Schwierigkeiten unbedingt erforderliche Aus
maß hinausgehen .
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(2 ) Die Kommission und die anderen Mitgliedstaaten werden über die Schutzmaßnahmen
spätestens bei deren Inkrafttreten unterrichtet . Die Kommission kann dem Rat den gegenseiti
gen Beistand nach Artikel 119 empfehlen .

( 3 ) Nach Stellungnahme der Kommission und nach Anhörung des in Artikel 114 bezeich
neten Ausschusses kann der Rat mit qualifizierter Mehrheit entscheiden, daß der betreffende
Staat diese Schutzmaßnahmen zu ändern, auszusetzen oder aufzuheben hat.

( 4 ) Unbeschadet des Artikels 122 Absatz 6 endet die Geltungsdauer dieses Artikels zum
Zeitpunkt des Beginns der dritten Stufe .

Artikel 121 (ex-Artikel 109 j )

( 1 ) Die Kommission und das EWI berichten dem Rat, inwieweit die Mitgliedstaaten bei der
Verwirklichung der Wirtschafts- und Währungsunion ihren Verpflichtungen bereits nachge
kommen sind . In ihren Berichten wird auch die Frage geprüft, inwieweit die innerstaatlichen
Rechtsvorschriften der einzelnen Mitgliedstaaten einschließlich der Satzung der jeweiligen
nationalen Zentralbank mit Artikel 108 und Artikel 109 dieses Vertrags sowie der Satzung des
ESZB vereinbar sind . Ferner wird darin geprüft, ob ein hoher Grad an dauerhafter Konver
genz erreicht ist ; Maßstab hierfür ist, ob die einzelnen Mitgliedstaaten folgende Kriterien er
füllen :

— Erreichung eines hohen Grades an Preisstabilität, ersichtlich aus einer Inflationsrate , die
der Inflationsrate jener — höchstens drei — Mitgliedstaaten nahekommt, die auf dem Ge
biet der Preisstabilität das beste Ergebnis erzielt haben ;

— eine auf Dauer tragbare Finanzlage der öffentlichen Hand, ersichtlich aus einer öffent
lichen Haushaltslage ohne übermäßiges Defizit im Sinne des Artikels 104 Absatz 6 ;

— Einhaltung der normalen Bandbreiten des Wechselkursmechanismus des Europäischen
Währungssystems seit mindestens zwei Jahren ohne Abwertung gegenüber der Währung
eines anderen Mitgliedstaats ;

— Dauerhaftigkeit der von dem Mitgliedstaat erreichten Konvergenz und seiner Teilnahme
am Wechselkursmechanismus des Europäischen Währungssystems, die im Niveau der lang
fristigen Zinssätze zum Ausdruck kommt.

Die vier Kriterien in diesem Absatz sowie die jeweils erforderliche Dauer ihrer Einhaltung
sind in einem diesem Vertrag beigefügten Protokoll näher festgelegt . Die Berichte der Kom
mission und des EWI berücksichtigen auch die Entwicklung der ECU, die Ergebnisse bei der
Integration der Märkte , den Stand und die Entwicklung der Leistungsbilanzen, die Entwick
lung bei den Lohnstückkosten und andere Preisindizes .

(2 ) Der Rat beurteilt auf der Grundlage dieser Berichte auf Empfehlung der Kommission
mit qualifizierter Mehrheit ,

— ob die einzelnen Mitgliedstaaten die notwendigen Voraussetzungen für die Einführung
einer einheitlichen Währung erfüllen,
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— ob eine Mehrheit der Mitgliedstaaten die notwendigen Voraussetzungen für die Einfüh
rung einer einheitlichen Währung erfüllt,

und empfiehlt seine Feststellungen dem Rat, der in der Zusammensetzung der Staats- und
Regierungschefs tagt . Das Europäische Parlament wird angehört und leitet seine Stellung
nahme dem Rat in der Zusammensetzung der Staats- und Regierungschefs zu .

( 3 ) Unter gebührender Berücksichtigung der Berichte nach Absatz 1 sowie der Stellung
nahme des Europäischen Parlaments nach Absatz 2 verfährt der Rat, der in der Zusammenset
zung der Staats- und Regierungschefs tagt, spätestens am 31 . Dezember 1996 mit qualifizier
ter Mehrheit wie folgt :

— er entscheidet auf der Grundlage der in Absatz 2 genannten Empfehlungen des Rates , ob
eine Mehrheit der Mitgliedstaaten die notwendigen Voraussetzungen für die Einführung
einer einheitlichen Währung erfüllt ;

— er entscheidet, ob es für die Gemeinschaft zweckmäßig ist, in die dritte Stufe einzutreten ;

sofern dies der Fall ist,

— bestimmt er den Zeitpunkt für den Beginn der dritten Stufe .

(4 ) Ist bis Ende 1997 der Zeitpunkt für den Beginn der dritten Stufe nicht festgelegt wor
den, so beginnt die dritte Stufe am 1 . Januar 1999 . Vor dem 1 . Juli 1998 bestätigt der Rat, der
in der Zusammensetzung der Staats- und Regierungschefs tagt, nach einer Wiederholung des
in den Absätzen 1 und 2 — mit Ausnahme von Absatz 2 zweiter Gedankenstrich — vorge
sehenen Verfahrens unter Berücksichtigung der Berichte nach Absatz 1 sowie der Stellung
nahme des Europäischen Parlaments mit qualifizierter Mehrheit auf der Grundlage der Emp
fehlungen des Rates nach Absatz 2 , welche Mitgliedstaaten die notwendigen Voraussetzungen
für die Einführung einer einheitlichen Währung erfüllen .

Artikel 122 (ex-Artikel 109 k)

( 1 ) Falls der Zeitpunkt nach Artikel 121 Absatz 3 bestimmt wurde, entscheidet der Rat auf
der Grundlage der in Artikel 121 Absatz 2 genannten Empfehlungen mit qualifizierter Mehr
heit auf Empfehlung der Kommission, ob — und gegebenenfalls welchen — Mitgliedstaaten
eine Ausnahmeregelung im Sinne des Absatzes 3 gewährt wird . Die betreffenden Mitgliedstaa
ten werden in diesem Vertrag als „Mitgliedstaaten, für die eine Ausnahmeregelung gilt" be
zeichnet .

Falls der Rat nach Artikel 121 Absatz 4 bestätigt hat, welche Mitgliedstaaten die notwendigen
Voraussetzungen für die Einführung einer einheitlichen Währung erfüllen , wird den Mitglied
staaten, die die Voraussetzungen nicht erfüllen, eine Ausnahmeregelung im Sinne des Absat
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zes 3 gewährt . Die betreffenden Mitgliedstaaten werden in diesem Vertrag ebenfalls als „Mit
gliedstaaten, für die eine Ausnahmeregelung gilt" bezeichnet .

(2 ) Mindestens einmal alle zwei Jahre bzw. auf Antrag eines Mitgliedstaats , für den eine
Ausnahmeregelung gilt, berichten die Kommission und die EZB dem Rat nach dem Verfahren
des Artikels 121 Absatz 1 . Der Rat entscheidet nach Anhörung des Europäischen Parlaments
und nach Aussprache im Rat, der in der Zusammensetzung der Staats- und Regierungschefs
tagt, auf Vorschlag der Kommission mit qualifizierter Mehrheit, welche der Mitgliedstaaten,
für die eine Ausnahmeregelung gilt, die auf den Kriterien des Artikels 121 Absatz 1 beruhen
den Voraussetzungen erfüllen, und hebt die Ausnahmeregelungen der betreffenden Mitglied
staaten auf.

( 3 ) Eine Ausnahmeregelung nach Absatz 1 hat zur Folge, daß die nachstehenden Artikel
für den betreffenden Mitgliedstaat nicht gelten : Artikel 104 Absätze 9 und 11 , Artikel 105
Absätze 1 , 2 , 3 und 5 , Artikel 106 , Artikel 110 , Artikel 111 sowie Artikel 112 Absatz 2 Buch
stabe b . Der Ausschluß des betreffenden Mitgliedstaats und seiner Zentralbank von den Rech
ten und Verpflichtungen im Rahmen des ESZB wird in Kapitel IX der Satzung des ESZB
geregelt .

(4 ) In Artikel 105 Absätze 1 , 2 und 3 , Artikel 106, Artikel 110 , Artikel 111 sowie Arti
kel 112 Absatz 2 Buchstabe b bezeichnet der Ausdruck „Mitgliedstaaten" die Mitgliedstaaten,
für die keine Ausnahmeregelung gilt.

( 5 ) Das Stimmrecht der Mitgliedstaaten, für die eine Ausnahmeregelung gilt, ruht bei Be
schlüssen des Rates gemäß den in Absatz 3 genannten Artikeln . In diesem Fall gelten abwei
chend von Artikel 205 und Artikel 250 Absatz 1 zwei Drittel der gemäß Artikel 205 Absatz 2
gewogenen Stimmen der Vertreter der Mitgliedstaaten, für die keine Ausnahmeregelung gilt,
als qualifizierte Mehrheit ; ist für die Änderung eines Rechtsakts Einstimmigkeit vorgeschrie
ben, so ist die Einstimmigkeit dieser Mitgliedstaaten erforderlich .

(6 ) Artikel 119 und Artikel 120 finden weiterhin auf Mitgliedstaaten Anwendung, für die
eine Ausnahmeregelung gilt .

Artikel 123 (ex-Artikel 109 1 )

( 1 ) Unmittelbar nach dem gemäß Artikel 121 Absatz 3 gefaßten Beschluß über den Zeit
punkt für den Beginn der dritten Stufe bzw. unmittelbar nach dem 1 . Juli 1998

— verabschiedet der Rat die in Artikel 107 Absatz 6 genannten Bestimmungen ;

— ernennen die Regierungen der Mitgliedstaaten , für die keine Ausnahmeregelung gilt , nach
dem Verfahren des Artikels 50 der Satzung des ESZB den Präsidenten, den Vizepräsiden
ten und die weiteren Mitglieder des Direktoriums der EZB. Bestehen für Mitgliedstaaten
Ausnahmeregelungen, so kann sich das Direktorium aus weniger Mitgliedern als in Arti
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kel 11.1 der Satzung des ESZB vorgesehen zusammensetzen ; auf keinen Fall darf es je
doch aus weniger als 4 Mitgliedern bestehen .

Unmittelbar nach Ernennung des Direktoriums werden das ESZB und die EZB errichtet und
von diesen Vorkehrungen für die Aufnahme ihrer vollen Tätigkeit im Sinne dieses Vertrags
und der Satzung des ESZB getroffen. Sie nehmen ihre Befugnisse ab dem ersten Tag der
dritten Stufe in vollem Umfang wahr.

(2 ) Unmittelbar nach Errichtung der EZB übernimmt diese erforderlichenfalls die Aufgaben
des EWI . Dieses wird nach Errichtung der EZB liquidiert ; die entsprechenden Einzelheiten
der Liquidation werden in der Satzung des EWI geregelt .

( 3 ) Sofern und solange es Mitgliedstaaten gibt, für die eine Ausnahmeregelung gilt, wird
unbeschadet des Artikels 107 Absatz 3 der in Artikel 45 der Satzung des ESZB bezeichnete
Erweiterte Rat der EZB als drittes Beschlußorgan der EZB errichtet .

(4 ) Am ersten Tag der dritten Stufe nimmt der Rat aufgrund eines einstimmigen Beschlus
ses der Mitgliedstaaten, für die keine Ausnahmeregelung gilt, auf Vorschlag der Kommission
und nach Anhörung der EZB die Umrechnungskurse, auf die ihre Währungen unwiderruflich
festgelegt werden, sowie die unwiderruflich festen Kurse , zu denen diese Währungen durch
die ECU ersetzt werden, an und wird die ECU zu einer eigenständigen Währung. Diese Maß
nahme ändert als solche nicht den Außenwert der ECU. Der Rat trifft ferner nach dem glei
chen Verfahren alle sonstigen Maßnahmen, die für die rasche Einführung der ECU als ein
heitlicher Währung dieser Mitgliedstaaten erforderlich sind .

( 5 ) Wird nach dem Verfahren des Artikels 122 Absatz 2 beschlossen, eine Ausnahmerege
lung aufzuheben, so legt der Rat aufgrund eines einstimmigen Beschlusses der Mitgliedstaaten,
für die keine Ausnahmeregelung gilt, und des betreffenden Mitgliedstaats auf Vorschlag der
Kommission und nach Anhörung der EZB den Kurs , zu dem dessen Währung durch die ECU
ersetzt wird, fest und ergreift die sonstigen erforderlichen Maßnahmen zur Einführung der
ECU als einheitliche Währung in dem betreffenden Mitgliedstaat .

Artikel 124 (ex-Artikel 109 m)

( 1 ) Bis zum Beginn der dritten Stufe behandelt jeder Mitgliedstaat seine Wechselkurspolitik
als eine Angelegenheit von gemeinsamem Interesse . Er berücksichtigt dabei die Erfahrungen,
die bei der Zusammenarbeit im Rahmen des Europäischen Währungssystems (EWS) und bei
der Entwicklung der ECU gesammelt worden sind , und respektiert die bestehenden Zustän
digkeiten .

(2 ) Mit Beginn der dritten Stufe sind die Bestimmungen des Absatzes 1 auf die Wechsel
kurspolitik eines Mitgliedstaats , für den eine Ausnahmeregelung gilt, für die Dauer dieser
Ausnahmeregelung sinngemäß anzuwenden .
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TITEL VIII (ex-Titel VI a )

BESCHÄFTIGUNG

Artikel 125 (ex-Artikel 109 n)

Die Mitgliedstaaten und die Gemeinschaft arbeiten nach diesem Titel auf die Entwicklung
einer koordinierten Beschäftigungsstrategie und insbesondere auf die Förderung der Quali
fizierung, Ausbildung und Anpassungsfähigkeit der Arbeitnehmer sowie der Fähigkeit der Ar
beitsmärkte hin, auf die Erfordernisse des wirtschaftlichen Wandels zu reagieren, um die Ziele
des Artikels 2 des Vertrags über die Europäische Union und des Artikels 2 des vorliegenden
Vertrags zu erreichen .

Artikel 126 (ex-Artikel 109 o)

( 1 ) Die Mitgliedstaaten tragen durch ihre Beschäftigungspolitik im Einklang mit den nach
Artikel 99 Absatz 2 verabschiedeten Grundzügen der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten
und der Gemeinschaft zur Erreichung der in Artikel 125 genannten Ziele bei .

(2 ) Die Mitgliedstaaten betrachten die Förderung der Beschäftigung als Angelegenheit von
gemeinsamem Interesse und stimmen ihre diesbezüglichen Tätigkeiten nach Maßgabe des
Artikels 128 im Rat aufeinander ab, wobei die einzelstaatlichen Gepflogenheiten in bezug auf
die Verantwortung der Sozialpartner berücksichtigt werden .

Artikel 127 (ex-Artikel 109 p )

( 1 ) Die Gemeinschaft trägt zu einem hohen Beschäftigungsniveau bei, indem sie die Zu
sammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten fördert und deren Maßnahmen in diesem Bereich
unterstützt und erforderlichenfalls ergänzt. Hierbei wird die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten
beachtet .

(2 ) Das Ziel eines hohen Beschäftigungsniveaus wird bei der Festlegung und Durchführung
der Gemeinschaftspolitiken und -maßnahmen berücksichtigt .

Artikel 128 (ex-Artikel 109 q)

( 1 ) Anhand eines gemeinsamen Jahresberichts des Rates und der Kommission prüft der
Europäische Rat jährlich die Beschäftigungslage in der Gemeinschaft und nimmt hierzu
Schlußfolgerungen an .

( 2 ) Anhand der Schlußfolgerungen des Europäischen Rates legt der Rat auf Vorschlag der
Kommission und nach Anhörung des Europäischen Parlaments , des Wirtschafts- und Sozial
ausschusses , des Ausschusses der Regionen und des in Artikel 130 genannten Beschäftigungs
ausschusses jährlich mit qualifizierter Mehrheit Leitlinien fest, welche die Mitgliedstaaten in
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ihrer Beschäftigungspolitik berücksichtigen . Diese Leitlinien müssen mit den nach Artikel 99
Absatz 2 verabschiedeten Grundzügen in Einklang stehen .

( 3 ) Jeder Mitgliedstaat übermittelt dem Rat und der Kommission jährlich einen Bericht
über die wichtigsten Maßnahmen, die er zur Durchführung seiner Beschäftigungspolitik im
Lichte der beschäftigungspolitischen Leitlinien nach Absatz 2 getroffen hat.

(4 ) Anhand der in Absatz 3 genannten Berichte und nach Stellungnahme des Beschäfti
gungsausschusses unterzieht der Rat die Durchführung der Beschäftigungspolitik der Mit
gliedstaaten im Lichte der beschäftigungspolitischen Leitlinien jährlich einer Prüfung . Der Rat
kann dabei auf Empfehlung der Kommission mit qualifizierter Mehrheit Empfehlungen an die
Mitgliedstaaten richten, wenn er dies aufgrund der Ergebnisse dieser Prüfung für angebracht
hält .

( 5 ) Auf der Grundlage der Ergebnisse der genannten Prüfung erstellen der Rat und die
Kommission einen gemeinsamen Jahresbericht für den Europäischen Rat über die Beschäfti
gungslage in der Gemeinschaft und über die Umsetzung der beschäftigungspolitischen Leit
linien .

Artikel 129 (ex-Artikel 109 r)

Der Rat kann gemäß dem Verfahren des Artikels 251 und nach Anhörung des Wirtschafts
und Sozialausschusses sowie des Ausschusses der Regionen Anreizmaßnahmen zur Förderung
der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und zur Unterstützung ihrer Beschäfti
gungsmaßnahmen durch Initiativen beschließen, die darauf abzielen, den Austausch von Infor
mationen und bewährten Verfahren zu entwickeln , vergleichende Analysen und Gutachten
bereitzustellen sowie innovative Ansätze zu fördern und Erfahrungen zu bewerten, und zwar
insbesondere durch den Rückgriff auf Pilotvorhaben .

Diese Maßnahmen schließen keinerlei Harmonisierung der Rechts- und Verwaltungsvorschrif
ten der Mitgliedstaaten ein .

Artikel 130 (ex-Artikel 109 s )

Der Rat setzt nach Anhörung des Europäischen Parlaments einen Beschäftigungsausschuß mit
beratender Funktion zur Förderung der Koordinierung der Beschäftigungs - und Arbeitsmarkt
politik der Mitgliedstaaten ein . Der Ausschuß hat folgende Aufgaben :

— Er verfolgt die Beschäftigungslage und die Beschäftigungspolitik in den Mitgliedstaaten
und der Gemeinschaft ;

— er gibt unbeschadet des Artikels 207 auf Ersuchen des Rates oder der Kommission oder
von sich aus Stellungnahmen ab und trägt zur Vorbereitung der in Artikel 128 genannten
Beratungen des Rates bei .

Bei der Erfüllung seines Auftrags hört der Ausschuß die Sozialpartner .

Jeder Mitgliedstaat und die Kommission entsenden zwei Mitglieder in den Ausschuß .
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TITEL IX (ex-Titel VII )

GEMEINSAME HANDELSPOLITIK

Artikel 131 (ex-Artikel 110 )

Durch die Schaffung einer Zollunion beabsichtigen die Mitgliedstaaten, im gemeinsamen
Interesse zur harmonischen Entwicklung des Welthandels , zur schrittweisen Beseitigung der
Beschränkungen im internationalen Handelsverkehr und zum Abbau der Zollschranken beizu
tragen .

Bei der gemeinsamen Handelspolitik werden die günstigen Auswirkungen berücksichtigt, wel
che die Abschaffung der Zölle zwischen den Mitgliedstaaten auf die Steigerung der Wettbe
werbsfähigkeit der Unternehmen dieser Staaten haben kann .

Artikel 132 (ex-Artikel 112 )

( 1 ) Unbeschadet der von den Mitgliedstaaten im Rahmen anderer internationaler Organisa
tionen eingegangenen Verpflichtungen werden die Systeme der von den Mitgliedstaaten für
die Ausfuhr nach dritten Ländern gewährten Beihilfen schrittweise vereinheitlicht, soweit dies
erforderlich ist, um eine Verfälschung des Wettbewerbs zwischen den Unternehmen der Ge
meinschaft zu vermeiden .

Auf Vorschlag der Kommission erläßt der Rat die hierzu erforderlichen Richtlinien mit quali
fizierter Mehrheit .

(2 ) Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht für die Rückvergütung von Zöllen oder
Abgaben gleicher Wirkung sowie von indirekten Abgaben, einschließlich der Umsatzsteuer,
der Verbrauchsabgaben und der sonstigen indirekten Steuern bei der Ausfuhr einer Ware eines
Mitgliedstaats nach einem dritten Land, soweit derartige Rückvergütungen nicht höher sind
als die Belastungen, welche die ausgeführten Waren unmittelbar oder mittelbar treffen .

Artikel 133 (ex-Artikel 113 )

( 1 ) Die gemeinsame Handelspolitik wird nach einheitlichen Grundsätzen gestaltet ; dies gilt
insbesondere für die Änderung von Zollsätzen, den Abschluß von Zoll- und Handelsabkom
men, die Vereinheitlichung der Liberalisierungsmaßnahmen, die Ausfuhrpolitik und die han
delspolitischen Schutzmaßnahmen, zum Beispiel im Fall von Dumping und Subventionen .

(2 ) Die Kommission unterbreitet dem Rat Vorschläge für die Durchführung der gemeinsa
men Handelspolitik .

( 3 ) Sind mit einem oder mehreren Staaten oder internationalen Organisationen Abkommen
auszuhandeln, so legt die Kommission dem Rat Empfehlungen vor ; dieser ermächtigt die
Kommission zur Einleitung der erforderlichen Verhandlungen .
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Die Kommission führt diese Verhandlungen im Benehmen mit einem zu ihrer Unterstützung
vom Rat bestellten besonderen Ausschuß nach Maßgabe der Richtlinien, die ihr der Rat ertei
len kann .

Die einschlägigen Bestimmungen des Artikels 300 finden Anwendung.

(4 ) Bei der Ausübung der ihm in diesem Artikel übertragenen Befugnisse beschließt der Rat
mit qualifizierter Mehrheit .

( 5 ) Der Rat kann auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des Europäischen
Parlaments durch einstimmigen Beschluß die Anwendung der Absätze 1 bis 4 auf internatio
nale Verhandlungen und Ubereinkünfte über Dienstleistungen und Rechte des geistigen
Eigentums ausdehnen, soweit sie durch diese Absätze nicht erfaßt sind .

Artikel 134 (ex-Artikel 115 )

Um sicherzustellen , daß die Durchführung der von den Mitgliedstaaten im Einklang mit
diesem Vertrag getroffenen handelspolitischen Maßnahmen nicht durch Verlagerungen von
Handelsströmen verhindert wird, oder wenn Unterschiede zwischen diesen Maßnahmen zu
wirtschaftlichen Schwierigkeiten in einem oder mehreren Staaten führen, empfiehlt die Kom
mission die Methoden für die( erforderliche Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten . Genügt dies
nicht, so kann sie die Mitgliedstaaten ermächtigen, die notwendigen Schutzmaßnahmen zu
treffen, deren Bedingungen und Einzelheiten sie festlegt .

Im Dringlichkeitsfall ersuchen die Mitgliedstaaten die Kommission, die umgehend entscheidet,
um die Ermächtigung, selbst die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, und setzen sodann die
anderen Mitgliedstaaten davon in Kenntnis . Die Kommission kann jederzeit entscheiden, daß
die betreffenden Mitgliedstaaten diese Maßnahmen zu ändern oder aufzuheben haben .

Es sind mit Vorrang solche Maßnahmen zu wählen, die das Funktionieren des Gemeinsamen
Marktes am wenigsten stören .

TITEL X (ex-Titel VII a)

ZUSAMMENARBEIT IM ZOLLWESEN

Artikel 135 (ex-Artikel 116 )

Der Rat trifft im Rahmen des Geltungsbereichs dieses Vertrags gemäß dem Verfahren des
Artikels 251 Maßnahmen zum Ausbau der Zusammenarbeit im Zollwesen zwischen den Mit
gliedstaaten sowie zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission . Die Anwendung des
Strafrechts der Mitgliedstaaten und ihre Strafrechtspflege bleiben von diesen Maßnahmen un
berührt .
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TITEL XI (ex-Titel VIII )

SOZIALPOLITIK, ALLGEMEINE UND BERUFLICHE BILDUNG UND JUGEND

Kapitel 1

Sozialvorschriften

Artikel 136 (ex-Artikel 117 )

Die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten verfolgen eingedenk der sozialen Grundrechte , wie
sie in der am 18 . Oktober 1961 in Turin unterzeichneten Europäischen Sozialcharta und in
der Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer von 1989 festgelegt sind ,
folgende Ziele : die Förderung der Beschäftigung, die Verbesserung der Lebens - und Arbeits
bedingungen, um dadurch auf dem Wege des Fortschritts ihre Angleichung zu ermöglichen,
einen angemessenen sozialen Schutz, den sozialen Dialog, die Entwicklung des Arbeitskräfte-
Potentials im Hinblick auf ein dauerhaft hohes Beschäftigungsniveau und die Bekämpfung von
Ausgrenzungen .

Zu diesem Zweck führen die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten Maßnahmen durch, die
der Vielfalt der einzelstaatlichen Gepflogenheiten, insbesondere in den vertraglichen Bezie
hungen, sowie der Notwendigkeit , die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft der Gemeinschaft
zu erhalten, Rechnung tragen.

Sie sind der Auffassung, daß sich eine solche Entwicklung sowohl aus dem eine Abstimmung
der Sozialordnungen begünstigenden Wirken des Gemeinsamen Marktes als auch aus den in
diesem Vertrag vorgesehenen Verfahren sowie aus der Angleichung ihrer Rechts- und Verwal
tungsvorschriften ergeben wird .

Artikel 137 (ex-Artikel 118 )

( 1 ) Zur Verwirklichung der Ziele des Artikels 136 unterstützt und ergänzt die Gemein
schaft die Tätigkeit der Mitgliedstaaten auf folgenden Gebieten :

— Verbesserung insbesondere der Arbeitsumwelt zum Schutz der Gesundheit und der Sicher
heit der Arbeitnehmer,

— Arbeitsbedingungen,

— Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer,

— berufliche Eingliederung der aus dem Arbeitsmarkt ausgegrenzten Personen, unbeschadet
des Artikels 150 ,

— Chancengleichheit von Männern und Frauen auf dem Arbeitsmarkt und Gleichbehandlung
am Arbeitsplatz .

(2 ) Zu diesem Zweck kann der Rat unter Berücksichtigung der in den einzelnen Mitglied
staaten bestehenden Bedingungen und technischen Regelungen durch Richtlinien Mindestvor
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Schriften erlassen, die schrittweise anzuwenden sind . Diese Richtlinien sollen keine verwal
tungsmäßigen, finanziellen oder rechtlichen Auflagen vorschreiben, die der Gründung und
Entwicklung von kleinen und mittleren Unternehmen entgegenstehen.

Der Rat beschließt gemäß dem Verfahren des Artikels 251 nach Anhörung des Wirtschafts
und Sozialausschusses sowie des Ausschusses der Regionen .

Der Rat kann zur Bekämpfung sozialer Ausgrenzung gemäß diesem Verfahren Maßnahmen
annehmen, die dazu bestimmt sind, die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten durch
Initiativen zu fördern, die die Verbesserung des Wissensstandes, die Entwicklung des Austau
sches von Informationen und bewährten Verfahren, die Förderung innovativer Ansätze und
die Bewertung von Erfahrungen zum Ziel haben.

( 3 ) In folgenden Bereichen beschließt der Rat dagegen einstimmig auf Vorschlag der Kom
mission nach Anhörung des Europäischen Parlaments und des Wirtschafts- und Sozialaus
schusses sowie des Ausschusses der Regionen :

— soziale Sicherheit und sozialer Schutz der Arbeitnehmer,

— Schutz der Arbeitnehmer bei Beendigung des Arbeitsvertrags ,

— Vertretung und kollektive Wahrnehmung der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberinteressen,
einschließlich der Mitbestimmung, vorbehaltlich des Absatzes 6 ,

— Beschäftigungsbedingungen der Staatsangehörigen dritter Länder, die sich rechtmäßig im
Gebiet der Gemeinschaft aufhalten ,

— finanzielle Beiträge zur Förderung der Beschäftigung und zur Schaffung von Arbeitsplät
zen, und zwar unbeschadet der Bestimmungen über den Sozialfonds .

(4 ) Ein Mitgliedstaat kann den Sozialpartnern auf deren gemeinsamen Antrag die Durch
führung von aufgrund der Absätze 2 und 3 angenommenen Richtlinien übertragen .

In diesem Fall vergewissert sich der Mitgliedstaat, daß die Sozialpartner spätestens zu dem
Zeitpunkt, zu dem eine Richtlinie nach Artikel 249 umgesetzt sein muß, im Weg einer Verein
barung die erforderlichen Vorkehrungen getroffen haben ; dabei hat der Mitgliedstaat alle er
forderlichen Maßnahmen zu treffen, um jederzeit gewährleisten zu können, daß die durch
diese Richtlinie vorgeschriebenen Ergebnisse erzielt werden.

( 5 ) Die aufgrund dieses Artikels erlassenen Bestimmungen hindern die Mitgliedstaaten
nicht daran, strengere Schutzmaßnahmen beizubehalten oder zu treffen, die mit diesem Ver
trag vereinbar sind .

(6 ) Dieser Artikel gilt nicht für das Arbeitsentgelt, das Koalitionsrecht, das Streikrecht so
wie das Aussperrungsrecht .
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Artikel 138 (ex-Artikel 118 a)

( 1 ) Die Kommission hat die Aufgabe, die Anhörung der Sozialpartner auf Gemeinschafts
ebene zu fördern, und erläßt alle zweckdienlichen Maßnahmen, um den Dialog zwischen den
Sozialpartnern zu erleichtern, wobei sie für Ausgewogenheit bei der Unterstützung der Par
teien sorgt .

(2 ) Zu diesem Zweck hört die Kommission vor Unterbreitung von Vorschlägen im Bereich
der Sozialpolitik die Sozialpartner zu der Frage, wie eine Gemeinschaftsaktion gegebenenfalls
ausgerichtet werden sollte .

( 3 ) Hält die Kommission nach dieser Anhörung eine Gemeinschaftsmaßnahme für zweck
mäßig, so hört sie die Sozialpartner zum Inhalt des in Aussicht genommenen Vorschlags . Die
Sozialpartner übermitteln der Kommission eine Stellungnahme oder gegebenenfalls eine Emp
fehlung .

(4 ) Bei dieser Anhörung können die Sozialpartner der Kommission mitteilen, daß sie den
Prozeß nach Artikel 139 in Gang setzen wollen . Die Dauer des Verfahrens darf höchstens
neun Monate betragen, sofern die betroffenen Sozialpartner und die Kommission nicht ge
meinsam eine Verlängerung beschließen .

Artikel 139 (ex-Artikel 118 b )

( 1 ) Der Dialog zwischen den Sozialpartnern auf Gemeinschaftsebene kann, falls sie es
wünschen, zur Herstellung vertraglicher Beziehungen, einschließlich des Abschlusses von Ver
einbarungen, führen .

( 2 ) Die Durchführung der auf Gemeinschaftsebene geschlossenen Vereinbarungen erfolgt
entweder nach den jeweiligen Verfahren und Gepflogenheiten der Sozialpartner und der Mit
gliedstaaten oder — in den durch Artikel 137 erfaßten Bereichen — auf gemeinsamen Antrag
der Unterzeichnerparteien durch einen Beschluß des Rates auf Vorschlag der Kommission .

Sofern nicht die betreffende Vereinbarung eine oder mehrere Bestimmungen betreffend einen
der in Artikel 137 Absatz 3 genannten Bereiche enthält und somit ein einstimmiger Beschluß
erforderlich ist , beschließt der Rat mit qualifizierter Mehrheit .

Artikel 140 (ex-Artikel 118 c)

Unbeschadet der sonstigen Bestimmungen dieses Vertrags fördert die Kommission im
Hinblick auf die Erreichung der Ziele des Artikels 136 die Zusammenarbeit zwischen den
Mitgliedstaaten und erleichtert die Abstimmung ihres Vorgehens in allen unter dieses Kapitel
fallenden Bereichen der Sozialpolitik, insbesondere auf dem Gebiet

— der Beschäftigung,

— des Arbeitsrechts und der Arbeitsbedingungen,
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— der beruflichen Ausbildung und Fortbildung,

— der sozialen Sicherheit,

— der Verhütung von Berufsunfällen und Berufskrankheiten,

— des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit ,

— des Koalitionsrechts und der Kollektivverhandlungen zwischen Arbeitgebern und Arbeit
nehmern .

Zu diesem Zweck wird die Kommission in enger Verbindung mit den Mitgliedstaaten durch
Untersuchungen, Stellungnahmen und die Vorbereitung von Beratungen tätig, gleichviel ob es
sich um innerstaatliche oder um internationalen Organisationen gestellte Probleme handelt .

Vor Abgabe der in diesem Artikel vorgesehenen Stellungnahmen hört die Kommission den
Wirtschafts- und Sozialausschuß.

Artikel 141 (ex-Artikel 119 )

( 1 ) Jeder Mitgliedstaat stellt die Anwendung des Grundsatzes des gleichen Entgelts für
Männer und Frauen bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit sicher .

(2 ) Unter „Entgelt" im Sinne dieses Artikels sind die üblichen Grund- oder Mindestlöhne
und -gehälter sowie alle sonstigen Vergütungen zu verstehen, die der Arbeitgeber aufgrund
des Dienstverhältnisses dem Arbeitnehmer unmittelbar oder mittelbar in bar oder in Sachlei
stungen zahlt .

Gleichheit des Arbeitsentgelts ohne Diskriminierung aufgrund des Geschlechts bedeutet,

a ) daß das Entgelt für eine gleiche nach Akkord bezahlte Arbeit aufgrund der gleichen Maß
einheit festgesetzt wird,

b ) daß für eine nach Zeit bezahlte Arbeit das Entgelt bei gleichem Arbeitsplatz gleich ist .

( 3 ) Der Rat beschließt gemäß dem Verfahren des Artikels 251 und nach Anhörung des
Wirtschafts- und Sozialausschusses Maßnahmen zur Gewährleistung der Anwendung des
Grundsatzes der Chancengleichheit und der Gleichbehandlung von Männern und Frauen in
Arbeits- und Beschäftigungsfragen, einschließlich des Grundsatzes des gleichen Entgelts bei
gleicher oder gleichwertiger Arbeit .

(4 ) Im Hinblick auf die effektive Gewährleistung der vollen Gleichstellung von Männern
und Frauen im Arbeitsleben hindert der Grundsatz der Gleichbehandlung die Mitgliedstaaten
nicht daran , zur Erleichterung der Berufstätigkeit des unterrepräsentierten Geschlechts oder
zur Verhinderung bzw. zum Ausgleich von Benachteiligungen in der beruflichen Laufbahn
spezifische Vergünstigungen beizubehalten oder zu beschließen .
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Artikel 142 (ex-Artikel 119 a)

Die Mitgliedstaaten sind bestrebt, die bestehende Gleichwertigkeit der Ordnungen über die
bezahlte Freizeit beizubehalten .

Artikel 143 (ex-Artikel 120 )

Die Kommission erstellt jährlich einen Bericht über den Stand der Verwirklichung der in
Artikel 136 genannten Ziele sowie über die demographische Lage in der Gemeinschaft . Sie
übermittelt diesen Bericht dem Europäischen Parlament, dem Rat und dem Wirtschafts- und
Sozialausschuß .

Das Europäische Parlament kann die Kommission um Berichte zu Einzelproblemen ersuchen,
welche die soziale Lage betreffen .

Artikel 144 (ex-Artikel 121 )

Nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses kann der Rat einstimmig der Kom
mission Aufgaben übertragen, welche die Durchführung gemeinsamer Maßnahmen insbeson
dere auf dem Gebiet der sozialen Sicherheit der in den Artikeln 39 bis 42 erwähnten aus- oder
einwandernden Arbeitskräfte betreffen .

Artikel 145 (ex-Artikel 122 )

Der Jahresbericht der Kommission an das Europäische Parlament hat stets ein besonderes
Kapitel über die Entwicklung der sozialen Lage in der Gemeinschaft zu enthalten .

Das Europäische Parlament kann die Kommission auffordern, Berichte über besondere , die
soziale Lage betreffende Fragen auszuarbeiten .

Kapitel 2

Der Europäische Sozialfonds

Artikel 146 (ex-Artikel 123 )

Um die Beschäftigungsmöglichkeiten der Arbeitskräfte im Binnenmarkt zu verbessern und da
mit zur Hebung der Lebenshaltung beizutragen, wird nach Maßgabe der folgenden Bestim
mungen ein Europäischer Sozialfonds errichtet, dessen Ziel es ist, innerhalb der Gemeinschaft
die berufliche Verwendbarkeit und die örtliche und berufliche Mobilität der Arbeitskräfte zu
fördern sowie die Anpassung an die industriellen Wandlungsprozesse und an Veränderungen
der Produktionssysteme insbesondere durch berufliche Bildung und Umschulung zu erleich
tern .
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Artikel 147 (ex-Artikel 124 )

Die Verwaltung des Fonds obliegt der Kommission .

Die Kommission wird hierbei von einem Ausschuß unterstützt, der aus Vertretern der Regie
rungen sowie der Arbeitgeber- und der Arbeitnehmerverbände besteht ; den Vorsitz führt ein
Mitglied der Kommission .

Artikel 148 (ex-Artikel 125 )

Der Rat erläßt gemäß dem Verfahren des Artikels 251 und nach Anhörung des Wirtschafts
und Sozialausschusses sowie des Ausschusses der Regionen die den Europäischen Sozialfonds
betreffenden Durchführungsbeschlüsse .

Kapitel 3

Allgemeine und berufliche Bildung und Jugend

Artikel 149 (ex-Artikel 126 )

( 1 ) Die Gemeinschaft trägt zur Entwicklung einer qualitativ hochstehenden Bildung da
durch bei , daß sie die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten fördert und die Tätigkeit
der Mitgliedstaaten unter strikter Beachtung der Verantwortung der Mitgliedstaaten für die
Lehrinhalte und die Gestaltung des Bildungssystems sowie der Vielfalt ihrer Kulturen und
Sprachen erforderlichenfalls unterstützt und ergänzt .

(2 ) Die Tätigkeit der Gemeinschaft hat folgende Ziele :

— Entwicklung der europäischen Dimension im Bildungswesen, insbesondere durch Erlernen
und Verbreitung der Sprachen der Mitgliedstaaten ;

— Förderung der Mobilität von Lernenden und Lehrenden, auch durch die Förderung der
akademischen Anerkennung der Diplome und Studienzeiten ;

— Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Bildungseinrichtungen ;

— Ausbau des Informations- und Erfahrungsaustauschs über gemeinsame Probleme im Rah
men der Bildungssysteme der Mitgliedstaaten ;

— Förderung des Ausbaus des Jugendaustauschs und des Austauschs sozialpädagogischer Be
treuer ;

— Förderung der Entwicklung der Fernlehre .

( 3 ) Die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten fördern die Zusammenarbeit mit dritten
Ländern und den für den Bildungsbereich zuständigen internationalen Organisationen, ins
besondere dem Europarat .
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(4 ) Als Beitrag zur Verwirklichung der Ziele dieses Artikels erläßt der Rat

— gemäß dem Verfahren des Artikels 251 und nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozial
ausschusses und des Ausschusses der Regionen Fördermaßnahmen unter Ausschluß jeg
licher Harmonisierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten ;

— mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission Empfehlungen .

Artikel 150 (ex-Artikel 127 )

( 1 ) Die Gemeinschaft führt eine Politik der beruflichen Bildung, welche die Maßnahmen
der Mitgliedstaaten unter strikter Beachtung der Verantwortung der Mitgliedstaaten für Inhalt
und Gestaltung der beruflichen Bildung unterstützt und ergänzt .

(2 ) Die Tätigkeit der Gemeinschaft hat folgende Ziele :

— Erleichterung der Anpassung an die industriellen Wandlungsprozesse, insbesondere durch
berufliche Bildung und Umschulung ;

— Verbesserung der beruflichen Erstausbildung und Weiterbildung zur Erleichterung der be
ruflichen Eingliederung und Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt ;

— Erleichterung der Aufnahme einer beruflichen Bildung sowie Förderung der Mobilität der
Ausbilder und der in beruflicher Bildung befindlichen Personen, insbesondere der Jugend
lichen ;

— Förderung der Zusammenarbeit in Fragen der beruflichen Bildung zwischen Unterrichts
anstalten und Unternehmen ;

— Ausbau des Informations- und Erfahrungsaustauschs über gemeinsame Probleme im Rah
men der Berufsbildungssysteme der Mitgliedstaaten .

( 3 ) Die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten fördern die Zusammenarbeit mit dritten Län
dern und den für die berufliche Bildung zuständigen internationalen Organisationen .

(4 ) Der Rat erläßt gemäß dem Verfahren des Artikels 251 und nach Anhörung des Wirt
schafts - und Sozialausschusses sowie des Ausschusses der Regionen Maßnahmen, die zur Ver
wirklichung der Ziele dieses Artikels beitragen, unter Ausschluß jeglicher Harmonisierung der
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten .

TITEL XII (ex-Titel IX)

KULTUR

Artikel 151 (ex-Artikel 128 )

( 1 ) Die Gemeinschaft leistet einen Beitrag zur Entfaltung der Kulturen der Mitgliedstaaten
unter Wahrung ihrer nationalen und regionalen Vielfalt sowie gleichzeitiger Hervorhebung
des gemeinsamen kulturellen Erbes .
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( 2 ) Die Gemeinschaft fördert durch ihre Tätigkeit die Zusammenarbeit zwischen den Mit
gliedstaaten und unterstützt und ergänzt erforderlichenfalls deren Tätigkeit in folgenden Be
reichen :

— Verbesserung der Kenntnis und Verbreitung der Kultur und Geschichte der europäischen
Völker,

— Erhaltung und Schutz des kulturellen Erbes von europäischer Bedeutung,

— nichtkommerzieller Kulturaustausch,

— künstlerisches und literarisches Schaffen, einschließlich im audiovisuellen Bereich .

( 3 ) Die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten fördern die Zusammenarbeit mit dritten Län
dern und den für den Kulturbereich zuständigen internationalen Organisationen , insbesondere
mit dem Europarat .

( 4 ) Die Gemeinschaft trägt bei ihrer Tätigkeit aufgrund anderer Bestimmungen dieses Ver
trags den kulturellen Aspekten Rechnung, insbesondere zur Wahrung und Förderung der
Vielfalt ihrer Kulturen .

( 5 ) Als Beitrag zur Verwirklichung der Ziele dieses Artikels erläßt der Rat

— gemäß dem Verfahren des Artikels 251 und nach Anhörung des Ausschusses der Regionen
Fördermaßnahmen unter Ausschluß jeglicher Harmonisierung der Rechts- und Verwal
tungsvorschriften der Mitgliedstaaten . Der Rat beschließt im Rahmen des Verfahrens des
Artikels 251 einstimmig ;

— einstimmig auf Vorschlag der Kommission Empfehlungen .

TITEL XIII (ex-Titel X)

GESUNDHEITSWESEN

Artikel 152 (ex-Artikel 129 )

( 1 ) Bei der Festlegung und Durchführung aller Gemeinschaftspolitiken und -maßnahmen
wird ein hohes Gesundheitsschutzniveau sichergestellt .

Die Tätigkeit der Gemeinschaft ergänzt die Politik der Mitgliedstaaten und ist auf die Ver
besserung der Gesundheit der Bevölkerung, die Verhütung von Humankrankheiten und die
Beseitigung von Ursachen für die Gefährdung der menschlichen Gesundheit gerichtet . Sie
umfaßt die Bekämpfung der weitverbreiteten schweren Krankheiten ; dabei werden die
Erforschung der Ursachen, der Übertragung und der Verhütung dieser Krankheiten sowie
die Gesundheitsinformation und -erziehung gefördert .

Die Gemeinschaft ergänzt die Maßnahmen der Mitgliedstaaten zur Verringerung drogenkon
sumbedingter Gesundheitsschäden einschließlich der Informations- und Vorbeugungsmaßnah
men .
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(2 ) Die Gemeinschaft fördert die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten in den in
diesem Artikel genannten Bereichen und unterstützt erforderlichenfalls deren Tätigkeit .

Die Mitgliedstaaten koordinieren untereinander im Benehmen mit der Kommission ihre Politi
ken und Programme in den in Absatz 1 genannten Bereichen . Die Kommission kann in enger
Verbindung mit den Mitgliedstaaten alle Initiativen ergreifen, die dieser Koordinierung för
derlich sind .

( 3 ) Die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten fördern die Zusammenarbeit mit dritten Län
dern und den für das Gesundheitswesen zuständigen internationalen Organisationen .

(4 ) Der Rat trägt gemäß dem Verfahren des Artikels 251 und nach Anhörung des Wirt
schafts- und Sozialausschusses sowie des Ausschusses der Regionen mit folgenden Maßnah
men zur Verwirklichung der Ziele dieses Artikels bei :

a ) Maßnahmen zur Festlegung hoher Qualitäts- und Sicherheitsstandards für Organe und
Substanzen menschlichen Ursprungs sowie für Blut und Blutderivate ; diese Maßnahmen
hindern die Mitgliedstaaten nicht daran, strengere Schutzmaßnahmen beizubehalten oder
einzuführen ;

b ) abweichend von Artikel 37 Maßnahmen in den Bereichen Veterinärwesen und Pflanzen
schutz , die unmittelbar den Schutz der Gesundheit der Bevölkerung zum Ziel haben ;

c ) Fördermaßnahmen, die den Schutz und die Verbesserung der menschlichen Gesundheit
zum Ziel haben, unter Ausschluß jeglicher Harmonisierung der Rechts- und Verwaltungs
vorschriften der Mitgliedstaaten .

Der Rat kann ferner mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission für die in
diesem Artikel genannten Zwecke Empfehlungen erlassen .

( 5 ) Bei der Tätigkeit der Gemeinschaft im Bereich der Gesundheit der Bevölkerung wird
die Verantwortung der Mitgliedstaaten für die Organisation des Gesundheitswesens und die
medizinische Versorgung in vollem Umfang gewahrt . Insbesondere lassen die Maßnahmen
nach Absatz 4 Buchstabe a die einzelstaatlichen Regelungen über die Spende oder die medizi
nische Verwendung von Organen und Blut unberührt .

TITEL XIV (ex-Titel XI)

VERBRAUCHERSCHUTZ

Artikel 153 (ex-Artikel 129 a)

( 1 ) Zur Förderung der Interessen der Verbraucher und zur Gewährleistung eines hohen
Verbraucherschutzniveaus leistet die Gemeinschaft einen Beitrag zum Schutz der Gesundheit,
der Sicherheit und der wirtschaftlichen Interessen der Verbraucher sowie zur Förderung ihres
Rechtes auf Information, Erziehung und Bildung von Vereinigungen zur Wahrung ihrer
Interessen .
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(2 ) Den Erfordernissen des Verbraucherschutzes wird bei der Festlegung und Durchfüh
rung der anderen Gemeinschaftspolitiken und -maßnahmen Rechnung getragen .

( 3 ) Die Gemeinschaft leistet einen Beitrag zur Erreichung der in Absatz 1 genannten Ziele
durch

a ) Maßnahmen, die sie im Rahmen der Verwirklichung des Binnenmarkts nach Artikel 95
erläßt ;

b ) Maßnahmen zur Unterstützung, Ergänzung und Überwachung der Politik der Mitglied
staaten .

(4 ) Der Rat beschließt gemäß dem Verfahren des Artikels 251 und nach Anhörung des
Wirtschafts- und Sozialausschusses die Maßnahmen nach Absatz 3 Buchstabe b .

( 5 ) Die nach Absatz 4 beschlossenen Maßnahmen hindern die einzelnen Mitgliedstaaten
nicht daran, strengere Schutzmaßnahmen beizubehalten oder zu ergreifen . Diese Maßnahmen
müssen mit diesem Vertrag vereinbar sein . Sie werden der Kommission mitgeteilt .

TITEL XV (ex-Titel XII)

TRANSEUROPAISCHE NETZE

Artikel 154 (ex-Artikel 129 b )

( 1 ) Um einen Beitrag zur Verwirklichung der Ziele der Artikel 14 und 158 zu leisten und
den Bürgern der Union, den Wirtschaftsbeteiligten sowie den regionalen und lokalen Gebiets
körperschaften in vollem Umfang die Vorteile zugute kommen zu lassen , die sich aus der
Schaffung eines Raumes ohne Binnengrenzen ergeben, trägt die Gemeinschaft zum Auf- und
Ausbau transeuropäischer Netze in den Bereichen der Verkehrs-, Telekommunikations- und
Energieinfrastruktur bei .

(2 ) Die Tätigkeit der Gemeinschaft zielt im Rahmen eines Systems offener und wett
bewerbsorientierter Märkte auf die Förderung des Verbunds und der Interoperabilität der
einzelstaatlichen Netze sowie des Zugangs zu diesen Netzen ab . Sie trägt insbesondere der
Notwendigkeit Rechnung, insulare , eingeschlossene und am Rande gelegene Gebiete mit den
zentralen Gebieten der Gemeinschaft zu verbinden .

Artikel 155 (ex-Artikel 129 c)

( 1 ) Zur Erreichung der Ziele des Artikels 154 geht die Gemeinschaft wie folgt vor :

— Sie stellt eine Reihe von Leitlinien auf, in denen die Ziele , die Prioritäten und die Grund
züge der im Bereich der transeuropäischen Netze in Betracht gezogenen Aktionen erfaßt
werden ; in diesen Leitlinien werden Vorhaben von gemeinsamem Interesse ausgewiesen ;

— sie führt jede Aktion durch, die sich gegebenenfalls als notwendig erweist, um die Inter
operabilität der Netze zu gewährleisten, insbesondere im Bereich der Harmonisierung der
technischen Normen ;
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— sie kann von den Mitgliedstaaten ganz oder teilweise unterstützte Vorhaben von gemeinsa
mem Interesse , die im Rahmen der Leitlinien gemäß dem ersten Gedankenstrich ausgewie
sen sind, insbesondere in Form von Durchführbarkeitsstudien, Anleihebürgschaften oder
Zinszuschüssen unterstützen ; die Gemeinschaft kann auch über den nach Artikel 161 er
richteten Kohäsionsfonds zu spezifischen Verkehrsinfrastrukturvorhaben in den Mitglied
staaten finanziell beitragen .

Die Gemeinschaft berücksichtigt bei ihren Maßnahmen die potentielle wirtschaftliche Lebens
fähigkeit der Vorhaben .

(2 ) Die Mitgliedstaaten koordinieren untereinander in Verbindung mit der Kommission die
einzelstaatlichen Politiken, die sich erheblich auf die Verwirklichung der Ziele des Arti
kels 154 auswirken können. Die Kommission kann in enger Zusammenarbeit mit den Mit
gliedstaaten alle Initiativen ergreifen, die dieser Koordinierung förderlich sind .

( 3 ) Die Gemeinschaft kann beschließen, mit dritten Ländern zur Förderung von Vorhaben
von gemeinsamem Interesse sowie zur Sicherstellung der Interoperabilität der Netze zusam
menzuarbeiten .

Artikel 156 (ex-Artikel 129 d)

Die Leitlinien und die übrigen Maßnahmen nach Artikel 155 Absatz 1 werden vom Rat gemäß
dem Verfahren des Artikels 251 und nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses
und des Ausschusses der Regionen festgelegt .

Leitlinien und Vorhaben von gemeinsamem Interesse , die das Hoheitsgebiet eines Mitglied
staats betreffen, bedürfen der Billigung des betroffenen Mitgliedstaats .

TITEL XVI (ex-Titel XIII)

INDUSTRIE

Artikel 157 (ex-Artikel 130 )

( 1 ) Die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten sorgen dafür, daß die notwendigen Voraus
setzungen für die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie der Gemeinschaft gewährleistet sind .

Zu diesem Zweck zielt ihre Tätigkeit entsprechend einem System offener und wettbewerbs
orientierter Märkte auf folgendes ab :

— Erleichterung der Anpassung der Industrie an die strukturellen Veränderungen ;

— Förderung eines für die Initiative und Weiterentwicklung der Unternehmen in der gesam
ten Gemeinschaft, insbesondere der kleinen und mittleren Unternehmen, günstigen Um
felds ;

— Förderung eines für die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen günstigen Umfelds ;
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— Förderung einer besseren Nutzung des industriellen Potentials der Politik in den Bereichen
Innovation, Forschung und technologische Entwicklung .

( 2 ) Die Mitgliedstaaten konsultieren einander in Verbindung mit der Kommission und
koordinieren, soweit erforderlich, ihre Maßnahmen . Die Kommission kann alle Initiativen
ergreifen, die dieser Koordinierung förderlich sind .

( 3 ) Die Gemeinschaft trägt durch die Politik und die Maßnahmen, die sie aufgrund anderer
Bestimmungen dieses Vertrags durchführt, zur Erreichung der Ziele des Absatzes 1 bei . Der
Rat kann auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des Europäischen Parlaments
und des Wirtschafts- und Sozialausschusses einstimmig spezifische Maßnahmen zur Unterstüt
zung der in den Mitgliedstaaten durchgeführten Maßnahmen im Hinblick auf die Verwirk
lichung der Ziele des Absatzes 1 beschließen .

Dieser Titel bietet keine Grundlage dafür, daß die Gemeinschaft irgendeine Maßnahme ein
führt , die zu Wettbewerbsverzerrungen führen könnte .

TITEL XVII (ex-Titel XIV)

WIRTSCHAFTLICHER UND SOZIALER ZUSAMMENHALT

Artikel 158 (ex-Artikel 130 a)

Die Gemeinschaft entwickelt und verfolgt weiterhin ihre Politik zur Stärkung ihres wirtschaft
lichen und sozialen Zusammenhalts , um eine harmonische Entwicklung der Gemeinschaft als
Ganzes zu fördern .

Die Gemeinschaft setzt sich insbesondere zum Ziel , die Unterschiede im Entwicklungsstand
der verschiedenen Regionen und den Rückstand der am stärksten benachteiligten Gebiete oder
Inseln, einschließlich der ländlichen Gebiete , zu verringern .

Artikel 159 (ex-Artikel 130 b )

Die Mitgliedstaaten führen und koordinieren ihre Wirtschaftspolitik in der Weise , daß auch
die in Artikel 158 genannten Ziele erreicht werden. Die Festlegung und Durchführung der
Politiken und Aktionen der Gemeinschaft sowie die Errichtung des Binnenmarkts berücksich
tigen die Ziele des Artikels 158 und tragen zu deren Verwirklichung bei . Die Gemeinschaft
unterstützt auch diese Bemühungen durch die Politik, die sie mit Hilfe der Strukturfonds
(Europäischer Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft — Abteilung Ausrich
tung, Europäischer Sozialfonds , Europäischer Fonds für regionale Entwicklung), der Europäi
schen Investitionsbank und der sonstigen vorhandenen Finanzierungsinstrumente führt .

Die Kommission erstattet dem Europäischen Parlament, dem Rat, dem Wirtschafts- und
Sozialausschuß und dem Ausschuß der Regionen alle drei Jahre Bericht über die Fortschritte
bei der Verwirklichung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts und über die Art
und Weise , in der die in diesem Artikel vorgesehenen Mittel hierzu beigetragen haben . Diesem
Bericht werden erforderlichenfalls entsprechende Vorschläge beigefügt .
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Falls sich spezifische Aktionen außerhalb der Fonds und unbeschadet der im Rahmen der
anderen Politiken der Gemeinschaft beschlossenen Maßnahmen als erforderlich erweisen, so
können sie vom Rat auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des Europäischen
Parlaments , des Wirtschafts- und Sozialausschusses und des Ausschusses der Regionen ein
stimmig beschlossen werden .

Artikel 160 (ex-Artikel 130 c)

Aufgabe des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung ist es , durch Beteiligung an der
Entwicklung und an der strukturellen Anpassung der rückständigen Gebiete und an der Um
stellung der Industriegebiete mit rückläufiger Entwicklung zum Ausgleich der wichtigsten
regionalen Ungleichgewichte in der Gemeinschaft beizutragen .

Artikel 161 (ex-Artikel 130 d )

Unbeschadet des Artikels 162 legt der Rat auf Vorschlag der Kommission und nach Zustim
mung des Europäischen Parlaments sowie nach Anhörung des Wirtschafts- und Sozialaus
schusses und des Ausschusses der Regionen einstimmig die Aufgaben, die vorrangigen Ziele
und die Organisation der Strukturfonds fest, was ihre Neuordnung einschließen kann. Nach
demselben Verfahren legt der Rat ferner die für die Fonds geltenden allgemeinen Regeln so
wie die Bestimmungen fest , die zur Gewährleistung einer wirksamen Arbeitsweise und zur
Koordinierung der Fonds sowohl untereinander als auch mit den anderen vorhandenen Finan
zierungsinstrumenten erforderlich sind .

Ein vom Rat nach demselben Verfahren errichteter Kohäsionsfonds trägt zu Vorhaben in den
Bereichen Umwelt und transeuropäische Netze auf dem Gebiet der Verkehrsinfrastruktur
finanziell bei .

Artikel 162 (ex-Artikel 130 e)

Die den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung betreffenden Durchführungsbe
schlüsse werden vom Rat gemäß dem Verfahren des Artikels 251 und nach Anhörung des
Wirtschafts- und Sozialausschusses sowie des Ausschusses der Regionen gefaßt .

Für den Europäischen Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft, Abteilung
Ausrichtung, und den Europäischen Sozialfonds sind die Artikel 37 bzw. 148 weiterhin an
wendbar .

TITEL XVIII (ex-Titel XV)

FORSCHUNG UND TECHNOLOGISCHE ENTWICKLUNG

Artikel 163 (ex-Artikel 130 f)

( 1 ) Die Gemeinschaft hat zum Ziel, die wissenschaftlichen und technologischen Grund
lagen der Industrie der Gemeinschaft zu stärken und die Entwicklung ihrer internationalen
Wettbewerbsfähigkeit zu fördern sowie alle Forschungsmaßnahmen zu unterstützen, die auf
grund anderer Kapitel dieses Vertrags für erforderlich gehalten werden .
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(2 ) In diesem Sinne unterstützt sie in der gesamten Gemeinschaft die Unternehmen —
einschließlich der kleinen und mittleren Unternehmen —, die Forschungszentren und die
Hochschulen bei ihren Bemühungen auf dem Gebiet der Forschung und technologischen
Entwicklung von hoher Qualität ; sie fördert ihre Zusammenarbeitsbestrebungen, damit die
Unternehmen vor allem die Möglichkeiten des Binnenmarkts voll nutzen können, und zwar
insbesondere durch Öffnen des einzelstaatlichen öffentlichen Auftragswesens , Festlegung ge
meinsamer Normen und Beseitigung der dieser Zusammenarbeit entgegenstehenden recht
lichen und steuerlichen Hindernisse .

( 3 ) Alle Maßnahmen der Gemeinschaft aufgrund dieses Vertrags auf dem Gebiet der For
schung und der technologischen Entwicklung, einschließlich der Demonstrationsvorhaben,
werden nach Maßgabe dieses Titels beschlossen und durchgeführt .

Artikel 164 (ex-Artikel 130 g)

Zur Erreichung dieser Ziele trifft die Gemeinschaft folgende Maßnahmen, welche die in den
Mitgliedstaaten durchgeführten Aktionen ergänzen :

a ) Durchführung von Programmen für Forschung, technologische Entwicklung und Demon
stration unter Förderung der Zusammenarbeit mit und zwischen Unternehmen, For
schungszentren und Hochschulen ;

b ) Förderung der Zusammenarbeit mit dritten Ländern und internationalen Organisationen
auf dem Gebiet der gemeinschaftlichen Forschung, technologischen Entwicklung und
Demonstration ;

c ) Verbreitung und Auswertung der Ergebnisse der Tätigkeiten auf dem Gebiet der gemein
schaftlichen Forschung, technologischen Entwicklung und Demonstration ;

d ) Förderung der Ausbildung und der Mobilität der Forscher aus der Gemeinschaft .

Artikel 165 (ex-Artikel 130 h)

( 1 ) Die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten koordinieren ihre Tätigkeiten auf dem Ge
biet der Forschung und der technologischen Entwicklung, um die Kohärenz der einzelstaat
lichen Politiken und der Politik der Gemeinschaft sicherzustellen .

(2 ) Die Kommission kann in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten alle Initiativen
ergreifen, die der Koordinierung nach Absatz 1 förderlich sind .

Artikel 166 (ex-Artikel 130 i )

( 1 ) Der Rat stellt gemäß dem Verfahren des Artikels 251 und nach Anhörung des Wirt
schafts- und Sozialausschusses ein mehrjähriges Rahmenprogramm auf, in dem alle Aktionen
der Gemeinschaft zusammengefaßt werden.
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In dem Rahmenprogramm werden

— die wissenschaftlichen und technologischen Ziele , die mit den Maßnahmen nach Ar
tikel 164 erreicht werden sollen , sowie die jeweiligen Prioritäten festgelegt ;

— die Grundzüge dieser Maßnahmen angegeben ;

— der Gesamthöchstbetrag und die Einzelheiten der finanziellen Beteiligung der Gemein
schaft am Rahmenprogramm sowie die jeweiligen Anteile der vorgesehenen Maßnahmen
festgelegt .

( 2 ) Das Rahmenprogramm wird je nach Entwicklung der Lage angepaßt oder ergänzt.

( 3 ) Die Durchführung des Rahmenprogramms erfolgt durch spezifische Programme, die
innerhalb einer jeden Aktion entwickelt werden. In jedem spezifischen Programm werden die
Einzelheiten seiner Durchführung, seine Laufzeit und die für notwendig erachteten Mittel
festgelegt . Die Summe der in den spezifischen Programmen für notwendig erachteten Beträge
darf den für das Rahmenprogramm und für jede Aktion festgesetzten Gesamthöchstbetrag
nicht überschreiten .

( 4 ) Die spezifischen Programme werden vom Rat mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag
der Kommission und nach Anhörung des Europäischen Parlaments und des Wirtschafts- und
Sozialausschusses beschlossen .

Artikel 167 (ex-Artikel 130 j )

Zur Durchführung des mehrjährigen Rahmenprogramms legt der Rat folgendes fest :

— die Regeln für die Beteiligung der Unternehmen, der Forschungszentren und der Hoch
schulen ;

— die Regeln für die Verbreitung der Forschungsergebnisse .

Artikel 168 (ex-Artikel 130 k)

Bei der Durchführung des mehrjährigen Rahmenprogramms können Zusatzprogramme be
schlossen werden, an denen nur bestimmte Mitgliedstaaten teilnehmen, die sie vorbehaltlich
einer etwaigen Beteiligung der Gemeinschaft auch finanzieren .

Der Rat legt die Regeln für die Zusatzprogramme fest, insbesondere hinsichtlich der Verbrei
tung der Kenntnisse und des Zugangs anderer Mitgliedstaaten .

Artikel 169 (ex-Artikel 130 1 )

Die Gemeinschaft kann im Einvernehmen mit den betreffenden Mitgliedstaaten bei der
Durchführung des mehrjährigen Rahmenprogramms eine Beteiligung an Forschungs- und
Entwicklungsprogrammen mehrerer Mitgliedstaaten, einschließlich der Beteiligung an den zu
ihrer Durchführung geschaffenen Strukturen, vorsehen .
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Artikel 170 (ex-Artikel 130 m)

Die Gemeinschaft kann bei der Durchführung des mehrjährigen Rahmenprogramms eine Zu
sammenarbeit auf dem Gebiet der gemeinschaftlichen Forschung, technologischen Entwick
lung und Demonstration mit dritten Ländern oder internationalen Organisationen vorsehen .

Die Einzelheiten dieser Zusammenarbeit können Gegenstand von Abkommen zwischen der
Gemeinschaft und den betreffenden dritten Parteien sein, die nach Artikel 300 ausgehandelt
und geschlossen werden.

Artikel 171 (ex-Artikel 130 n)

Die Gemeinschaft kann gemeinsame Unternehmen gründen oder andere Strukturen schaffen,
die für die ordnungsgemäße Durchführung der Programme für gemeinschaftliche Forschung,
technologische Entwicklung und Demonstration erforderlich sind .

Artikel 172 (ex-Artikel 130 o)

Der Rat legt auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des Europäischen Parla
ments und des Wirtschafts- und Sozialausschusses mit qualifizierter Mehrheit die in Arti
kel 171 vorgesehenen Bestimmungen fest .

Der Rat legt gemäß dem Verfahren des Artikels 251 und nach Anhörung des Wirtschafts- und
Sozialausschusses die in den Artikeln 167, 168 und 169 vorgesehenen Bestimmungen fest . Für
die Verabschiedung der Zusatzprogramme ist die Zustimmung der daran beteiligten Mitglied
staaten erforderlich .

Artikel 173 (ex-Artikel 130 p )

Zu Beginn jedes Jahres unterbreitet die Kommission dem Europäischen Parlament und dem
Rat einen Bericht . Dieser Bericht erstreckt sich insbesondere auf die Tätigkeiten auf dem Ge
biet der Forschung und technologischen Entwicklung und der Verbreitung der Ergebnisse die
ser Tätigkeiten während des Vorjahrs sowie auf das Arbeitsprogramm des laufenden Jahres .

TITEL XIX (ex-Titel XVI)

UMWELT

Artikel 174 (ex-Artikel 130 r)

( 1 ) Die Umweltpolitik der Gemeinschaft trägt zur Verfolgung der nachstehenden Ziele bei :

— Erhaltung und Schutz der Umwelt sowie Verbesserung ihrer Qualität ;

— Schutz der menschlichen Gesundheit ;

— umsichtige und rationelle Verwendung der natürlichen Ressourcen ;
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— Förderung von Maßnahmen auf internationaler Ebene zur Bewältigung regionaler oder
globaler Umweltprobleme .

(2 ) Die Umweltpolitik der Gemeinschaft zielt unter Berücksichtigung der unterschiedlichen
Gegebenheiten in den einzelnen Regionen der Gemeinschaft auf ein hohes Schutzniveau ab .
Sie beruht auf den Grundsätzen der Vorsorge und Vorbeugung, auf dem Grundsatz, Umwelt
beeinträchtigungen mit Vorrang an ihrem Ursprung zu bekämpfen, sowie auf dem Verur
sacherprinzip .

Im Hinblick hierauf umfassen die den Erfordernissen des Umweltschutzes entsprechenden
Harmonisierungsmaßnahmen gegebenenfalls eine Schutzklausel, mit der die Mitgliedstaaten
ermächtigt werden, aus nicht wirtschaftlich bedingten umweltpolitischen Gründen vorläufige
Maßnahmen zu treffen, die einem gemeinschaftlichen Kontrollverfahren unterliegen .

( 3 ) Bei der Erarbeitung ihrer Umweltpolitik berücksichtigt die Gemeinschaft

— die verfügbaren wissenschaftlichen und technischen Daten ;

— die Umweltbedingungen in den einzelnen Regionen der Gemeinschaft ;

— die Vorteile und die Belastung aufgrund des Tätigwerdens bzw. eines Nichttätigwerdens ;

— die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Gemeinschaft insgesamt sowie die ausge
wogene Entwicklung ihrer Regionen.

(4 ) Die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten arbeiten im Rahmen ihrer jeweiligen Befug
nisse mit dritten Ländern und den zuständigen internationalen Organisationen zusammen. Die
Einzelheiten der Zusammenarbeit der Gemeinschaft können Gegenstand von Abkommen zwi
schen dieser und den betreffenden dritten Parteien sein, die nach Artikel 300 ausgehandelt
und geschlossen werden.

Unterabsatz 1 berührt nicht die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, in internationalen Gremien
zu verhandeln und internationale Abkommen zu schließen .

Artikel 175 (ex-Artikel 130 s)

( 1 ) Der Rat beschließt gemäß dem Verfahren des Artikels 251 und nach Anhörung des
Wirtschafts- und Sozialausschusses sowie des Ausschusses der Regionen über das Tätigwerden
der Gemeinschaft zur Erreichung der in Artikel 174 genannten Ziele .

(2 ) Abweichend von dem Beschlußverfahren des Absatzes 1 und unbeschadet des Arti
kels 95 erläßt der Rat auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des Europäischen
Parlaments , des Wirtschafts- und Sozialausschusses sowie des Ausschusses der Regionen ein
stimmig

— Vorschriften überwiegend steuerlicher Art,

— Maßnahmen im Bereich der Raumordnung, der Bodennutzung — mit Ausnahme der Ab
fallbewirtschaftung und allgemeiner Maßnahmen — sowie der Bewirtschaftung der Was
serressourcen ,
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— Maßnahmen, welche die Wahl eines Mitgliedstaats zwischen verschiedenen Energiequellen
und die allgemeine Struktur seiner Energieversorgung erheblich berühren .

Der Rat kann nach dem Verfahren des Unterabsatzes 1 festlegen, in welchen der in diesem
Absatz genannten Bereiche mit qualifizierter Mehrheit beschlossen wird .

( 3 ) Der Rat beschließt gemäß dem Verfahren des Artikels 251 und nach Anhörung des
Wirtschafts- und Sozialausschusses sowie des Ausschusses der Regionen in anderen Bereichen
allgemeine Aktionsprogramme, in denen die vorrangigen Ziele festgelegt werden.

Der Rat legt nach Absatz 1 bzw. Absatz 2 die zur Durchführung dieser Programme erforder
lichen Maßnahmen fest .

(4 ) Unbeschadet bestimmter Maßnahmen gemeinschaftlicher Art tragen die Mitgliedstaaten
für die Finanzierung und Durchführung der Umweltpolitik Sorge .

( 5 ) Sofern eine Maßnahme nach Absatz 1 mit unverhältnismäßig hohen Kosten für die Be
hörden eines Mitgliedstaats verbunden ist, sieht der Rat unbeschadet des Verursacherprinzips
in dem Rechtsakt zur Annahme dieser Maßnahme geeignete Bestimmungen in folgender Form
vor :

— vorübergehende Ausnahmeregelungen und/oder

— eine finanzielle Unterstützung aus dem nach Artikel 161 errichteten Kohäsionsfonds .

Artikel 176 (ex-Artikel 130 t)

Die Schutzmaßnahmen, die aufgrund des Artikels 175 getroffen werden, hindern die einzel
nen Mitgliedstaaten nicht daran, verstärkte Schutzmaßnahmen beizubehalten oder zu ergrei
fen . Die betreffenden Maßnahmen müssen mit diesem Vertrag vereinbar sein . Sie werden der
Kommission notifiziert .

TITEL XX (ex-Titel XVII)

ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT

Artikel 177 (ex-Artikel 130 u )

( 1 ) Die Politik der Gemeinschaft auf dem Gebiet der Entwicklungszusammenarbeit, die
eine Ergänzung der entsprechenden Politik der Mitgliedstaaten darstellt, fördert

— die nachhaltige wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Entwicklungsländer, insbeson
dere der am meisten benachteiligten Entwicklungsländer ;

— die harmonische, schrittweise Eingliederung der Entwicklungsländer in die Weltwirtschaft ;

— die Bekämpfung der Armut in den Entwicklungsländern .
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(2 ) Die Politik der Gemeinschaft in diesem Bereich trägt dazu bei, das allgemeine Ziel einer
Fortentwicklung und Festigung der Demokratie und des Rechtsstaats sowie das Ziel der Wah
rung der Menschenrechte und Grundfreiheiten zu verfolgen .

( 3 ) Die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten kommen den im Rahmen der Vereinten Na
tionen und anderer zuständiger internationaler Organisationen gegebenen Zusagen nach und
berücksichtigen die in diesem Rahmen gebilligten Zielsetzungen .

Artikel 178 (ex-Artikel 130 v)

Die Gemeinschaft berücksichtigt die Ziele des Artikels 177 bei den von ihr verfolgten Politi
ken , welche die Entwicklungsländer berühren können.

Artikel 179 (ex-Artikel 130 w)

( 1 ) Unbeschadet der übrigen Bestimmungen dieses Vertrags erläßt der Rat gemäß dem
Verfahren des Artikels 251 die zur Verfolgung der Ziele des Artikels 177 erforderlichen Maß
nahmen . Diese Maßnahmen können die Form von Mehrjahresprogrammen annehmen .

(2 ) Die Europäische Investitionsbank trägt nach Maßgabe ihrer Satzung zur Durchführung
der Maßnahmen im Sinne des Absatzes 1 bei .

( 3 ) Dieser Artikel berührt nicht die Zusammenarbeit mit den Ländern Afrikas, des Karibi
schen Raumes und des Pazifischen Ozeans im Rahmen des AKP—EG-Abkommens .

Artikel 180 (ex-Artikel 130 x)

( 1 ) Die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten koordinieren ihre Politik auf dem Gebiet der
Entwicklungszusammenarbeit und stimmen ihre Hilfsprogramme, auch in internationalen Or
ganisationen und auf internationalen Konferenzen, ab . Sie können gemeinsame Maßnahmen
ergreifen . Die Mitgliedstaaten tragen erforderlichenfalls zur Durchführung der Hilfspro
gramme der Gemeinschaft bei .

(2 ) Die Kommission kann alle Initiativen ergreifen, die der in Absatz 1 genannten Koordi
nierung förderlich sind .

Artikel 181 (ex-Artikel 130 y)

Die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten arbeiten im Rahmen ihrer jeweiligen Befugnisse mit
dritten Ländern und den zuständigen internationalen Organisationen zusammen . Die Einzel
heiten der Zusammenarbeit der Gemeinschaft können Gegenstand von Abkommen zwischen
dieser und den betreffenden dritten Parteien sein , die nach Artikel 300 ausgehandelt und ge
schlossen werden .

Absatz 1 berührt nicht die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, in internationalen Gremien zu
verhandeln und internationale Abkommen zu schließen .
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VIERTER TEIL

DIE ASSOZIIERUNG DER ÜBERSEEISCHEN LÄNDER UND HOHEITSGEBIETE

Artikel 182 (ex-Artikel 131 )

Die Mitgliedstaaten kommen überein , die außereuropäischen Länder und Hoheitsgebiete , die
mit Dänemark, Frankreich, den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich besondere Be
ziehungen unterhalten, der Gemeinschaft zu assoziieren . Diese Länder und Hoheitsgebiete , im
folgenden als „Länder und Hoheitsgebiete" bezeichnet, sind in Anhang II zu diesem Vertrag
aufgeführt .

Ziel der Assoziierung ist die Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung der
Länder und Hoheitsgebiete und die Herstellung enger Wirtschaftsbeziehungen zwischen ihnen
und der gesamten Gemeinschaft .

Entsprechend den in der Präambel dieses Vertrags aufgestellten Grundsätzen soll die Assoziie
rung in erster Linie den Interessen der Einwohner dieser Länder und Hoheitsgebiete dienen
und ihren Wohlstand fördern, um sie der von ihnen erstrebten wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Entwicklung entgegenzuführen .

Artikel 183 (ex-Artikel 132 )

Mit der Assoziierung werden folgende Zwecke verfolgt :

1 . Die Mitgliedstaaten wenden auf ihren Handelsverkehr mit den Ländern und Hoheitsgebie
ten das System an, das sie aufgrund dieses Vertrags untereinander anwenden .

2 . Jedes Land oder Hoheitsgebiet wendet auf seinen Handelsverkehr mit den Mitgliedstaaten
und den anderen Ländern und Hoheitsgebieten das System an, das es auf den europäischen
Staat anwendet, mit dem es besondere Beziehungen unterhält .

3 . Die Mitgliedstaaten beteiligen sich an den Investitionen, welche die fortschreitende Ent
wicklung dieser Länder und Hoheitsgebiete erfordert .

4 . Bei Ausschreibungen und Lieferungen für Investitionen, die von der Gemeinschaft finan
ziert werden, steht die Beteiligung zu gleichen Bedingungen allen natürlichen und juristi
schen Personen offen, welche die Staatsangehörigkeit der Mitgliedstaaten oder der Länder
oder Hoheitsgebiete besitzen .

5 . Soweit aufgrund des Artikels 187 nicht Sonderregelungen getroffen werden, gelten zwi
schen den Mitgliedstaaten und den Ländern und Hoheitsgebieten für das Niederlassungs
recht ihrer Staatsangehörigen und Gesellschaften die Bestimmungen und Verfahrensregeln
des Kapitels Niederlassungsfreiheit , und zwar unter Ausschluß jeder Diskriminierung .

Artikel 184 (ex-Artikel 133 )

( 1 ) Zölle bei der Einfuhr von Waren aus den Ländern und Hoheitsgebieten in die Mitglied
staaten sind verboten ; dies geschieht nach Maßgabe des in diesem Vertrag vorgesehenen Ver
bots von Zöllen zwischen den Mitgliedstaaten .
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(2 ) In jedem Land und Hoheitsgebiet sind Zölle bei der Einfuhr von Waren aus den Mit
gliedstaaten und den anderen Ländern und Hoheitsgebieten nach Maßgabe des Artikels 25
verboten .

( 3 ) Die Länder und Hoheitsgebiete können jedoch Zölle erheben, die den Erfordernissen
ihrer Entwicklung und Industrialisierung entsprechen oder als Finanzzölle der Finanzierung
ihres Haushalts dienen .

Die in Unterabsatz 1 genannten Zölle dürfen nicht höher sein als diejenigen, die für die Ein
fuhr von Waren aus dem Mitgliedstaat gelten , mit dem das entsprechende Land oder Hoheits
gebiet besondere Beziehungen unterhält .

( 4 ) Absatz 2 gilt nicht für die Länder und Hoheitsgebiete , die aufgrund besonderer interna
tionaler Verpflichtungen bereits einen nichtdiskriminierenden Zolltarif anwenden .

( 5 ) Die Festlegung oder Änderung der Zollsätze für Waren, die in die Länder und Hoheits
gebiete eingeführt werden, darf weder rechtlich noch tatsächlich zu einer mittelbaren oder
unmittelbaren Diskriminierung zwischen den Einfuhren aus den einzelnen Mitgliedstaaten
führen .

Artikel 185 (ex-Artikel 134 )

Ist die Höhe der Zollsätze , die bei der Einfuhr in ein Land oder Hoheitsgebiet für Waren aus
einem dritten Land gelten, bei Anwendung des Artikels 184 Absatz 1 geeignet, Verkehrsverla
gerungen zum Nachteil eines Mitgliedstaats hervorzurufen, so kann dieser die Kommission
ersuchen , den anderen Mitgliedstaaten die erforderlichen Abhilfemaßnahmen vorzuschlagen.

Artikel 186 (ex-Artikel 135 )

Vorbehaltlich der Bestimmungen über die Volksgesundheit und die öffentliche Sicherheit und
Ordnung wird die Freizügigkeit der Arbeitskräfte aus den Ländern und Hoheitsgebieten in
den Mitgliedstaaten und der Arbeitskräfte aus den Mitgliedstaaten in den Ländern und Ho
heitsgebieten durch später zu schließende Abkommen geregelt ; diese bedürfen der einstimmi
gen Billigung aller Mitgliedstaaten .

Artikel 187 (ex-Artikel 136 )

Der Rat legt aufgrund der im Rahmen der Assoziierung der Länder und Hoheitsgebiete an die
Gemeinschaft erzielten Ergebnisse und der Grundsätze dieses Vertrags die Bestimmungen
über die Einzelheiten und das Verfahren für die Assoziierung der Länder und Hoheitsgebiete
an die Gemeinschaft einstimmig fest .

Artikel 188 (ex-Artikel 136 a )

Die Artikel 182 bis 187 sind auf Grönland anwendbar, vorbehaltlich der spezifischen Bestim
mungen für Grönland in dem Protokoll über die Sonderregelung für Grönland im Anhang zu
diesem Vertrag .
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FÜNFTER TEIL

DIE ORGANE DER GEMEINSCHAFT

TITEL I

VORSCHRIFTEN ÜBER DIE ORGANE

Kapitel 1

Die Organe

Abschnitt 1

Das Europäische Parlament

Artikel 189 (ex-Artikel 137 )

Das Europäische Parlament besteht aus Vertretern der Völker der in der Gemeinschaft zusam
mengeschlossenen Staaten ; es übt die Befugnisse aus , die ihm nach diesem Vertrag zustehen.

Die Anzahl der Mitglieder des Europäischen Parlaments darf 700 nicht überschreiten .

Artikel 190 (ex-Artikel 138 )

( 1 ) Die Abgeordneten der Völker der in der Gemeinschaft vereinigten Staaten im Europäi
schen Parlament werden in allgemeiner unmittelbarer Wahl gewählt .

(2 ) Die Zahl der in jedem Mitgliedstaat gewählten Abgeordneten wird wie folgt festgesetzt :

Belgien 25

Dänemark 16

Deutschland 99

Griechenland 25

Spanien 64

Frankreich 87

Irland 15

Italien 87

Luxemburg 6

Niederlande 31

Osterreich 21

Portugal 25

Finnland 16

Schweden 22

Vereinigtes Königreich 87
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Wird dieser Absatz geändert, so muß durch die Zahl der in jedem Mitgliedstaat gewählten
Abgeordneten eine angemessene Vertretung der Völker der in der Gemeinschaft zusammenge
schlossenen Staaten gewährleistet sein .

( 3 ) Die Abgeordneten werden auf fünf Jahre gewählt .

(4 ) Das Europäische Parlament arbeitet einen Entwurf für allgemeine unmittelbare Wahlen
nach einem einheitlichen Verfahren in allen Mitgliedstaaten oder im Einklang mit den allen
Mitgliedstaaten gemeinsamen Grundsätzen aus .

Der Rat erläßt nach Zustimmung des Europäischen Parlaments , die mit der Mehrheit seiner
Mitglieder erteilt wird, einstimmig die entsprechenden Bestimmungen und empfiehlt sie den
Mitgliedstaaten zur Annahme gemäß ihren verfassungsrechtlichen Vorschriften .

( 5 ) Das Europäische Parlament legt nach Anhörung der Kommission und mit Zustimmung
des Rates , der einstimmig beschließt, die Regelungen und allgemeinen Bedingungen für die
Wahrnehmung der Aufgaben seiner Mitglieder fest .

Artikel 191 (ex-Artikel 138 a)

Politische Parteien auf europäischer Ebene sind wichtig als Faktor der Integration in der
Union . Sie tragen dazu bei, ein europäisches Bewußtsein herauszubilden und den politischen
Willen der Bürger der Union zum Ausdruck zu bringen.

Artikel 192 (ex-Artikel 138 b )

Das Europäische Parlament ist an dem Prozeß , der zur Annahme der Gemeinschaftsakte
führt, in dem in diesem Vertrag vorgesehenen Umfang durch die Ausübung seiner Befugnisse
im Rahmen der Verfahren der Artikel 251 und 252 sowie durch die Erteilung seiner Zustim
mung oder die Abgabe von Stellungnahmen beteiligt .

Das Europäische Parlament kann mit der Mehrheit seiner Mitglieder die Kommission auffor
dern, geeignete Vorschläge zu Fragen zu unterbreiten, die nach seiner Auffassung die Aus
arbeitung eines Gemeinschaftsakts zur Durchführung dieses Vertrags erfordern .

Artikel 193 (ex-Artikel 138 c)

Das Europäische Parlament kann bei der Erfüllung seiner Aufgaben auf Antrag eines Viertels
seiner Mitglieder die Einsetzung eines nichtständigen Untersuchungsausschusses beschließen,
der unbeschadet der Befugnisse , die anderen Organen oder Institutionen durch diesen Vertrag
übertragen sind, behauptete Verstöße gegen das Gemeinschaftsrecht oder Mißstände bei der
Anwendung desselben prüft ; dies gilt nicht, wenn ein Gericht mit den behaupteten Sachverhal
ten befaßt ist, solange das Gerichtsverfahren nicht abgeschlossen ist .

Mit der Vorlage seines Berichtes hört der nichtständige Untersuchungsausschuß auf zu beste
hen .



C 340/262 DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 10 . 11 . 97

Die Einzelheiten der Ausübung des Untersuchungsrechts werden vom Europäischen Parla
ment, vom Rat und von der Kommission im gegenseitigen Einvernehmen festgelegt .

Artikel 194 (ex-Artikel 138 d )

Jeder Bürger der Union sowie jede natürliche oder juristische Person mit Wohnort oder
satzungsmäßigem Sitz in einem Mitgliedstaat kann allein oder zusammen mit anderen Bürgern
oder Personen in Angelegenheiten, die in die Tätigkeitsbereiche der Gemeinschaft fallen und
die ihn oder sie unmittelbar betreffen, eine Petition an das Europäische Parlament richten .

Artikel 195 (ex-Artikel 138 e)

( 1 ) Das Europäische Parlament ernennt einen Bürgerbeauftragten, der befugt ist, Beschwer
den von jedem Bürger der Union oder von jeder natürlichen oder juristischen Person mit
Wohnort oder satzungsmäßigem Sitz in einem Mitgliedstaat über Mißstände bei der Tätigkeit
der Organe oder Institutionen der Gemeinschaft, mit Ausnahme des Gerichtshofs und des
Gerichts erster Instanz in Ausübung ihrer Rechtsprechungsbefugnisse , entgegenzunehmen .

Der Bürgerbeauftragte führt im Rahmen seines Auftrags von sich aus oder aufgrund von Be
schwerden, die ihm unmittelbar oder über ein Mitglied des Europäischen Parlaments zugehen,
Untersuchungen durch, die er für gerechtfertigt hält ; dies gilt nicht, wenn die behaupteten
Sachverhalte Gegenstand eines Gerichtsverfahrens sind oder waren . Hat der Bürgerbeauftragte
einen Mißstand festgestellt, so befaßt er das betreffende Organ, das über eine Frist von drei
Monaten verfügt, um ihm seine Stellungnahme zu übermitteln . Der Bürgerbeauftragte legt
anschließend dem Europäischen Parlament und dem betreffenden Organ einen Bericht vor.
Der Beschwerdeführer wird über das Ergebnis dieser Untersuchungen unterrichtet .

Der Bürgerbeauftragte legt dem Europäischen Parlament jährlich einen Bericht über die Er
gebnisse seiner Untersuchungen vor.

(2 ) Der Bürgerbeauftragte wird nach jeder Wahl des Europäischen Parlaments für die
Dauer der Wahlperiode ernannt. Wiederernennung ist zulässig .

Der Bürgerbeauftragte kann auf Antrag des Europäischen Parlaments vom Gerichtshof seines
Amtes enthoben werden, wenn er die Voraussetzungen für die Ausübung seines Amtes nicht
mehr erfüllt oder eine schwere Verfehlung begangen hat.

( 3 ) Der Bürgerbeauftragte übt sein Amt in völliger Unabhängigkeit aus . Er darf bei der
Erfüllung seiner Pflichten von keiner Stelle Anweisungen anfordern oder entgegennehmen .
Der Bürgerbeauftragte darf während seiner Amtszeit keine andere entgeltliche oder unentgelt
liche Berufstätigkeit ausüben .

(4 ) Das Europäische Parlament legt nach Stellungnahme der Kommission und nach mit
qualifizierter Mehrheit erteilter Zustimmung des Rates die Regelungen und allgemeinen Be
dingungen für die Ausübung der Aufgaben des Bürgerbeauftragten fest .
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Artikel 196 (ex-Artikel 139 )

Das Europäische Parlament hält jährlich eine Sitzungsperiode ab . Es tritt, ohne daß es einer
Einberufung bedarf, am zweiten Dienstag des Monats März zusammen.

Das Europäische Parlament kann auf Antrag der Mehrheit seiner Mitglieder sowie auf Antrag
des Rates oder der Kommission zu einer außerordentlichen Sitzungsperiode zusammentreten .

Artikel 197 (ex-Artikel 140 )

Das Europäische Parlament wählt aus seiner Mitte seinen Präsidenten und sein Präsidium.

Die Mitglieder der Kommission können an allen Sitzungen teilnehmen und müssen auf ihren
Antrag im Namen der Kommission jederzeit gehört werden .

Die Kommission antwortet mündlich oder schriftlich auf die ihr vom Europäischen Parlament
oder von dessen Mitgliedern gestellten Fragen .

Der Rat wird nach Maßgabe seiner Geschäftsordnung vom Europäischen Parlament jederzeit
gehört .

Artikel 198 (ex-Artikel 141 )

Soweit dieser Vertrag nicht etwas anderes bestimmt, beschließt das Europäische Parlament mit
der absoluten Mehrheit der abgegebenen Stimmen.

Die Geschäftsordnung legt die Beschlußfähigkeit fest .

Artikel 199 (ex-Artikel 142 )

Das Europäische Parlament gibt sich seine Geschäftsordnung ; hierzu sind die Stimmen der
Mehrheit seiner Mitglieder erforderlich .

Die Verhandlungsniederschriften des Europäischen Parlaments werden nach den Bestimmun
gen dieser Geschäftsordnung veröffentlicht .

Artikel 200 (ex-Artikel 143 )

Das Europäische Parlament erörtert in öffentlicher Sitzung den jährlichen Gesamtbericht, der
ihm von der Kommission vorgelegt wird .

Artikel 201 (ex-Artikel 144 )

Wird wegen der Tätigkeit der Kommission ein Mißtrauensantrag eingebracht, so darf das
Europäische Parlament nicht vor Ablauf von drei Tagen nach seiner Einbringung und nur in
offener Abstimmung darüber entscheiden .
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Wird der Mißtrauensantrag mit der Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen
und mit der Mehrheit der Mitglieder des Europäischen Parlaments angenommen, so müssen
die Mitglieder der Kommission geschlossen ihr Amt niederlegen . Sie führen die laufenden
Geschäfte bis zur Ernennung ihrer Nachfolger gemäß Artikel 214 weiter . In diesem Fall endet
die Amtszeit der als Nachfolger ernannten Mitglieder der Kommission zu dem Zeitpunkt, zu
dem die Amtszeit der geschlossen zur Amtsniederlegung verpflichteten Mitglieder der Kom
mission geendet hätte .

Abschnitt 2

Der Rat

Artikel 202 (ex-Artikel 145 )

Zur Verwirklichung der Ziele und nach Maßgabe dieses Vertrags

— sorgt der Rat für die Abstimmung der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten ;

— besitzt der Rat eine Entscheidungsbefugnis ;

— überträgt der Rat der Kommission in den von ihm angenommenen Rechtsakten die Befug
nisse zur Durchführung der Vorschriften , die er erläßt . Der Rat kann bestimmte Modalitä
ten für die Ausübung dieser Befugnisse festlegen . Er kann sich in spezifischen Fällen
außerdem vorbehalten, Durchführungsbefugnisse selbst auszuüben . Die obengenannten
Modalitäten müssen den Grundsätzen und Regeln entsprechen, die der Rat auf Vorschlag
der Kommission und nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments vorher einstimmig
festgelegt hat .

Artikel 203 (ex-Artikel 146 )

Der Rat besteht aus je einem Vertreter jedes Mitgliedstaats auf Ministerebene , der befugt ist ,
für die Regierung des Mitgliedstaats verbindlich zu handeln .

Der Vorsitz im Rat wird von den Mitgliedstaaten nacheinander für je sechs Monate wahrge
nommen ; die Reihenfolge wird vom Rat einstimmig beschlossen .

Artikel 204 (ex-Artikel 147 )

Der Rat wird von seinem Präsidenten aus eigenem Entschluß oder auf Antrag eines seiner
Mitglieder oder der Kommission einberufen .

Artikel 205 (ex-Artikel 148 )

( 1 ) Soweit in diesem Vertrag nichts anderes bestimmt ist, beschließt der Rat mit der Mehr
heit seiner Mitglieder.
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(2 ) Ist zu einem Beschluß des Rates die qualifizierte Mehrheit erforderlich, so werden die
Stimmen der Mitglieder wie folgt gewogen :

Belgien 5
Dänemark 3
Deutschland 10
Griechenland 5

Spanien 8
Frankreich 10
Irland 3
Italien 10

Luxemburg 2
Niederlande 5
Osterreich 4

Portugal 5
Finnland 3
Schweden 4

Vereinigtes Königreich 10 .

Beschlüsse kommen zustande mit einer Mindeststimmenzahl von

— zweiundsechzig Stimmen in den Fällen , in denen die Beschlüsse nach diesem Vertrag auf
Vorschlag der Kommission zu fassen sind ;

— zweiundsechzig Stimmen, welche die Zustimmung von mindestens zehn Mitgliedern um
fassen, in allen anderen Fällen .

( 3 ) Die Stimmenthaltung von anwesenden oder vertretenen Mitgliedern steht dem Zustan
dekommen von Beschlüssen des Rates , zu denen Einstimmigkeit erforderlich ist, nicht ent
gegen .

Artikel 206 (ex-Artikel 150 )

Jedes Mitglied kann sich das Stimmrecht höchstens eines anderen Mitglieds übertragen lassen .

Artikel 207 (ex-Artikel 151 )

( 1 ) Ein Ausschuß, der sich aus den Ständigen Vertretern der Mitgliedstaaten zusammen
setzt, hat die Aufgabe, die Arbeiten des Rates vorzubereiten und die ihm vom Rat übertrage
nen Aufträge auszuführen . Der Ausschuß kann in Fällen , die in der Geschäftsordnung des
Rates festgelegt sind , Verfahrensbeschlüsse fassen .

(2 ) Der Rat wird von einem Generalsekretariat unterstützt, das einem Generalsekretär und
Hohen Vertreter für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik untersteht ; diesem steht
ein Stellvertretender Generalsekretär zur Seite , der für die organisatorische Leitung des Gene
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ralsekretariats verantwortlich ist . Der Generalsekretär und der Stellvertretende Generalsekre
tär werden vom Rat durch einstimmigen Beschluß ernannt.

Der Rat entscheidet über die Organisation des Generalsekretariats .

( 3 ) Der Rat gibt sich eine Geschäftsordnung.

Der Rat legt zur Anwendung des Artikels 255 Absatz 3 in seiner Geschäftsordnung die Bedin
gungen fest, unter denen die Öffentlichkeit Zugang zu Dokumenten des Rates erhält . Für die
Zwecke dieses Absatzes bestimmt der Rat die Fälle, in denen davon auszugehen ist, daß er als
Gesetzgeber tätig wird, damit in solchen Fällen umfassenderer Zugang zu den Dokumenten
gewährt werden kann, gleichzeitig aber die Wirksamkeit des Beschlußfassungsverfahrens ge
wahrt bleibt . In jedem Fall werden, wenn der Rat als Gesetzgeber tätig wird, die Abstim
mungsergebnisse sowie die Erklärungen zur Stimmabgabe und die Protokollerklärungen ver
öffentlicht .

Artikel 208 (ex-Artikel 152 )

Der Rat kann die Kommission auffordern, die nach seiner Ansicht zur Verwirklichung der
gemeinsamen Ziele geeigneten Untersuchungen vorzunehmen und ihm entsprechende Vor
schläge zu unterbreiten .

Artikel 209 (ex-Artikel 153 )

Der Rat regelt nach Stellungnahme der Kommission die rechtliche Stellung der in diesem
Vertrag vorgesehenen Ausschüsse .

Artikel 210 (ex-Artikel 154 )

Der Rat setzt mit qualifizierter Mehrheit die Gehälter, Vergütungen und Ruhegehälter für
den Präsidenten und die Mitglieder der Kommission sowie für den Präsidenten, die Richter,
die Generalanwälte und den Kanzler des Gerichtshofes fest . Er setzt mit derselben Mehrheit
alle sonstigen als Entgelt gezahlten Vergütungen fest .

Abschnitt 3

Die Kommission

Artikel 211 (ex-Artikel 155 )

Um das ordnungsgemäße Funktionieren und die Entwicklung des Gemeinsamen Marktes zu
gewährleisten, erfüllt die Kommission folgende Aufgaben :

— für die Anwendung dieses Vertrags sowie der von den Organen aufgrund dieses Vertrags
getroffenen Bestimmungen Sorge zu tragen ;
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— Empfehlungen oder Stellungnahmen auf den in diesem Vertrag bezeichneten Gebieten ab
zugeben, soweit der Vertrag dies ausdrücklich vorsieht oder soweit sie es für notwendig
erachtet ;

— nach Maßgabe dieses Vertrags in eigener Zuständigkeit Entscheidungen zu treffen und am
Zustandekommen der Handlungen des Rates und des Europäischen Parlaments mitzu
wirken ;

— die Befugnisse auszuüben, die ihr der Rat zur Durchführung der von ihm erlassenen Vor
schriften überträgt .

Artikel 212 (ex-Artikel 156 )

Die Kommission veröffentlicht jährlich, und zwar spätestens einen Monat vor Beginn der
Sitzungsperiode des Europäischen Parlaments , einen Gesamtbericht über die Tätigkeit der
Gemeinschaften .

Artikel 213 (ex-Artikel 157 )

( 1 ) Die Kommission besteht aus zwanzig Mitgliedern, die aufgrund ihrer allgemeinen Befä
higung ausgewählt werden und volle Gewähr für ihre Unabhängigkeit bieten müssen .

Die Zahl der Mitglieder der Kommission kann vom Rat einstimmig geändert werden .

Nur Staatsangehörige der Mitgliedstaaten können Mitglieder der Kommission sein .

Der Kommission muß mindestens ein Staatsangehöriger jedes Mitgliedstaats angehören,
jedoch dürfen nicht mehr als zwei Mitglieder der Kommission dieselbe Staatsangehörigkeit
besitzen .

(2 ) Die Mitglieder der Kommission üben ihre Tätigkeit in voller Unabhängigkeit zum all
gemeinen Wohl der Gemeinschaften aus .

Sie dürfen bei der Erfüllung ihrer Pflichten Anweisungen von einer Regierung oder einer an
deren Stelle weder anfordern noch entgegennehmen. Sie haben jede Handlung zu unterlassen,
die mit ihren Aufgaben unvereinbar ist . Jeder Mitgliedstaat verpflichtet sich, diesen Grundsatz
zu achten und nicht zu versuchen, die Mitglieder der Kommission bei der Erfüllung ihrer
Aufgaben zu beeinflussen .

Die Mitglieder der Kommission dürfen während ihrer Amtszeit keine andere entgeltliche oder
unentgeltliche Berufstätigkeit ausüben. Bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit übernehmen sie die
feierliche Verpflichtung, während der Ausübung und nach Ablauf ihrer Amtstätigkeit die sich
aus ihrem Amt ergebenden Pflichten zu erfüllen, insbesondere die Pflicht, bei der Annahme
gewisser Tätigkeiten oder Vorteile nach Ablauf dieser Tätigkeit ehrenhaft und zurückhaltend
zu sein . Werden diese Pflichten verletzt, so kann der Gerichtshof auf Antrag des Rates oder
der Kommission das Mitglied je nach Lage des Falles gemäß Artikel 216 seines Amtes enthe
ben oder ihm seine Ruhegehaltsansprüche oder andere an ihrer Stelle gewährte Vergünstigun
gen aberkennen .
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Artikel 214 (ex-Artikel 158 )

( 1 ) Die Mitglieder der Kommission werden, gegebenenfalls vorbehaltlich des Artikels 201 ,
nach dem Verfahren des Absatzes 2 für eine Amtszeit von fünf Jahren ernannt.

Wiederernennung ist zulässig.

( 2 ) Die Regierungen der Mitgliedstaaten benennen im gegenseitigen Einvernehmen die
Persönlichkeit, die sie zum Präsidenten der Kommission zu ernennen beabsichtigen ; diese
Benennung bedarf der Zustimmung des Europäischen Parlaments .

Die Regierungen der Mitgliedstaaten benennen im Einvernehmen mit dem designierten Präsi
denten die übrigen Persönlichkeiten, die sie zu Mitgliedern der Kommission zu ernennen
beabsichtigen .

Der Präsident und die übrigen Mitglieder der Kommission, die auf diese Weise benannt wor
den sind, stellen sich als Kollegium einem Zustimmungsvotum des Europäischen Parlaments .
Nach Zustimmung des Europäischen Parlaments werden der Präsident und die übrigen Mit
glieder der Kommission von den Regierungen der Mitgliedstaaten im gegenseitigen Einver
nehmen ernannt.

Artikel 215 (ex-Artikel 159)

Abgesehen von den regelmäßigen Neubesetzungen und von Todesfällen endet das Amt eines
Mitglieds der Kommission durch Rücktritt oder Amtsenthebung.

Für das ausscheidende Mitglied wird für die verbleibende Amtszeit von den Regierungen der
Mitgliedstaaten im gegenseitigen Einvernehmen ein neues Mitglied ernannt. Der Rat kann
einstimmig entscheiden, für diese Zeit einen Nachfolger nicht zu ernennen.

Bei Rücktritt, Amtsenthebung oder Tod des Präsidenten wird für die verbleibende Amtszeit
ein Nachfolger ernannt. Für die Ersetzung findet das Verfahren des Artikels 214 Absatz 2
Anwendung.

Außer im Fall der Amtsenthebung nach Artikel 216 bleiben die Mitglieder der Kommission bis
zur Neubesetzung ihres Sitzes im Amt.

Artikel 216 (ex-Artikel 160 )

Jedes Mitglied der Kommission, das die Voraussetzungen für die Ausübung seines Amtes nicht
mehr erfüllt oder eine schwere Verfehlung begangen hat, kann auf Antrag des Rates oder der
Kommission durch den Gerichtshof seines Amtes enthoben werden .

Artikel 217 (ex-Artikel 161 )

Die Kommission kann aus ihrer Mitte einen oder zwei Vizepräsidenten ernennen.
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Artikel 218 (ex-Artikel 162 )

( 1 ) Der Rat und die Kommission ziehen einander zu Rate und regeln einvernehmlich die
Art und Weise ihrer Zusammenarbeit .

(2 ) Die Kommission gibt sich eine Geschäftsordnung, um ihr ordnungsgemäßes Arbeiten
und das ihrer Dienststellen nach Maßgabe dieses Vertrags zu gewährleisten . Sie sorgt für die
Veröffentlichung dieser Geschäftsordnung.

Artikel 219 (ex-Artikel 163 )

Die Kommission übt ihre Tätigkeit unter der politischen Führung ihres Präsidenten aus .

Die Beschlüsse der Kommission werden mit der Mehrheit der in Artikel 213 bestimmten An
zahl ihrer Mitglieder gefaßt .

Die Kommission kann nur dann wirksam tagen, wenn die in ihrer Geschäftsordnung festge
setzte Anzahl von Mitgliedern anwesend ist .

Abschnitt 4

Der Gerichtshof

Artikel 220 (ex-Artikel 164 )

Der Gerichtshof sichert die Wahrung des Rechts bei der Auslegung und Anwendung dieses
Vertrags .

Artikel 221 (ex-Artikel 165 )

Der Gerichtshof besteht aus fünfzehn Richtern .

Der Gerichtshof tagt in Vollsitzungen . Er kann jedoch aus seiner Mitte Kammern mit je drei ,
fünf oder sieben Richtern bilden, die bestimmte vorbereitende Aufgaben erledigen oder be
stimmte Gruppen von Rechtssachen entscheiden ; hierfür gelten die Vorschriften einer beson
deren Regelung.

Der Gerichtshof tagt in Vollsitzungen, wenn ein Mitgliedstaat oder ein Organ der Gemein
schaft als Partei des Verfahrens dies verlangt .

Auf Antrag des Gerichtshofes kann der Rat einstimmig die Zahl der Richter erhöhen und die
erforderlichen Anpassungen der Absätze 2 und 3 und des Artikels 223 Absatz 2 vornehmen .

Artikel 222 (ex-Artikel 166 )

Der Gerichtshof wird von acht Generalanwälten unterstützt . Für die Zeit vom 1 . Januar 1995
bis zum 6 . Oktober 2000 wird jedoch ein neunter Generalanwalt ernannt.
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Der Generalanwalt hat in völliger Unparteilichkeit und Unabhängigkeit begründete Schlußan
träge zu den dem Gerichtshof unterbreiteten Rechtssachen öffentlich zu stellen , um den Ge
richtshof bei der Erfüllung seiner in Artikel 220 bestimmten Aufgabe zu unterstützen.

Auf Antrag des Gerichtshofes kann der Rat einstimmig die Zahl der Generalanwälte erhöhen
und die erforderlichen Anpassungen des Artikels 223 Absatz 3 vornehmen.

Artikel 223 (ex-Artikel 167 )

Zu Richtern und Generalanwälten sind Persönlichkeiten auszuwählen, die jede Gewähr für
Unabhängigkeit bieten und in ihrem Staat die für die höchsten richterlichen Ämter erforder
lichen Voraussetzungen erfüllen oder Juristen von anerkannt hervorragender Befähigung sind ;
sie werden von den Regierungen der Mitgliedstaaten im gegenseitigen Einvernehmen auf sechs
Jahre ernannt.

Alle drei Jahre findet eine teilweise Neubesetzung der Richterstellen statt. Sie betrifft abwech
selnd acht und sieben Richter.

Alle drei Jahre findet eine teilweise Neubesetzung der Stellen der Generalanwälte statt . Sie
betrifft jedesmal vier Generalanwälte .

Die Wiederernennung ausscheidender Richter und Generalanwälte ist zulässig.

Die Richter wählen aus ihrer Mitte den Präsidenten des Gerichtshofes für die Dauer von drei
Jahren . Wiederwahl ist zulässig .

Artikel 224 (ex-Artikel 168 )

Der Gerichtshof ernennt seinen Kanzler und bestimmt dessen Stellung .

Artikel 225 (ex-Artikel 168 a)

( 1 ) Dem Gerichtshof wird ein Gericht beigeordnet, das für Entscheidungen über einzelne,
nach Absatz 2 festgelegte Gruppen von Klagen im ersten Rechtszug zuständig ist und gegen
dessen Entscheidungen ein auf Rechtsfragen beschränktes Rechtsmittel beim Gerichtshof nach
Maßgabe der Satzung eingelegt werden kann . Das Gericht erster Instanz ist nicht für Vorab
entscheidungen nach Artikel 234 zuständig .

(2 ) Auf Antrag des Gerichtshofes und nach Anhörung des Europäischen Parlaments und
der Kommission legt der Rat einstimmig die Gruppen von Klagen im Sinne des Absatzes 1
und die Zusammensetzung des Gerichts erster Instanz fest und beschließt die Anpassungen
und ergänzenden Bestimmungen, die in bezug auf die Satzung des Gerichtshofes notwendig
werden. Wenn der Rat nichts anderes beschließt, finden die den Gerichtshof betreffenden
Bestimmungen dieses Vertrags und insbesondere die Bestimmungen des Protokolls über die
Satzung des Gerichtshofes auf das Gericht erster Instanz Anwendung.

( 3 ) Zu Mitgliedern des Gerichts erster Instanz sind Personen auszuwählen, die jede
Gewähr für Unabhängigkeit bieten und über die Befähigung zur Ausübung richterlicher Tätig
keiten verfügen ; sie werden von den Regierungen der Mitgliedstaaten im gegenseitigen Ein
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vernehmen für sechs Jahre ernannt. Alle drei Jahre wird das Gericht teilweise neu besetzt . Die
Wiederernennung ausscheidender Mitglieder ist zulässig.

(4 ) Das Gericht erster Instanz erläßt seine Verfahrensordnung im Einvernehmen mit dem
Gerichtshof. Sie bedarf der einstimmigen Genehmigung des Rates .

Artikel 226 (ex-Artikel 169 )

Hat nach Auffassung der Kommission ein Mitgliedstaat gegen eine Verpflichtung aus diesem
Vertrag verstoßen, so gibt sie eine mit Gründen versehene Stellungnahme hierzu ab ; sie hat
dem Staat zuvor Gelegenheit zur Äußerung zu geben .

Kommt der Staat dieser Stellungnahme innerhalb der von der Kommission gesetzten Frist
nicht nach, so kann die Kommission den Gerichtshof anrufen .

Artikel 227 (ex-Artikel 170 )

Jeder Mitgliedstaat kann den Gerichtshof anrufen , wenn er der Auffassung ist, daß ein ande
rer Mitgliedstaat gegen eine Verpflichtung aus diesem Vertrag verstoßen hat .

Bevor ein Mitgliedstaat wegen einer angeblichen Verletzung der Verpflichtungen aus diesem
Vertrag gegen einen anderen Staat Klage erhebt, muß er die Kommission damit befassen .

Die Kommission erläßt eine mit Gründen versehene Stellungnahme ; sie gibt den beteiligten
Staaten zuvor Gelegenheit zu schriftlicher und mündlicher Äußerung in einem kontradiktori
schen Verfahren .

Gibt die Kommission binnen drei Monaten nach dem Zeitpunkt, in dem ein entsprechender
Antrag gestellt wurde, keine Stellungnahme ab, so kann ungeachtet des Fehlens der Stellung
nahme vor dem Gerichtshof geklagt werden .

Artikel 228 (ex-Artikel 171 )

( 1 ) Stellt der Gerichtshof fest, daß ein Mitgliedstaat gegen eine Verpflichtung aus diesem
Vertrag verstoßen hat, so hat dieser Staat die Maßnahmen zu ergreifen, die sich aus dem
Urteil des Gerichtshofes ergeben .

( 2 ) Hat nach Auffassung der Kommission der betreffende Mitgliedstaat diese Maßnahmen
nicht ergriffen, so gibt sie, nachdem sie ihm Gelegenheit zur Äußerung gegeben hat, eine mit
Gründen versehene Stellungnahme ab, in der sie aufführt, in welchen Punkten der betreffende
Mitgliedstaat dem Urteil des Gerichtshofes nicht nachgekommen ist .

Hat der betreffende Mitgliedstaat die Maßnahmen, die sich aus dem Urteil des Gerichtshofes
ergeben, nicht innerhalb der von der Kommission gesetzten Frist getroffen, so kann die Kom
mission den Gerichtshof anrufen . Hierbei benennt sie die Höhe des von dem betreffenden
Mitgliedstaat zu zahlenden Pauschalbetrags oder Zwangsgelds , die sie den Umständen nach
für angemessen hält.
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Stellt der Gerichtshof fest , daß der betreffende Mitgliedstaat seinem Urteil nicht nachgekom
men ist, so kann er die Zahlung eines Pauschalbetrags oder Zwangsgelds verhängen .

Dieses Verfahren läßt den Artikel 227 unberührt .

Artikel 229 (ex-Artikel 172 )

Aufgrund dieses Vertrags vom Europäischen Parlament und vom Rat gemeinsam sowie vom
Rat erlassene Verordnungen können hinsichtlich der darin vorgesehenen Zwangsmaßnahmen
dem Gerichtshof eine Zuständigkeit übertragen, welche die Befugnis zu unbeschränkter Er
messensnachprüfung und zur Änderung oder Verhängung solcher Maßnahmen umfaßt.

Artikel 230 (ex-Artikel 173 )

Der Gerichtshof überwacht die Rechtmäßigkeit der gemeinsamen Handlungen des Europäi
schen Parlaments und des Rates sowie der Handlungen des Rates , der Kommission und der
EZB, soweit es sich nicht um Empfehlungen oder Stellungnahmen handelt, und der Handlun
gen des Europäischen Parlaments mit Rechtswirkung gegenüber Dritten .

Zu diesem Zweck ist der Gerichtshof für Klagen zuständig, die ein Mitgliedstaat, der Rat
oder die Kommission wegen Unzuständigkeit, Verletzung wesentlicher Formvorschriften,
Verletzung dieses Vertrags oder einer bei seiner Durchführung anzuwendenden Rechtsnorm
oder wegen Ermessensmißbrauchs erhebt .

Der Gerichtshof ist unter den gleichen Voraussetzungen zuständig für Klagen des Europäi
schen Parlaments , des Rechnungshofs und der EZB, die auf die Wahrung ihrer Rechte abzie
len .

Jede natürliche oder juristische Person kann unter den gleichen Voraussetzungen gegen die an
sie ergangenen Entscheidungen sowie gegen diejenigen Entscheidungen Klage erheben, die ,
obwohl sie als Verordnung oder als eine an eine andere Person gerichtete Entscheidung er
gangen sind, sie unmittelbar und individuell betreffen .

Die in diesem Artikel vorgesehenen Klagen sind binnen zwei Monaten zu erheben ; diese Frist
läuft je nach Lage des Falles von der Bekanntgabe der betreffenden Handlung, ihrer Mittei
lung an den Kläger oder in Ermangelung dessen von dem Zeitpunkt an, zu dem der Kläger
von dieser Handlung Kenntnis erlangt hat .

Artikel 231 (ex-Artikel 174 )

Ist die Klage begründet, so erklärt der Gerichtshof die angefochtene Handlung für nichtig .

Erklärt der Gerichtshof eine Verordnung für nichtig, so bezeichnet er, falls er dies für not
wendig hält, diejenigen ihrer Wirkungen, die als fortgeltend zu betrachten sind .
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Artikel 232 (ex-Artikel 175 )

Unterläßt es das Europäische Parlament, der Rat oder die Kommission unter Verletzung
dieses Vertrags, einen Beschluß zu fassen, so können die Mitgliedstaaten und die anderen
Organe der Gemeinschaft beim Gerichtshof Klage auf Feststellung dieser Vertragsverletzung
erheben .

Diese Klage ist nur zulässig, wenn das in Frage stehende Organ zuvor aufgefordert worden
ist, tätig zu werden . Hat es binnen zwei Monaten nach dieser Aufforderung nicht Stellung
genommen, so kann die Klage innerhalb einer weiteren Frist von zwei Monaten erhoben wer
den .

Jede natürliche oder juristische Person kann nach Maßgabe der Absätze 1 und 2 vor dem
Gerichtshof Beschwerde darüber führen, daß ein Organ der Gemeinschaft es unterlassen hat,
einen anderen Akt als eine Empfehlung oder eine Stellungnahme an sie zu richten .

Der Gerichtshof ist unter den gleichen Voraussetzungen zuständig für Klagen, die von der
EZB in ihrem Zuständigkeitsbereich erhoben oder gegen sie angestrengt werden .

Artikel 233 (ex-Artikel 176)

Das oder die Organe, denen das für nichtig erklärte Handeln zur Last fällt oder deren Untä
tigkeit als vertragswidrig erklärt worden ist, haben die sich aus dem Urteil des Gerichtshofes
ergebenden Maßnahmen zu ergreifen .

Diese Verpflichtung besteht unbeschadet der Verpflichtungen, die sich aus der Anwendung
des Artikels 288 Absatz 2 ergeben.

Dieser Artikel gilt auch für die EZB.

Artikel 234 (ex-Artikel 177 )

Der Gerichtshof entscheidet im Wege der Vorabentscheidung

a ) über die Auslegung dieses Vertrags ,

b ) über die Gültigkeit und die Auslegung der Handlungen der Organe der Gemeinschaft und
der EZB,

c) über die Auslegung der Satzungen der durch den Rat geschaffenen Einrichtungen, soweit
diese Satzungen dies vorsehen .

Wird eine derartige Frage einem Gericht eines Mitgliedstaats gestellt und hält dieses Gericht
eine Entscheidung darüber zum Erlaß seines Urteils für erforderlich, so kann es diese Frage
dem Gerichtshof zur Entscheidung vorlegen .
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Wird eine derartige Frage in einem schwebenden Verfahren bei einem einzelstaatlichen Ge
richt gestellt, dessen Entscheidungen selbst nicht mehr mit Rechtsmitteln des innerstaatlichen
Rechts angefochten werden können, so ist dieses Gericht zur Anrufung des Gerichtshofes
verpflichtet .

Artikel 235 (ex-Artikel 178 )

Der Gerichtshof ist für Streitsachen über den in Artikel 288 Absatz 2 vorgesehenen Schadens
ersatz zuständig .

Artikel 236 (ex-Artikel 179 )

Der Gerichtshof ist für alle Streitsachen zwischen der Gemeinschaft und deren Bediensteten
innerhalb der Grenzen und nach Maßgabe der Bedingungen zuständig, die im Statut der Be
amten festgelegt sind oder sich aus den Beschäftigungsbedingungen für die Bediensteten er
geben .

Artikel 237 (ex-Artikel 180 )

Der Gerichtshof ist nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen zuständig in Streitsachen
über

a ) die Erfüllung der Verpflichtungen der Mitgliedstaaten aus der Satzung der Europäischen
Investitionsbank. Der Verwaltungsrat der Bank besitzt hierbei die der Kommission in Arti
kel 226 übertragenen Befugnisse ;

b ) die Beschlüsse des Rates der Gouverneure der Europäischen Investitionsbank. Jeder Mit
gliedstaat, die Kommission und der Verwaltungsrat der Bank können hierzu nach Maß
gabe des Artikels 230 Klage erheben ;

c) die Beschlüsse des Verwaltungsrats der Europäischen Investitionsbank. Diese können nach
Maßgabe des Artikels 230 nur von Mitgliedstaaten oder der Kommission und lediglich
wegen Verletzung der Formvorschriften des Artikels 21 Absätze 2 und 5 bis 7 der Satzung
der Investitionsbank angefochten werden ;

d ) die Erfüllung der sich aus diesem Vertrag und der Satzung des ESZB ergebenden Ver
pflichtungen durch die nationalen Zentralbanken. Der Rat der EZB besitzt hierbei gegen
über den nationalen Zentralbanken die Befugnisse , die der Kommission in Artikel 226
gegenüber den Mitgliedstaaten eingeräumt werden . Stellt der Gerichtshof fest, daß eine
nationale Zentralbank gegen eine Verpflichtung aus diesem Vertrag verstoßen hat, so
hat diese Bank die Maßnahmen zu ergreifen, die sich aus dem Urteil des Gerichtshofes
ergeben .

Artikel 238 (ex-Artikel 181 )

Der Gerichtshof ist für Entscheidungen aufgrund einer Schiedsklausel zuständig, die in einem
von der Gemeinschaft oder für ihre Rechnung abgeschlossenen öffentlich-rechtlichen oder pri
vatrechtlichen Vertrag enthalten ist .
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Artikel 239 (ex-Artikel 182 )

Der Gerichtshof ist für jede mit dem Gegenstand dieses Vertrags in Zusammenhang stehende
Streitigkeit zwischen Mitgliedstaaten zuständig, wenn diese bei ihm aufgrund eines Schieds
vertrags anhängig gemacht wird .

Artikel 240 (ex-Artikel 183 )

Soweit keine Zuständigkeit des Gerichtshofes aufgrund dieses Vertrags besteht, sind Streit
sachen, bei denen die Gemeinschaft Partei ist, der Zuständigkeit der einzelstaatlichen Gerichte
nicht entzogen .

Artikel 241 (ex-Artikel 184 )

Ungeachtet des Ablaufs der in Artikel 230 Absatz 5 genannten Frist kann jede Partei in einem
Rechtsstreit , bei dem es auf die Geltung einer vom Europäischen Parlament und vom Rat
gemeinsam erlassenen Verordnung oder einer Verordnung des Rates , der Kommission oder
der EZB ankommt, vor dem Gerichtshof die Unanwendbarkeit dieser Verordnung aus den in
Artikel 230 Absatz 2 genannten Gründen geltend machen .

Artikel 242 (ex-Artikel 185 )

Klagen bei dem Gerichtshof haben keine aufschiebende Wirkung. Der Gerichtshof kann je
doch, wenn er dies den Umständen nach für nötig hält, die Durchführung der angefochtenen
Handlung aussetzen .

Artikel 243 (ex-Artikel 186 )

Der Gerichtshof kann in den bei ihm anhängigen Sachen die erforderlichen einstweiligen An
ordnungen treffen .

Artikel 244 (ex-Artikel 187 )

Die Urteile des Gerichtshofes sind gemäß Artikel 256 vollstreckbar.

Artikel 245 (ex-Artikel 188 )

Die Satzung des Gerichtshofes wird in einem besonderen Protokoll festgelegt .

Der Rat kann auf Antrag des Gerichtshofes und nach Anhörung der Kommission und des
Europäischen Parlaments einstimmig die Bestimmungen des Titels III der Satzung ändern .

Der Gerichtshof erläßt seine Verfahrensordnung. Sie bedarf der einstimmigen Genehmigung
des Rates .
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Abschnitt 5

Der Rechnungshof

Artikel 246 (ex-Artikel 188 a)

Der Rechnungshof nimmt die Rechnungsprüfung wahr.

Artikel 247 (ex-Artikel 188 b )

( 1 ) Der Rechnungshof besteht aus fünfzehn Mitgliedern .

( 2 ) Zu Mitgliedern des Rechnungshofes sind Persönlichkeiten auszuwählen, die in ihren
Ländern Rechnungsprüfungsorganen angehören oder angehört haben oder die für dieses Amt
besonders geeignet sind . Sie müssen jede Gewähr für Unabhängigkeit bieten .

( 3 ) Die Mitglieder des Rechnungshofes werden vom Rat nach Anhörung des Europäischen
Parlaments einstimmig auf sechs Jahre ernannt .

Die Mitglieder des Rechnungshofes können wiederernannt werden .

Sie wählen aus ihrer Mitte den Präsidenten des Rechnungshofes für drei Jahre . Wiederwahl ist
zulässig .

(4 ) Die Mitglieder des Rechnungshofes üben ihre Tätigkeit in voller Unabhängigkeit zum
allgemeinen Wohl der Gemeinschaft aus .

Sie dürfen bei der Erfüllung ihrer Pflichten Anweisungen von einer Regierung oder einer an
deren Stelle weder anfordern noch entgegennehmen . Sie haben jede Handlung zu unterlassen,
die mit ihren Aufgaben unvereinbar ist .

( 5 ) Die Mitglieder des Rechnungshofes dürfen während ihrer Amtszeit keine andere ent
geltliche oder unentgeltliche Berufstätigkeit ausüben . Bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit über
nehmen sie die feierliche Verpflichtung, während der Ausübung und nach Ablauf ihrer Amts
tätigkeit die sich aus ihrem Amt ergebenden Pflichten zu erfüllen, insbesondere die Pflicht, bei
der Annahme gewisser Tätigkeiten oder Vorteile nach Ablauf dieser Tätigkeit ehrenhaft und
zurückhaltend zu sein .

(6 ) Abgesehen von regelmäßigen Neubesetzungen und von Todesfällen endet das Amt eines
Mitglieds des Rechnungshofes durch Rücktritt oder durch Amtsenthebung durch den Ge
richtshof gemäß Absatz 7 .

Für das ausscheidende Mitglied wird für die verbleibende Amtszeit ein Nachfolger ernannt.

Außer im Fall der Amtsenthebung bleiben die Mitglieder des Rechnungshofes bis zur Neube
setzung ihres Sitzes im Amt .
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(7 ) Ein Mitglied des Rechnungshofes kann nur dann seines Amtes enthoben oder seiner
Ruhegehaltsansprüche oder anderer an ihrer Stelle gewährter Vergünstigungen für verlustig
erklärt werden, wenn der Gerichtshof auf Antrag des Rechnungshofes feststellt, daß es nicht
mehr die erforderlichen Voraussetzungen erfüllt oder den sich aus seinem Amt ergebenden
Verpflichtungen nicht mehr nachkommt.

( 8 ) Der Rat setzt mit qualifizierter Mehrheit die Beschäftigungsbedingungen für den Präsi
denten und die Mitglieder des Rechnungshofes fest , insbesondere die Gehälter, Vergütungen
und Ruhegehälter . Er setzt mit derselben Mehrheit alle sonstigen als Entgelt gezahlten Vergü
tungen fest .

(9 ) Die für die Richter des Gerichtshofes geltenden Bestimmungen des Protokolls über die
Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Gemeinschaften gelten auch für die Mitglieder
des Rechnungshofes .

Artikel 248 (ex-Artikel 188 c)

( 1 ) Der Rechnungshof prüft die Rechnung über alle Einnahmen und Ausgaben der Ge
meinschaft . Er prüft ebenfalls die Rechnung über alle Einnahmen und Ausgaben jeder von der
Gemeinschaft geschaffenen Einrichtung, soweit der Gründungsakt dies nicht ausschließt .

Der Rechnungshof legt dem Europäischen Parlament und dem Rat eine Erklärung über die
Zuverlässigkeit der Rechnungsführung sowie die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der
zugrundeliegenden Vorgänge vor, die im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften veröffent
licht wird .

(2 ) Der Rechnungshof prüft die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit der Einnahmen
und Ausgaben und überzeugt sich von der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung. Dabei
berichtet er insbesondere über alle Fälle von Unregelmäßigkeiten .

Die Prüfung der Einnahmen erfolgt anhand der Feststellungen und der Zahlungen der Ein
nahmen an die Gemeinschaft .

Die Prüfung der Ausgaben erfolgt anhand der Mittelbindungen und der Zahlungen.

Diese Prüfungen können vor Abschluß der Rechnung des betreffenden Haushaltsjahrs durch
geführt werden.

( 3 ) Die Prüfung wird anhand der Rechnungsunterlagen und erforderlichenfalls an Ort und
Stelle bei den anderen Organen der Gemeinschaft, in den Räumlichkeiten der Einrichtungen,
die Einnahmen oder Ausgaben für Rechnung der Gemeinschaft verwalten, sowie der natür
lichen und juristischen Personen, die Zahlungen aus dem Haushalt erhalten, und in den Mit
gliedstaaten durchgeführt . Die Prüfung in den Mitgliedstaaten erfolgt in Verbindung mit den
einzelstaatlichen Rechnungsprüfungsorganen oder, wenn diese nicht über die erforderliche
Zuständigkeit verfügen, mit den zuständigen einzelstaatlichen Dienststellen . Der Rechnungs
hof und die einzelstaatlichen Rechnungsprüfungsorgane arbeiten unter Wahrung ihrer Unab
hängigkeit vertrauensvoll zusammen. Diese Organe oder Dienststellen teilen dem Rechnungs
hof mit, ob sie an der Prüfung teilzunehmen beabsichtigen .



C 340/278 DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 10 . 11 . 97

Die anderen Organe der Gemeinschaft, die Einrichtungen, die Einnahmen oder Ausgaben für
Rechnung der Gemeinschaft verwalten, die natürlichen oder juristischen Personen, die Zah
lungen aus dem Haushalt erhalten, und die einzelstaatlichen Rechnungsprüfungsorgane oder,
wenn diese nicht über die erforderliche Zuständigkeit verfügen, die zuständigen einzelstaat
lichen Dienststellen übermitteln dem Rechnungshof auf dessen Antrag die für die Erfüllung
seiner Aufgabe erforderlichen Unterlagen oder Informationen.

Die Rechte des Rechnungshofs auf Zugang zu Informationen der Europäischen Investitions
bank im Zusammenhang mit deren Tätigkeit bei der Verwaltung von Einnahmen und Ausga
ben der Gemeinschaft werden in einer Vereinbarung zwischen dem Rechnungshof, der Bank
und der Kommission geregelt . Der Rechnungshof hat auch dann Recht auf Zugang zu den
Informationen, die für die Prüfung der von der Bank verwalteten Einnahmen und Ausgaben
der Gemeinschaft erforderlich sind, wenn eine entsprechende Vereinbarung nicht besteht .

(4 ) Der Rechnungshof erstattet nach Abschluß eines jeden Haushaltsjahrs einen Jahresbe
richt . Dieser Bericht wird den anderen Organen der Gemeinschaft vorgelegt und im Amtsblatt
der Europäischen Gemeinschaften zusammen mit den Antworten dieser Organe auf die Bemer
kungen des Rechnungshofes veröffentlicht .

Der Rechnungshof kann ferner jederzeit seine Bemerkungen zu besonderen Fragen vorlegen,
insbesondere in Form von Sonderberichten, und auf Antrag eines der anderen Organe der
Gemeinschaft Stellungnahmen abgeben .

Er nimmt seine jährlichen Berichte , Sonderberichte oder Stellungnahmen mit der Mehrheit
seiner Mitglieder an .

Er unterstützt das Europäische Parlament und den Rat bei der Kontrolle der Ausführung des
Haushaltsplans .

Kapitel 2

Gemeinsame Vorschriften für mehrere Organe

Artikel 249 (ex-Artikel 189 )

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben und nach Maßgabe dieses Vertrags erlassen das Europäische
Parlament und der Rat gemeinsam, der Rat und die Kommission Verordnungen, Richtlinien
und Entscheidungen, sprechen Empfehlungen aus oder geben Stellungnahmen ab .

Die Verordnung hat allgemeine Geltung . Sie ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt
unmittelbar in jedem Mitgliedstaat .

Die Richtlinie ist für jeden Mitgliedstaat, an den sie gerichtet wird, hinsichtlich des zu errei
chenden Ziels verbindlich, überläßt jedoch den innerstaatlichen Stellen die Wahl der Form
und der Mittel .

Die Entscheidung ist in allen ihren Teilen für diejenigen verbindlich, die sie bezeichnet.

Die Empfehlungen und Stellungnahmen sind nicht verbindlich .
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Artikel 250 (ex-Artikel 189 a)

( 1 ) Wird der Rat kraft dieses Vertrags auf Vorschlag der Kommission tätig, so kann er
vorbehaltlich des Artikels 251 Absätze 4 und 5 Änderungen dieses Vorschlags nur einstimmig
beschließen .

(2 ) Solange ein Beschluß des Rates nicht ergangen ist, kann die Kommission ihren Vor
schlag jederzeit im Verlauf der Verfahren zur Annahme eines Rechtsakts der Gemeinschaft
ändern .

Artikel 251 (ex-Artikel 189 b )

( 1 ) Wird in diesem Vertrag hinsichtlich der Annahme eines Rechtsakts auf diesen Artikel
Bezug genommen, so gilt das nachstehende Verfahren .

( 2 ) Die Kommission unterbreitet dem Europäischen Parlament und dem Rat einen Vor
schlag .

Nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments verfährt der Rat mit qualifizierter Mehr
heit wie folgt :

— Billigt er alle in der Stellungnahme des Europäischen Parlaments enthaltenen Abänderun
gen, so kann er den vorgeschlagenen Rechtsakt in der abgeänderten Fassung erlassen ;

— schlägt das Europäische Parlament keine Abänderungen vor, so kann er den vorgeschlage
nen Rechtsakt erlassen ;

— anderenfalls legt er einen gemeinsamen Standpunkt fest und übermittelt ihn dem Europäi
schen Parlament. Der Rat unterrichtet das Europäische Parlament in allen Einzelheiten
über die Gründe, aus denen er seinen gemeinsamen Standpunkt festgelegt hat . Die Kom
mission unterrichtet das Europäische Parlament in allen Einzelheiten über ihren Stand
punkt.

Hat das Europäische Parlament binnen drei Monaten nach der Übermittlung

a) den gemeinsamen Standpunkt gebilligt oder keinen Beschluß gefaßt, so gilt der betreffende
Rechtsakt als entsprechend diesem gemeinsamen Standpunkt erlassen ;

b ) den gemeinsamen Standpunkt mit der absoluten Mehrheit seiner Mitglieder abgelehnt, so
gilt der vorgeschlagene Rechtsakt als nicht erlassen ;

c) mit der absoluten Mehrheit seiner Mitglieder Abänderungen an dem gemeinsamen Stand
punkt vorgeschlagen, so wird die abgeänderte Fassung dem Rat und der Kommission zuge
leitet ; die Kommission gibt eine Stellungnahme zu diesen Abänderungen ab .

( 3 ) Billigt der Rat mit qualifizierter Mehrheit binnen drei Monaten nach Eingang der Ab
änderungen des Europäischen Parlaments alle diese Abänderungen, so gilt der betreffende
Rechtsakt als in der so abgeänderten Fassung des gemeinsamen Standpunkts erlassen ; über
Abänderungen, zu denen die Kommission eine ablehnende Stellungnahme abgegeben hat, be
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schließt der Rat jedoch einstimmig. Billigt der Rat nicht alle Abänderungen, so beruft der
Präsident des Rates im Einvernehmen mit dem Präsidenten des Europäischen Parlaments bin
nen sechs Wochen den Vermittlungsausschuß ein .

( 4 ) Der Vermittlungsausschuß, der aus den Mitgliedern des Rates oder deren Vertretern
und ebenso vielen Vertretern des Europäischen Parlaments besteht, hat die Aufgabe , mit der
qualifizierten Mehrheit der Mitglieder des Rates oder deren Vertretern und der Mehrheit der
Vertreter des Europäischen Parlaments eine Einigung über einen gemeinsamen Entwurf zu
erzielen . Die Kommission nimmt an den Arbeiten des Vermittlungsausschusses teil und ergreift
alle erforderlichen Initiativen, um auf eine Annäherung der Standpunkte des Europäischen
Parlaments und des Rates hinzuwirken . Der Vermittlungsausschuß befaßt sich hierbei mit dem
gemeinsamen Standpunkt auf der Grundlage der vom Europäischen Parlament vorgeschlage
nen Abänderungen.

( 5 ) Billigt der Vermittlungsausschuß binnen sechs Wochen nach seiner Einberufung einen
gemeinsamen Entwurf, so verfügen das Europäische Parlament und der Rat ab dieser Billi
gung über eine Frist von sechs Wochen, um den betreffenden Rechtsakt entsprechend dem
gemeinsamen Entwurf zu erlassen, wobei im Europäischen Parlament die absolute Mehrheit
der abgegebenen Stimmen und im Rat die qualifizierte Mehrheit erforderlich ist . Nimmt eines
der beiden Organe den vorgeschlagenen Rechtsakt nicht innerhalb dieser Frist an, so gilt er als
nicht erlassen .

(6 ) Billigt der Vermittlungsausschuß keinen gemeinsamen Entwurf, so gilt der vorgeschla
gene Rechtsakt als nicht erlassen .

(7 ) Die in diesem Artikel genannten Fristen von drei Monaten bzw. sechs Wochen werden
auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates um höchstens einen Monat bzw.
zwei Wochen verlängert .

Artikel 252 (ex-Artikel 189 c)

Wird in diesem Vertrag hinsichtlich der Annahme eines Rechtsakts auf diesen Artikel Bezug
genommen, so gilt folgendes Verfahren :

a ) Der Rat legt mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission und nach Stellung
nahme des Europäischen Parlaments einen gemeinsamen Standpunkt fest .

b ) Der gemeinsame Standpunkt des Rates wird dem Europäischen Parlament zugeleitet . Der
Rat und die Kommission unterrichten das Europäische Parlament in allen Einzelheiten
über die Gründe, aus denen der Rat seinen gemeinsamen Standpunkt festgelegt hat, sowie
über den Standpunkt der Kommission .

Hat das Europäische Parlament diesen gemeinsamen Standpunkt binnen drei Monaten
nach der Übermittlung gebilligt oder hat es sich innerhalb dieser Frist nicht geäußert, so
erläßt der Rat den betreffenden Rechtsakt endgültig entsprechend dem gemeinsamen
Standpunkt .

c ) Das Europäische Parlament kann innerhalb der unter Buchstabe b vorgesehenen Dreimo
natsfrist mit der absoluten Mehrheit seiner Mitglieder Abänderungen an dem gemeinsamen
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Standpunkt des Rates vorschlagen . Es kann ferner den gemeinsamen Standpunkt des Rates
mit der gleichen Mehrheit ablehnen . Das Ergebnis der Beratungen wird dem Rat und der
Kommission zugeleitet .

Hat das Europäische Parlament den gemeinsamen Standpunkt des Rates abgelehnt, so
kann der Rat in zweiter Lesung nur einstimmig beschließen .

d ) Die Kommission überprüft innerhalb einer Frist von einem Monat den Vorschlag, aufgrund
dessen der Rat seinen gemeinsamen Standpunkt festgelegt hat, unter Berücksichtigung der
vom Europäischen Parlament vorgeschlagenen Abänderungen.

Die Kommission übermittelt dem Rat zusammen mit dem von ihr überprüften Vorschlag
die von ihr nicht übernommenen Abänderungen des Europäischen Parlaments und nimmt
dazu Stellung . Der Rat kann diese Abänderungen einstimmig annehmen.

e ) Der Rat verabschiedet mit qualifizierter Mehrheit den von der Kommission überprüften
Vorschlag .

Der Rat kann den von der Kommission überprüften Vorschlag nur einstimmig ändern .

f) In den unter den Buchstaben c , d und e genannten Fällen muß der Rat binnen drei Mona
ten beschließen . Ergeht innerhalb dieser Frist kein Beschluß, so gilt der Vorschlag der
Kommission als nicht angenommen.

g) Die unter den Buchstaben b und f genannten Fristen können im gegenseitigen Einverneh
men zwischen dem Europäischen Parlament und dem Rat um höchstens einen Monat ver
längert werden .

Artikel 253 (ex-Artikel 190 )

Die Verordnungen, Richtlinien und Entscheidungen, die vom Europäischen Parlament und
vom Rat gemeinsam oder vom Rat oder von der Kommission angenommen werden, sind mit
Gründen zu versehen und nehmen auf die Vorschläge oder Stellungnahmen Bezug, die nach
diesem Vertrag eingeholt werden müssen .

Artikel 254 (ex-Artikel 191 )

( 1 ) Die nach dem Verfahren des Artikels 251 angenommenen Verordnungen, Richtlinien
und Entscheidungen werden vom Präsidenten des Europäischen Parlaments und vom Präsi
denten des Rates unterzeichnet und im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften veröffent
licht . Sie treten zu dem durch sie festgelegten Zeitpunkt oder andernfalls am zwanzigsten Tag
nach ihrer Veröffentlichung in Kraft .

( 2 ) Die Verordnungen des Rates und der Kommission sowie die an alle Mitgliedstaaten
gerichteten Richtlinien dieser Organe werden im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften
veröffentlicht . Sie treten zu dem durch sie festgelegten Zeitpunkt oder andernfalls am zwan
zigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft .

( 3 ) Die anderen Richtlinien sowie die Entscheidungen werden denjenigen, für die sie be
stimmt sind , bekanntgegeben und werden durch diese Bekanntgabe wirksam.
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Artikel 255 (ex-Artikel 191 a)

( 1 ) Jeder Unionsbürger sowie jede natürliche oder juristische Person mit Wohnsitz oder
Sitz in einem Mitgliedstaat hat das Recht auf Zugang zu Dokumenten des Europäischen Par
laments , des Rates und der Kommission vorbehaltlich der Grundsätze und Bedingungen, die
nach den Absätzen 2 und 3 festzulegen sind .

( 2 ) Die allgemeinen Grundsätze und die aufgrund öffentlicher oder privater Interessen gel
tenden Einschränkungen für die Ausübung dieses Rechts auf Zugang zu Dokumenten werden
vom Rat binnen zwei Jahren nach Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam gemäß dem
Verfahren des Artikels 251 festgelegt .

( 3 ) Jedes der vorgenannten Organe legt in seiner Geschäftsordnung Sonderbestimmungen
hinsichtlich des Zugangs zu seinen Dokumenten fest.

Artikel 256 (ex-Artikel 192 )

Die Entscheidungen des Rates oder der Kommission, die eine Zahlung auferlegen, sind voll
streckbare Titel ; dies gilt nicht gegenüber Staaten .

Die Zwangsvollstreckung erfolgt nach den Vorschriften des Zivilprozeßrechts des Staates , in
dessen Hoheitsgebiet sie stattfindet. Die Vollstreckungsklausel wird nach einer Prüfung, die
sich lediglich auf die Echtheit des Titels erstrecken darf, von der staatlichen Behörde erteilt,
welche die Regierung jedes Mitgliedstaats zu diesem Zweck bestimmt und der Kommission
und dem Gerichtshof benennt.

Sind diese Formvorschriften auf Antrag der die Vollstreckung betreibenden Partei erfüllt, so
kann diese die Zwangsvollstreckung nach innerstaatlichem Recht betreiben, indem sie die zu
ständige Stelle unmittelbar anruft .

Die Zwangsvollstreckung kann nur durch eine Entscheidung des Gerichtshofes ausgesetzt
werden . Für die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Vollstreckungsmaßnahmen sind jedoch
die einzelstaatlichen Rechtsprechungsorgane zuständig .

Kapitel 3

Der Wirtschafts- und Sozialausschuß

Artikel 257 (ex-Artikel 193)

Es wird ein Wirtschafts- und Sozialausschuß mit beratender Aufgabe errichtet .

Der Ausschuß besteht aus Vertretern der verschiedenen Gruppen des wirtschaftlichen und
sozialen Lebens , insbesondere der Erzeuger, der Landwirte, der Verkehrsunternehmer, der
Arbeitnehmer, der Kaufleute und Handwerker, der freien Berufe und der Allgemeinheit .
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Artikel 258 (ex-Artikel 194 )

Die Zahl der Mitglieder des Wirtschafts- und Sozialausschusses wird wie folgt festgesetzt

Belgien 12

Dänemark 9

Deutschland 24

Griechenland 12

Spanien 21

Frankreich 24

Irland 9

Italien 24

Luxemburg 6

Niederlande 12

Österreich 12

Portugal 12

Finnland 9

Schweden 12

Vereinigtes Königreich 24 .

Die Mitglieder des Ausschusses werden vom Rat durch einstimmigen Beschluß auf vier Jahre
ernannt . Wiederernennung ist zulässig.

Die Mitglieder des Ausschusses sind an keine Weisungen gebunden. Sie üben ihre Tätigkeit in
voller Unabhängigkeit zum allgemeinen Wohl der Gemeinschaft aus .

Der Rat setzt mit qualifizierter Mehrheit die Vergütungen für die Mitglieder des Ausschusses
fest .

Artikel 259 (ex-Artikel 195 )

( 1 ) Zur Ernennung der Mitglieder des Ausschusses legt jeder Mitgliedstaat dem Rat eine
Liste vor, die doppelt so viele Kandidaten enthält, wie seinen Staatsangehörigen Sitze zuge
wiesen sind .

Die Zusammensetzung des Ausschusses muß der Notwendigkeit Rechnung tragen, den ver
schiedenen Gruppen des wirtschaftlichen und sozialen Lebens eine angemessene Vertretung zu
sichern .

(2 ) Der Rat hört die Kommission . Er kann die Meinung der maßgeblichen europäischen
Organisationen der verschiedenen Zweige des Wirtschafts- und Soziallebens einholen, die an
der Tätigkeit der Gemeinschaft interessiert sind .
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Artikel 260 (ex-Artikel 196 )

Der Ausschuß wählt aus seiner Mitte seinen Präsidenten und sein Präsidium auf zwei Jahre .

Er gibt sich eine Geschäftsordnung.

Der Ausschuß wird von seinem Präsidenten auf Antrag des Rates oder der Kommission einbe
rufen . Er kann auch von sich aus zusammentreten .

Artikel 261 (ex-Artikel 197 )

Der Ausschuß umfaßt fachliche Gruppen für die Hauptsachgebiete dieses Vertrags .

Die fachlichen Gruppen werden im Rahmen des allgemeinen Zuständigkeitsbereichs des Aus
schusses tätig. Sie können nicht unabhängig vom Ausschuß gehört werden .

Innerhalb des Ausschusses können ferner Unterausschüsse eingesetzt werden ; diese haben über
bestimmte Fragen oder auf bestimmten Gebieten Entwürfe von Stellungnahmen zur Beratung
im Ausschuß auszuarbeiten .

Die Geschäftsordnung bestimmt die Art und Weise der Zusammensetzung und regelt die Zu
ständigkeit der fachlichen Gruppen und Unterausschüsse .

Artikel 262 (ex-Artikel 198 )

Der Ausschuß muß vom Rat oder der Kommission in den in diesem Vertrag vorgesehenen
Fällen gehört werden . Er kann von diesen Organen in allen Fällen gehört werden, in denen
diese es für zweckmäßig erachten . Er kann von sich aus eine Stellungnahme in den Fällen
abgeben, in denen er dies für zweckmäßig erachtet .

Wenn der Rat oder die Kommission es für notwendig erachten, setzen sie dem Ausschuß für
die Vorlage seiner Stellungnahme eine Frist ; diese beträgt mindestens einen Monat, vom Ein
gang der Mitteilung beim Präsidenten des Ausschusses an gerechnet . Nach Ablauf der Frist
kann das Fehlen einer Stellungnahme unberücksichtigt bleiben .

Die Stellungnahmen des Ausschusses und der zuständigen fachlichen Gruppe sowie ein Bericht
über die Beratungen werden dem Rat und der Kommission übermittelt .

Der Ausschuß kann vom Europäischen Parlament gehört werden .

Kapitel 4

Der Ausschuß der Regionen

Artikel 263 (ex-Artikel 198 a)

Es wird ein beratender Ausschuß aus Vertretern der regionalen und lokalen Gebietskörper
schaften, nachstehend „Ausschuß der Regionen" genannt, errichtet.



10 . 11 . 97 DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften C 340/285

Die Zahl der Mitglieder des Ausschusses der Regionen wird wie folgt festgesetzt :

Belgien 12

Dänemark 9

Deutschland 24

Griechenland 12

Spanien 21

Frankreich 24

Irland 9

Italien 24

Luxemburg 6

Niederlande 12

Österreich 12

Portugal 12

Finnland 9

Schweden 12

Vereinigtes Königreich 24 .

Die Mitglieder des Ausschusses sowie eine gleiche Anzahl von Stellvertretern werden vom Rat
auf Vorschlag der jeweiligen Mitgliedstaaten durch einstimmigen Beschluß auf vier Jahre er
nannt. Wiederernennung ist zulässig. Ein Mitglied des Ausschusses darf nicht gleichzeitig Mit
glied des Europäischen Parlaments sein .

Die Mitglieder des Ausschusses sind an keine Weisungen gebunden. Sie üben ihre Tätigkeit in
voller Unabhängigkeit zum allgemeinen Wohl der Gemeinschaft aus .

Artikel 264 (ex-Artikel 198 b)

Der Ausschuß der Regionen wählt aus seiner Mitte seinen Präsidenten und sein Präsidium auf
zwei Jahre .

Er gibt sich eine Geschäftsordnung.

Der Ausschuß wird von seinem Präsidenten auf Antrag des Rates oder der Kommission einbe
rufen . Er kann auch von sich aus zusammentreten .

Artikel 265 (ex-Artikel 198 c)

Der Ausschuß der Regionen wird vom Rat oder von der Kommission in den in diesem Ver
trag vorgesehenen Fällen und in allen anderen Fällen gehört, in denen eines dieser beiden
Organe dies für zweckmäßig erachtet, insbesondere in Fällen, welche die grenzüberschrei
tende Zusammenarbeit betreffen .

Wenn der Rat oder die Kommission es für notwendig erachten, setzen sie dem Ausschuß für
die Vorlage seiner Stellungnahme eine Frist ; diese beträgt mindestens einen Monat, vom Ein
gang der diesbezüglichen Mitteilung beim Präsidenten des Ausschusses an gerechnet . Nach
Ablauf der Frist kann das Fehlen einer Stellungnahme unberücksichtigt bleiben .
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Wird der Wirtschafts- und Sozialausschuß nach Artikel 262 gehört, so wird der Ausschuß der
Regionen vom Rat oder von der Kommission über dieses Ersuchen um Stellungnahme unter
richtet . Der Ausschuß der Regionen kann, wenn er der Auffassung ist, daß spezifische regio
nale Interessen berührt werden, eine entsprechende Stellungnahme abgeben .

Der Ausschuß der Regionen kann vom Europäischen Parlament gehört werden .

Er kann, wenn er dies für zweckdienlich erachtet, von sich aus eine Stellungnahme abgeben.

Die Stellungnahme des Ausschusses sowie ein Bericht über die Beratungen werden dem Rat
und der Kommission übermittelt .

Kapitel 5

Die Europäische Investitionsbank

Artikel 266 (ex-Artikel 198 d )

Die Europäische Investitionsbank besitzt Rechtspersönlichkeit .

Mitglieder der Europäischen Investitionsbank sind die Mitgliedstaaten .

Die Satzung der Europäischen Investitionsbank ist diesem Vertrag als Protokoll beigefügt .

Artikel 267 (ex-Artikel 198 e)

Aufgabe der Europäischen Investitionsbank ist es , zu einer ausgewogenen und reibungslosen
Entwicklung des Gemeinsamen Marktes im Interesse der Gemeinschaft beizutragen ; hierbei
bedient sie sich des Kapitalmarkts sowie ihrer eigenen Mittel . In diesem Sinne erleichtert sie
ohne Verfolgung eines Erwerbszwecks durch Gewährung von Darlehen und Bürgschaften die
Finanzierung der nachstehend bezeichneten Vorhaben in allen Wirtschaftszweigen :

a ) Vorhaben zur Erschließung der weniger entwickelten Gebiete ;

b ) Vorhaben zur Modernisierung oder Umstellung von Unternehmen oder zur Schaffung
neuer Arbeitsmöglichkeiten, die sich aus der schrittweisen Errichtung des Gemeinsamen
Marktes ergeben und wegen ihres Umfangs oder ihrer Art mit den in den einzelnen Mit
gliedstaaten vorhandenen Mitteln nicht vollständig finanziert werden können ;

c ) Vorhaben von gemeinsamem Interesse für mehrere Mitgliedstaaten, die wegen ihres Um
fangs oder ihrer Art mit den in den einzelnen Mitgliedstaaten vorhandenen Mitteln nicht
vollständig finanziert werden können .

In Erfüllung ihrer Aufgabe erleichtert die Bank die Finanzierung von Investitionsprogrammen
in Verbindung mit der Unterstützung aus den Strukturfonds und anderen Finanzierungsinstru
menten der Gemeinschaft .
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TITEL II

FINANZVORSCHRIFTEN

Artikel 268 (ex-Artikel 199 )

Alle Einnahmen und Ausgaben der Gemeinschaft einschließlich derjenigen des Europäischen
Sozialfonds werden für jedes Haushaltsjahr veranschlagt und in den Haushaltsplan eingesetzt .

Die für die Organe anfallenden Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit den die Ge
meinsame Außen- und Sicherheitspolitik und die Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und
Inneres betreffenden Bestimmungen des Vertrags über die Europäische Union gehen zu Lasten
des Haushalts . Die aufgrund der Durchführung dieser Bestimmungen entstehenden operativen
Ausgaben können unter den in diesen Bestimmungen vorgesehenen Voraussetzungen dem
Haushalt angelastet werden .

Der Haushaltsplan ist in Einnahmen und Ausgaben auszugleichen .

Artikel 269 (ex-Artikel 201 )

Der Haushalt wird unbeschadet der sonstigen Einnahmen vollständig aus Eigenmitteln finan
ziert .

Der Rat legt auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des Europäischen Parla
ments einstimmig die Bestimmungen über das System der Eigenmittel der Gemeinschaft fest
und empfiehlt sie den Mitgliedstaaten zur Annahme gemäß ihren verfassungsrechtlichen Vor
schriften .

Artikel 270 (ex-Artikel 201 a)

Damit die Haushaltsdisziplin gewährleistet wird, unterbreitet die Kommission keine Vor
schläge für Rechtsakte der Gemeinschaft, ändert nicht ihre Vorschläge und erläßt keine
Durchführungsmaßnahme, die erhebliche Auswirkungen auf den Haushaltsplan haben könnte ,
ohne die Gewähr zu bieten, daß der betreffende Vorschlag bzw. die betreffende Maßnahme
im Rahmen der Eigenmittel der Gemeinschaft finanziert werden kann, die sich aufgrund der
vom Rat nach Artikel 269 festgelegten Bestimmungen ergeben .

Artikel 271 (ex-Artikel 202 )

Die in den Haushaltsplan eingesetzten Ausgaben werden für ein Haushaltsjahr bewilligt , so
weit die gemäß Artikel 279 festgelegte Haushaltsordnung nicht etwas anderes bestimmt.

Nach Maßgabe der aufgrund des Artikels 279 erlassenen Vorschriften dürfen die nicht für
Personalausgaben vorgesehenen Mittel, die bis zum Ende der Durchführungszeit eines Haus
haltsplans nicht verbraucht worden sind , lediglich auf das nächste Haushaltsjahr übertragen
werden .



C 340/288 DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 10 . 11 . 97

Die vorgesehenen Mittel werden nach Kapiteln gegliedert , in denen die Ausgaben nach Art
oder Bestimmung zusammengefaßt sind ; soweit erforderlich, werden die Kapitel nach der ge
mäß Artikel 279 festgelegten Haushaltsordnung unterteilt .

Die Ausgaben des Europäischen Parlaments , des Rates , der Kommission und des Gerichts
hofes werden unbeschadet einer besonderen Regelung für bestimmte gemeinsame Ausgaben in
gesonderten Teilen des Haushaltsplans aufgeführt .

Artikel 272 (ex-Artikel 203 )

( 1 ) Das Haushaltsjahr beginnt am 1 . Januar und endet am 31 . Dezember .

( 2 ) Jedes Organ der Gemeinschaft stellt vor dem 1 . Juli einen Haushaltsvoranschlag für
seine Ausgaben auf. Die Kommission faßt diese Voranschläge in einem Vorentwurf für den
Haushaltsplan zusammen. Sie fügt eine Stellungnahme bei , die abweichende Voranschläge
enthalten kann .

Dieser Vorentwurf umfaßt den Ansatz der Einnahmen und den Ansatz der Ausgaben.

( 3 ) Die Kommission legt dem Rat den Vorentwurf des Haushaltsplans spätestens am
1 . September des Jahres vor, das dem entsprechenden Haushaltsjahr vorausgeht .

Der Rat setzt sich mit der Kommission und gegebenenfalls den anderen beteiligten Organen
ins Benehmen, wenn er von dem Vorentwurf abweichen will .

Der Rat stellt den Entwurf des Haushaltsplans mit qualifizierter Mehrheit auf und leitet ihn
dem Europäischen Parlament zu .

(4 ) Der Entwurf des Haushaltsplans ist dem Europäischen Parlament spätestens am 5 . Ok
tober des Jahres vorzulegen, das dem entsprechenden Haushaltsjahr vorausgeht .

Das Europäische Parlament ist berechtigt, den Entwurf des Haushaltsplans mit der Mehrheit
der Stimmen seiner Mitglieder abzuändern und mit der absoluten Mehrheit der abgegebenen
Stimmen dem Rat Änderungen dieses Entwurfs in bezug auf die Ausgaben vorzuschlagen, die
sich zwingend aus dem Vertrag oder den aufgrund des Vertrags erlassenen Rechtsakten er
geben .

Hat das Europäische Parlament binnen fünfundvierzig Tagen nach Vorlage des Entwurfs des
Haushaltsplans seine Zustimmung erteilt, so ist der Haushaltsplan endgültig festgestellt . Hat es
innerhalb dieser Frist den Entwurf des Haushaltsplans weder abgeändert noch Änderungen
dazu vorgeschlagen, so gilt der Haushaltsplan als endgültig festgestellt .

Hat das Europäische Parlament innerhalb dieser Frist Abänderungen vorgenommen oder
Änderungen vorgeschlagen, so wird der Entwurf des Haushaltsplans mit den entsprechenden
Abänderungen oder Änderungsvorschlägen dem Rat zugeleitet .
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( 5 ) Nachdem der Rat über den Entwurf des Haushaltsplans mit der Kommission und ge
gebenenfalls mit den anderen beteiligten Organen beraten hat, beschließt er unter folgenden
Bedingungen :

a ) Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit jede der vom Europäischen Parlament vorgenom
menen Abänderungen ändern ;

b ) hinsichtlich der Anderungsvorschläge :

— Führt eine vom Europäischen Parlament vorgeschlagene Änderung nicht zu einer Erhö
hung des Gesamtbetrags der Ausgaben eines Organs, und zwar insbesondere deswegen,
weil die daraus erwachsende Erhöhung der Ausgaben ausdrücklich durch eine oder
mehrere vorgeschlagene Änderungen ausgeglichen wird, die eine entsprechende Sen
kung der Ausgaben bewirken, so kann der Rat diesen Änderungsvorschlag mit qualifi
zierter Mehrheit ablehnen. Ergeht kein Ablehnungsbeschluß, so ist der Änderungsvor
schlag angenommen ;

— führt eine vom Europäischen Parlament vorgeschlagene Änderung zu einer Erhöhung
des Gesamtbetrags der Ausgaben eines Organs, so kann der Rat mit qualifizierter
Mehrheit diesen Änderungsvorschlag annehmen . Ergeht kein Annahmebeschluß, so ist
der Änderungsvorschlag abgelehnt ;

— hat der Rat nach einem der beiden vorstehenden Unterabsätze einen Änderungsvor
schlag abgelehnt, so kann er mit qualifizierter Mehrheit entweder den im Entwurf des
Haushaltsplans stehenden Betrag beibehalten oder einen anderen Betrag festsetzen .

Der Entwurf des Haushaltsplans wird nach Maßgabe der vom Rat angenommenen Ände
rungsvorschläge geändert .

Hat der Rat binnen fünfzehn Tagen nach Vorlage des Entwurfs des Haushaltsplans keine der
vom Europäischen Parlament vorgenommenen Abänderungen geändert und sind die Ände
rungsvorschläge des Europäischen Parlaments angenommen worden, so gilt der Haushaltsplan
als endgültig festgestellt . Der Rat teilt dem Europäischen Parlament mit, daß er keine der
Abänderungen geändert hat und daß die Änderungsvorschläge angenommen worden sind .

Hat der Rat innerhalb dieser Frist eine oder mehrere der vom Europäischen Parlament vorge
nommenen Abänderungen geändert oder sind die Änderungsvorschläge des Europäischen Par
laments abgelehnt oder geändert worden, so wird der geänderte Entwurf des Haushaltsplans
erneut dem Europäischen Parlament zugeleitet . Der Rat legt dem Europäischen Parlament das
Ergebnis seiner Beratung dar .

( 6 ) Das Europäische Parlament, das über das Ergebnis der Behandlung seiner Änderungs
vorschläge unterrichtet ist, kann binnen fünfzehn Tagen nach Vorlage des Entwurfs des
Haushaltsplans mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder und mit drei Fünfteln der
abgegebenen Stimmen die vom Rat an den Abänderungen des Europäischen Parlaments vor
genommenen Änderungen ändern oder ablehnen und stellt demzufolge den Haushaltsplan
fest . Hat das Europäische Parlament innerhalb dieser Frist keinen Beschluß gefaßt, so gilt der
Haushaltsplan als endgültig festgestellt .

(7 ) Nach Abschluß des Verfahrens dieses Artikels stellt der Präsident des Europäischen
Parlaments fest, daß der Haushaltsplan endgültig festgestellt ist .
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( 8 ) Das Europäische Parlament kann jedoch mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglie
der und mit zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen aus wichtigen Gründen den Entwurf des
Haushaltsplans ablehnen und die Vorlage eines neuen Entwurfs verlangen.

(9 ) Für alle Ausgaben, die sich nicht zwingend aus dem Vertrag oder den aufgrund des
Vertrags erlassenen Rechtsakten ergeben, wird jedes Jahr ein Höchstsatz festgelegt, um den
die gleichartigen Ausgaben des laufenden Haushaltsjahres erhöht werden können .

Die Kommission stellt nach Anhörung des Ausschusses für Wirtschaftspolitik diesen Höchst
satz fest, der sich aus

— der Entwicklung des in Volumen ausgedrückten Bruttosozialprodukts in der Gemein
schaft,

— der durchschnittlichen Veränderung der Haushaltspläne der Mitgliedstaaten

und

— der Entwicklung der Lebenshaltungskosten während des letzten Haushaltsjahres

ergibt .

Der Höchstsatz wird vor dem 1 . Mai allen Organen der Gemeinschaft mitgeteilt . Diese haben
ihn bei dem Haushaltsverfahren vorbehaltlich der Vorschriften der Unterabsätze 4 und 5 ein
zuhalten .

Liegt bei den Ausgaben, die sich nicht zwingend aus dem Vertrag oder den aufgrund des
Vertrags erlassenen Rechtsakten ergeben, der Erhöhungssatz, der aus dem vom Rat aufgestell
ten Entwurf des Haushaltsplans hervorgeht, über der Hälfte des Höchstsatzes, so kann das
Europäische Parlament in Ausübung seines Abänderungsrechts den Gesamtbetrag dieser Aus
gaben noch bis zur Hälfte des Höchstsatzes erhöhen .

Ist das Europäische Parlament, der Rat oder die Kommission der Ansicht, daß die Tätigkeiten
der Gemeinschaften eine Überschreitung des nach dem Verfahren dieses Absatzes aufgestell
ten Satzes erforderlich machen, so kann in Ubereinstimmung zwischen dem Rat und dem
Europäischen Parlament ein neuer Satz festgelegt werden ; der Rat entscheidet mit qualifizier
ter Mehrheit, das Europäische Parlament mit der Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder und
mit drei Fünfteln der abgegebenen Stimmen.

( 10 ) Jedes Organ übt die ihm durch diesen Artikel übertragenen Befugnisse unter Beach
tung der Vorschriften des Vertrags und der aufgrund des Vertrags erlassenen Rechtsakte aus,
namentlich der Vorschriften, die die eigenen Mittel der Gemeinschaften und den Ausgleich
von Einnahmen und Ausgaben betreffen .

Artikel 273 (ex-Artikel 204)

Ist zu Beginn eines Haushaltsjahres der Haushaltsplan noch nicht verabschiedet, so können
nach der gemäß Artikel 279 festgelegten Haushaltsordnung für jedes Kapitel oder jede son
stige Untergliederung monatliche Ausgaben bis zur Höhe eines Zwölftels der im abgelaufenen
Haushaltsplan bereitgestellten Mittel vorgenommen werden ; die Kommission darf jedoch
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monatlich höchstens über ein Zwölftel der Mittel verfügen, die in dem in Vorbereitung befind
lichen Entwurf des Haushaltsplans vorgesehen sind .

Der Rat kann mit qualifizierter Mehrheit unter Beachtung der sonstigen Bestimmungen des
Absatzes 1 Ausgaben genehmigen, die über dieses Zwölftel hinausgehen.

Betrifft dieser Beschluß Ausgaben, die sich nicht zwingend aus dem Vertrag oder den auf
grund des Vertrags erlassenen Rechtsakten ergeben, so leitet der Rat ihn unverzüglich dem
Europäischen Parlament zu ; das Europäische Parlament kann binnen dreißig Tagen mit der
Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder und mit drei Fünfteln der abgegebenen Stimmen
einen abweichenden Beschluß über diese Ausgaben hinsichtlich des Teils fassen, der über das
in Absatz 1 genannte Zwölftel hinausgeht . Dieser Teil des Ratsbeschlusses ist bis zu einer
Entscheidung des Europäischen Parlaments ausgesetzt . Hat das Europäische Parlament nicht
innerhalb der genannten Frist anders als der Rat entschieden, so gilt der Beschluß des Rates
als endgültig erlassen .

In den Beschlüssen der Absätze 2 und 3 werden die zur Durchführung dieses Artikels erfor
derlichen Maßnahmen betreffend die Mittel vorgesehen.

Artikel 274 (ex-Artikel 205 )

Die Kommission führt den Haushaltsplan gemäß der nach Artikel 279 festgelegten Haushalts
ordnung in eigener Verantwortung und im Rahmen der zugewiesenen Mittel entsprechend
dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung aus . Die Mitgliedstaaten arbeiten
mit der Kommission zusammen, um sicherzustellen, daß die Mittel nach dem Grundsatz der
Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung verwendet werden .

Die Beteiligung der einzelnen Organe bei der Vornahme ihrer Ausgaben wird in der Haus
haltsordnung im einzelnen geregelt .

Die Kommission kann nach der gemäß Artikel 279 festgelegten Haushaltsordnung Mittel von
Kapitel zu Kapitel oder von Untergliederung zu Untergliederung übertragen .

Artikel 275 (ex-Artikel 205 a)

Die Kommission legt dem Rat und dem Europäischen Parlament jährlich die Rechnung des
abgelaufenen Haushaltsjahres für die Rechnungsvorgänge des Haushaltsplans vor. Sie über
mittelt ihnen ferner eine Ubersicht über das Vermögen und die Schulden der Gemeinschaft .

Artikel 276 (ex-Artikel 206 )

( 1 ) Auf Empfehlung des Rates , der mit qualifizierter Mehrheit beschließt, erteilt das Euro
päische Parlament der Kommission Entlastung zur Ausführung des Haushaltsplans . Zu diesem
Zweck prüft es nach dem Rat die in Artikel 275 genannte Rechnung und Ubersicht sowie den
Jahresbericht des Rechnungshofs zusammen mit den Antworten der kontrollierten Organe auf
dessen Bemerkungen, die in Artikel 248 Absatz 1 Unterabsatz 2 genannte Zuverlässigkeitser
klärung und die einschlägigen Sonderberichte des Rechnungshofs .
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(2 ) Das Europäische Parlament kann vor der Entlastung der Kommission sowie auch zu
anderen Zwecken im Zusammenhang mit der Ausübung ihrer Haushaltsbefugnisse die Kom
mission auffordern, Auskunft über die Vornahme der Ausgaben oder die Arbeitsweise der
Finanzkontrollsysteme zu erteilen . Die Kommission legt dem Europäischen Parlament auf des
sen Ersuchen alle notwendigen Informationen vor.

( 3 ) Die Kommission trifft alle zweckdienlichen Maßnahmen, um den Bemerkungen in den
Entlastungsbeschlüssen und anderen Bemerkungen des Europäischen Parlaments zur Vor
nahme der Ausgaben sowie den Erläuterungen, die den Entlastungsempfehlungen des Rates
beigefügt sind, nachzukommen .

Auf Ersuchen des Europäischen Parlaments oder des Rates erstattet die Kommission Bericht
über die Maßnahmen, die aufgrund dieser Bemerkungen und Erläuterungen getroffen
wurden, insbesondere über die Weisungen, die den für die Ausführung des Haushaltsplans
zuständigen Dienststellen erteilt worden sind . Diese Berichte sind auch dem Rechnungshof
zuzuleiten .

Artikel 277 (ex-Artikel 207)

Der Haushaltsplan wird in der Rechnungseinheit aufgestellt, die in der gemäß Artikel 279
festgelegten Haushaltsordnung bestimmt wird .

Artikel 278 (ex-Artikel 208 )

Die Kommission kann vorbehaltlich der Unterrichtung der zuständigen Behörden der betref
fenden Mitgliedstaaten ihre Guthaben in der Währung eines dieser Staaten in die Währung
eines anderen Mitgliedstaats transferieren, soweit dies erforderlich ist, um diese Guthaben für
die in diesem Vertrag vorgesehenen Zwecke zu verwenden . Besitzt die Kommission verfügbare
oder flüssige Guthaben in der benötigten Währung, so vermeidet sie soweit möglich derartige
Transferierungen .

Die Kommission verkehrt mit jedem Mitgliedstaat über die von diesem bezeichnete Behörde .
Bei der Durchführung ihrer Finanzgeschäfte nimmt sie die Notenbank des betreffenden Mit
gliedstaats oder ein anderes von diesem genehmigtes Finanzinstitut in Anspruch.

Artikel 279 (ex-Artikel 209)

Der Rat legt einstimmig auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung des Europäischen
Parlaments und Stellungnahme des Rechnungshofes folgendes fest :

a ) die Haushaltsordnung, in der insbesondere die Aufstellung und Ausführung des Haushalts
plans sowie die Rechnungslegung und Rechnungsprüfung im einzelnen geregelt werden ;

b ) die Einzelheiten und das Verfahren, nach denen die Haushaltseinnahmen, die in der Rege
lung über die Eigenmittel der Gemeinschaften vorgesehen sind, der Kommission zur Verfü
gung gestellt werden, sowie die Maßnahmen, die zu treffen sind, um gegebenenfalls die
erforderlichen Kassenmittel bereitzustellen ;

c ) die Vorschriften über die Verantwortung der Finanzkontrolleure, der anweisungsbefugten
Personen und der Rechnungsführer sowie die entsprechenden Kontrollmaßnahmen.



10 . 11 . 97 DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften C 340/293

Artikel 280 (ex-Artikel 209 a)

( 1 ) Die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten bekämpfen Betrügereien und sonstige gegen
die finanziellen Interessen der Gemeinschaft gerichtete rechtswidrige Handlungen mit Maß
nahmen nach diesem Artikel, die abschreckend sind und in den Mitgliedstaaten einen effekti
ven Schutz bewirken .

( 2 ) Zur Bekämpfung von Betrügereien, die sich gegen die finanziellen Interessen der Ge
meinschaft richten, ergreifen die Mitgliedstaaten die gleichen Maßnahmen, die sie auch zur
Bekämpfung von Betrügereien ergreifen, die sich gegen ihre eigenen finanziellen Interessen
richten .

( 3 ) Die Mitgliedstaaten koordinieren unbeschadet der sonstigen Vertragsbestimmungen ihre
Tätigkeit zum Schutz der finanziellen Interessen der Gemeinschaft vor Betrügereien . Sie sor
gen zu diesem Zweck zusammen mit der Kommission für eine enge, regelmäßige Zusammen
arbeit zwischen den zuständigen Behörden .

( 4 ) Zur Gewährleistung eines effektiven und gleichwertigen Schutzes in den Mitgliedstaa
ten beschließt der Rat gemäß dem Verfahren des Artikels 251 nach Anhörung des Rechnungs
hofs die erforderlichen Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Betrügereien, die
sich gegen die finanziellen Interessen der Gemeinschaft richten . Die Anwendung des Straf
rechts der Mitgliedstaaten und ihre Strafrechtspflege bleiben von diesen Maßnahmen unbe
rührt .

( 5 ) Die Kommission legt in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten dem Europäischen
Parlament und dem Rat jährlich einen Bericht über die Maßnahmen vor, die zur Durchfüh
rung dieses Artikels getroffen wurden.

SECHSTER TEIL

ALLGEMEINE UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 281 (ex-Artikel 210 )

Die Gemeinschaft besitzt Rechtspersönlichkeit .

Artikel 282 (ex-Artikel 211 )

Die Gemeinschaft besitzt in jedem Mitgliedstaat die weitestgehende Rechts- und Geschäfts
fähigkeit , die juristischen Personen nach dessen Rechtsvorschriften zuerkannt ist ; sie kann
insbesondere bewegliches und unbewegliches Vermögen erwerben und veräußern sowie vor
Gericht stehen . Zu diesem Zweck wird sie von der Kommission vertreten .

Artikel 283 (ex-Artikel 212)

Der Rat erläßt auf Vorschlag der Kommission und nach Anhörung der anderen beteiligten
Organe mit qualifizierter Mehrheit das Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften
und die Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten dieser Gemeinschaften .
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Artikel 284 (ex-Artikel 213 )

Zur Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben kann die Kommission alle erforderlichen Aus
künfte einholen und alle erforderlichen Nachprüfungen vornehmen ; der Rahmen und die
nähere Maßgabe hierfür werden vom Rat gemäß den Bestimmungen dieses Vertrags fest
gelegt .

Artikel 285 (ex-Artikel 213 a)

( 1 ) Unbeschadet des Artikels 5 des Protokolls über die Satzung des Europäischen Systems
der Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank beschließt der Rat gemäß dem Verfah
ren des Artikels 251 Maßnahmen für die Erstellung von Statistiken, wenn dies für die Durch
führung der Tätigkeiten der Gemeinschaft erforderlich ist .

(2 ) Die Erstellung der Gemeinschaftsstatistiken erfolgt unter Wahrung der Unparteilichkeit,
der Zuverlässigkeit, der Objektivität , der wissenschaftlichen Unabhängigkeit, der Kostenwirk
samkeit und der statistischen Geheimhaltung ; der Wirtschaft dürfen dadurch keine übermäßi
gen Belastungen entstehen .

Artikel 286 (ex-Artikel 213 b)

( 1 ) Ab 1 . Januar 1999 finden die Rechtsakte der Gemeinschaft über den Schutz natürlicher
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und dem freien Verkehr solcher Da
ten auf die durch diesen Vertrag oder auf der Grundlage dieses Vertrags errichteten Organe
und Einrichtungen der Gemeinschaft Anwendung.

( 2 ) Vor dem in Absatz 1 genannten Zeitpunkt beschließt der Rat gemäß dem Verfahren des
Artikels 251 die Errichtung einer unabhängigen Kontrollinstanz, die für die Überwachung der
Anwendung solcher Rechtsakte der Gemeinschaft auf die Organe und Einrichtungen der Ge
meinschaft verantwortlich ist, und erläßt erforderlichenfalls andere einschlägige Bestimmun
gen .

Artikel 287 (ex-Artikel 214)

Die Mitglieder der Organe der Gemeinschaft, die Mitglieder der Ausschüsse sowie die Beam
ten und sonstigen Bediensteten der Gemeinschaft sind verpflichtet, auch nach Beendigung
ihrer Amtstätigkeit Auskünfte , die ihrem Wesen nach unter das Berufsgeheimnis fallen , nicht
preiszugeben ; dies gilt insbesondere für Auskünfte über Unternehmen sowie deren Geschäfts
beziehungen oder Kostenelemente .

Artikel 288 (ex-Artikel 215 )

Die vertragliche Haftung der Gemeinschaft bestimmt sich nach dem Recht, das auf den be
treffenden Vertrag anzuwenden ist .

Im Bereich der außervertraglichen Haftung ersetzt die Gemeinschaft den durch ihre Organe
oder Bediensteten in Ausübung ihrer Amtstätigkeit verursachten Schaden nach den allgemei
nen Rechtsgrundsätzen, die den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten gemeinsam sind .
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Absatz 2 gilt in gleicher Weise für den durch die EZB oder ihre Bediensteten in Ausübung
ihrer Amtstätigkeit verursachten Schaden.

Die persönliche Haftung der Bediensteten gegenüber der Gemeinschaft bestimmt sich nach
den Vorschriften ihres Statuts oder der für sie geltenden Beschäftigungsbedingungen.

Artikel 289 (ex-Artikel 216 )

Der Sitz der Organe der Gemeinschaft wird im Einvernehmen zwischen den Regierungen der
Mitgliedstaaten bestimmt.

Artikel 290 (ex-Artikel 217 )

Die Regelung der Sprachenfrage für die Organe der Gemeinschaft wird unbeschadet der Ver
fahrensordnung des Gerichtshofes vom Rat einstimmig getroffen .

Artikel 291 (ex-Artikel 218 )

Die Gemeinschaft genießt im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten die zur Erfüllung ihrer Auf
gabe erforderlichen Vorrechte und Befreiungen nach Maßgabe des Protokolls vom 8 . April
1965 über die Vorrechte und Befreiungen der Europäischen Gemeinschaften . Dasselbe gilt für
die Europäische Zentralbank, das Europäische Währungsinstitut und die Europäische Investi
tionsbank.

Artikel 292 (ex-Artikel 219)

Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, Streitigkeiten über die Auslegung oder Anwendung die
ses Vertrags nicht anders als hierin vorgesehen zu regeln .

Artikel 293 (ex-Artikel 220 )

Soweit erforderlich, leiten die Mitgliedstaaten untereinander Verhandlungen ein, um zugun
sten ihrer Staatsangehörigen folgendes sicherzustellen :

— den Schutz der Personen sowie den Genuß und den Schutz der Rechte zu den Bedingun
gen, die jeder Staat seinen eigenen Angehörigen einräumt,

— die Beseitigung der Doppelbesteuerung innerhalb der Gemeinschaft,

— die gegenseitige Anerkennung der Gesellschaften im Sinne des Artikels 48 Absatz 2 , die
Beibehaltung der Rechtspersönlichkeit bei Verlegung des Sitzes von einem Staat in einen
anderen und die Möglichkeit der Verschmelzung von Gesellschaften, die den Rechtsvor
schriften verschiedener Mitgliedstaaten unterstehen,

— die Vereinfachung der Förmlichkeiten für die gegenseitige Anerkennung und Vollstrek
kung richterlicher Entscheidungen und Schiedssprüche .
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Artikel 294 (ex-Artikel 221 )

Unbeschadet der sonstigen Bestimmungen dieses Vertrags stellen die Mitgliedstaaten die
Staatsangehörigen der anderen Mitgliedstaaten hinsichtlich ihrer Beteiligung am Kapital von
Gesellschaften im Sinne des Artikels 48 den eigenen Staatsangehörigen gleich .

Artikel 295 (ex-Artikel 222 )

Dieser Vertrag läßt die Eigentumsordnung in den verschiedenen Mitgliedstaaten unberührt .

Artikel 296 (ex-Artikel 223 )

( 1 ) Die Vorschriften dieses Vertrags stehen folgenden Bestimmungen nicht entgegen :

a ) Ein Mitgliedstaat ist nicht verpflichtet, Auskünfte zu erteilen, deren Preisgabe seines Er
achtens seinen wesentlichen Sicherheitsinteressen widerspricht ;

b ) jeder Mitgliedstaat kann die Maßnahmen ergreifen , die seines Erachtens für die Wahrung
seiner wesentlichen Sicherheitsinteressen erforderlich sind, soweit sie die Erzeugung von
Waffen, Munition und Kriegsmaterial oder den Handel damit betreffen ; diese Maßnahmen
dürfen auf dem Gemeinsamen Markt die Wettbewerbsbedingungen hinsichtlich der nicht
eigens für militärische Zwecke bestimmten Waren nicht beeinträchtigen .

(2 ) Der Rat kann die von ihm am 15 . April 1958 festgelegte Liste der Waren, auf die
Absatz 1 Buchstabe b Anwendung findet, einstimmig auf Vorschlag der Kommission ändern .

Artikel 297 (ex-Artikel 224 )

Die Mitgliedstaaten setzen sich miteinander ins Benehmen, um durch gemeinsames Vorgehen
zu verhindern, daß das Funktionieren des Gemeinsamen Marktes durch Maßnahmen beein
trächtigt wird, die ein Mitgliedstaat bei einer schwerwiegenden innerstaatlichen Störung der
öffentlichen Ordnung, im Kriegsfall , bei einer ernsten, eine Kriegsgefahr darstellenden inter
nationalen Spannung oder in Erfüllung der Verpflichtungen trifft, die er im Hinblick auf die
Aufrechterhaltung des Friedens und der internationalen Sicherheit übernommen hat.

Artikel 298 (ex-Artikel 225 )

Werden auf dem Gemeinsamen Markt die Wettbewerbsbedingungen durch Maßnahmen auf
grund der Artikel 296 und 297 verfälscht, so prüft die Kommission gemeinsam mit dem betei
ligten Staat, wie diese Maßnahmen den Vorschriften dieses Vertrags angepaßt werden
können .

In Abweichung von dem in den Artikeln 226 und 227 vorgesehenen Verfahren kann die Kom
mission oder ein Mitgliedstaat den Gerichtshof unmittelbar anrufen, wenn die Kommission
oder der Staat der Auffassung ist, daß ein anderer Mitgliedstaat die in den Artikeln 296 und
297 vorgesehenen Befugnisse mißbraucht . Der Gerichtshof entscheidet unter Ausschluß der
Öffentlichkeit .
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Artikel 299 (ex-Artikel 227 )

( 1 ) Dieser Vertrag gilt für das Königreich Belgien, das Königreich Dänemark, die Bundes
republik Deutschland, die Griechische Republik, das Königreich Spanien, die Französische
Republik, Irland, die Italienische Republik, das Großherzogtum Luxemburg, das Königreich
der Niederlande, die Republik Osterreich, die Portugiesische Republik, die Republik Finnland,
das Königreich Schweden und das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland .

( 2 ) Dieser Vertrag gilt für die französischen überseeischen Departements, die Azoren,
Madeira und die Kanarischen Inseln .

Unter Berücksichtigung der strukturbedingten sozialen und wirtschaftlichen Lage der franzö
sischen überseeischen Departements , der Azoren, Madeiras und der Kanarischen Inseln, die
durch die Faktoren Abgelegenheit, Insellage , geringe Größe, schwierige Relief- und Klimabe
dingungen und wirtschaftliche Abhängigkeit von einigen wenigen Erzeugnissen erschwert
wird , die als ständige Gegebenheiten und durch ihr Zusammenwirken die Entwicklung schwer
beeinträchtigen, beschließt der Rat jedoch auf Vorschlag der Kommission nach Anhörung des
Europäischen Parlaments mit qualifizierter Mehrheit spezifische Maßnahmen, die insbeson
dere darauf abzielen, die Bedingungen für die Anwendung dieses Vertrags auf die genannten
Gebiete , einschließlich gemeinsamer Politiken, festzulegen .

Bei Beschlüssen über die in Unterabsatz 2 genannten entsprechenden Maßnahmen berücksich
tigt der Rat Bereiche wie Zoll - und Handelspolitik, Steuerpolitik, Freizonen, Agrar- und
Fischereipolitik, die Bedingungen für die Versorgung mit Rohstoffen und grundlegenden
Verbrauchsgütern, staatliche Beihilfen sowie die Bedingungen für den Zugang zu den Struk
turfonds und zu den horizontalen Gemeinschaftsprogrammen .

Der Rat beschließt die in Unterabsatz 2 genannten Maßnahmen unter Berücksichtigung der
besonderen Merkmale und Zwänge der Gebiete in äußerster Randlage, ohne dabei die Integri
tät und Kohärenz der gemeinschaftlichen Rechtsordnung, die auch den Binnenmarkt und die
gemeinsamen Politiken umfaßt, auszuhöhlen .

( 3 ) Für die in Anhang II zu diesem Vertrag aufgeführten überseeischen Länder und
Hoheitsgebiete gilt das besondere Assoziierungssystem, das im Vierten Teil dieses Vertrags
festgelegt ist .

Dieser Vertrag findet keine Anwendung auf die überseeischen Länder und Hoheitsgebiete , die
besondere Beziehungen zum Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland unter
halten und die in dem genannten Anhang nicht aufgeführt sind .

(4 ) Dieser Vertrag findet auf die europäischen Hoheitsgebiete Anwendung, deren auswär
tige Beziehungen ein Mitgliedstaat wahrnimmt.

( 5 ) Dieser Vertrag findet entsprechend den Bestimmungen des Protokolls Nr. 2 zur Akte
über die Bedingungen des Beitritts der Republik Osterreich, der Republik Finnland und des
Königreichs Schweden auf die Alandinseln Anwendung.
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(6 ) Abweichend von den vorstehenden Absätzen gilt :

a ) Dieser Vertrag findet auf die Färöer keine Anwendung.

b ) Dieser Vertrag findet auf die Hoheitszonen des Vereinigten Königreichs Großbritannien
und Nordirland auf Zypern keine Anwendung.

c ) Dieser Vertrag findet auf die Kanalinseln und die Insel Man nur insoweit Anwendung, als
dies erforderlich ist, um die Anwendung der Regelung sicherzustellen, die in dem am
22 . Januar 1972 unterzeichneten Vertrag über den Beitritt neuer Mitgliedstaaten zur Euro
päischen Wirtschaftsgemeinschaft und zur Europäischen Atomgemeinschaft für diese Inseln
vorgesehen ist.

Artikel 300 (ex-Artikel 228 )

( 1 ) Soweit dieser Vertrag den Abschluß von Abkommen zwischen der Gemeinschaft und
einem oder mehreren Staaten oder internationalen Organisationen vorsieht, legt die Kommis
sion dem Rat Empfehlungen vor ; dieser ermächtigt die Kommission zur Einleitung der erfor
derlichen Verhandlungen. Die Kommission führt diese Verhandlungen im Benehmen mit den
zu ihrer Unterstützung vom Rat bestellten besonderen Ausschüssen nach Maßgabe der Richt
linie , die ihr der Rat erteilen kann .

Bei der Ausübung der ihm in diesem Absatz übertragenen Zuständigkeiten beschließt der Rat
mit qualifizierter Mehrheit, außer in den Fällen des Absatzes 2 Unterabsatz 1 , in denen er
einstimmig beschließt .

(2 ) Vorbehaltlich der Zuständigkeiten, welche die Kommission auf diesem Gebiet besitzt,
werden die Unterzeichnung, mit der ein Beschluß über die vorläufige Anwendung vor dem
Inkrafttreten einhergehen kann, sowie der Abschluß der Abkommen vom Rat mit qualifizierter
Mehrheit auf Vorschlag der Kommission beschlossen . Der Rat beschließt einstimmig, wenn
das Abkommen einen Bereich betrifft, in dem für die Annahme interner Vorschriften Einstim
migkeit vorgesehen ist, sowie im Fall der in Artikel 310 genannten Abkommen .

Abweichend von Absatz 3 gelten diese Verfahren auch für Beschlüsse zur Aussetzung der
Anwendung eines Abkommens oder zur Festlegung von Standpunkten, die im Namen der
Gemeinschaft in einem durch ein Abkommen nach Artikel 310 eingesetzten Gremium zu ver
treten sind, sobald dieses Gremium rechtswirksame Beschlüsse — mit Ausnahme von Beschlüs
sen zur Ergänzung oder Änderung des institutionellen Rahmens des betreffenden Abkommens
— zu fassen hat .

Das Europäische Parlament wird über alle nach diesem Absatz gefaßten Beschlüsse über die
vorläufige Anwendung oder die Aussetzung eines Abkommens oder Festlegung des Stand
punkts , den die Gemeinschaft in einem durch ein Abkommen nach Artikel 310 eingesetzten
Gremium vertritt, unverzüglich und umfassend unterrichtet .

(3 ) Mit Ausnahme der Abkommen im Sinne des Artikels 133 Absatz 3 schließt der Rat die
Abkommen nach Anhörung des Europäischen Parlaments , und zwar auch in den Fällen, in
denen das Abkommen einen Bereich betrifft, bei dem für die Annahme interner Vorschriften
das Verfahren des Artikels 251 oder des Artikels 252 anzuwenden ist. Das Europäische Paria
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ment gibt seine Stellungnahme innerhalb einer Frist ab , die der Rat entsprechend der Dring
lichkeit festlegen kann . Ergeht innerhalb dieser Frist keine Stellungnahme, so kann der Rat
einen Beschluß fassen .

Abweichend von Unterabsatz 1 bedarf der Abschluß von Abkommen im Sinne des Artikels 310
sowie sonstiger Abkommen, die durch Einführung von Zusammenarbeitsverfahren einen be
sonderen institutionellen Rahmen schaffen , von Abkommen mit erheblichen finanziellen Fol
gen für die Gemeinschaft und von Abkommen, die eine Änderung eines nach dem Verfahren
des Artikels 251 angenommenen Rechtsakts bedingen, der Zustimmung des Europäischen Par
laments .

Der Rat und das Europäische Parlament können in dringenden Fällen eine Frist für die Zu
stimmung vereinbaren .

(4 ) Abweichend von Absatz 2 kann der Rat die Kommission bei Abschluß eines Abkom
mens ermächtigen, Änderungen, die nach jenem Abkommen im Weg eines vereinfachten Ver
fahrens oder durch ein durch das Abkommen geschaffenes Organ anzunehmen sind, im
Namen der Gemeinschaft zu billigen ; der Rat kann diese Ermächtigung gegebenenfalls mit
besonderen Bedingungen verbinden .

( 5 ) Beabsichtigt der Rat, ein Abkommen zu schließen, das Änderungen dieses Vertrags be
dingt, so sind diese Änderungen zuvor nach dem Verfahren des Artikels 48 des Vertrags über
die Europäische Union anzunehmen.

(6 ) Der Rat, die Kommission oder ein Mitgliedstaat kann ein Gutachten des Gerichtshofes
über die Vereinbarkeit eines geplanten Abkommens mit diesem Vertrag einholen . Ist dieses
Gutachten ablehnend, so kann das Abkommen nur nach Maßgabe des Artikels 48 des Ver
trags über die Europäische Union in Kraft treten .

(7 ) Die nach Maßgabe dieses Artikels geschlossenen Abkommen sind für die Organe der
Gemeinschaft und für die Mitgliedstaaten verbindlich .

Artikel 301 (ex-Artikel 228 a)

Ist in gemeinsamen Standpunkten oder gemeinsamen Aktionen, die nach den Bestimmungen
des Vertrags über die Europäische Union betreffend die Gemeinsame Außen- und Sicherheits
politik angenommen worden sind , ein Tätigwerden der Gemeinschaft vorgesehen, um die
Wirtschaftsbeziehungen zu einem oder mehreren dritten Ländern auszusetzen, einzuschränken
oder vollständig einzustellen, so trifft der Rat die erforderlichen Sofortmaßnahmen ; der Rat
beschließt auf Vorschlag der Kommission mit qualifizierter Mehrheit.

Artikel 302 (ex-Artikel 229 )

Die Kommission unterhält alle zweckdienlichen Beziehungen zu den Organen der Vereinten
Nationen und ihrer Fachorganisationen.

Sie unterhält ferner, soweit zweckdienlich, Beziehungen zu allen internationalen Organisatio
nen .
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Artikel 303 (ex-Artikel 230)

Die Gemeinschaft führt jede zweckdienliche Zusammenarbeit mit dem Europarat herbei .

Artikel 304 (ex-Artikel 231 )

Die Gemeinschaft führt ein enges Zusammenwirken mit der Organisation für Wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung herbei ; die Einzelheiten werden im gegenseitigen Einver
nehmen festgelegt .

Artikel 305 (ex-Artikel 232 )

( 1 ) Dieser Vertrag ändert nicht die Bestimmungen des Vertrags über die Gründung der
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, insbesondere hinsichtlich der Rechte und
Pflichten der Mitgliedstaaten, der Befugnisse der Organe dieser Gemeinschaft und der Vor
schriften des genannten Vertrags für das Funktionieren des gemeinsamen Marktes für Kohle
und Stahl .

(2 ) Dieser Vertrag beeinträchtigt nicht die Vorschriften des Vertrags zur Gründung der
Europäischen Atomgemeinschaft .

Artikel 306 (ex-Artikel 233 )

Dieser Vertrag steht dem Bestehen und der Durchführung der regionalen Zusammenschlüsse
zwischen Belgien und Luxemburg sowie zwischen Belgien, Luxemburg und den Niederlanden
nicht entgegen, soweit die Ziele dieser Zusammenschlüsse durch Anwendung dieses Vertrags
nicht erreicht sind .

Artikel 307 (ex-Artikel 234 )

Die Rechte und Pflichten aus Ubereinkünften, die vor dem 1 . Januar 1958 oder, im Falle
später beigetretener Staaten, vor dem Zeitpunkt ihres Beitritts zwischen einem oder mehreren
Mitgliedstaaten einerseits und einem oder mehreren dritten Ländern andererseits geschlossen
wurden, werden durch diesen Vertrag nicht berührt .

Soweit diese Ubereinkünfte mit diesem Vertrag nicht vereinbar sind, wenden der oder die
betreffenden Mitgliedstaaten alle geeigneten Mittel an , um die festgestellten Unvereinbarkei
ten zu beheben . Erforderlichenfalls leisten die Mitgliedstaaten zu diesem Zweck einander
Hilfe ; sie nehmen gegebenenfalls eine gemeinsame Haltung ein .

Bei Anwendung der in Absatz 1 bezeichneten Ubereinkünfte tragen die Mitgliedstaaten dem
Umstand Rechnung, daß die in diesem Vertrag von jedem Mitgliedstaat gewährten Vorteile
Bestandteil der Errichtung der Gemeinschaft sind und daher in untrennbarem Zusammenhang
stehen mit der Schaffung gemeinsamer Organe, der Übertragung von Zuständigkeiten auf
diese und der Gewährung der gleichen Vorteile durch alle anderen Mitgliedstaaten .
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Artikel 308 (ex-Artikel 235 )

Erscheint ein Tätigwerden der Gemeinschaft erforderlich, um im Rahmen des Gemeinsamen
Marktes eines ihrer Ziele zu verwirklichen , und sind in diesem Vertrag die hierfür erforder
lichen Befugnisse nicht vorgesehen, so erläßt der Rat einstimmig auf Vorschlag der Kommis
sion und nach Anhörung des Europäischen Parlaments die geeigneten Vorschriften .

Artikel 309 (ex-Artikel 236)

( 1 ) Wurde die Aussetzung der Stimmrechte des Vertreters der Regierung eines Mitglied
staats nach Artikel 7 Absatz 2 des Vertrags über die Europäische Union beschlossen, so gilt
die Aussetzung dieser Stimmrechte auch in bezug auf diesen Vertrag .

(2 ) Darüber hinaus kann der Rat, wenn nach Artikel 7 Absatz 1 des Vertrags über die
Europäische Union eine schwerwiegende und anhaltende Verletzung von in Artikel 6 Absatz 1
jenes Vertrags genannten Grundsätzen festgestellt worden ist, mit qualifizierter Mehrheit be
schließen, bestimmte Rechte auszusetzen, die sich aus der Anwendung dieses Vertrags auf den
betroffenen Mitgliedstaat herleiten . Dabei berücksichtigt er die möglichen Auswirkungen einer
solchen Aussetzung auf die Rechte und Pflichten natürlicher und juristischer Personen .

Die sich aus diesem Vertrag ergebenden Verpflichtungen des betroffenen Mitgliedstaats sind
für diesen auf jeden Fall weiterhin verbindlich .

( 3 ) Der Rat kann zu einem späteren Zeitpunkt mit qualifizierter Mehrheit beschließen,
nach Absatz 2 getroffene Maßnahmen abzuändern oder aufzuheben , wenn in der Lage , die
zur Verhängung dieser Maßnahmen geführt hat , Änderungen eingetreten sind .

( 4 ) Bei Beschlüssen nach den Absätzen 2 und 3 handelt der Rat ohne Berücksichtigung der
Stimmen des Vertreters der Regierung des betroffenen Mitgliedstaats . Abweichend von Arti
kel 205 Absatz 2 gilt als qualifizierte Mehrheit derselbe Anteil der gewogenen Stimmen der
betreffenden Mitglieder des Rates , der in Artikel 205 Absatz 2 festgelegt ist .

Dieser Absatz gilt auch, wenn Stimmrechte nach Absatz 1 ausgesetzt werden . In solchen
Fällen wird ein Beschluß, der Einstimmigkeit erfordert, ohne die Stimme des Vertreters der
Regierung des betroffenen Mitgliedstaats angenommen .

Artikel 310 (ex-Artikel 238 )

Die Gemeinschaft kann mit einem oder mehreren Staaten oder einer oder mehreren interna
tionalen Organisationen Abkommen schließen, die eine Assoziierung mit gegenseitigen Rech
ten und Pflichten, gemeinsamem Vorgehen und besonderen Verfahren herstellen .

Artikel 311 (ex-Artikel 239 )

Die diesem Vertrag im gegenseitigen Einvernehmen der Mitgliedstaaten beigefügten Proto
kolle sind Bestandteil dieses Vertrags .

Artikel 312 (ex-Artikel 240)

Dieser Vertrag gilt auf unbegrenzte Zeit .
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SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 313 (ex-Artikel 247 )

Dieser Vertrag bedarf der Ratifizierung durch die Hohen Vertragsparteien gemäß ihren ver
fassungsrechtlichen Vorschriften . Die Ratifikationsurkunden werden bei der Regierung der
Italienischen Republik hinterlegt .

Dieser Vertrag tritt am ersten Tag des auf die Hinterlegung der letzten Ratifikationsurkunde
folgenden Monats in Kraft . Findet diese Hinterlegung weniger als fünfzehn Tage vor Beginn
des folgenden Monats statt, so tritt der Vertrag am ersten Tag des zweiten Monats nach
dieser Hinterlegung in Kraft .

Artikel 314 (ex-Artikel 248 )

Dieser Vertrag ist in einer Urschrift in deutscher, französischer, italienischer und niederländi
scher Sprache abgefaßt, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist ; er wird im Archiv
der Regierung der Italienischen Republik hinterlegt ; diese übermittelt der Regierung jedes an
deren Unterzeichnerstaats eine beglaubigte Abschrift.

Nach den Beitrittsverträgen ist der Wortlaut dieses Vertrags auch in dänischer, englischer,
finnischer, griechischer, irischer, portugiesischer, schwedischer und spanischer Sprache ver
bindlich .

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter die
sen Vertrag gesetzt .

Geschehen zu Rom am fünfundzwanzigsten März neunzehnhundertsiebenundfünfzig .

P. H. SPAAK

ADENAUER

PINEAU

Antonio SEGNI

BECH

J. LUNS

J. Ch . SNOY ET D'OPPUERS
HALLSTEIN

M. FAURE

Gaetano MARTINO

Lambert SCHAUS

J. LINTHORST HOMAN
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ANHÄNGE

ANHANG I

LISTE

zu Artikel 32 dieses Vertrags

1 2

Nummer des
Brüsseler

Zolltarifschemas
Warenbezeichnung

KAPITEL 1 Lebende Tiere

KAPITEL 2 Fleisch und genießbarer Schlachtabfall

KAPITEL 3 Fische, Krebstiere und Weichtiere

KAPITEL 4 Milch und Milcherzeugnisse, Vogeleier ; natürlicher Honig

KAPITEL 5

05.04 Därme, Blasen und Mägen von anderen Tieren als Fischen , ganz oder geteilt
05.15 Waren tierischen Ursprungs , anderweit weder genannt noch inbegriffen ; nicht

lebende Tiere des Kapitels 1 oder 3 , ungenießbar

KAPITEL 6 Lebende Pflanzen und Waren des Blumenhandels

KAPITEL 7 Gemüse, Pflanzen, Wurzeln und Knollen, die zu Ernährungszwecken verwen
det werden

KAPITEL 8 Genießbare Früchte , Schalen von Zitrusfrüchten oder von Melonen

KAPITEL 9 Kaffee, Tee und Gewürze , ausgenommen Mate (Position 09.03 )

KAPITEL 10 Getreide

KAPITEL 11 Müllereierzeugnisse , Malz ; Stärke ; Kleber, Inulin

KAPITEL 12 Ölsaaten und ölhaltige Früchte ; verschiedene Samen und Früchte ; Pflanzen
zum Gewerbe- oder Heilgebrauch, Stroh und Futter

KAPITEL 13

ex 13.03 Pektin

KAPITEL 15

15.01 Schweineschmalz ; Geflügelfett, ausgepreßt oder ausgeschmolzen
15.02 Talg von Rindern, Schafen oder Ziegen, roh oder ausgeschmolzen , ein

schließlich Premier Jus
15.03 Schmalzstearin ; Oleostearin ; Schmalzöl , Oleomargarine und Talgöl, weder

emulgiert, vermischt noch anders verarbeitet
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1 2

Nummer des
Brüsseler

Zolltarifschemas
Warenbezeichnung

KAPITEL 15
(Fortsetzung)

15.04 Fette und Öle von Fischen oder Meeressäugetieren, auch raffiniert
15.07 Fette pflanzliche Öle, flüssig oder fest, roh , gereinigt oder raffiniert
15.12 Tierische und pflanzliche Fette und Öle , gehärtet, auch raffiniert, jedoch nicht

weiter verarbeitet

15.13 Margarine , Kunstspeisefett und andere genießbare verarbeitete Fette

15.17 Rückstände aus der Verarbeitung von Fettstoffen oder von tierischen oder
pflanzlichen Wachsen

KAPITEL 16 Zubereitungen von Fleisch , Fischen, Krebstieren und Weichtieren

KAPITEL 17

17.01 Rüben- und Rohrzucker, fest

17.02 Andere Zucker ; Sirupe ; Kunsthonig, auch mit natürlichem Honig vermischt ;
Zucker und Melassen, karamelisiert

17.03 Melassen , auch entfärbt

17.05 (*) Zucker, Sirupe und Melassen , aromatisiert oder gefärbt (einschließlich Vanille
und Vanillinzucker), ausgenommen Fruchtsäfte mit beliebigem Zusatz von
Zucker

KAPITEL 18

18.01 Kakaobohnen, auch Bruch , roh oder geröstet

18.02 Kakaoschalen , Kakaohäutchen und anderer Kakaoabfall

KAPITEL 20 Zubereitungen von Gemüse , Küchenkräutern, Früchten und anderen Pflanzen
oder Pflanzenteilen

KAPITEL 22

22.04 Traubenmost, teilweise vergoren , auch ohne Alkohol stummgemacht

22.05 Wein aus frischen Weintrauben ; mit Alkohol stummgemachter Most aus fri
schen Weintrauben

22.07 Apfelwein , Birnenwein, Met und andere gegorene Getränke

(*) Position eingefügt gemäß Artikel 1 der Verordnung Nr. 7 a des Rates der Europäischen Wirtschaftsgemein
schaft vom 18 . Dezember 1959 (ABl . Nr. 7 vom 30 . 1 . 1961 , S. 71 /61 ).
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1 2

Nummer des
Brüsseler

Zolltarifschemas
Warenbezeichnung

KAPITEL 22
(Fortsetzung)
ex 22.08 (*)
ex 22.09 (*)

Äthylalkohol und Sprit, vergällt und unvergällt, mit einem beliebigen Äthyl
alkoholgehalt, hergestellt aus landwirtschaftlichen Erzeugnissen, die in An
hang I des Vertrags aufgeführt sind (ausgenommen Branntwein , Likör und
andere alkoholische Getränke , zusammengesetzte alkoholische Zubereitungen
— Essenzen — zur Herstellung von Getränken)

22.10 H Speiseessig

KAPITEL 23 Rückstände und Abfälle der Lebensmittelindustrie ; zubereitetes Futter

KAPITEL 24

24.01 Tabak, unverarbeitet ; Tabakabfälle

KAPITEL 45

45.01 Naturkork, unbearbeitet , und Korkabfälle ; Korkschrot, Korkmehl

KAPITEL 54

54.01 Flachs , roh , geröstet, geschwungen , gehechelt oder anders bearbeitet, jedoch
nicht versponnen ; Werg und Abfälle (einschließlich Reißspinnstoff)

KAPITEL 57

57.01 Hanf (Cannabis sativa), roh , geröstet, geschwungen , gehechelt oder anders
bearbeitet, jedoch nicht versponnen ; Werg und Abfälle (einschließlich Reiß
spinnstoff)

(*) Position eingefügt gemäß Artikel 1 der Verordnung Nr. 7 a des Rates der Europäischen Wirtschaftsgemein
schaft vom 18 . Dezember 1959 (ABl . Nr . 7 vom 30 . 1 . 1961 , S. 71 /61 ).
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ANHANG II

ÜBERSEEISCHE LANDER UND HOHEITSGEBIETE

auf welche der Vierte Teil des Vertrags Anwendung findet

— Grönland,

— Neukaledonien und Nebengebiete ,

— Französisch-Polynesien ,

— Französische Süd- und Antarktisgebiete ,

— Wallis und Futuna,

— Mayotte,

— St. Pierre und Miquelon ,

— Aruba,

— Niederländische Antillen :

— Bonaire ,

— Curacao,
— Saba,
— Sint Eustatius ,

— Sint Maarten,

— Anguilla ,

— Kaimaninseln ,

— Falklandinseln ,

— Südgeorgien und südliche Sandwichinseln,

— Montserrat,

— Pitcairn,

— St. Helena und Nebengebiete,

— Britisches Antarktis-Territorium,

— Britisches Territorium im Indischen Ozean,

— Türks- und Caicosinseln,

— Britische Jungferninseln ,

— Bermuda .
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PROTOKOLL UBER DIE UNTERZEICHNUNG

des Vertrags von Amsterdam zur Änderung des Vertrags über die Europäische Union, der
Verträge zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften sowie einiger damit zusammen

hängender Rechtsakte

(97/C 340/04 )

Die Bevollmächtigten des Königreichs Belgien , des Königreichs Dänemark, der Bundesrepu
blik Deutschland, der Griechischen Republik, des Königreichs Spanien, der Französischen
Republik, Irlands , der Italienischen Republik, des Großherzogtums Luxemburg, des König
reichs der Niederlande, der Republik Osterreich, der Portugiesischen Republik, der Republik
Finnland, des Königreichs Schweden sowie des Vereinigten Königreichs von Großbritannien
und Nordirland haben am 2 . Oktober 1997 in Amsterdam den Vertrag von Amsterdam zur
Änderung des Vertrags über die Europäische Union, der Verträge zur Gründung der Europäi
schen Gemeinschaften sowie einiger damit zusammenhängender Rechtsakte unterzeichnet .

Bei dieser Gelegenheit versah der Bevollmächtigte des Königreichs Belgien seine Unterschrift
mit folgendem Zusatz :

„Diese Unterzeichnung verpflichtet auch die französische Gemeinschaft, die flämische Gemein
schaft, die deutschsprachige Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und
die Region Brüssel-Hauptstadt

Der Bevollmächtigte des Königreichs Belgien erklärte, daß es das Königreich Belgien als sol
ches ist, das in allen Fällen in bezug auf die Gesamtheit seines Hoheitsgebietes durch die
Bestimmungen des Vertrags von Amsterdam gebunden sein wird und daß einzig und allein
dem Königreich als solchem die volle Verantwortung für die Einhaltung der im Rahmen die
ses Vertrags eingegangenen Verpflichtungen zukommt.

Die Bevollmächtigten der anderen Unterzeichnerstaaten haben dies zur Kenntnis genommen .

Geschehen zu Luxemburg am 22 . Oktober 1997

Der Präsident der Regierungskonferenz

(gez .) Jacques POOS

Der Generalsekretär des Rates der Europäischen Union, Sekretär der Regierungskonferenz

(gez.) Jürgen TRUMPF
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Erklärungen zu Artikel K.7 des Vertrags über die Europäische Union in der Fassung des
Vertrags von Amsterdam

(97/C 340/05 )

Bei der Unterzeichnung des Vertrags von Amsterdam am 2 . Oktober 1997 hat die Italienische
Republik, die Verwahrer des Vertrags ist, folgende Erklärungen gemäß Artikel K.7 des Ver
trags über die Europäische Union in der Fassung des Vertrags von Amsterdam entgegen
genommen :

„Bei der Unterzeichnung des Vertrags von Amsterdam haben folgende Mitgliedstaaten
erklärt, die Zuständigkeit des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften entsprechend
Artikel K.7 Absätze 2 und 3 anzuerkennen :

das Königreich Belgien, die Bundesrepublik Deutschland, die Griechische Republik, das
Großherzogtum Luxemburg und die Republik Osterreich entsprechend Absatz 3 Buch
stabe b .

Mit der obigen Erklärung behalten sich das Königreich Belgien, die Bundesrepublik
Deutschland, das Großherzogtum Luxemburg und die Republik Osterreich das Recht vor,
in ihrem innerstaatlichen Recht zu bestimmen , daß ein nationales Gericht, dessen Entschei
dungen selbst nicht mehr mit Rechtsmitteln des innerstaatlichen Rechts angefochten wer
den können, verpflichtet ist, den Gerichtshof anzurufen, wenn sich in einem schwebenden
Verfahren eine Frage über die Gültigkeit oder die Auslegung eines Rechtsakts nach Arti
kel K.7 Absatz 1 stellt."

Ferner hat das Königreich der Niederlande erklärt, daß die Niederlande die Zuständigkeit des
Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften im Sinne des obengenannten Artikels K.7 an
erkennen. Die Regierung des Königreichs der Niederlande prüft derzeit noch gemäß Arti
kel K.7 Absatz 3 , ob die Möglichkeit der Anrufung des Gerichtshofs anderen als den Gerich
ten eingeräumt werden kann, deren Entscheidungen nicht mehr angefochten werden können .
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